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1 

 

1. Teil: 

Einleitung 

 

Der Boden stellt die Grundvoraussetzung für das Bestehen und Überleben von Zivilisationen 

dar. El Asmar führt dazu aus: 

 

„Der Verlust der fruchtbaren Erdkrume ist für den Zusammenbruch zahlreicher antiker 

Hochkulturen verantwortlich; umgekehrt korrelierte ihr Aufstieg mit einer hohen land-

wirtschaftlichen Produktivität, die wiederum auf der Existenz fruchtbarer Böden ba-

sierte. Häufig war es ein unzureichendes Bodenmanagement, das einen Rückgang der 

landwirtschaftlichen Produktivität auslöste und in der Folge auch den Niedergang der 

jeweiligen Zivilisation – zum Teil bis hin zu ihrem völligen Verschwinden.“1 

 

Es ist daher festzuhalten, dass mit der Bereitstellung der natürlichen Bodenfunktionen und einer 

hohen Bodenfruchtbarkeit die Lebensgrundlage des Menschen bzw. von Zivilisationen steht 

und fällt. So sind beispielsweise der sorglose Umgang mit der Ressource Boden und die damit 

einhergehenden erosionsbedingten Bodenverluste für den Zusammenbruch der Maya-Zivilisa-

tion in Mittelamerika verantwortlich.2 Aufgrund dieser enormen Tragweite sollte man anneh-

men, dass der vorsorgende Bodenschutz eine entscheidende Rolle in der internationalen, euro-

päischen und nationalen Politik und Gesetzgebung einnimmt. Die Grundannahme der vorlie-

genden Arbeit ist jedoch, dass gerade dies nicht der Fall ist und der vorsorgende Bodenschutz 

im Umwelt- und Agrarrecht „untergeht“ und in der Praxis zugunsten anderer Interessen in den 

Hintergrund tritt. Für diese Annahme gibt es insbesondere drei Gründe: 

 

• der Boden reagiert, im Vergleich zu den Umweltmedien Luft und Wasser, verzögert 

auf Belastungen, was dazu führt, dass diese weniger stark wahrgenommen werden als 

Belastungen in Luft und Wasser, 

• die Selbstreinigungskraft, d. h. die Regenerationsfähigkeit, des Bodens wurde lange 

Zeit bzw. wird auch heute noch überschätzt, 

 
1 El Asmar, in: Bardi (Hrsg.), Der geplünderte Planet – Die Zukunft des Menschen im Zeitalter schwindender 

Ressourcen, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, S. 65 f. 
2 Ebd., S. 66; dazu sei im Weiteren auf die Ausführungen von El Asmar verwiesen.  
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• der Boden spielt im anthropozentrischen Denken eher eine Rolle als Produktionsfaktor, 

man kann ihn als Eigentum erwerben und das Besitzrecht an ihm verleitet den Men-

schen, ihn zu benutzen und auszubeuten.3  

 

Eine zweite Grundannahme ist, dass in rechtlicher Sicht der nachsorgende Bodenschutz (z. B. 

Entsiegelung und Beseitigung von Altlasten) eine größere Rolle als der vorsorgende Boden-

schutz spielt. Regelungen zum nachsorgenden Bodenschutz sind weitgehend verbindlich, voll-

zugstauglich und klar verständlich für die jeweiligen Akteure.4 Demgegenüber sind die Rege-

lungen zum vorsorgenden Bodenschutz weitgehend unverbindlich, weisen einen grundsatzarti-

gen Charakter auf und sind zumeist nicht mit Anordnungs-, Durchsetzungs- und Konkretisie-

rungsbefugnissen ausgestattet. Aufgrund der erkennbaren Defizite wurde der Themenkomplex 

„vorsorgender Bodenschutz“ gewählt, um Handlungsempfehlungen zu formulieren, die diesen 

begegnen sollen.  

Zunächst soll die vorliegende Arbeit die Grundlagen der Bodenkunde und des Vorsorgeprinzips 

(2. Teil) vermitteln. Die Grundlagen der Bodenkunde sind zur Einführung in das vorsorgende 

Bodenschutzrecht essenziell, um den Wert der natürlichen Bodenfunktionen aufzuzeigen sowie 

das Bewusstsein für die Bedeutung des Bodens für den Menschen, die Umwelt, die Tiere und 

das Klima zu schärfen. Zusätzlich sollen die Grundlagen des Vorsorgeprinzips im Umweltrecht 

eine Basis schaffen, die politischen Bestrebungen (3. Teil) und die bestehenden rechtlichen 

Regelungen (4. Teil) in der Fachgesetzgebung einordnen und die Notwendigkeit der Stärkung 

des vorsorgenden Bodenschutzes rechtfertigen zu können.  

Im 4. Teil der vorliegenden Arbeit werden die rechtliche Bestandsaufnahme und Entwicklungs-

perspektiven diskutiert. Ziel soll es sein, die wesentlichen Bodengefährdungen zu erfassen und 

diese sowohl einer Problemanalyse als auch einer rechtlichen Würdigung zu unterziehen. Dazu 

gehören insbesondere: 

 

• Erosion, 

• Verdichtung, 

• Versiegelung, 

• Luftschadstoffe und 

• Physikalische und chemisch-biochemische Bodenbelastungen. 

 

 
3 Vgl. Lewandowski et al., Schadstoffe im Boden – Eine Einführung in Analytik und Bewertung, 1997, S. 16. 
4 Vgl. Ginzky, 20 Jahre Bundes-Bodenschutzgesetzt – hinreichend vorsorgend?, ZUR 2019, S. 1 f. 
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Die rechtliche Würdigung wird sich jeweils kritisch mit der Bestandsaufnahme auseinanderset-

zen sowie Lösungen aufzeigen, in welche Richtung sich das Bodenschutzrecht zukünftig be-

wegen könnte. Darüber hinaus orientiert sich die rechtliche Würdigung insbesondere an dem 

Anwendungsbereich des § 3 I Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG), der den Anwendungs-

vorrang diverser Rechtsvorschriften bzw. Rechtsgebiete vor dem BBodSchG regelt. Die nach-

folgenden Ausführungen sind untergliedert in Sektoren, die schädliche Bodenveränderungen 

hervorrufen. Dabei wird auf Bodengefährdungen und weitere spezifische Problempunkte der 

einzelnen Sektoren eingegangen. Zu den Sektoren von höchster Relevanz zählen: 

 

• Landwirtschaft, 

• Siedlungs- und Straßenbau sowie 

• Industrie. 

 

Darüber hinaus werden auch die weiteren Regelungen, die gem. § 3 I BBodSchG einen An-

wendungsvorrang vor dem BBodSchG genießen, einer kritischen Würdigung unterzogen, so-

fern diese für das Erreichen eines vorsorgenden Bodenschutzes relevant sind. Ziel soll es sein, 

einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es erlaubt den vorsorgenden Bodenschutz in den 

bodenrelevanten Sektoren zu stärken. Dabei soll der vorsorgende Bodenschutz hinsichtlich der 

ökologischen Funktionen des Bodens i. S. d. § 2 II Nr. 1 BBodSchG verstanden werden.  

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Fazit (5. Teil) ab. 
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2. Teil:  

Grundlagen der Bodenkunde und des Vorsorgeprinzips im  

Umweltrecht 

 

A. Grundlagen der Bodenkunde 

 

I. Definitionsansätze  

Das BBodSchG definiert den Begriff Boden im § 2 I als die obere Schicht der Erdkruste, soweit 

sie Träger der in § 2 II BBodSchG genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen 

(Bodenlösung) und der gasförmigen (Bodenluft) Bestandteile, ohne Grundwasser und Gewäs-

serbetten5. In der Gesetzesbegründung führt der Gesetzgeber aus:  

 

„Absatz 1 definiert den Boden nicht räumlich, sondern funktional. Soweit die in Absatz 

2 genannten Bodenfunktionen betroffen sein können, handelt es sich um Boden im Sinne 

dieser Legaldefinition. Böden sind ein mehrphasiges System zwischen Festkörper, Bo-

denluft und Wasser. Weil es maßgeblich von der Leistungsfähigkeit dieses Systems ab-

hängt, in welchem Maß der Boden seine Funktionen in den natürlichen Stoffkreisläufen 

erfüllen kann, wird klargestellt, daß die flüssigen und gasförmigen Bestandteile zum 

Boden gehören.“6 

 

Die Legaldefinition des § 2 I BBodSchG bezieht sich jedoch lediglich darauf, was im Sinne des 

BBodSchG unter Boden zu verstehen ist und stellt keine allgemeingültige Bodendefinition dar.7 

Im Gegensatz zur funktional ausgelegten Bodendefinition des BBodSchG bezeichnen Blume 

und Stahr den Boden als den „belebte[n] Teil der oberen Erdkruste“ sowie als „Naturkörper in 

Ökosystemen“, der „auf dem „trockenen Festland (terrestrisch), im Übergangsbereich mit 

Grundwassereinfluss (semiterrestrisch) oder unter Wasser (subhydrisch) entstanden [ist]“8. 

Demgegenüber definiert Blum den Bodenbegriff wie folgt: 

 

 
5 Das Grundwasser und die Gewässerbetten bleiben im Anwendungsbereich des Wasserrechts. Zudem werden 

Gewässerböden (subhydrische Böden) nicht durch das BBodSchG erfasst; vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 28. 
6 BT-Drs. 13/6701, S. 28. 
7 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 

2, Rn. 1. 
8 Vgl. Blume/Stahr, in: Scheffer/Schachtschabel (Hrsg.), Lehrbuch der Bodenkunde, 17. Auflage 2018, S. 2. 
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„Boden ist eine von der Erdoberfläche bis zum Gestein reichende, in Horizonte geglie-

derte, mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte Lockerdecke […], die durch Um-

wandlung anorganischer und organischer Ausgangsstoffe, unter Zufuhr von Stoffen und 

Energien aus der Atmosphäre neu entstanden ist und in der diese Umwandlungspro-

zesse weiter ablaufen […]. Im Gegensatz zu Mineralen, Pflanzen und Tieren sind Böden 

nicht scharf abgrenzbare Naturkörper. Sie stellen komplexe Systeme der Erdoberfläche, 

der Pedosphäre dar, in denen sich Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Bio-

sphäre [Abb. 1] durchdringen.“9 

 

 

Abbildung 1: Die Sphären der Erde 

 

II. Bestandteile des Bodens 

 

1. Grundlagen 

Die quantitative und die qualitative Zusammensetzung des Bodens hängen von unterschiedli-

chen Faktoren ab.10 So haben die Art und die Lage des Bodens einen erheblichen Einfluss auf 

die Zusammensetzung11, wobei vor allem das Ausgangsgestein, das Alter, das Klima und die 

 
9 Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 1.  
10 Vgl. Ehrnsberger, in: Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück (Hrsg.), Osnabrücker 

Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 26, 2001, S. 142. 
11 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 30. 
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Nutzung des Bodens eine wichtige Rolle spielen12.  Die wesentlichen Bestandteile des Bodens 

sind:  

 

• Minerale  

• organische Substanz  

• Bodenwasser (flüssiger Bodenbestandteil) und  

• Bodenluft (gasförmiger Bodenbestandteil).13 

 

2. Minerale 

Böden entstehen durch Gesteins- und Mineralverwitterung sowie durch Mineralneubildung.14 

Minerale (z. B. Gesteinsbruchstücke) bilden den größten Anteil an der Zusammensetzung des 

Bodens15, wobei zwischen primären und sekundären Mineralen unterschieden wird. Während 

primäre Minerale als verwitterungsstabile Minerale des Ausgangsgesteins zu verstehen sind16, 

entstehen sekundäre Minerale durch Verwitterungsprozesse.17 

 

3. Organische Substanz 

Fiedler zufolge untergliedert sich die organische Substanz des Bodens in die lebende und die 

tote organische Substanz. Die lebende organische Substanz bzw. die lebende Biomasse wird 

aus dem Edaphon18 und den Pflanzenwurzeln gebildet. Die tote organische Substanz ist die 

Gesamtheit der abgestorbenen und in der Umwandlung befindlichen organischen Bestandteile 

(Pflanzen-, Mikroben- und Tiermaterial) des Bodens.19 Die lebenden und abgestorbenen orga-

nischen Bestandteile des Bodens werden als Humuskörper bezeichnet, wohingegen Humus die 

Gesamtheit der abgestorbenen organischen Substanz, pflanzlicher und tierischer Herkunft dar-

stellt.20 Nach Vorderbrügge et al. besteht die organische Substanz zu ca. 80 Prozent aus Humus. 

Das Umsetzungsprodukt der Tätigkeiten von Bodentieren und Mikroorganismen (Dauerhumus) 

 
12 Vgl. Ehrnsberger, in: Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück (Hrsg.), Osnabrücker 

Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 26, 2001, S. 142. 
13 Ebd. 
14 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 13. 
15 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 4.  
16 Vgl. Wild, Umweltorientierte Bodenkunde, 1995, S. 50. 
17 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 13. 
18 Gesamtheit der lebenden Bodenorganismen der Bodenflora und Bodenfauna, Vgl. Fiedler, Boden und Boden-

funktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS Band 7, 2001, S. 49. 
19 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 35 und 49. 
20 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 26. 

Bodengefüge (feste Bodensubstanz) 
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nimmt davon einen Anteil von ca. 60- 90 Prozent ein. Weitere 10- 40 Prozent entfallen auf 

schnell abbaubare Bestandteile (Nährhumus, z. B. Wurzeln, Ernterückstände und Gründün-

gung). Die lebende organische Substanz (lebende Pflanzenwurzeln, Bodentiere und Mikroor-

ganismen) hat einen Anteil von ca. 15 Prozent an der gesamten organischen Substanz.21 

 

4. Bodenwasser und Bodenluft 

Das charakteristische Hohlraumsystem des Bodengefüges besteht aus Poren unterschiedlicher 

Form und Größe, die mit Bodenwasser bzw. Bodenlösung und Bodenluft gefüllt sind und eine 

Vielzahl von Bodenorganismen beherbergen.22 Blum zufolge entstammt das Bodenwasser so-

wohl Niederschlägen als auch (zum kleinen Teil) Kondensation. Zu unterscheiden sind Haft-

wasser und Sickerwasser. Das Haftwasser (auch Bodenfeuchte) verbleibt im Boden und wird 

an Oberflächen fester Bodenpartikel (Adsorptionswasser) oder in Kapillaren und Poren (Kapil-

larwasser) festgehalten. Sickerwasser hingegen fließt durch den Boden und bildet Grund- oder 

Stauwasser und kann durch kapillaren Aufstieg das Haftwasser wieder ergänzen.23 Das Boden-

wasser wird zudem als Bodenlösung bezeichnet, da es nicht nur aus reinem Wasser, sondern 

auch aus gelösten Feststoffen und Gasen besteht.24 Das Bodenwasser als flüssige Komponente 

des Bodens erfüllt u. a. folgende Funktionen: 

 

• Wasserversorgung von Pflanzen und Bodenorganismen, 

• Lösung von Nährstoffen für Pflanzen, 

• Transport von Stoffen im Boden, 

• Durchfeuchtung des Bodens und 

• Wärmespeicherung25 sowie  

• Grundlage für die Bodenentwicklung (z. B. Verwitterung, Humusanreicherung, Verlage-

rung)26. 

 

Die Bodenluft als gasförmiger Bodenbestandteil ist die Voraussetzung für die Atmung der 

Pflanzenwurzeln und Mikroorganismen und steuert Oxidations- und Reduktionsvorgänge im 

 
21 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 11. 
22 Vgl. Blume/Stahr, in: Scheffer/Schachtschabel (Hrsg.), Lehrbuch der Bodenkunde, 17. Auflage 2018, S. 2. 
23 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 41. 
24 Vgl. Wild, Umweltorientierte Bodenkunde, 1995, S. 46.  
25 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS; 

Band 7, 2001, S. 45. 
26 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 41. 
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Boden.27 Die Bodenluft weist im Vergleich zur Luft über dem Boden einen höheren Kohlendi-

oxid- und einen geringeren Sauerstoffgehalt auf.28 Das Porenvolumen im Boden ist unterteilt 

in das Luft- und das Wasservolumen – steigt das Wasservolumen, sinkt automatisch das Luft-

volumen und umgekehrt.29  

 

III. Bedeutungsgehalt des Bodens und Bodenfunktionen 

 

1. Grundlagen 

Die Bodenfunktionen sind im § 2 II BBodSchG verortet und gliedern sich in drei Gruppen: 

natürliche bzw. ökologische Funktionen, Erhaltungs- und Kulturfunktion sowie Nutzungsfunk-

tionen. Stahr et al. zufolge haben Böden zunächst Potenziale, die ihre Fähigkeiten verkörpern. 

Von Bodenfunktionen spricht man daher erst, wenn die Bodenpotenziale real abgerufen oder 

ausgeübt werden. Die nicht nachhaltige Nutzung der Bodenfunktionen zerstört die Bodenpo-

tenziale und damit auch die Leistungserbringung der Bodenfunktionen für Natur und Gesell-

schaft. Nach den Regelungen des § 2 II BBodSchG sind bisher nur Bodenfunktionen und nicht 

Bodenpotenziale rechtlich geschützt.30 

 

2. Natürliche Funktionen 

 

2.1 Grundlagen des BBodSchG 

Die natürlichen bzw. ökologischen Bodenfunktionen sind in § 2 II Nr. 1 BBodSchG veror-

tet.31„Die natürlichen Funktionen des Bodens sind solche, die zwar ohne menschliche Einfluss-

nahme existieren, an denen die Menschheit jedoch ein hohes Interesse hat, weil sie Vorausset-

zung für jedes Leben sind.“32 Natürliche Funktionen im Sinne des § 2 II Nr. 1 BBodSchG sind 

die Funktionen als: 

 

• Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-

men, 

 
27 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 47. 
28 Vgl. Wild, Umweltorientierte Bodenkunde, 1995, S. 48. 
29 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 47. 
30 Vgl. Stahr et al., Bodenkunde und Standortlehre, 4. Auflage 2020, S. 305 f. 
31 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 2. 
32 Erbguth/Schubert: in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, 

Rn. 6. 
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• Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis-

läufen, 

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der 

Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz 

des Grundwassers.  

 

2.2 Funktion als Lebensgrundlage 

Die Funktion des Bodens als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bioorganis-

men bezieht sich auf das Zusammenwirken von Boden, Wasser, Luft und Sonnenlicht, welche 

die Grundlage allen Lebens in Landökosystemen bilden. Der Schutz dieser Funktion ist daher 

unverzichtbar für den Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Ferner ist der Boden regelmäßig 

sowohl Ausgangs- als auch Endpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen.33 

 

2.3 Lebensraumfunktion 

Böden dienen als Lebensraum für Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und Menschen (Lebens-

raumfunktion). Damit verbunden ist auch die Genschutz- und Genreservefunktion für Lebewe-

sen, die ausschließlich in den Böden leben.34 Der wissenschaftliche Beirat Bodenschutz beim 

BMU betont:  

 

„Ein Gramm Boden enthält Milliarden von Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, 

Algen und Einzeller, und unter einem Quadratmeter Boden leben Hunderttausende bis 

Millionen von Bodentieren, wie Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln, Spring-

schwänze und Insektenlarven. Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das ca. 15 Tonnen 

Lebendgewicht […], was etwa 20 Kühen entspricht. Es leben also wesentlich mehr Or-

ganismen in als auf dem Boden!“35 (Abbildung 2) 

 

Der Lebensraum der Bodenorganismen hängt stark vom Nahrungsangebot sowie der Wasser- 

und Sauerstoffverfügbarkeit ab. Daher sind die Lebensbedingungen der Bodenorganismen un-

mittelbar an einen intakten ökologischen Zustand des Bodens gekoppelt. Im Boden haben die 

 
33 Vgl. zu diesem Absatz, BT-Drs. 13/6701, S. 28. 
34 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 128. 
35 Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2002, S. 11. 
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Bodenorganismen eine Vielzahl von Aufgaben und sind unerlässlich für den Erhalt und den 

Aufbau der Bodenfruchtbarkeit.36 

 

 

Abbildung 2: Bevölkerte Böden 

 

Die Lebensraumfunktion der Böden für Pflanzen ist als (Pflanzen-)Standortfunktion zu verste-

hen. Der Anspruch von Pflanzen an den Boden betrifft Platz für das Wurzelwachstum, Wärme, 

Luft, Wasser, Nährstoffe und Stabilität. Das Potenzial der Durchwurzelbarkeit des Bodens hat 

einen Einfluss auf die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Pflanzen, da sich diese oftmals in 

den tiefer gelegenen Bodenschichten befinden. Die Durchwurzelungstiefe ist zudem für die 

Standfestigkeit der Pflanze verantwortlich. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von Wasser, 

Luft und Nährstoffen für das Pflanzenwachstum unabdingbar. Die Verfügbarkeit von Bodenluft 

ist in der Hinsicht von Bedeutung, da sowohl Pflanzenwurzeln als auch Mikroorganismen or-

ganische Substanzen im Boden oxidieren, wobei sie Sauerstoff benötigen. Da das Wachstum 

von Pflanzen im Weiteren temperaturabhängig ist, sorgt die Wärmespeicherfähigkeit (Wärme-

kapazität) des Bodens für ideale Wachstumsvoraussetzungen.37  

 

 
36 Vgl. zu diesem Absatz: Stahr et al., Bodenkunde und Standortlehre, 4. Auflage 2020, S. 265. 
37 Ebd., S. 247 ff. 
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2.4 Regelungsfunktionen 

Aufgrund ihrer Speicher-, Transport- und Umwandlungsfähigkeit von Stoffen und Energie sind 

Böden maßgeblich an der Steuerung des Naturhaushalts beteiligt.38 Böden sind in der Lage, 

Stoffe, die im Sickerwasser enthalten sind, aufzunehmen und für Pflanzen und Bodenlebewesen 

bereitzustellen sowie in tiefere Schichten und das Grundwasser abzuleiten.39 Blum zufolge die-

nen die Filter- und die Pufferfunktion des Bodens der Reinhaltung bzw. der Qualität des Bo-

dens, des Grundwassers und der Nahrungskette. So wird durch Fällung und Adsorption verhin-

dert, dass schädliche organische und anorganische Verbindungen aufgrund von Auswaschung 

in das Grundwasser gelangen oder an die Pflanzen abgegeben werden.40 Bodenschutz bedeutet 

insoweit zugleich auch Grundwasserschutz.41 „Die Qualität der Filterwirkung eines Bodens ist 

von der Struktur des Hohlraumsystems abhängig und umso größer, je geringer der Durchmesser 

der Bodenporen ist.“42 Sind die Poren klein genug, können sie das Wasser gegen die Schwer-

kraft halten und vor einer Absickerung bewahren.43 Darüber hinaus sorgt die Pufferfunktion 

dafür, dass das Wasser und die Nährstoffe im Boden gespeichert und zeitverzögert an das 

Grundwasser, die Pflanzen oder die Atmosphäre abgegeben werden.44 Wasser und Nährstoffe 

sollen in den Zeiten des Bedarfs zur Verfügung stehen und in Zeiten des Überflusses gespei-

chert werden.45 Maßgeblich sind Böden auch an der Bildung des Grundwassers beteiligt, da ein 

Teil des Niederschlagswassers als Sickerwasser in das Grundwasser gelangt und so zu dessen 

Neubildung beiträgt.46 So ist einleuchtend, dass die Verdichtung und die Versiegelung von Bö-

den (z. B. durch den Straßen- und Siedlungsbau) die Fähigkeit des Bodens verringert, Wasser 

in das Grundwasser abzuleiten.47 Die Transformationsfunktion sorgt zudem dafür, dass organi-

sche und bestimmte anorganische Substanzen mikrobiell abgebaut bzw. umgewandelt werden 

können.48 Durch diesen Prozess können Schadstoffe ganz oder teilweise unschädlich gemacht 

werden.49 Die Schadstoffabbaueigenschaft des Bodens ist begrenzt, weshalb zwar nicht alle, 

 
38 Vgl. Henke, Funktionaler Bodenschutz, 2003, S. 29. 
39 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, S. 13. 
40 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 2. 
41 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 28. 
42 Henke, Funktionaler Bodenschutz, 2003, S. 31.  
43 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 15. 
44 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 125. 
45 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 15. 
46 Vgl. Henke, Funktionaler Bodenschutz, 2003, S. 29. 
47 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, S. 13 f. 
48 Vgl. Henke, Funktionaler Bodenschutz, 2003, S. 31.  
49 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 125 f. 
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jedoch bedeutende Mengen von Schadstoffen, z. B. aus Landwirtschaft und Industrie, im Boden 

verbleiben oder in das Grundwasser oder Oberflächengewässer transportiert werden.50 Auch 

der Gesetzgeber führt dazu aus:  

 

„Die Leistungsfähigkeit des Bodens, stoffliche Einwirkungen zu kompensieren, ist  

jedoch begrenzt, ihre Überforderung führt zur Minderung oder zum Zusammenbruch 

wichtiger Bodenfunktionen. Beispielsweise führt die Überforderung der Pufferkapazität 

von Böden durch hohen Eintrag von Säurebildnern zu Veränderungen der Bodenbiolo-

gie, der Humusbildung sowie zur Mobilisierung von Schadstoffen.“51 

 

3. Erhaltungs- und Kulturfunktion 

In seiner Funktion als Archiv der Naturgeschichte (Erhaltungs- bzw. Kulturfunktion52; vgl. § 2 

II Nr. 2 BBodSchG) gibt der Boden Zeugnis über frühere Bodenverhältnisse und enthält Auf-

zeichnungen über naturgeschichtlich bedeutsame Vorgänge der Bodenbildung.53 Der Boden ist 

daher ein Dokument der Erd-, Landschafts- und Kulturgeschichte, welches z. B. die Entwick-

lung des Klimas, der Vegetation und des Wasserhaushaltes aufzeichnet.54 Darüber hinaus kann 

die Kulturgeschichte aus den Spuren der Aktivitäten des Menschen im Boden (z. B. Siedlungs- 

und Kulturreste55) rekonstruiert werden.56 Gefährdet ist die Erhaltungs- und Kulturfunktion des 

Bodens insbesondere durch Entwässerung, Bodenbearbeitung, Erosion und Rohstoffabbau, da 

diese mit der Zerstörung der erdgeschichtlichen Urkunden einher gehen können.57 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, S. 13 f. 
51 BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
52 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 2. 
53 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 1, Rn. 36.  
54 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 11. 
55 Ebd. 
56 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 17. 
57 Vgl. Stahr et al., Bodenkunde und Standortlehre, 4. Auflage 2020, S. 301. 
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4. Nutzungsfunktionen 

 

4.1 Grundlagen des BBodSchG 

Der wirtschaftlichen Bedeutung des Bodens trägt § 2 II Nr. 3 BBodSchG Rechnung, indem 

ausdrücklich Funktionen geschützt sind, „die dem menschlichen Zusammenleben auf dem Bo-

den und dessen wirtschaftlicher Nutzung dienen“58. Zu den nicht-ökologischen Funktionen zäh-

len die unter § 2 II Nr. 3 BBodSchG aufgeführten Nutzungsfunktionen als: 

 

• Rohstofflagerstätte, 

• Fläche für Siedlung und Erholung, 

• Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie 

• Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 

Entsorgung. 

 

4.2 Rohstofffunktion 

Von besonderer Bedeutung sind Böden als Lieferant für Bodenschätze und Rohstoffe und prä-

gen damit anhaltend das Leben und Wirtschaften der Menschheit. Die Zugriffsmöglichkeit auf 

Rohstoffvorräte ist daher ebenso vom Begriff des funktionalen Bodenschutzes erfasst.59 Zu den 

Bodenschätzen zählen beispielsweise Ton, Lehm, Kies, Sand, Mineralien, Erze, Salze, Kohle, 

Erdgas und Erdöl, die der Mensch fördert und für sich nutzbar gemacht hat.60 Der Nutzen für 

den Menschen bezieht sich insbesondere auf die Sektoren des Bergbaus und der Bauindustrie.61 

Der Boden selbst als Rohstoff bleibt jedoch von § 2 II Nr. 3 a BBodSchG unberücksichtigt.62 

Der Abbau bzw. Verbrauch von Rohstoffen zerstört das Bodengefüge nachhaltig und damit 

auch die Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen.63 In der Regel kann die Rohstofffunktion 

nur einmal abgerufen werden, da diese mit dem Abbau der Rohstoffe verloren geht.64  

 

 

 
58 Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 2, Rn. 5. 
59 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
60 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, S. 18. 
61 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
62 Vgl. Erbguth/Schubert: in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 

2, Rn. 9. 
63 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18. 
64 Vgl. Stahr et al., Bodenkunde und Standortlehre, 4. Auflage 2020, S. 304. 
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4.3 Standort- und Infrastrukturfunktion 

Böden bilden die physische Basis für Industrieeinrichtungen, Straßen- und Siedlungsbau, Frei-

zeit-, Sport- und Erholungseinrichtungen sowie zur Entsorgung von Abfällen.65 Die Erholungs-

funktion umfasst die Erholung in der freien Natur sowie die für die Erholung errichteten bauli-

chen Anlagen.66 Für den vorsorgenden Bodenschutz ist insbesondere der Aspekt der Versiege-

lung von Böden, die mit der Bebauung bzw. Überbauung von Böden einhergeht, relevant. Der 

Gesetzgeber betont: 

 

„Die Nutzung des Bodens als Siedlungsfläche führt durch die Überbauung zu einem 

weitgehenden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Zugleich handelt es sich hier 

um eine belastungsempfindliche Nutzung. So können stoffliche Belastungen die Eignung 

eines Grundstücks als Standort für Wohngebäude oder Kinderspielplätze in Frage stel-

len.“67 

 

4.4 Produktionsfunktion 

Der Boden stellt die Produktionsbasis für den Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln sowie 

pflanzlichen Rohstoffen (insbesondere zur Energiegewinnung) dar.68 So ist klar, dass die Pro-

duktivität des Bodens die entscheidende Grundlage für die Land- und Forstwirtschaft ist69. Da 

es unterschiedliche Bodenarten gibt, sind diese entsprechend besser oder schlechter dazu ge-

eignet, Nahrungs- und Futtermittel sowie erneuerbare Rohstoffe anzubauen. Deren Anbau ist 

von einer Vielzahl von Faktoren, insbesondere der Höhe des Grundwassers, der Sauerstoff- und 

Nährstoffverfügbarkeit des Bodens und des Vorhandenseins sowie der Aktivität von Bodenor-

ganismen und Bodenlebewesen, abhängig.70 Sowohl Düngemittel als auch neue Erntetechniken 

 
65 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 2. 
66 Vgl. Erbguth/Schubert: in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 

2, Rn. 10. 
67 BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
68 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS; 

Band 7, 2001, S. 11. 
69 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18. 
70 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2002, S. 10. 
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und -maschinen fördern die Produktionsfunktion der Böden71 und eröffneten der modernen in-

dustriellen Landwirtschaft die Möglichkeit, auch weniger geeignete Böden für den Nahrungs-

mittelanbau und weiteren Pflanzenanbau zu nutzen72. Auerswald betont: 

 

„Der geballte Einsatz dieser Techniken […] hat aber zur Folge, daß konkurrierende 

Bodenfunktionen schlechter erfüllt werden. Die weitgehende Egalisierung der Böden 

durch Düngung und Kalkung auf hohem Niveau hat beispielsweise dazu geführt, daß 

Sonderstandorte, an denen säureliebhabende oder konkurrenzschwache Arten überle-

ben können, weitgehend verschwunden sind.“73 

 

Der Import von Nahrungsmitteln gewährleistet zudem deren fortwährende Bereitstellung. Die 

stetige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln aller Art und auch die starke Verarbeitung von Nah-

rungsmitteln haben zum Nachteil, dass das Bewusstsein für den Boden, den Anbau und die 

schwere körperliche Tätigkeit der Landwirtinnen und Landwirte zunehmend in Vergessenheit 

geraten. Auf diese Weise entkoppelt sich die Ernährung vermehrt von der Produktion, weshalb 

sich die öffentliche Wahrnehmung des Bodens kaum mehr über die Empfindung als Dreck oder 

Matsch hinausbewegt.74  

 

5. Klimafunktion 

Obwohl Böden aufgrund ihres Wertes für das Klima als besonders schützenswert eingestuft 

werden, ist dem BBodSchG eine Klimafunktion nicht zu entnehmen. Der Boden, als zweit-

größte natürliche Kohlenstoffsenke75, kann bedeutsame Mengen an CO2 speichern und somit 

dazu beitragen, dass dieses nicht in die Atmosphäre geleitet wird (Klimafunktion).76 Lal betont:  

 

„Klima beeinflusst […] den Boden – und umgekehrt wirkt sich die Beschaffenheit des 

Bodens auch auf das Klima aus. Kohlendioxid und andere Treibhausgase spielen hier 

 
71 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18. 
72 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2002, S. 10 f. 
73 Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden in 

der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18 
74 Vgl. zu diesem Absatz: Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, 

S. 10 f. 
75 Vgl. Europäische Umweltagentur, Land und Boden in Europa, EUA-Signale 2019, S. 21.  
76 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2000, S. 16. 
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eine besonders wichtige Rolle. Der Boden ist eine gewaltige Kohlenstoffsenke: Er ent-

hält mehr Kohlenstoff als die Atmosphäre und die gesamte Erdvegetation zusammen. 

Vergleichsweise geringe Verluste der Menge organischer Substanzen im Boden können 

eine große Wirkung auf die Atmosphäre und damit auf die Erwärmung der Erde ha-

ben.“77 

  

Darüber hinaus beeinflussen Böden je nach Bodentyp die lokale Temperatur und Luftfeuchtig-

keit. Feuchte Böden sorgen für ausgewogene Temperaturen. Dies ist in unseren Breiten der 

Fall, da sich das Wasser im Boden nur langsam erwärmt und somit die Temperaturen im Früh-

ling langsam ansteigen und im Herbst allmählich abfallen. Kann ein Teil des Wassers über die 

Bodenoberfläche oder die Vegetation verdunsten, wirkt sich dies kühlend auf das lokale Klima 

und die Luftfeuchtigkeit aus. Bei zunehmender Versiegelung der Böden, werden die tempera-

tur- und luftfeuchtigkeitsregulierenden Funktionen eingeschränkt. In Städten sind die Tempe-

raturen im Sommer wesentlich höher als auf dem Land, da sich Städte stärker aufheizen und 

nachts weniger abkühlen, als es im ländlichen Umland der Fall ist.78  

 

6. Gewichtung der Funktionen 

Da sich im BBodSchG sowohl ökologische als auch nicht-ökologische Funktionen gegenüber-

stehen, wird der Gewichtung der Funktionen eine wichtige Rolle beigemessen. Nies leitet eine 

Gleichwertigkeit der Bodenfunktionen aus dem anthropozentrischen Ansatz des BBodSchG ab, 

der auf die Funktionen des Bodens vor allem im Hinblick auf die Bedeutung als Lebensgrund-

lage für den Menschen abstellt. So seien weniger die Wechselwirkungen der Funktionen unter-

einander als der Nutzen für den Einzelnen und die Allgemeinheit im Fokus des BBodSchG.79 

Da § 2 II BBodSchG keine Gewichtung der einzelnen Bodenfunktionen vorsieht, kann zudem 

zur Beurteilung § 1 BBodSchG herangezogen werden. Gem. § 1 S. 1 BBodSchG ist der Geset-

zeszweck auf die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens ge-

richtet. Aus § 1 S. 1 ist daher keine Gewichtung spezieller Funktionen zu entnehmen, da ledig-

lich Bodenfunktionen im Allgemeinen, d. h. i. S. d. § 2 II BBodSchG, angesprochen werden. 

Nach § 1 S. 3 BBodSchG sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner 

natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

 
77 Lal, in: BUND Deutschland et al., Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und Erde, 4. Auflage 2015, 

S. 16 f.  
78 Vgl. zu diesem Absatz: Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, S. 16. 
79 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 1, Rn. 15 ff. 
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weit wie möglich vermieden werden. Fraglich ist somit, ob aus § 1 S. 3 BBodSchG ein Vorrang 

der ökologischen Funktionen abgeleitet werden kann. Nies räumt der natürlichen Funktionen 

und der Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gegenüber den anderen nicht-

ökologischen Funktionen zumindest in gewissem Maße einen Vorrang ein, da diese nicht direkt 

angesprochen werden.80 Im Gegensatz dazu lehnen Ergbuth und Schubert einen generellen Vor-

rang der natürlichen Bodenfunktionen mit der Begründung ab, dass die widerstreitenden Funk-

tionen einzelfallbezogen im Rahmen einer Abwägung zu gewichten sind.81 Auch der wissen-

schaftliche Beirat Bodenschutz beim BMU fordert eine stärkere Gewichtung der natürlichen 

Bodenfunktionen um den Nutzungskonflikt auch im Hinblick auf die Generationengerechtig-

keit zu entschärfen. Dies wird insbesondere damit begründet, dass der Boden eine wertvolle 

und nicht erneuerbare Ressource darstellt, die für nachkommende Generationen zu bewahren 

ist.82 Ein absoluter Vorrang der ökologischen Funktionen ist damit nicht gegeben.  

 

IV. Die Bedeutung von Humus und der organischen Substanz im Boden 

Die Gesamtheit aller im und auf dem Mineralboden befindlichen unbelebten organischen Sub-

stanz wird als Humus bezeichnet.83 Humus nimmt nach Vorderbrügge et al. eine besondere 

Rolle für zahlreiche Bodenfunktionen ein. So ist der Humus insbesondere als Nährstoff und 

Energiequelle für Bodenlebewesen und Pflanzen, Lebensraum, Grundlage der Filter- und Puf-

ferfunktion und Faktor für das Ertragspotential des Bodens von großer Bedeutung. Darüber 

hinaus beteiligt sich der Humus an einer Vielzahl von physikalischen, chemischen und biolo-

gischen Prozessen im Boden (z. B. Gasaustausch, Wasserrückhaltevermögen, Wärmespeiche-

rung, Nährstoffbindung, Schadstoffbindung und Ein-, Um- und Abbau von Schadstoffen). Der 

Humus wirkt in der oberen Bodenschicht (Krume) ebenfalls signifikant an der Stabilisierung 

des Bodengefüges sowie der Erhöhung der Aggregatsstabilität mit und reduziert die Gefahr von 

Verschlämmung, Oberflächenabfluss und Erosion. In tieferen Bodenhorizonten ist der Humus 

vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz (Speicherung von Kohlenstoff) von großer Bedeu-

tung. Der Anteil des Humusgehaltes im Boden steht in Abhängigkeit von verschiedenen Fak-

toren. So wirken sich beispielsweise Klima, Bodenbewirtschaftung, Bodenart, Vegetation, 

 
80 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 1, Rn. 15 ff. 
81 Vgl. Erbguth/Schubert: in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 

2, Rn. 5. 
82 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU, in: Bachmann/Thoenes (Hrsg.), Wege zum vorsorgen-

den Bodenschutz – Fachliche Grundlagen und konzeptionelle Schritte für eine erweiterte Bodenvorsorge, 2000, 

S.30. 
83 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 26. 
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Wasserhaushalt, Lage im Relief und Substrat der Bodenbildung auf die Höhe des Humusgeh-

altes aus. Zudem gilt es bei der Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit auch die organische Sub-

stanz im Blick zu haben.84 Wild zufolge enthält die organische Substanz die Pflanzennährele-

mente Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Humus ist somit eine Quelle für Pflanzennährstoffe 

und daher von essenzieller Bedeutung für den Pflanzenanbau.85  

Die Bodenfruchtbarkeit und auch der Humusgehalt kann auch durch pflanzen- und ackerbauli-

che Maßnahmen beeinflusst werden. Nach Wilhelm gewährleisten auch die Düngung und die 

Fruchtfolge zu einem erheblichen Teil den Erhalt und den Aufbau der organischen Substanz. 

Organische Düngung (z. B. Mulchen, Kompostabgaben, Gründüngung) trägt dazu bei, die or-

ganische Substanz im Boden aufzubauen und die natürliche Bodenfruchtbarkeit zu fördern. Da 

sich der Anbau von verschiedenen Pflanzen unterschiedlich auf die organische Substanz im 

Boden auswirkt, muss auch die Fruchtfolge Beachtung finden. So gibt es Pflanzenarten, wie z. 

B. Mais und Zuckerrüben, die den Abbau von Humus im Boden fördern (sog. „Humuszehrer“) 

und Pflanzenarten, wie z. B. Leguminosen86, welchen den Aufbau von Humus im Boden be-

günstigen (sog. „Humusmehrer“).87  

 

V. Bodenorganismen und ihre Funktionen 

Ein gesunder und fruchtbarer Boden ist durch eine Vielzahl von Faktoren gekennzeichnet, der 

sich beispielsweise durch ein aktives Bodenleben auszeichnet. Die Bodenorganismen untertei-

len sich nach Blum in Bodenflora und Bodenfauna. Vertreter der Bodenflora88 sind z. B. Bak-

terien, Pilze, Algen und Flechten. Äußere Einflüsse (z. B. Art und Menge der Nahrung, Feuch-

tigkeit, Temperatur, Durchlüftung des Bodens) können sich auf die Gesamtzahl der jeweiligen 

Bodenorganismen auswirken, weshalb die Zusammensetzung sehr variabel ist. Der Anteil der 

Bodenflora am Edaphon beträgt zwischen 60 und 90 Prozent.89 

Die Bodenfauna unterteilt sich in Organismen der Mikro- (< etwa 1 mm Größe), Meso- (etwa 

1 mm bis 1 cm Größe) und Makrofauna (> etwa 1 cm Größe). Vertreter der Mikrofauna sind u. 

a. Flagellaten, Wurzelfüßer und Fadenwürmer. Dahingegen sind Milben und Springschwänze 

(Gliederfüßler) Vertreter der Mesofauna und Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßler Vertreter 

 
84 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 11 f. 
85 Vgl. Wild, Umweltorientierte Bodenkunde, 1995, S. 57 f. 
86 Hülsenfrüchte und kleeartige Pflanzen, Vgl. Hartmann/Raupp, in: Madora GmbG & Lörrach International e. V. 

(Hrsg.), Agrarlexikon mit den wichtigsten Begriffen zur Landwirtschaft im europäischen Umfeld, 2017, S.75. 
87 Vgl. zu diesem Absatz: Wilhelm, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Kritischer Agrarbericht 2010, S. 125. 
88 Auch Bodenmikroorganismen; dazu ausführlich: Wild, Umweltorientierte Bodenkunde, 1995, S. 100 ff. 
89 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 26 ff. 



 

19 

 

der Makrofauna. Die Zusammensetzung der Organismen der Bodenfauna ist, wie auch bei der 

Bodenflora, von äußeren Bedingungen abhängig.90  

Die Aufgaben bzw. Funktionen der Bodenorganismen sind vielfältig. Kandeler zufolge zählt 

dazu insbesondere der Abbau und der Umbau organischer Substanzen, die Durchwühlung bzw. 

Durchmischung des Bodens, die Stabilisierung des Bodengefüges, die Bildung von Huminstof-

fen und die Entgiftung des Bodens. Bodenorganismen bauen zudem Bestandsabfälle, Kot und 

Aas ab. Bodentiere wie Asseln, Schnecken und Regenwürmer (Erstzersetzer) fressen direkt das 

organische Material und bereiten dieses für den Abbau durch die Mikroorganismen vor, indem 

unverdaute Nahrungsbestandteile durch Kotballen wieder abgegeben werden. Diese dienen den 

Folgezersetzern (z. B. Springschwänze, Hornmilben) als Nahrungsquelle, welche durch deren 

Verdauungsprozess ebenso dazu beitragen, das organische Material in einfachere, energieär-

mere Verbindungen abzubauen. Schließlich werden diese von den Mineralisierern (z. B. Pilze, 

Mikroorganismen) unter Energiefreisetzung zu anorganischen Verbindungen abgebaut, welche 

wiederum von den Pflanzen als Nährstoffe aufgenommen und in energiereiche organische Ver-

bindungen umgewandelt werden.91  

Herrmann zufolge bilden sich die Poren im Boden vor allem durch die Wühltätigkeiten der 

Bodenlebewesen, wie z. B. Würmer, Maulwürfe und Springschwänze. Der Porenraum (Hohl-

raum) ist von essenzieller Natur für die biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse 

im Boden.92 Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau betont die besondere Rolle der 

Aktivität der Regenwürmer für die Bodenfruchtbarkeit. Im Wesentlichen sorgen die Regen-

wurmröhren bzw. -gänge für eine Durchlüftung bzw. Durchporung des Bodens, eine Ansied-

lung von nützlichen Bodenbakterien und Pilzen und eine Verbesserung der Wasseraufnahme, -

speicherung und -einsickerung. Letzteres wirkt sich positiv auf die Verminderung von Oberflä-

chenabfluss und Erosion aus. Die Regenwurmröhren sind im Weiteren für das Wurzelwachs-

tum von Pflanzen in tieferen Bodenschichten förderlich, wo diese bessere Wachstumsbedin-

gungen (v. a. Nährstoffe in Form von Wurmkot und Wasserversorgung) vorfinden können. 

Darüber hinaus bauen Regenwürmer (durch ihre Ernährung) tote Pflanzenteile ab und konzent-

rieren Pflanzennährstoffe durch ihren Kot, der organische und mineralische Nährstoffe (z. B. 

Stickstoff, Phosphor, Kalium) enthält. Regenwürmer sorgen für eine Verjüngung des Bodens 

 
90 Vgl. zu diesem Absatz: Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 29, dazu ausführlich: Kandeler, 

in: Scheffer/Schachtschabel (Hrsg.), Lehrbuch der Bodenkunde, 17. Auflage 2018, S. 111 ff.  
91 Vgl. zu diesem Absatz: Kandeler, in: Scheffer/Schachtschabel (Hrsg.), Lehrbuch der Bodenkunde, 17. Auflage 

2018, S. 143 f. 
92 Vgl. Hermann, Bodenkunde Xpress, 2018, S. 62.  
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durch den Transport von Bodenmaterial aus den Unter- in den Oberboden und helfen, Boden-

schädlinge zu regulieren.93 Stahr et al. zufolge wirken die Bodenorganismen und Bodentiere 

daher direkt oder indirekt beim Ab- und Umbau von organischen Substanzen im Boden mit, 

und begünstigen so wesentlich die Entstehung von Humus sowie der Erhaltung und dem Auf-

bau der Bodenfruchtbarkeit. Letztlich ist das Bodenleben jedoch abhängig von der Erfüllung 

der ökologischen Bodenfunktionen. Diese können durch zahlreiche Faktoren, z. B. Düngung, 

Bodenbearbeitung und Schadstoffe, beeinträchtigt werden.94  

 

VI. Nutzungskonkurrenzen und Gefährdungspotentiale 

Seit jeher sind gute Böden bevorzugte Siedlungsgebiete, weshalb die Entwicklung der Mensch-

heit eng mit dem Boden verknüpft ist.95 Vor der industriellen und technischen Revolution war 

es in der Regel nicht möglich, Nahrungsmittel über weite Strecken zu transportieren und so 

Dörfer oder Städte zu versorgen. Die Ansiedlung, der Bestand und die Ausweitung dieser Sied-

lungsstätten waren daher von der Fruchtbarkeit der Böden im umgebenen Land abhängig. Blum 

zufolge wurden Böden in den vergangenen Jahrhunderten hauptsächlich zur Nahrungsmittel-

produktion und als Rohstofflieferanten genutzt. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts und mit Ein-

hergehen der industriellen Revolution, zeichnete sich ein anhaltender Trend hin zu Bevölke-

rungswachstum und damit auch zu einer erhöhten Besiedlungsdichte, einem Ausbau der urba-

nen Infrastruktur der Verkehrsnetze sowie der intensiven und maschinellen Bewirtschaftung 

der Böden ab. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass die Nutzungsmöglichkeiten von Böden 

aber auch deren Funktionen zunehmend in Konkurrenz gerieten.96 Der ansteigende Nutzungs-

druck auf die Böden führte u. a. zu einem deutlichen Anstieg des Flächenverbrauchs und einer 

intensiven Nutzung der Ressource Boden.97 Die wachsende Konkurrenz um die Bodennut-

zungsmöglichkeiten sowie politische, ökonomische, soziale und technische Fehlsteuerungen 

rauben den Böden allmählich ihre ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Po-

tenziale und Funktionen.98 Die Nutzungskonkurrenzen ergeben sich bereits aus den Nutzungs-

funktionen des § 2 II Nr. 3 BBodSchG: 

 

 
93 Vgl. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Hrsg.), Merkblatt Regenwürmer, Ausgabe Schweiz 2013, S. 

3 f. 
94 Stahr et al., Bodenkunde und Standortlehre, 4. Auflage 2020, S. 290. 
95 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 11. 
96 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, S. 129 f. 
97 Vgl. Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 11. 
98 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 130. 
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• Land- und forstwirtschaftliche Nutzung (vgl. § 2 II Nr. 3c BBodSchG), 

• Siedlungs- und Straßenbau (vgl. § 2 Nr. 3b Alt. 1 und d BBodSchG), 

• Industrielle Produktion und Rohstoffförderung (vgl. 2 II Nr. 3a BBodSchG) sowie 

• Nutzung für Freizeit und Erholung (vgl. § 2 Nr. 3c Alt. 2 BBodSchG). 

 

Da § 2 II BBodSchG keine Rangfolge der Funktionen vorsieht, stehen die ökologischen und 

nicht-ökologischen Bodenfunktionen miteinander und untereinander in Konkurrenz und daher 

in einem naturgemäßen Spannungs- und Abwägungsverhältnis.99 Auerswald zufolge birgt die 

Übernutzung einer Funktion die Gefahr, eine andere Funktion zu schädigen, was Zielkonflikte 

und Gefährdungspotentiale für den Boden zur Folge hat. Aufgrund dieses Konkurrenzdrucks 

kann so keine Bodenfunktion optimal erfüllt werden.100 

Nach Blum gehören zu den wichtigsten Gefährdungspotentialen Bodenverluste und Bodenbe-

lastungen, welche v. a. durch die intensive Nutzung der Ressource Boden hervorgerufen wer-

den. Unter dem Bodenverlust bzw. der Bodendegradation ist ein erheblicher bzw. vollständiger 

Verlust der Bodensubstanz und der ökologischen Funktionen des Bodens zu verstehen. Ursa-

chen für Bodenverluste sind insbesondere Versiegelungen (im Zuge des Siedlungs- und Stra-

ßenbaus sowie des Baus von Industrieanlagen, Deponieflächen und Anlagen von Freizeit-, 

Sport- und Erholungseinrichtungen) sowie Wind- und Wassererosion.101 Die Bodenverluste 

können nur über eine Bodenneubildung rückgängig gemacht werden, was in menschlichen Zeit-

räumen jedoch nahezu unmöglich ist.102 

Bodenbelastungen sind hingegen Belastungen durch Schadstoffe, die aus der Industrie, der 

Land- und Forstwirtschaft (v. a. Dünge- und Pflanzenschutzmittel) sowie dem Siedlungs- und 

Straßenbau stammen, Belastungen durch verschmutzte Oberflächen- und Grundwässer103 und 

außerdem Belastungen durch die Bearbeitung von Böden (z. B. durch eine standortunange-

passte Bodenbearbeitung oder Befahrung)104. Als besonders problematisch ist dabei die Emis-

sion von Stick- und Schwefeloxiden sowie Ammoniak anzusehen.105 So betont Auerswald: 

 
99 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.) BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 

2, Rn. 5. 
100 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18 f. 
101 Vgl. Blum, Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage 2012, S. 131 ff. 
102 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 20 f. 
103 Ebd. 
104 Grüneberg/Wellbrock, in: Bundesanstanlt für Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.), Multivalent Boden, Land-

InForm, Ausgabe 1/2019, S. 14.  
105 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, S. 22. 
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„Jegliche Eingriffe in und Einflüsse auf den Boden sollten daher so gering und vorsich-

tig wie möglich erfolgen. Die langsame Reaktion der Böden darf nicht dazu führen, daß 

Schädigungen lange aufrecht erhalten werden. […] Erschwerend kommt hinzu, daß we-

gen der vielfältigen Vernetzung der Böden im Naturhaushalt eine Schädigung der Bö-

den schwer vorhersehbare Rückkopplungen nach sich ziehen kann. Ein vorsichtiger 

Umgang mit der Ressource Boden ist daher unverzichtbar, ebenso wie der Schutz des 

Bodens ein wesentliches Ziel des Naturschutzes sein muss.“106 

 

VII. Der Begriff der schädlichen Bodenveränderung des BBodSchG 

Die genannten Gefährdungspotentiale sind rechtlich nur relevant, wenn von einer schädlichen 

Bodenveränderung i. S. d. § 2 III BBodSchG ausgegangen werden kann. In Anlehnung an den 

Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen des § 3 I BImSchG107 definieren sich schädliche 

Bodenveränderungen als Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemein-

heit herbeizuführen (vgl. § 2 III BBodSchG). Der Begriff der schädlichen Bodenveränderung 

rückt in das Zentrum des BBodSchG, da die bodenschutzrechtlichen Pflichten auf ihn auf-

bauen.108 Rothstein führt dazu aus:  

 

„Der Begriff selbst ist zweistufig gegliedert. Die Mehrstufigkeit ist nötig, weil nicht je-

der Fall der Bodenveränderung zugleich negativ sein muss und somit nicht das Hand-

lungsinstrumentarium des Gesetzes zur Anwendung kommen muss. In der ersten Stufe 

wird der Frage nachgegangen, ob eine Beeinträchtigung der in § 2 Abs. 2 BBodSchG 

genannten Bodenfunktionen vorliegt. In der zweiten Prüfungsstufe muss nun festgestellt 

werden, ob der Eingriff geeignet ist, eine Gefahr, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Darüber hin-

aus muss geprüft werden, ob die Beeinträchtigung der Bodenfunktion kausal ist bzw. 

geeignet ist, die Gefahr herbeizuführen.“109  

 

 
106 Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden in 

der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 21. 
107 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 2, Rn. 43. 
108 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
109 Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung naturwissen-

schaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 74. 
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Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen können sowohl durch menschliche Handlungen (ins-

besondere stoffliche Einträge und Flächenversiegelungen)110 als auch durch Naturereignisse (z. 

B. Erosion)111 und Veränderungen der Bodenphysik112 hervorgerufen werden. Dabei bezeichnet 

die Beeinträchtigung eine nachteilige Veränderung eines vorhandenen Zustands und muss tat-

sächlich vorliegen – die bloße Gefahr eines Eintritts ist also nicht ausreichend.113 Zu den 

Schutzgütern zählen alle in § 2 II BBodSchG genannten Bodenfunktionen, dem Wortlaut nach 

schließt § 2 III BBodSchG keine Bodenfunktion aus. 

Unter Gefahr versteht man die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts für ei-

nes der Schutzgüter, die eine dauerhafte bzw. nachhaltige Störung zur Folge hat.114 Der Gefah-

renbegriff orientiert sich somit am herkömmlichen ordnungsrechtlichen Verständnis.115 Im Ge-

gensatz zum Begriff der Beeinträchtigung impliziert der Gefahrenbegriff, dass bereits die Ge-

fahr einer Gefährdung ausreicht und es daher keiner tatsächlichen Gefahrensituation bedarf.116 

Zudem wird an die Begrifflichkeit der Gefahr, anders als Nachteile und Belästigungen, kein 

Erheblichkeitserfordernis gestellt. Als Nachteil werden Beeinträchtigungen von Interessen ver-

standen, welche nicht mit der Verletzung eines Rechtsgutes verbunden sind (z. B. Vermögens-

einbußen).117 Daher umfasst der Begriff des Nachteils alle sonstigen negativen Einwirkungen, 

weshalb dieser als Auffangtatbestand herangezogen werden kann.118 Zu den Belästigungen zäh-

len v. a. Beeinträchtigungen des seelischen und körperlichen Wohlbefindens (z. B. Ge-

ruchsemissionen).119 „Die Schwelle zum Gesundheitsschaden ist in vorgenannten Fällen noch 

nicht überschritten sondern erst dann, wenn es zu einer funktionellen oder morphologischen 

Veränderung am Körper gekommen ist. Psychische Schäden sind nur Gesundheitsschäden, 

wenn es zu einer messbaren körperlichen Auswirkung kommt. Anderenfalls handelt es sich um 

einen Nachteil.“120 Das Merkmal der Erheblichkeit setzt eine gewisse Intensität, welche nicht 

näher bestimmt ist, der Beeinträchtigung voraus.121 Gesundheitsschäden (z. B. Hörschaden 

 
110 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
111 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, Rn. 

14. 
112 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 2, Rn. 6. 
113 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, Rn. 

14. 
114 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
115 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, Rn. 

16. 
116 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, Rn. 

16. 
117 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
118 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 2, Rn. 6. 
119 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
120 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 2, Rn. 7. 
121 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 30. 
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durch Lärm) sind jedoch immer als erheblich einzustufen.122 Hinsichtlich der Erheblichkeits-

schwelle ist zudem auf die Zumutbarkeit der Allgemeinheit abzustellen.123 Der Gesetzgeber 

führt aus, dass der Einzelne oder die Allgemeinheit insbesondere dann betroffen sind, falls die 

Gesundheit und das Eigentum sowie die Funktionen des Bodens durch eine in Frage stehende 

Beeinträchtigung gefährdet sind. Die natürlichen Bodenfunktionen stellen ein Schutzgut der 

Allgemeinheit dar, weshalb eine Beeinträchtigung grundsätzlich geeignet ist, eine Gefahr für 

die Allgemeinheit herbeizuführen.124 

Die Frage, ob schädliche Bodenveränderungen auch bei vorbelasteten Böden auftreten können, 

beantworten Sondermann und Hejma folgendermaßen:  

 

„Dies ist zumindest dann zu bejahen, wenn die zusätzliche Bodenbelastung, etwa durch 

Einbringen einer nicht unerheblichen Menge von Schadstoffen in bereits erodierten Bo-

den, einen derartigen Umfang einnimmt, dass eine weitere wesentliche Beeinträchti-

gung der Bodenfunktionen vorliegt […]. Eine bereits vorhandene Belastung kann von 

einer unschädlichen zu einer schädlichen Bodenveränderung werden, wenn eine nach-

trägliche Bauleitplanung eine mit der Belastung unvereinbare Nutzung vorsieht 

[…].“125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 2, Rn. 8. 
123 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 58. Edition 2020, § 2, Rn. 

19. 
124 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 29. 
125 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 2, Rn. 42. 
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B. Grundlagen des Vorsorgeprinzips im Umweltrecht 

 

I. Das Vorsorgeprinzip auf internationaler und europäischer Ebene 

Auf internationaler Ebene wurde das Vorsorgeprinzip erstmals durch die Weltnaturcharta der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982 anerkannt126 und fand später 

Eingang in verschiedene völkerrechtliche Übereinkommen zum Schutz der Umwelt127. Auch 

Deutschland setzte sich für dessen Etablierung in der internationalen Umweltpolitik ein.128 In 

der Abschlusserklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 

aus dem Jahr 1992 wurde das Vorsorgeprinzip im Grundsatz des sustainable development 

(nachhaltige und dauerhafte Entwicklung) verankert.129 Das Vorsorgeprinzip wurde dabei fol-

gendermaßen definiert: 

 

„In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied 

by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 

damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-

effective measures to prevent environmental degradation.“130 

 

[Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein 

den Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf 

ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kos-

tenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschie-

ben.] 

 

Im europäischen Primärrecht findet sich der Vorsorgegrundsatz im Art. 191 AEUV wieder. 

Nach Art. 191 II S. 2 AEUV beruht die Umweltpolitik der Union u. a. auf dem Grundsatz der 

Vorsorge. Das Vorsorgeprinzip ist jedoch im AEUV nicht definiert oder anderweitig näher be-

stimmt. Dazu führt die Europäische Kommission aus: 

 
126 Vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 4, Rn. 25. 
127 Z. B. United Nations, Convention on Biological Diversity, 5. Juni 1992, in Kraft getreten am 29. Dezember 

1993, UNTS Vol. 1760; Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, 9. Mai 1992, in 

Kraft getreten am 21. März 1994, UNTS Vol. 1771; Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

vom 26.09.2015- A/70/L.1- Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung; Mittei-

lung der Kommission über die Anwendung des Vorsorgeprinzips, KOM/2000/1 endg. v. 02. Februar 2000, S. 12. 
128 Vgl. Di Fabio, in: FS Ritter, 1997, S. 807. 
129 Vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 4, Rn. 25. 
130 United Nations, Rio Declaration on Evironment and Development 1992, angenommen am 16. Juni 1992, ab-

rufbar unter: https://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/sisu_manifest.html 

(letzter Zugriff: 24. März 2021) 
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„Ob das Vorsorgeprinzip herangezogen werden soll, ist eine Entscheidung, die dann 

gefaßt wird, wenn die wissenschaftlichen Informationen unvollständig sind oder keine 

eindeutigen Schlüsse zulassen und wenn es Anzeichen dafür gibt, daß die möglichen 

Folgen für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen poten-

ziell gefährlich und mit dem angestrebten Schutzniveau unvereinbar sein könnten.“131 

 

Der EuGH bezeichnet den Vorsorgegrundsatz als allgemeinen „Grundsatz des Gemeinschafts-

rechts […], der die zuständigen Behörden verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um 

bestimmte potenzielle Risiken für die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit und die Umwelt 

auszuschließen, indem sie den mit dem Schutz dieser Interessen verbundenen Erfordernissen 

Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen einräumen“132. In der Mitteilung der Kommission über 

die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips wird zudem ausgeführt, dass die Tragweite des Vor-

sorgeprinzips davon abhängt, „wie sich die Rechtsprechung entwickelt; diese wird wiederum 

in gewisser Weise von den in der Gesellschaft vorherrschenden sozialen und politischen Wert-

vorstellungen beeinflußt“133. So handelt es sich bei der Anwendung des Vorsorgeprinzips nicht 

um eine Ermessensentscheidung, sondern um die Ermittlung möglicher negativer Umweltfol-

gen und -risiken und deren wissenschaftlicher Beurteilung.134 Die Kommission führt weiterhin 

aus, dass die auf dem Vorsorgeprinzip beruhenden Maßnahmen verhältnismäßig (im Hinblick 

auf das angestrebte Schutzniveau), diskriminierungsfrei anwendbar sowie kohärent mit bereits 

ähnlich getroffenen Maßnahmen sein sollen. Darüber hinaus soll eine Kosten-/Nutzenanalyse 

durchgeführt werden, welche die Kosten und den Nutzen entsprechender Maßnahmen bzw. ei-

nes Tätigwerdens oder eines nicht Tätigwerdens evaluiert. Soweit neue wissenschaftliche Daten 

vorliegen, sollen die Maßnahmen erneut überprüft werden. Des Weiteren soll die Möglichkeit 

geschaffen werden, denjenigen zu bestimmen, der die für eine umfassende Risikobewertung 

erforderlichen wissenschaftlichen Beweise beibringen muss.135  

 

 

 

 
131 Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Vorsorgeprinzips, KOM/2000/1 endg., 2000, S. 10. 
132 EuGH, Beschluss vom 26. November 2002, T-74/00, Rn. 184. 
133 Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Vorsorgeprinzips, KOM/2000/1 endg., 2000, S. 11. 
134 Vgl. Bourguignon, in: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (Hrsg.), Das Vorsorgeprinzip- 

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereiche und Steuerung (dt. Übersetzung), 2016, S. 10. 
135 Vgl. Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Vorsorgeprinzips, KOM/2000/1 endg., 2000, S. 21 

ff. 
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II. Umweltpolitik in Deutschland 

Das Vorsorgeprinzip wird zu den wesentlichen Grundprinzipien des Umweltrechts gerechnet 

und kann daher als Leitbild des modernen Umweltrechts verstanden werden.136 In ihrem Um-

weltbericht aus dem Jahr 1976 beschreibt die Bundesregierung das Vorsorgeprinzip bzw. die 

vorsorgende Umweltpolitik folgendermaßen: 

 

„Umweltpolitik erschöpft sich nicht in der Abwehr drohender Gefahren und der Besei-

tigung eingetretener Schäden. Vorsorgende Umweltpolitik verlangt darüber hinaus, daß 

die Naturgrundlagen geschützt und schonend in Anspruch genommen werden.“137 

 

In den Leitlinien der Umweltvorsorge der Bundesregierung aus dem Jahr 1986 wurde dieser 

Ansatz bekräftigt und die Vorsorge zu den zentralen Aufgaben der Umweltpolitik erklärt.138 

Dazu gehören insbesondere die Vorsorge gegen Umweltbelastungen, die durch Stoffeinträge 

verursacht werden, und die Vorsorge gegen sonstige physikalische Umweltbeeinträchtigungen 

(z. B. Landschaftseingriffe).139 Obgleich der Schutz des Lebens und der Gesundheit des Men-

schen als oberstes Ziel der Umweltpolitik verstanden wird, zählen auch der Schutz der natürli-

chen Ressourcen (Boden, Wasser und Luft) sowie der Tiere, Pflanzen und Ökosysteme zu den 

wesentlichen Zielen der vorsorgenden Umweltpolitik.140 Der Gesetzgeber führt aus, dass damit 

vordergründig die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen gesichert, die Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushalts erhalten sowie der zivilisatorische Fortschritt und die volkswirt-

schaftliche Produktivität vorangetrieben werden sollen. Ferner darf aber auch der Schutz von 

Kultur- und Wirtschaftsgütern und die Bewahrung der Landschaft sowie der Pflanzen und Tier-

welt nicht zu kurz kommen.141 

Die Bundesregierung sieht die Handlungsfelder der Umweltvorsorge v. a. in den Bereichen der 

Risikominimierung, der Umweltforschung und der Umweltbeobachtung. Ebenso werden mit-

tel- bis längerfristige Zielsetzungen, ein systematisches und planvolles Vorgehen sowie eine 

Erfolgskontrolle des staatlichen Handelns angestrebt.142 Zur Realisierung des Vorsorgeprinzips 

 
136 Vgl. Kluth, in: Kluth/Smeddinck (Hrsg.), Umweltrecht, 2. Auflage 2021, § 1, Rn. 127. 
137 BT-Drs. 7/5684, S. 8. 
138 Vgl. Di Fabio, in: FS Ritter, 1997, S. 812. 
139 Vgl. BT-Drs. 10/6028, S. 3. 
140 Ebd., S. 6. 
141 Vgl. BT-Drs. 7/ 5684, S. 8. 
142 Vgl. BT-Drs. 10/6028, S. 9 ff. 
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stehen der Umweltpolitik zahlreiche Instrumente zur Verfügung, mit denen auf ein umwelt-

schonendes Verhalten aller mittelbaren und unmittelbaren Verursacher von schädlichen Um-

weltauswirkungen hingewirkt werden kann.143 Diese sind: 

 

• ordnungsrechtliche Ge- und Verbote, 

• Umweltverträglichkeitsprüfung,  

• raumbezogene Planungen,  

• ökonomische Instrumente (insbesondere wirtschaftliche Anreize),  

• Selbstverpflichtungen und Zusagen, 

• Information und Beratung sowie  

• Umwelterziehung.144 

 

III. Rechtstypen des Vorsorgeprinzips 

Di Fabio zufolge kann das Vorsorgeprinzip rechtlich gesehen als offenes Leitprinzip, Optimie-

rungsauftrag, rechtssatzförmiges Prinzip sowie als allgemeines Rechtsprinzip verstanden wer-

den. Als offenes Leitprinzip gibt das Vorsorgeprinzip bloße politische Zielvorgaben vor, die 

rechtliche Gehalte erwerben können. Demgegenüber ist das Vorsorgeprinzip als Optimierungs-

auftrag verbindlicher und stellt eine Rechtspflicht des Staates, etwa zur Gesetzgebung, dar (vgl. 

dazu Art. 20a GG). Das Vorsorgeprinzip als rechtssatzförmiges Prinzip gilt im Grunde nicht 

mehr als Prinzip, sondern als echte Rechtsregel mit verbindlicher Direktionskraft. Einfachge-

setzliche Normen (z. B. § 5 I Nr. 2 BImSchG) sind danach eine rechtssatzförmige Konkretisie-

rung des Vorsorgeprinzips.145 Auch Rehbinder sieht die normative Verfestigung insbesondere 

im Vorsorgeprinzip, welche in diversen Umweltgesetzen niedergelegt ist. Diese zeigt sich pri-

mär in der normativen Funktion des Vorsorgeprinzips als: 

 

• Genehmigungsvoraussetzung, 

• Eingriffsermächtigung, 

• Planungsleitsatz und 

• Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen oder Verordnungsvorschriften.146 

 

 
143 Vgl. BT-Drs. 10/6028, S. 13. 
144 Ebd., S. 13 ff. 
145 Vgl. Di Fabio, in: FS Ritter, 1997, S.816 ff. 
146 Vgl. Rehbinder, in: FS Sendler, 1991, S. 269; so auch: Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge 

des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 22. 
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Ob das Vorsorgeprinzip als allgemeines Rechtsprinzip verstanden werden kann, ist von der 

Entwicklung der Rechtsprechung abhängig, die dem Vorsorgeprinzip normative Maßstäbe bei-

misst.147 Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass das Vorsorgeprinzip einen ech-

ten völkerrechtlichen Grundsatz darstellt, „dem insbesondere in den Bereichen Umweltschutz 

und Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen Rechnung zu tragen ist“148. 

Zudem führt die Kommission aus, dass der Anwendungsbereich des Vorsorgeprinzips in der 

Praxis wesentlich über die Regelungen des Art. 191 II AEUV hinaus geht.149 Dieser Rechtsauf-

fassung folgend erkennt auch der EuGH inzwischen das Vorsorgeprinzip als allgemeines 

Rechtsprinzip an.150 

 

IV. Inhalt und Bestandteile des Vorsorgeprinzips 

Das Vorsorgeprinzip basiert auf dem allgemeinen Grundsatz der Schadensvermeidung statt 

Schadensbeseitigung151 und zielt somit grundsätzlich auf ein präventives und planendes Tätig-

werden des Staates ab, um das Eintreten von Umweltschäden zu vermeiden oder zu vermin-

dern152. Das Vorsorgeprinzip führt jedoch nicht zu einer völligen Unterlassung von Umweltbe-

lastungen, es hat vielmehr zur Aufgabe, die Eingriffe auf ein zumutbares Maß zu reduzieren.153   

Die Bestandteile des Vorsorgeprinzips sind nach der Auffassung der Bundesregierung die Ge-

fahrenabwehr, die Risikovorsorge und die Zukunftsvorsorge.154 Die Gefahrenabwehr gilt es je-

doch von der Risikovorsorge und der Zukunftsvorsorge abzugrenzen, „da in der rechtlichen 

Konkretisierung der Umweltprinzipien zwischen Vorsorge und Gefahrenabwehr weitgehend 

 
147 Vgl. Di Fabio, in: FS Ritter, 1997, S. 820; im Weiteren sei auf die Ausführungen von Di Fabio verwiesen. 
148 Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Vorsorgeprinzips, KOM/2000/1 endg., 2000, S. 12. 
149 Ebd., S. 3. 
150 Vgl. EuGH, Beschluss v. 26. November 2002, T-74/00, Rn. 184; dazu auch: Kloepfer, Umweltrecht, 4. Auflage 

2016, § 4, Rn. 27. 
151 Vgl. Appel, in: Hofmann et al. (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 5. Auflage 2018, § 2, Rn. 32. 
152 Vgl. Kluth, in: Kluth/Smeddinck (Hrsg.), Umweltrecht, 2. Auflage 2021, § 1, Rn. 128. 
153 Vgl. Meyerholt, Umweltrecht, 4. Auflage 2016, S. 71.  
154 Vgl. BT-Drs. 11/7168, S. 26. 

Abbildung 3: Abgrenzung zwischen Vorsorge und Gefahrenabwehr 
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unterschieden wird und den der Vorsorge dienenden Normen – im Gegensatz zu den Normen 

der Gefahrenabwehr – kein Drittschutz beigemessen wird“155.  

Die Bundesregierung definiert die Gefahrenabwehr in ihren Leitlinien zur Umweltvorsorge aus 

dem Jahr 1986 folgendermaßen: 

 

„Umweltschutz ist zunächst Gefahrenabwehr. Der Staat muß schützend eingreifen, 

wenn Stoffeinträge in die Umwelt erkennbar geeignet sind, Schäden für Mensch und 

Umwelt herbeizuführen. Der Staat muß auch handeln, wenn Beeinträchtigungen des 

Naturhaushalts, eine Gefährdung natürlicher Ressourcen oder Schäden an Sachgütern 

drohen. Die Verhütung von Umweltbelastungen dieser Art ist seit jeher unverzichtbarer 

Bestandteil der Umweltpolitik.“156 

 

Ab wann von einer Gefahr ausgegangen werden kann, richtet sich nach dem Gefahrenbegriff 

des Polizeirechts. Hoppe et al. zufolge ist eine Gefahr  

 

„eine Sachlage, die bei ungehindertem Geschehensablauf erkennbar zu einem Schaden, 

d. h. zu einer Rechtsverletzung bzw. einer Minderung von Rechtsgütern führen würde, 

bzw. […] die erkennbare, objektive, nicht entfernte Möglichkeit des Schadenseintritts. 

Dabei muss der Schadenseintritt nur wahrscheinlich sein, wobei sich die im Einzelfall 

zu fordernde Wahrscheinlichkeit flexibel nach der Bedeutung des betroffenen Schutzgu-

tes und dem drohenden Schadensumfang richtet.“157  

 

Daher zielt die Gefahrenabwehr auf die Pflicht des Staates ab, im Falle eines Eingriffs, der 

erkennbar geeignet ist, Schäden für den Menschen und die Umwelt herbeizuführen, schützende 

Maßnahmen zu ergreifen.158 Die bloße theoretische Möglichkeit eines Schadenseintritts genügt 

nicht, um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr zu rechtfertigen.159  

Demgegenüber greift die Risikovorsorge bereits bei der Möglichkeit eines Schadenseintritts160, 

d. h. auch dann, wenn nicht sicher ist, ob Umweltschäden entstehen können161. Die Risikovor-

 
155 Vgl. Hoppe et al., Umweltrecht, 2. Auflage 2000, § 1, Rn. 79. 
156 BT-Drs. 10/6028, S. 7. 
157 Hoppe et al., Umweltrecht, 2. Auflage 2000, § 4, Rn. 34. 
158 Vgl. BT-Drs. 11/7168, S. 26. 
159 Vgl. Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 25. 
160 Vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 4 Auflage 2016, § 4, Rn. 35. 
161 Vgl. Hansjürgens/Köck, in: Das Vorsorgeprinzip- Refine it or replace it?, in: GAiA – Ecological Perspectives 

for Science and Society, Vol. 11/Nr. 1, 2002, S. 42. 
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sorge befasst sich mit Fällen, in denen die für die Gefahrenabwehr maßgebliche Gefahren-

schwelle noch nicht eindeutig überschritten ist (d. h. im Vorfeld der Gefahrenabwehr162), „etwa 

weil die Realisierung der Gefahr in weiter Ferne liegt […], die Folgen einer konkreten Umwelt-

nutzung nicht richtig eingeschätzt werden können […] oder viele für sich genommene unge-

fährliche Kausalfaktoren zusammenwirken […]“163.  In ihren Leitlinien zur Umweltvorsorge 

gibt die Bundesregierung die folgende Definition:  

 

„Risikovorsorge ist auf die Verminderung oder Vermeidung von Risiken für die Umwelt 

gerichtet, die nach Art und Umfang etwaiger Schäden sowie nach der Wahrscheinlich-

keit ihres Eintritts noch keine Gefahr begründen oder gegenwärtig nicht genau ab-

schätzbar sind. Die Bundesregierung geht dabei mit dem Bundesverwaltungsgericht da-

von aus, daß „auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht gezogen werden (müs-

sen), die sich nur deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach dem derzeitigen Wis-

sensstand bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint werden kön-

nen und daher insoweit noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein 

„Besorgnispotential" besteht" (BVerwG, Urteil vom 19. Dezember 1985, — 7 C 65.82 

—; vgl. insb. Leitsatz 4 zur „Gefahrenunabhängigen Risikovorsorge"). Risikovorsorge 

ist eine zentrale Aufgabe gegenwärtiger und zukünftiger Umweltpolitik. Risikovorsorge 

bedeutet Risikominimierung, d. h. Vermeidung oder Verminderung von Risiken für die 

Umwelt. In der Risikovorsorge sieht die Bundesregierung ein tragendes Element ihrer 

Konzeption zur stufenweisen, drastischen Emissionsverminderung aller vom Menschen 

in Atmosphäre, Gewässer oder Boden eingebrachten Stoffe.“164 

 

Die Risikovorsorge greift daher insbesondere in Fällen mit folgenden Voraussetzungen: 

 

• Die wissenschaftlichen Beweise reichen nicht aus oder sind nicht präzise genug um ge-

fährliche Folgen für die Umwelt, die Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und 

Pflanzen erkennbar annehmen zu können und 

• es besteht ein begründeter Anlass zur Besorgnis, welcher auf einer vorläufigen und ob-

jektiven wissenschaftlichen Risikobewertung basiert.165 

 

 
162 Vgl. BT-Drs. 10/6028, S. 7. 
163 Sparwasser et al., Umweltrecht – Grundzüge des öffentlichen Umweltrechts, 5. Auflage 2003, § 2, Rn. 19.  
164 BT-Drs. 10/6028, S. 7. 
165 Vgl. Appel, in: Koch et al. (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 5. Auflage 2018, § 2, Rn. 32. 
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 Kloepfer führt im Hinblick auf die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit aus: 

 

„[…] an die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden sind unter dem Aspekt von Risiko- 

bzw. Gefahrenvorsorge geringere Anforderungen als im Bereich der Gefahrenabwehr 

zu stellen. Unter Umständen genügt bereits ein noch nicht verifizierter Gefahrenver-

dacht. Ein solcher besteht, wenn eine Schadensmöglichkeit vermutet wird oder auch nur 

denkbar ist, ohne dass ein Wahrscheinlichkeitsnachweis geführt werden kann. Ein Han-

deln schon bei Gefahrenverdacht ist zwar auch dem Gefahrenabwehrrecht nicht fremd, 

besondere Bedeutung gewinnt es aber im Umweltschutz wegen der dort typischerweise 

häufigen Kenntnislücken und Unsicherheiten der naturwissenschaftlichen Wirkungs- 

und Kausalanalyse. Das Vorsorgeprinzip bringt insoweit zum Ausdruck, dass staatli-

ches Handeln auch unter Ungewissheit grundsätzlich legitim ist und im Sinne der staat-

lichen Schutzpflicht […] u.U. sogar verfassungsgeboten sein kann.“166 

 

Appel zufolge reduziert das Vorsorgeprinzip das Beweismaß und verlagert die Beweislast auf 

den Risikoverursacher. Ausreichend seien lediglich plausible oder ernsthafte Anhaltspunkte ei-

nes Schadenseintritts, welche unter der überwiegenden Wahrscheinlichkeit liegen, die der Ri-

sikoverursacher für bestimmte Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu widerlegen hat.167 Ab wel-

cher Risikoschwelle Vorsorgemaßnahmen der Risikovorsorge ergriffen werden müssen, ist 

nach situations- und medienbezogenen Maßstäben zu beurteilen, wobei ein Restrisiko hinge-

nommen werden muss.168 Das hinnehmbare Restrisiko bezieht sich insbesondere auf künftige 

Schadenseintritte der folgenden drei Fallgruppen: 

 

• ein möglicherweise großer, aber nicht erkennbarer Schadenseintritt, 

• ein möglicherweise großer, aber äußerst unwahrscheinlicher Schadenseintritt sowie 

• ein wahrscheinlicher, aber geringfügiger und zumutbarer Schadenseintritt.169 

 

Neben der Gefahrenabwehr und der Risikovorsorge umfasst das Vorsorgeprinzip auch die Res-

sourcenvorsorge bzw. die Zukunftsvorsorge. Sparwasser et al. definieren diese folgenderma-

ßen:  

 

 
166 Kloepfer, Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 4, Rn. 43. 
167 Vgl. Appel, in: Koch et al. (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 5. Auflage 2018, § 2, Rn. 32. 
168 Vgl. Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 28. 
169 Ebd. 
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„Danach dürfen natürliche Ressourcen im Interesse der materiellen Sicherung der 

menschlichen Handlungsfreiheit nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, 

dass ihre langfristige Erhaltung und Nutzbarkeit auch für künftige Generationen nicht 

gefährdet ist. Das setzt im Hinblick auf Schadstoffeinträge und unmittelbaren Ressour-

cenverzehr die […] Nichtausschöpfung ökologischer Belastungsschwellen voraus (sog. 

Freiraumthese).“170  

 

Somit bezieht sich die Planungsfunktion des Vorsorgeprinzips auf eine Minderung der Belas-

tung zur Freihaltung von ökologischen Ausgleichsräumen und Freiräumen als Lebensräume 

oder für die wirtschaftliche Entwicklung sowie als Reserve für künftige Belastungen.171  Die 

langfristige Perspektive des Umweltschutzes zielt zum einen darauf ab, der Generationenge-

rechtigkeit Rechnung zu tragen, und zum anderen, dass bestimmte Umweltschädigungen nur 

langfristig bzw. überhaupt nicht mehr wiederhergestellt werden können.172 Dazu zählen auch 

starke Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen der natürlichen Bodenfunktionen. „Umweltvor-

sorge schützt auf diese Weise vor Ungewissheiten über die Wirkung menschlicher Eingriffe in 

die Umwelt und hält Freiräume auch für künftige Generationen offen.“173 Ausdruck findet die 

Ressourcenvorsorge insbesondere im Art. 20a GG und im Nachhaltigkeitsprinzip. 

 

V. Art. 20a GG als Ausdruck des Vorsorgeprinzips 

Mit der Einführung des Art. 20a GG im Jahr 1994 wurde der Umweltschutz im Grundgesetz 

als Staatszielbestimmung verankert. Zudem wurde Art. 20a GG im Jahr 2002 um das Staatsziel 

Tierschutz erweitert. Danach schützt der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Gene-

rationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 

Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollzie-

hende Gewalt und die Rechtsprechung. Jarass zufolge ist Art. 20a GG ein Ausdruck des Vor-

sorgeprinzips, da nicht nur eine Risikominimierung, sondern auch eine Ressourcenschonung in 

Verantwortung für künftige Generationen angestrebt werden soll. Der Auftrag des Staates, der 

sich aus Art. 20a GG ergibt, stützt sich u. a. auf die umfassende Vorbeugung der Entstehung 

 
170 Sparwasser et al., Umweltrecht – Grundzüge des öffentlichen Umweltrechts, 5. Auflage 2003, § 2, Rn. 22. 
171 Vgl. Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 37 

ff. 
172 Vgl. Kloepfer, Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 4, Rn. 40. 
173 Storm, Umweltrecht, 10. Auflage 2015, S. 25. 
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von Umweltbelastungen.174 „Dieser Gedanke der Prävention soll erfahrungs- und gefahrenun-

abhängig auch dann zum Zuge kommen, wenn es um Risiken oder bloße Verdachtslagen un-

terhalb der Gefahrenschwelle geht.“175  

Für den Boden ist lediglich der Umweltschutzgedanke des Art. 20a GG relevant. Der Begriff 

natürliche Lebensgrundlagen ist bedeutungsgleich mit dem Begriff des Umweltschutzes.176 

Murswiek betont: 

 

„Die natürliche Umwelt soll […] nicht nur insoweit geschützt werden, als sie Lebens-

grundlage des Menschen ist, sondern sie ist eigenständiges Schutzobjekt und wird vom 

Grundgesetz in ihrem Eigenwert respektiert. Dennoch steht der Schutz der Lebens-

grundlagen des Menschen im Mittelpunkt. Dies ergibt sich schon daraus, daß das ganze 

Grundgesetz auf den Schutz des menschlichen Individuums und seiner Würde ausge-

richtet ist. Der Schutz der Umwelt gegen Beeinträchtigungen ist umso wichtiger, je stär-

ker fundamentale Lebensbedingungen des Menschen betroffen sind.“177  

 

Art. 20a GG verlangt jedoch keinen bestmöglichen bzw. absoluten Umweltschutz, sondern le-

diglich dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen.178 Der Umweltschutz stellt „ein relatives, im 

Verhältnis zu anderen Schutzgütern ausbalancierendes und auszugleichendes Schutzgut“179 dar. 

Auch unbekannte, unmögliche, zumutbare, steuerbare oder geringe Restrisiken sind hinzuneh-

men.180   

Regelmäßig sorgt der anthropozentrische Ansatz im GG für Streitpotential181. Der anthropo-

zentrische Bezug des Staatsziels Umweltschutz lässt sich nach Scholz aus der verfassungssys-

tematischen Gesamtbetrachtung, dem Generationenbezug des Art. 20a GG und der Würde des 

Menschen gem. Art. 1 I GG herleiten. Eine derartige Auffassung würde bedeuten, dass der 

Umwelt als solcher kein verfassungsrechtlicher Eigenwert zugeordnet werden kann, welcher 

mit dem des Menschen vergleichbar wäre.182 Murswiek hält jedoch dagegen, dass es der Würde 

 
174 Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), GG, 16. Auflage 2020, Art. 20a, Rn. 8 f. 
175 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Band 2, 2. Auflage 2006, Art. 20a, Rn. 53. 
176 Vgl. Scholz, in: Maunz/Düring (Begr.), GG, 94. EL 2021, Art. 20a, Rn. 36; dazu auch: BT-Drs. 12/6633, S. 6, 

in dem der Begriff Umweltschutz als Synonym für natürliche Lebensgrundlagen verwendet wird. 
177 Murswiek, Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG) – Bedeutung für Rechtsetzung und Rechtsanwendung, 

NVwZ 1996, S. 224.  
178 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Band 2, 2. Auflage 2006, Art. 20a, Rn. 53. 
179 Scholz, in: Maunz/Düring (Begr.), GG, 94. EL 2021, Art. 20a, Rn. 41. 
180 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Band 2, 2. Auflage 2006, Art. 20a, Rn. 54. 
181 Dazu ausführlich: Scholz, in: Maunz/Düring (Begr.), GG, 94. EL 2021, Art. 20a, Rn. 38 ff. 
182 Vgl. Scholz, in: Maunz/Düring (Begr.), GG, 94. EL 2021, Art. 20a, Rn. 38 ff. 
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des Menschen durchaus entspricht, seine Umwelt zu schützen und zu achten, ob nun seine ei-

genen Interessen und Bedürfnisse im Fokus stehen oder nicht. Dies sei vor dem Hintergrund 

fehlender wissenschaftlicher Forschung über die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 

die Umwelt (d. h. die ökologischen Zusammenhänge) von Bedeutung. Vor allem im Hinblick 

auf die Bedürfnisse und Interessen zukünftiger Generationen sollte die Umwelt soweit wie 

möglich erhalten bleiben. Ein rein anthropozentrisches Verwertungsinteresse der Umwelt 

würde diesen auch nicht in vollem Umfang berücksichtigen.183  

Da der Boden unbestreitbar zu den natürlichen Lebensgrundlagen gehört, stellt sich die Frage, 

welches Schutzniveau dem Boden aus Art. 20a GG entsteht. Problematisch ist die unkonkrete 

Formulierung des Art. 20a GG, die weder Aussagen darüber trifft, welches Ziel mit dem Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen angestrebt werden soll, noch in welchem Umfang bzw. wie 

intensiv der Schutz ausgeübt werden muss. Aus Art. 20a GG ergeben sich keine konkreten 

Verpflichtungen, in welcher Intensität der Staat den Boden bzw. die Umwelt im Allgemeinen 

zu schützen hat.184 So lassen sich aus Art. 20a GG auch keine Verpflichtungen zu einer ökolo-

gischen Generationengerechtigkeit oder einer ökologischen Nachhaltigkeit ableiten.185  

 

VI. Das Nachhaltigkeitsprinzip als Nebenprinzip des Vorsorgeprinzips 

Nachhaltigkeit ist dreidimensional zu verstehen. Das Nachhaltigkeitsprinzip befasst sich mit 

den Dimensionen der ökologischen, der ökonomischen186 und der sozialen187 Nachhaltigkeit. 

Im Gegensatz zum Vorsorgeprinzip hat das Nachhaltigkeitsprinzip einen expliziten Zukunfts-

bezug und schützt in seiner ökologischen Ausrichtung die Umweltressourcen als solche, wobei 

der übermäßige Verbrauch und die übermäßige Belastung mit Schadstoffen der Umwelt im 

Vordergrund stehen.188 Die ökologische Komponente der Nachhaltigkeit betrifft zudem sowohl 

 
183 Vgl. Murswiek, Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG) – Bedeutung für Rechtsetzung und Rechtsanwendung, 

NVwZ 1996, S. 224. 
184 Ebs S. 226. 
185 Tremmel, Institutionelle Verankerung der Rechte nachrückender Generationen, ZRP 2004, S. 45. 
186 Die ökonomische Nachhaltigkeit stellt die klassische ökonomische Wachstumstheorie in Frage, welche auf den 

technischen Fortschritt zur Steigerung des Pro-Kopf-Wachstums abzielt. Da der technische Fortschritt oftmals mit 

einer Steigerung von Kapital und/oder Arbeit verbunden ist, die Produktivität des natürlichen Kapitals aber unver-

ändert bleibt, unterliegt die Ressourcenbasis langfristig der Übernutzung. Wachstum und Ressourcennutzung soll-

ten nach der Theorie der ökonomischen Nachhaltigkeit entkoppelt werden. Angestrebt wird ein Wirtschaften, dass 

auch den anderen Nachhaltigkeitsprinzipien (ökologisch und sozial) gerecht wird und Wohlstand nicht allein an 

Wachstum, sondern auch an Lebensqualität geknüpft wird; vgl. Pufé, Nachhaltigkeit, Lizenzausgabe für die Bun-

deszentrale für politische Bildung, 2018, S. 101 f. 
187 Die soziale Nachhaltigkeit beschäftigt sich insbesondere mit sozialen Verteilungsproblemen zwischen Regio-

nen, sozialen Schichten, Geschlechtern und Altersgruppen sowie der kulturellen Integration von Zugehörigkeiten 

von Identitäten; vgl. Vgl. Pufé, Nachhaltigkeit, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, 2018, 

S. 101. 
188 Vgl. Willand et al., Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/05, 

2005, S. 28. 
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gegenwärtige als auch künftige Generationen in der Hinsicht der Schaffung einer menschen-

würdigen Umwelt und der ausreichenden Versorgung mit natürlichen Ressourcen.189  

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit stehen im überwiegenden Verständnis gleichrangig 

nebeneinander.190 Dahingegen hat sich die Überlegung herauskristallisiert, ob der ökologischen 

Nachhaltigkeit eine gewisse Priorität eingeräumt werden kann bzw. sollte. Willand et al. sehen 

eine Notwendigkeit für die Priorisierung der ökologischen Komponente und begründen diese 

wie folgt:  

 

„Die Begründung hierfür lautet im Wesentlichen, dass nur innerhalb des Spielraums, 

den die Natur als Lebensgrundlage bereitstellt, überhaupt Entwicklung und damit auch 

Wohlfahrt dauerhaft möglich sei. Die Tragekapazität des Naturhaushalts müsse daher 

als letzte, unüberwindliche Schranke für alle menschlichen Aktivitäten akzeptiert wer-

den.“191  

 

Auch Sieben argumentiert, dass die ökologische, ökonomische und soziale Bedürfnisbefriedi-

gung nachfolgender Generationen zum großen Teil vom Zustand der Natur und der natürlichen 

Ressourcen abhängt.192 Da die natürlichen Ressourcen nur begrenzt verfügbar sind, fordert das 

ökologische Nachhaltigkeitsprinzip einer Übernutzung bzw. Überbeanspruchung vorzubeu-

gen.193 Probleme und Wechselwirkungen der einzelnen ökologischen Komponenten sind zu-

dem nicht ausreichend erforscht, um die Auswirkungen auf den Menschen und die Natur kon-

kret absehen zu können. Noch unbekannte Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Na-

tur können bisher bekannte Auswirkungen bei Weitem übersteigen und so eine Gefahr für ge-

genwärtige und künftige Generationen darstellen. Abgesehen davon sind die aktuell bekannten 

ökologischen Probleme (im Hinblick auf den Boden z. B. Erosion, Versiegelung und stoffliche 

Belastungen) bereits besorgniserregend genug, um den Umweltschutz stärker in den Fokus zu 

rücken. 

Für den vorsorgenden Bodenschutz ist lediglich die ökologische Nachhaltigkeit von Bedeutung, 

da diese zu einer qualitätsorientierten Umweltpolitik194 führen soll. Das Nachhaltigkeitsprinzip 

im Hinblick auf den vorsorgenden Bodenschutz ist im § 1 S. 1 BBodSchG verankert. Danach 

 
189 Sieben, Was bedeutet Nachhaltigkeit als Rechtsbegriff?, NVwZ 2003, S. 1174. 
190 Vgl. Willand et al., Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/05,2005, 

S. 12. 
191 Vgl. Willand et al., Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/05,2005, 

S. 13. 
192 Sieben, Was bedeutet Nachhaltigkeit als Rechtsbegriff?, NVwZ 2003, S. 1175. 
193 Vgl. Pufé, Nachhaltigkeit, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, 2018, S. 101. 
194 Sparwasser et al., Umweltrecht – Grundzüge des öffentlichen Umweltrechts, 5. Auflage 2003, § 2, Rn. 30. 
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verfolgt das BBodSchG den Zweck, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 

wiederherzustellen. Der Begriff der Nachhaltigkeit oder der nachhaltigen Bodenbewirtschaf-

tung ist jedoch nicht im BBodSchG definiert. Eine entsprechende Definition ist auch den ande-

ren Umweltgesetzen (z. B. BNatSchG, WaldG, WHG) nicht zu entnehmen. Die Nachhaltigkeit 

verlangt einen „effektiven und zeitlich dauerhaften Schutz, der sich auf die Planung der Boden-

nutzung erstrecken muss“195. Nies führt dazu aus: 

 

„Bezüglich des Umweltmediums Boden wird man den Inhalt des Grundsatzes der Nach-

haltigkeit danach bestimmen müssen, ob es um die Nutzung des Bodens als erneuerbare 

Ressource oder nicht erneuerbare natürliche Ressource geht: Soweit der Boden als er-

neuerbare Ressource in Betracht kommt, führt eine nachhaltige Nutzung des Mediums 

zu einer Begrenzung seiner Inanspruchnahme sowie der Art der Bewirtschaftung in der 

Weise, daß nicht mehr an Ressourcen verbraucht werden darf, als regenerationsfähig 

ist. Soweit die Bodennutzung die Erneuerbarkeit der Ressource außer Frage stellt 

(bspw. durch Bebauung, Straßenbau usw.) kann es eine nachhaltige Nutzung im eigent-

lichen Sinne nicht geben; allerdings soll hier der Grundsatz gerade im Vorfeld vor der 

eigentlichen Nutzung den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang bestim-

men.“196 

 

VII. Vorsorgeprinzip und Bodenschutz 

 

1. Grundlagen 

Der Bodenschutz steht neben dem Schutz von Wasser und Luft im Zentrum der vorsorgenden 

Umweltpolitik. Im Bereich des vorsorgenden Bodenschutzes behandelt die Umweltpolitik fol-

gende Handlungsfelder: 

 

• stoffbezogener Bodenschutz, d. h. Minimierung von qualitativ und quantitativ proble-

matischen Stoffeinträgen aus Industrie, Gewerbe, Verkehr und Haushalten197, 

• Begrenzung der Neuinanspruchnahme von Flächen bis 2030 um unter 30 ha pro Tag198, 

 
195 Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 1, Rn. 2. 
196 Nies, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 1, Rn. 21. 
197 BT-Drs. 10/6028, S. 21. 
198 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamtes (Hrsg.), Land Degradation Neutrality, UBA Texte 05/2018, S. 

22. 
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• landwirtschaftlicher Bodenschutz: insbesondere Senkung der Stickstoffüberschüsse und 

Ammoniakemissionen, Ausbau und Förderung des Ökolandbaus, Humuserhalt und -

aufbau im Ackerland, Schutz von Moorböden199 sowie 

• Verbesserung bzw. Förderung der Artenvielfalt200.  

 

Verankert ist der vorsorgende Bodenschutz in unterschiedlichen Gesetzen und Rechtsverord-

nungen. Zunächst ist festzuhalten, dass das BBodSchG und auch die weiteren rechtlichen Re-

gelungen der Fachgesetzgebung (vgl. § 3 I BBodSchG) von einem funktionsbezogenen Ansatz 

ausgehen. Der Boden wird zudem rechtlich nicht nur als natürliche Ressource, sondern auch 

als Fläche behandelt.201 

§ 1 S. 2 BBodSchG sieht vor, dass schädliche Bodenveränderungen abzuwehren (Gefahrenab-

wehr) und Maßnahmen der Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen 

sind (Vorsorgepflicht). Das Vorsorgeprinzip zielt auf einen langfristig orientierten Bodenschutz 

im Hinblick auf die Vorsorge vor künftigen nachteiligen Einwirkungen auf den Boden bzw. 

schädlichen Bodenveränderungen i. S. d. § 2 III BBodSchG ab.202 Sieben zufolge bezieht sich 

die Begrifflichkeit nachteilige Einwirkungen insbesondere auf Stoffeinträge, den Flächenver-

brauch durch Versiegelungen und andere anthropogene Nutzungen. Inkludiert sind daher auch 

nicht ausdrücklich benannte Beeinträchtigungen, weshalb der Begriff nachteilige Einwirkungen 

weit zu verstehen ist – das Vorsorgeprinzip ist somit ein multifunktionales Gebot. Im Vorder-

grund des Vorsorgegedankens des BBodSchG stehen die natürlichen Funktionen des Bodens, 

da diese die Grundlage für alle weiteren Nutzungsmöglichkeiten und damit für sämtliche andere 

Bodenfunktionen sind.203 Die Pflichten zur Gefahrenabwehr und zur Vorsorgepflicht sind in 

den §§ 4, 7 und 17 BBodSchG konkretisiert.  

 

2. Gefahrenabwehr 

§ 4 I BBodSchG normiert, dass jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten hat, dass 

schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Unter Einwirken ist jedes aktive 

 
199 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.), Klimaschutzprogramm 

2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 2019, S. 102 ff. 
200 Dazu umfassend: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hrsg.) Nationale 

Strategie zur biologischen Vielfalt, 4. Auflage 2015. 
201 Nies, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 95. EL 2021, BBodSchG, § 1, Rn. 21. 
202 BT-Drs., 13/6701, S. 28. 
203 Vgl. Sieben, Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung und Bodenschutz, 2002, S. 142. 
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menschliche Verhalten zu verstehen, welches den Boden betrifft.204 Der Grundstückseigentü-

mer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind zudem nach § 4 II 

BBodSchG verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstück drohenden schäd-

lichen Bodenveränderungen zu ergreifen. Obgleich die zuständige Behörde Anordnungen zur 

Durchsetzung der Vermeidungs- und der Abwehrpflicht des § 4 I und II BBodSchG erlassen 

kann (vgl. § 10 I BBodSchG), stellt ein Verstoß keine Ordnungswidrigkeit i. S. d. § 26 

BBodSchG dar.205 Es handelt sich daher bei § 4 I und II BBodSchG um präventive Boden-

schutzpflichten, welche die Gefahrenabwehr zum Ziel haben. Der Gesetzgeber führt dazu aus: 

 

„Mit der in Absatz 1 festgelegten Pflicht sollen schädliche Bodenveränderungen ver-

hindert werden. Sie steht als Abwehrpflicht in der Tradition der polizeirechtlichen Ge-

fahrenabwehr. […] Mit der Legaldefinition der schädlichen Bodenveränderung wird 

klargestellt, daß es darum geht, Gefahren vom einzelnen und der Allgemeinheit abzu-

wehren, wobei der Schutz des Bodens als Schutzgut der Allgemeinheit in die Gefahren-

abwehr integriert ist. […] Nach Absatz 1 steht die Abwehr einer schädlichen Bodenver-

änderung, nicht die Emissionsquelle im Vordergrund. Die damit begründete Vermei-

dungspflicht erfordert einerseits, daß die Vorbelastung mitberücksichtigt wird, denn nur 

so läßt sich die Schädlichkeit der Einwirkung feststellen. Andererseits verlangt der 

Maßstab „nicht hervorgerufen werden", daß der Verpflichtete die schädliche Boden-

veränderung zumindest mitverursachen könnte. Wer als Verursacher in Anspruch ge-

nommen werden kann, bestimmt sich entsprechend dem Polizeirecht danach, durch wen 

bei rechtlich wertender Betrachtung die Gefahrenschwelle überschritten wird.“206 

 

3. Die Vorsorgepflicht des BBodSchG 

Ausdruck des Vorsorgeprinzips im BBodSchG ist die Vorsorgepflicht, die in den §§ 7 und 17 

normiert ist. Der Bodenschutz soll sich i. S. d. Vorsorgegebots nicht nur auf die Abwehr unmit-

telbarer Gefahren beschränken, sondern auch Gefahren, die langfristig und mittelbar drohen, in 

den Fokus nehmen.207 Ausgestaltet sind die Regelungen zur Vorsorge des BBodSchG jedoch 

als lex imperfecta.208 Nach § 7 S. 1- 4 BBodSchG sind Vorsorgemaßnahmen gegen das Entste-

hen schädlicher Bodenveränderungen unter folgenden Voraussetzungen verpflichtend:  

 
204 Vgl. Giesberts/Hilf, in: Giesberts/Reinhard (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, 59. Edition 2021, BBodSchG, § 4, 

Rn. 2. 
205 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 4, Rn. 2. 
206 BT-Drs., 13/6701, S. 34. 
207 Ebd., S. 28. 
208 Vgl. Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 51 
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1. Der oder die Verpflichtete ist Grundstückseigentümer, Inhaber der tatsächlichen Gewalt 

über ein Grundstück oder derjenige der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt 

oder durchführen lässt (vgl. § 7 S. 1 BBodSchG),  

2. die Grundstücksnutzung bzw. die Veränderungen ist geeignet eine Veränderung der Bo-

denbeschaffenheit herbeizuführen (vgl. § 7 S. 1 BBodSchG), 

3. es besteht die Besorgnis über eine schädliche Bodenveränderung aufgrund der räumli-

chen, langfristigen oder komplexen Auswirkungen einer Nutzung bzw. Verrichtung auf 

die Bodenfunktionen (vgl. § 7 S. 2 BBodSchG), 

4. die Vermeidung oder die Verminderung von Bodeneinwirkungen sind im Hinblick auf 

den Zweck der Grundstücksnutzung verhältnismäßig (vgl. § 7 S. 3 BBodSchG) und 

5. es sind konkrete Anforderungen an die Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderun-

gen in einer Rechtsverordnung nach § 8 II BBodSchG festgelegt (vgl. § 7 S. 4 

BBodSchG). 

 

Ausgangspunkt der Vorsorgepflicht ist zunächst eine Verrichtung auf einem Grundstück. Der 

Begriff der Verrichtung ist weit zu verstehen und erfasst grundsätzlich jede zweckgerichtete 

Tätigkeit, die geeignet ist, eine Veränderung der Bodenbeschaffenheit herbeizuführen.209 Nies 

zufolge kommt es nicht darauf an, ob tatsächlich eine Veränderung der Bodenbeschaffenheit 

eintritt – vielmehr geht es um die potenzielle Eignung, die Bodenstruktur oder Bodenfunktionen 

zu verändern. Zu beachten ist, dass auch Verrichtungen im Zusammenhang mit anderen Maß-

nahmen zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können.210 Da das BBodSchG den 

Begriff der Veränderung der Bodenbeschaffenheit nicht definiert, ist davon auszugehen, dass 

„alle Veränderungen der Bodenstruktur oder der Bodenfunktionen, die für sich allein oder im 

Zusammenhang mit anderen Maßnahmen geeignet sind, die Bodenstruktur oder die Bodenfunk-

tionen zu schädigen“211 relevant sind.  Darüber hinaus werden nicht nur die unmittelbar nach 

der Verrichtung entstandenen Bodenveränderungen berücksichtigt, sondern auch nachgelagerte 

Veränderungen, die einer vergangenen Verrichtung zugeordnet werden können.212 Der räumli-

che Einwirkungsbereich ist im Einzelfall abzugrenzen, da § 7 BBodSchG ebenfalls Verrichtun-

gen einschließt, die im Umfeld des Grundstückes schädliche Bodenveränderungen herbeiführen 

 
209 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 5. 
210 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 7 Rn. 7. 
211 Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 6. 
212 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 7, Rn. 13.  
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können.213 Daher haben die Verpflichteten geeignete Maßnahmen zu treffen, „die im konkreten 

Einzelfall erforderlich sind, um das Eintreten einer schädlichen Bodenveränderung bereits im 

Vorfeld zu verhindern bzw. den Eintritt einer schädlichen Bodenveränderung für die Zukunft 

dauerhaft mit Sicherheit auszuschließen“214. 

Gem. § 7 S. 2 BBodSchG sind Vorsorgemaßnahmen geboten, wenn die Besorgnis über eine 

schädliche Bodenveränderung im kausalen Zusammenhang zu einer Grundstücksnutzung bzw. 

Verrichtung besteht. Unter den Begriff Vorsorgemaßnahmen sind Versteyl zufolge alle Maß-

nahmen zu verstehen, die geeignet sind, eine schädliche Bodenveränderung oder deren Aus-

breitung im Vorfeld zu unterbinden. Dazu zählen z. B.: 

 

• strukturverbessernde Maßnahmen,  

• Auffangvorrichtungen für den Boden schädigende Flüssigkeiten,  

• veränderte Produktionsverfahren zur Vermeidung von bodenschädlichen Substanzen, 

• Filteranlagen zur Reduzierung von Emissionen sowie 

• Untersuchungs- und Überwachungsmaßnahmen.215 

 

Die Vorsorgepflicht greift gem. § 7 S. 2 BBodSchG, wenn die Besorgnis über eine schädliche 

Bodenveränderung i. S. d. § 2 III BBodSchG besteht. Somit darf die schädliche Bodenverän-

derung nicht bereits vorliegen oder absehbar sein (im Falle der konkreten Gefahr kommt die 

Gefahrenabwehr zum Einsatz), sondern lediglich zu besorgen sein.216 Die Besorgnis legitimiert 

die Vorsorgepflicht, da die vorbeugende Gefahrenabwehr Defizite im Hinblick auf Prognose-

unsicherheiten und der Bewertung langfristiger und komplexer Kausalverläufe aufweist.217 Das 

Anzeichen einer Besorgnis ist stets die Möglichkeit bzw. die geringe Wahrscheinlichkeit einer 

Veränderung der Bodenbeschaffenheit, solange konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für eine 

solche Veränderung vorliegen.218 Gem. § 9 I BBodSchV ist das Entstehen schädlicher Boden-

veränderungen nach § 7 BBodSchG in der Regel zu besorgen, wenn Schadstoffgehalte gemes-

sen werden, welche die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV überschreiten oder 

erhebliche Anreicherungen von anderen Stoffen erfolgen, die in besonderem Maße geeignet 

sind (z. B. aufgrund gesundheitsschädlicher Auswirkungen), schädliche Bodenveränderungen 

herbeizuführen. Bei Böden mit naturbedingt erhöhten Schadstoffgehalten besteht die Besorgnis 

 
213 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 7 Rn. 8. 
214 Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 7. 
215 Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 9. 
216 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 7, Rn. 25. 
217 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 36. 
218 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 7 Rn. 12 f. 
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über das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung gem. § 9 II und III BBodSchV bei 

einer Überschreitung der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV nur, wenn eine er-

hebliche Freisetzung von Schadstoffen oder zusätzliche Einträge nachteilige Auswirkungen auf 

die Bodenfunktionen erwarten lassen. Gleiches gilt für Böden mit großflächig siedlungsbedingt 

erhöhten Schadstoffgehalten. Die Anforderungen an das Besorgnispotential verringern sich, je 

langfristiger eine Einwirkung erfolgt bzw. je langfristiger ein Schadstoff wirkt.219  

Die Vermeidung oder die Verminderung von Bodeneinwirkungen bei der Grundstücksnutzung 

erfüllt die Vorsorgepflicht, sofern der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Dazu 

führt Versteyl aus:  

 

„Bodeneinwirkungen sind sämtliche Vorgänge, die zu einer Veränderung der physika-

lischen oder chemischen Struktur des Bodens führen können wie Ausgrabungen, Ero-

sion, Verdichtungen, Versiegelungen oder Stoffeinträge. Falls eine vollständige Ver-

meidung unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ausscheidet, sind 

die Bodeneinwirkungen zumindest weitestmöglich zu vermeiden.“220  

 

Die Vorsorgeanforderungen sind in § 10 BBodSchV normiert. Sind die Voraussetzungen des § 

9 BBodSchV gegeben, hat der nach § 7 BBodSchG Verpflichtete Vorkehrungen zu treffen, um 

weitere durch ihn auf dem Grundstück und dessen Einwirkungsbereich verursachte Schadstof-

feinträge zu vermeiden oder wirksam zu vermindern, soweit dies im Hinblick auf den Zweck 

der Nutzung des Grundstücks verhältnismäßig ist. Dazu gehören auch technische Vorkehrun-

gen an Anlagen oder Verfahren sowie Maßnahmen zur Untersuchung und Überwachung von 

Böden. Für Einträge von Schadstoffen im Sinne des § 9 I S. 1 Nr. 2 BBodSchV regelt § 10 II 

S. 1 BBodSchV, dass diese, insofern technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu be-

grenzen sind. 

Um eine unangemessene Belastung der Normadressaten zu verhindern, dürfen gem. § 7 S. 4 

BBodSchG Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen nur getroffen 

werden, soweit Anforderungen in einer Rechtsverordnung nach § 8 II BBodSchG festgelegt 

sind. Die konkreten Vorsorgeanforderungen sind der BBodSchV zu entnehmen (s.o.). Hierbei 

spielt die BBodSchV spielt eine wichtige Rolle, da ohne die Normierung der Anforderungen 

eine behördliche Durchsetzbarkeit der Vorsorgemaßnahmen nicht möglich wäre.221 Versteyl 

 
219 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 37. 
220 Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 12. 
221 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 7, Rn. 22. 



 

43 

 

weist jedoch darauf hin, dass für Schadstoffe und sonstige Beeinträchtigungsfaktoren bisher 

nur wenige Regelungen in einer Verordnung festgelegt sind, weshalb „die behördliche Durch-

setzung von Vorsorgeanforderungen nach aktueller Rechtslage in vielen Fällen nicht möglich“ 

ist.222 

Des Weiteren normieren § 7 S. 5- 7 BBodSchG die Erfüllung der Vorsorgepflichten in ver-

schiedenen Spezialbereichen. So richtet sich die Vorsorgepflicht bei der landwirtschaftlichen 

Bodennutzung nach § 17 I und II BBodSchG. Danach wird die Vorsorgepflicht gem. § 7 

BBodSchG durch die Einhaltung der guten fachlichen Praxis (vgl. § 17 II BBodSchG) erfüllt 

(vgl. § 17 I S. 1 BBodSchG). Bei der forstwirtschaftlichen Bodennutzung stützen sich die Vor-

sorgeverpflichtungen auf das zweite Kapitel des Bundeswaldgesetzes und den Forst- und Wald-

gesetzen der Länder, beim Grundwasserschutz auf die wasserrechtlichen Vorschriften (vgl. § 7 

S. 5 BBodSchG).  

 

4. Anwendungsausschluss des BBodSchG 

Die genannten Regelungen zur Vorsorge im BBodSchG gelten insoweit nur, wenn das 

BBodSchG Anwendung findet. Der Anwendungsbereich der Regelungen des BBodSchG ist im 

§ 3 BBodSchG normiert. Gem. § 3 I BBodSchG findet das BBodSchG auf schädliche Boden-

veränderungen und Altlasten Anwendung, insofern: 

 

• Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes über das Aufbringen von Abfällen zur 

Verwertung als Düngemittel im Sinne des § 2 des Düngegesetzes und der hierzu auf 

Grund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des bis zum 1. Juni 2012 geltenden Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, 

• Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes über die Zulassung und den Betrieb von 

Abfallbeseitigungsanlagen zur Beseitigung von Abfällen sowie über die Stilllegung von 

Deponien, 

• Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter, 

• Vorschriften des Düngemittel- und Pflanzenschutzrechtes, 

• Vorschriften des Gentechnikgesetzes, 

• Vorschriften des Zweiten Kapitels des Bundeswaldgesetzes und der Forst- und Wald-

gesetze der Länder, 

 
222 Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 7, Rn. 13. 
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• Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes über das Flurbereinigungsgebiet, auch in 

Verbindung mit dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, 

• Vorschriften über Bau, Änderung, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrswegen oder 

Vorschriften, die den Verkehr regeln, 

• Vorschriften des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, 

• Vorschriften des Bundesberggesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen über die Errichtung, Führung oder Einstellung eines Betriebes so-

wie 

• Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen 

 

Einwirkungen auf den Boden nicht regeln. Das Einwirken bezieht sich auf jedes Verhalten, dass 

Auswirkungen auf die Bodenfunktionen hat, es kann mittelbare oder unmittelbare Folge einer 

menschlichen223 Handlung sein und setzt kein finales Verhalten voraus.224 Auch ein Nichttätig-

werden kann eine Einwirkung auf den Boden darstellen.225 Daher müssen die in den jeweiligen 

Gesetzen formulierten Normen zur Einwirkung auf den Boden, ein Verhalten behandeln, das 

unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in § 2 II BBodSchG genannten Bodenfunk-

tionen hat.226  

Findet das BBodSchG in den genannten Fällen keine Anwendung, ist der vorsorgende Boden-

schutz nach den Regelungen der in § 3 I BBodSchG verankerten Gesetze zu gewährleisten. 

Gerade dieser Umstand führt zu einer Zersplitterung des vorsorgenden Bodenschutzrechts. Be-

sonders problematisch ist, dass die Qualität des vorsorgenden Bodenschutzes von den jeweili-

gen gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängt. Diese können nicht nur gleichlautende oder 

weitergehende Regelungen enthalten, sondern auch hinter dem Standard des BBodSchG und 

der BBodSchV zurückbleiben und dennoch spezialgesetzlichen Vorrang genießen.227  

 
223 Vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung natur-

wissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 75. 
224 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3 Rn. 14. 
225 Vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung natur-

wissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 75; so auch: Frenz, BBodSchG, 2000, 

§ 3, Rn. 10. 
226 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3 Rn. 15.  
227 Ebd. 
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Festzuhalten ist, dass das BBodSchG aufgrund der großzügigen Regelung des § 3 I BBodSchG 

in der Praxis weitestgehend keine Anwendung findet.228 Da der Anwendungsbereich der Vor-

sorgeregelungen des BBodSchG durch die Regelungen des § 3 BBodSchG beschränkt ist229, 

wird im 4. Teil dieser Arbeit umfassend erörtert, wie der vorsorgende Bodenschutz in der Fach-

gesetzgebung ausgestaltet ist und an welchen Stellen ein Verbesserungs- bzw. Nachbesserungs-

bedarf besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
228 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 1, Rn. 23. 
229 Vgl. Schwartmann, BBodSchG, 2012, § 7, Rn. 1. 
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3. Teil:  

Politische Bestrebungen zum vorsorgenden Bodenschutz 

 

A. Internationale Ebene 

 

I. Agenda 2030 

Auf internationaler Ebene spielt der Bodenschutz in der Agenda 2030230 eine wichtige Rolle. 

Den Bodenschutz betreffend fordert die Agenda 2030 den Schutz und die Wiederherstellung 

von Landökosystemen und die Förderung der nachhaltigen Nutzung. Darüber hinaus ist es den 

Vereinten Nationen ein Anliegen, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, Wüstenbildung zu be-

kämpfen231, Bodendegradation zu vermeiden und umzukehren sowie dem Verlust der biologi-

schen Vielfalt zu beenden.232 Als eines der zentralen Ziele der Agenda 2030 ist das Erreichen 

einer sog. Land Degradation Neutrality. Das Ecologic Institut beschreibt dieses Ziel wie folgt: 

 

„Die Kernidee von ZNLD [Zero Net Land Degradation] besteht darin, weitere Landde-

gradation zu verhindern und gleichzeitig wirtschaftliche Entwicklungen zuzulassen. 

Nicht vermeidbare Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Entwicklungen auf (fruchtba-

rem) Land und Boden wie zunehmender Flächenverbrauch durch Urbanisierung müss-

ten demnach durch die Wiederherstellung von Ökosystem(-dienstleistungen) an anderer 

Stelle kompensiert werden, so dass sich der Netto-Effekt bezogen auf Bodendegradation 

auf null beläuft.“233 

 

II. Weltbodencharta 

Neben der Agenda 2030 kommt der Weltbodencharta eine wichtige Rolle zu. Die Food and 

Agriculture Organization (FAO) entwickelte im Jahr 1982 die Weltbodencharta mit dem Ziel 

Böden zu schützen, damit diese ihre Produktionsfunktion bereitstellen können. Somit stand die 

 
230 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 26.09.2015 – A/70/L.1 – Transformation 

unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 
231 Dazu auch: UNCCD (Hrsg.), Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation in den 

von Dürre und/oder Desertifikation schwer betroffenen Ländern, insbesondere Afrika, abrufbar unter: 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/German%20%28including%20all%20anne-

xes%29.pdf, letzter Zugriff: 15.07.2021. 
232 Vgl. Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 26.09.2015 – A/70/L.1 – Transforma-

tion unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, S. 15. 
233 Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Land Degradation Neutrality, UBA Texte 15/2018, S. 28.   
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Ernährung im Vordergrund. Die überarbeitete Bodencharta der FAO aus dem Jahr 2015 begeg-

net den neuen Herausforderungen und Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und hebt den star-

ken Druck auf die Bodenressourcen infolge der Nutzungskonkurrenzen hervor. Die überarbei-

tete Weltbodencharta warnt vor den Gefahren für Mensch und Umwelt, welche mit der Boden-

degradation, Bodenverschmutzung, Landnutzungswandel und den Klimawandel einher gehen 

und fordert Ernährungssicherheit und ein ökologisches Gleichgewicht. Eine nachhaltige Ent-

wicklung kann danach nur erfolgen, wenn eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung sicherge-

stellt ist. Ziel der überarbeiteten Weltbodencharta soll es sein, eine erhöhte Priorität des Boden-

schutzes auf internationaler und nationaler Ebene zu erreichen und so konkrete Maßnahmen 

zum vorsorgenden Bodenschutz und zu Wiederherstellung degradierter Böden zu entwi-

ckeln.234  

Die überarbeitete Bodencharta sieht Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Akteure vor. 

Dazu zählen Einzelpersonen, Gruppen/Vereine/Organisationen (nationale Ebene), Wissen-

schaft, Regierungen und internationale Organisationen. Die Handlungsempfehlungen für Re-

gierungen zielen auf nationale Pläne und Gesetzgebung ab. Darunter fallen beispielsweise die 

folgenden Empfehlungen: 

 

• Förderung einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung, die für das Spektrum der vorhan-

denen Böden und die Bedürfnisse des Landes relevant ist (vgl. Actions by Governments: 

Ziel I). 

• Unterstützung von Forschungsprogrammen, die eine solide wissenschaftliche Unter-

stützung für die Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung 

bieten (vgl. Actions by Governments: Ziel IV). 

• Einbeziehung der Grundsätze und Praktiken einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung 

in politische Leitlinien und Gesetze auf allen Regierungsebenen und damit einherge-

hend die Schaffung einer nationalen Bodenpolitik. Das betrifft insbesondere die Aner-

kennung von Bodenbewirtschaftungspraktiken zur Eindämmung des Klimawandels und 

des Erhalts der biologischen Vielfalt sowie die Festlegung und Umsetzung von Vor-

schriften zur Begrenzung der Anreicherung von Schadstoffen (vgl. Actions by Govern-

ments: Ziele V- VII). 

• Entwicklung und Pflege eines nationalen (und internationalen) Bodeninformationssys-

tems (vgl. Actions by Governments: Ziel VIII). 

 
234 Vgl. zu diesem Absatz: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Hrsg.), Revised World Soil 

Charter, abrufbar unter: http://www.fao.org/3/I4965E/i4965e.pdf, letzter Zugriff: 15.07.2021, S. 1 f. 
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• Entwicklung eines nationalen institutionellen Rahmens zur Überwachung der Umset-

zung einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung und des Gesamtzustands der Bodenres-

sourcen (vgl. Actions by Governments: Ziel IX).235 

 

B. Europäische Ebene 

 

I. Protokoll Bodenschutz der Alpenkonvention 

Im Vergleich zu den internationalen Bestrebungen sind die europäischen Bestrebungen zum 

Bodenschutz eher unterrepräsentiert. Lediglich das Protokoll Bodenschutz der Alpenkonven-

tion behandelt den vorsorgenden Bodenschutz konkret und stellt das einzig verbindliche Ab-

kommen, das sich unmittelbar mit dem Bodenschutz befasst dar236. Die Alpenkonvention wurde 

1991 zum Schutz und der nachhaltigen Entwicklung der Alpen verabschiedet. Die Zusammen-

arbeit der Vertragsstaaten begründet sich vor allem darin, dass deren Rechtsordnungen große 

Unterschiede aufweisen und ein gemeinsamer Kontext von hoher Bedeutung ist, um den Alpen 

als Lebens- (für Mensch und Tier), Wirtschafts-, Kultur und Erholungsraum Rechnung tragen 

zu können. Ziel soll es sein, die Alpen als Naturraum, mit all seinen ökologischen Funktionen, 

zu schützen und diese mit den wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. 237 

Die sachliche Ausgestaltung der Schutz- und Entwicklungsziele ist in den Protokollen zur Al-

penkonvention geregelt. Das Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention im Bereich Bo-

denschutz normiert Regelungen zur Verminderung von quantitativen und qualitativen Boden-

beeinträchtigungen, zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Wiederherstellung der natürli-

chen Bodenfunktionen.238 Markus zufolge ist der integrative Ansatz des Bodenschutzprotokolls 

kaum an Wert zu überschätzen:  

 

„Es enthält Strukturelemente und Einzelregelungen, die auch für andere potentielle in-

ternationale Bodenschutzabkommen sinnvoll erscheinen. Insbesondere wird der Sach-

verhalt Bodenschutz unter Berücksichtigung historischer, lokaler, allgemein sozio-kul-

tureller und sozio-ökonomischer Fragen behandelt; verbindliche Maßnahmen werden 

 
235 Vgl. zu diesem Absatz: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Hrsg.), Revised World Soil 

Charter, abrufbar unter: http://www.fao.org/3/I4965E/i4965e.pdf, letzter Zugriff: 15.07.2021, S. 6 f. 
236 Vgl. Markus, Verbindlicher internationaler Bodenschutz im Rahmen der Alpenkonvention, ZUR 2015, S. 214. 
237 Vgl. ABl. der Europäischen Gemeinschaften L 61/32 vom 12.03.1996, Übereinkommen zum Schutz der Alpen 

(Alpen-Konvention), Präambel, Alpenkonvention. 
238 Vgl. ABl. der Europäischen Union L337/29 vom 22.12.2005, Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention 

von 1991 im Bereich Bodenschutz, Präambel Protokoll „Bodenschutz“. 
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für sektorale Aktivitäten wie Tourismus, Berglandwirtschaft, Waldbau oder Schadstof-

feintrag erlassen. Nicht zuletzt zeigt das Bod-Prot239, dass Staatengemeinschaften die 

grenzüberschreitende Dimension des Bodenschutzes zumindest für ihre Region erken-

nen können und dass die vielen Hindernisse auf dem Weg zur Schaffung eines interna-

tionalen Bodenschutzregimes überwindbar sind.“240 

 

II. Bodenschutzstrategie 

Über das Protokoll Bodenschutz hinaus bestehen keine verbindlichen Regelungen zum Schutz 

der Böden auf europäischer Ebene. Lediglich die unverbindliche Bodenschutzstrategie des 6. 

Umweltaktionsprogramms definiert politische Zielsetzungen: 

 

1. Die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung der Bodenqualität sowie den Erhalt 

der Bodenfunktionen und 

2. Wiederherstellung von Böden, deren Qualität sich verschlechtert hat.241 

 

Der Kommissionsbericht zur Umsetzung der thematischen Strategie für den Bodenschutz und 

zu den laufenden Maßnahmen benennt vier Säulen der Bodenschutzstrategie: Sensibilisierung, 

Forschung, Einbeziehung in andere politische Maßnahmen und Rechtssetzung. Die Einbezie-

hung in andere politische Maßnahmen betrifft aufgrund thematischer Überschneidungen die 

Gemeinsame Agrarpolitik (vor allem Cross-Compliance Regelungen) und die Politik zur Ver-

minderung der Industrieemissionen.242 Die europäische Kommission bestimmt für die Säule der 

Rechtssetzung folgende Ziele:  

 

„[…] die Ertragsfähigkeit des Bodens zu verbessern, Gefahren für die menschliche Ge-

sundheit und die Umwelt zu bekämpfen und Möglichkeiten zur Eindämmung des Klima-

wandels oder Anpassung an seine Folgen zu schaffen sowie wirtschaftliche Anreize für 

die Bodensanierung zu bieten“243.  

 

 

 
239 Bodenschutzprotokoll. 
240 Markus, Verbindlicher internationaler Bodenschutz im Rahmen der Alpenkonvention, ZUR 2015, S. 214. 
241 Vgl. KOM (2006) 231, Thematische Strategie für den Bodenschutz, S. 5 f. 
242 Vgl. KOM (2012) 46., Die Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende Maßnah-

men, S. 2 ff. 
243 KOM (2012) 46, Die Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende Maßnahmen, 

S. 6. 
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III. Bodenrahmenrichtlinie 

Ein Versuch die Rechtssetzung hinsichtlich des Bodenschutzes auszugestalten, erfolgte im Jahr 

2006. Die EU-Kommission legte einen Vorschlag zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

den Bodenschutz vor. Als Gründe für den Vorschlag führte die Kommission aus, dass der Bo-

den eine wesentliche Rolle für menschliche Tätigkeiten und für Ökosysteme einnimmt. Daher 

sah es die Kommission als erforderlich an, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um der Verschlech-

terung der Bodenqualität entgegenzuwirken, indem eine gemeinsame Strategie zum Schutz und 

zur nachhaltigen Nutzung des Bodens und ein verbindlicher Rechtsrahmen geschaffen wird. 

Zum Zeitpunkt des Vorschlages bestand weder eine spezielle Bodenschutzpolitik noch ein spe-

zifischer Rechtsrahmen zum Bodenschutz auf Gemeinschaftsebene.244 Obgleich eine derartige 

Politik und ein Rechtsrahmen von den meisten Mitgliedstaaten befürwortet wurden, kam es 

nicht zu einer Einigung, weshalb die Kommission ihren Vorschlag 2014 zurückzog.245 Gründe 

für die Blockierung des Richtlinienvorschlags waren u. a. Bedenken hinsichtlich der Subsidia-

rität, hohe Kosten und ein beträchtlicher Verwaltungsaufwand. Seitdem gab es keine konkreten 

weiteren Bestrebungen die Säule der Rechtssetzung verbindlich für alle Mitgliedstaaten auszu-

statten.246 

 

C. Nationale Ebene 

 

I. Bodenschutzkonzeption 

Auf nationaler Ebene nimmt der Bodenschutz in der Bodenschutzkonzeption aus dem Jahr 

1985, in der Nachhaltigkeitsstrategie und im Klimaschutzprogramm 2030 eine wichtige Rolle 

ein. In der Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung wird ausgeführt, dass der Bodenschutz 

grundsätzlich notwendig ist, damit der Boden die natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, 

Tiere und Pflanzen bereitstellen kann. Für die politischen Zielsetzungen und die Gesetzgebung 

sollte daher der Erhalt der Bodenfunktionen im Vordergrund stehen. Die zentralen Handlungs-

ansätze der Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung beinhalten: 

 

• die Minimierung von Stoffeinträgen aus Industrie, Gewerbe, Verkehr, Landwirtschaft 

und Haushalten und 

 
244 Vgl. KOM (2006) 232 endg., Vorschlag zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz (Boden-

rahmenrichtlinie), S. 2. 
245 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Vierter Bodenschutzbe-

richt der Bundesregierung – Beschluss des Bundeskabinetts vom 27.09.2017, S. 13. 
246 KOM (2012) 46, Die Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende Maßnahmen, 

S. 6 f. 
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• eine Trendwende im Landverbrauch, insbesondere der standortangepassten Bodennut-

zung, der sparsamen und effektiven Nutzung von natürlichen Ressourcen, der Sicherung 

von natürlichen und naturnahen Flächen sowie des flächensparenden Bauens.247 

 

II. Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist der Beitrag Deutschlands zu den Be-

schlüssen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Böden, als natürliche Lebensgrundlagen, 

sollen erhalten und nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit genutzt werden. Die Grenze 

der Bodennutzung wird bei der Beeinträchtigung der ökologischen Funktionen und der ökolo-

gischen Belastbarkeit gezogen.248 In den spezifischen Bodenschutzzielen bezieht sich die Nach-

haltigkeitsstrategie insbesondere auf die Begrenzung der Neuinanspruchnahme von Flächen bis 

2030 um unter 30 Hektar pro Tag. Benannt sind auch eine Reduktion des Stickstoffüberschus-

ses in der Landwirtschaft, die Verringerung von Nitrat im Grundwasser, der Ausbau und die 

Förderung des Ökolandbaus und ambitionierte Ziele zum Erhalt und Verbesserung der Arten-

vielfalt und der Landschaftsqualität.249  

 

III. Klimaschutzprogramm 

Das Klimaschutzprogramm 2030 umfasst den Bodenschutz betreffend für die Sektoren Land-

wirtschaft und Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft folgende Maßnah-

men250: 

 

• Senkung der Stickstoffüberschüsse und Ammoniak Emissionen  

sowie die gezielte Minderung von Stickstoffemissionen aus  

landwirtschaftlichen Böden, 

• Ausbau des Ökolandbaus, 

• Humuserhalt und -aufbau im Ackerland, 

• Erhalt von Dauergrünland, 

• Schutz von Moorböden und 

• Erhalt und nachhaltige Nutzung der Wälder. 

 
247 Vgl. zu diesem Absatz: BT.Drs. 10/2977, S. 8. 
248 Vgl. Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktuali-

sierung 2018, S. 51. 
249 Dazu ausführlich: Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Land Degradation Neutrality, UBA Texte 

15/2018, S. 22. 
250 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.), Klimaschutzprogramm 

2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 2019, S. 102 ff. 

Maßnahmen zur Sen-

kung von Treibhaus-

gasemissionen  

Maßnahmen zur Bindung von 

Kohlenstoff im Boden 
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4. Teil: 

Rechtliche Bestandsaufnahme und  

Entwicklungsperspektiven 

 

A. Landwirtschaft 

 

Die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für den vorsorgenden Bodenschutz zeigt sich be-

reits an der Größenordnung der Landnutzung. Frenz betont:  

 

„[…] daß knapp 55 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschlands landwirtschaftlich 

genutzt wird. Außerdem ist die Landwirtschaft eine der wichtigsten Belastungsquellen 

für den Boden.“251 

 

Die Landwirtschaft wirkt somit großflächig in den Naturhaushalt ein, weshalb ein gesetzliches 

Regelwerk unabdingbar ist, um schädlichen Bodenveränderungen durch die landwirtschaftliche 

Bodennutzung zu begegnen.252 Die Grundsätze der guten fachlichen Praxis des § 17 BBodSchG 

sollen einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft Rechnung tragen. Trotz dieser 

Regelungen sind ausgelaugte und erodierte Böden Kennzeichen der industriellen Agrarwirt-

schaft.253 Zu den Hauptproblemen zählen:  

 

• Bodenerosion, 

• Bodenbelastungen durch Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel, 

• Humusschwund, 

• Rückgang der Arten und Biotopvielfalt, 

• Landnutzungsänderungen, 

• Bodenverdichtung und 

• Tierhaltung- und Futtermittelanbau. 

 

 
251 Frenz, BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 1. 
252 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 43. 
253 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas 

Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 2016, S. 74. 
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Einerseits besteht ein dringender Handlungsbedarf hinsichtlich vorsorgender und bodenscho-

nender Bewirtschaftungsmethoden, dem Humusaufbau, dem Erhalt der Artenvielfalt und Bio-

diversität und dahingehender technischer Innovationen. Andererseits dürfen die Bedürfnisse 

der Landwirtinnen und Landwirte nicht aus dem Fokus geraten, deren Lebensgrundlage die 

Erzeugung von Lebensmitteln ist. In der folgenden Untersuchung werden die o. g. Problemfel-

der aus rechtlicher, ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive diskutiert und rechts-

politische Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Insbesondere wird das Instrument der gu-

ten fachlichen Praxis in den einzelnen Rechtsgebieten des Umwelt- und Agrarrechts beleuchtet. 
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I. Grundlagen – die gute fachliche Praxis 

 

1. Allgemeines 

Die gute fachliche Praxis ist Dreh- und Angelpunkt einer nachhaltigen und vorsorgenden Nut-

zung der Ressource Boden im landwirtschaftlichen Sektor. Sie bezeichnet das ökologische und 

sicherheitstechnische Schutzniveau (bzw. Mindestumweltstandards), das Landwirtinnen und 

Landwirte bei ihrer Landnutzung einzuhalten haben.254 Darüber hinaus bildet die gute fachliche 

Praxis allgemein anerkannte Bewirtschaftungstechniken ab, die von sach- und fachkundigen 

Landwirtinnen und Landwirten angewendet werden sollen.255 Die Einhaltung der Maßnahmen 

der guten fachlichen Praxis bedarf keiner Entschädigung – Landwirtinnen und Landwirte haben 

diese auf eigene Kosten zu tragen.256 Der Deutsche Bundestag führt zur historischen Entwick-

lung des Begriffs der guten fachlichen Praxis aus:  

 

„Die „gute fachliche Praxis“ (gfP) ist ein „zentraler Begriff“ der konventionellen 

Landwirtschaft […]. Die Einführung des Begriffs gfP durch den Gesetzgeber [ist] […] 

auf die Hinwendung von einer rein ökonomisch verstandenen Landwirtschaft hin zu ei-

ner nachhaltigen und umweltverträglichen Landwirtschaft [zurückzuführen]. Vorläufer 

der gfP bildete demnach das Konzept der „ordnungsgemäßen Landwirtschaft“, das ur-

sprünglich als eine Bewirtschaftung definiert wurde, die dem jeweiligen agrarwissen-

schaftlichen Fachwissen und der landbaulichen Praxis entsprach. Seit Mitte der 80er 

Jahre [ist] in den deutschen Umweltgesetzen der Begriff der „ordnungsgemäßen Land-

wirtschaft“ durch den Begriff gfP ersetzt worden.“257 

 

Die betreffenden Regelungen sind auf verschiedene Umweltgesetze verteilt, wobei die Rege-

lungen des § 17 BBodSchG und des § 5 BNatSchG für die Beurteilung der guten fachlichen 

Praxis besonders relevant sind. 

Zunächst werden in diesem Kapitel die allgemeinen Defizite der guten fachlichen Praxis in den 

Fachgesetzen aufgezeigt, die im Wesentlichen den grundsatzartigen Charakter der entsprechen-

 
254 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 2. 
255 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 14. 
256 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 2. 
257 Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, WD 5 – 3000 – 020/20, 

2020, S. 4. 
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den Regelungen und fehlende Anordnungsbefugnisse betreffen. Es werden zudem rechtspoliti-

sche Handlungsempfehlungen ausgesprochen, Anordnungsbefugnisse zu etablieren, um einen 

verbindlichen Rahmen für die in den darauffolgenden Kapiteln besprochenen Konkretisierung 

der guten fachlichen Praxis zu schaffen.  

 

2. Die gute fachliche Praxis im BBodSchG  

 

2.1 Grundlagen 

Mit § 17 BBodSchG wird der vierte Teil des BBodSchG unter dem Thema der landwirtschaft-

lichen Bodennutzung dargestellt und verdrängt so als spezielle Bodenvorsorgeanforderung die 

allgemeine Vorsorgepflicht des § 7 BBodSchG (vgl. § 7 S. 5 BBodSchG).258 Der Begriff der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung ist im BBodSchG jedoch nicht definiert. Frenz zufolge: 

 

„kann man unter ordnungsgemäßer Landwirtschaft die wirtschaftliche Nutzung des Bo-

dens verstehen, mit der unter Einsatz von Arbeitsleistung und Hilfsstoffen pflanzliche 

Erzeugnisse gewonnen werden, sowie die damit im Zusammenhang stehende Nutztier-

haltung. Hinzu kommen die dabei anfallenden Nebenprodukte, die wieder im natürli-

chen Kreislauf verwendet werden, und schließlich auch die gartenbauliche Erzeugung. 

Soweit es sich also um Tätigkeiten handelt, welche die Merkmale der genannten Defi-

nition erfüllen, ist bezüglich der Vorsorge § 17 einschlägig.“259 

 

Mithilfe der Grundsätze der guten fachlichen Praxis soll den Gefährdungspotentialen landwirt-

schaftlich genutzter Böden vorsorglich begegnet werden. Dazu zählen im Wesentlichen: 

 

• Überdüngung der Böden (und damit einhergehend die Verunreinigung des Grundwas-

sers), 

• Übernutzung der Böden, 

• unsachgemäßer Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, 

• unsachgemäßer Einsatz schwerer Maschinen (insbesondere auf nassem Boden), 

• erhöhter Eintrag und Freisetzung von Ammoniak, 

• nicht an den Standort angepasste Nutzung sowie 

 
258 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 167; dazu kritisch: Frenz, 

BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 5 f.; Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion 

durch Optimierung naturwissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 84. 
259 Frenz, BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 3. 
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• beschleunigter Abtrag (Bodenverlust durch Erosion).260 

 

Gem. § 17 I BBodSchG wird die Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG bei der landwirtschaft-

lichen Bodennutzung durch die Einhaltung der guten fachlichen Praxis erfüllt. Die nach Lan-

desrecht zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sollen bei ihrer Beratungstätigkeit 

die Grundsätze der guten fachlichen Praxis vermitteln. Rohstein zufolge bleibt ein Nichtbefol-

gen der Beratungsvorschläge jedoch sanktionslos, da es sich um eine sog. Soll-Vorschrift han-

delt, bei der eine zwangsweise Durchsetzung der Vorsorgeanforderungen nicht vorgesehen ist. 

Dies zeigt sich auch daran, dass der Gesetzgeber den Begriff Grundsätze und nicht etwa Pflich-

ten verwendet hat und es sich somit bei den Grundsätzen eher um einen prinzipiellen Hand-

lungsrahmen handelt, von dem im Einzelfall abgewichen werden kann.261 Die Grundsätze der 

guten fachlichen Praxis sind in § 17 II BBodSchG normiert, wobei die nachhaltige Sicherung 

der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürliche Ressource im Vor-

dergrund stehen. Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört gem.  § 17 II S. 2 Nr. 

1- 7 BBodSchG insbesondere262, dass 

 

• die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich standortange-

passt zu erfolgen hat (Nr. 1), 

• die Bodenstruktur erhalten oder verbessert wird (Nr. 2), 

• Bodenverdichtungen, vor allem durch Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit 

und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Geräten verursach-

ten Bodendrucks, so weit wie möglich vermieden werden (Nr. 3), 

• Bodenabträge durch eine standortangepasste Nutzung, vornehmlich durch Berücksichti-

gung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbedeckung, 

möglichst vermieden werden (Nr. 4), 

 
260 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 7. 
261 Vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung natur-

wissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 85 f. 
262 Der Wortlaut des § 17 II BBodSchG (insbesondere) impliziert, dass es sich bei den Grundsätzen der guten 

fachlichen Praxis nicht um abschließende Regelbeispiele handelt, Vgl. Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), 

BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 17, Rn. 11. 

Es können daher Ergänzungen vorgenommen werden, z. B. wenn durch die Rechtsprechung oder neue wissen-

schaftliche Erkenntnisse weitere Anforderungen verlangt bzw. offenbart werden.; Vgl. Rohstein, Landwirtschaft-

licher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung naturwissenschaftlicher, juristischer und 

ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 87. 
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• die naturbetonten Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feld-

raine und Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, erhalten werden 

(Nr. 5), 

• die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten 

oder gefördert wird (Nr. 6) und 

• der standorttypische Humusgehalt des Bodens, primär durch eine ausreichende Zufuhr an 

organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität erhalten wird 

(Nr. 7). 

 

Die Einzelaspekte der Grundsätze der guten fachlichen Praxis betreffen im Wesentlichen nur 

die bodenphysikalischen Bodeneigenschaften, während Stoffeinträge in den Boden unberück-

sichtigt bleiben.263 Dieser Umstand begründet sich darin, dass Stoffeinträge durch die Spezial-

regelungen des § 3 I Nr. 1- 4 BBodSchG festgelegt sind.264 

Der Boden wird gem. § 17 II BBodSchG nicht nur als natürliche Ressource, sondern auch als 

Produktionsfaktor definiert. Danach ist der vorsorgende Bodenschutz ebenso auf dauerhaft glei-

che Leistungen gerichtet, ohne dabei das Agrarökosystem zu erschöpfen. Die Funktionsfähig-

keit und Bodenfruchtbarkeit hängen von vielerlei Faktoren ab. Daher muss der Boden zunächst 

als feingliedriges Ökosystem verstanden werden, in dem Landwirtinnen und Landwirte durch 

ihre Tätigkeiten fördernd oder störend eingreifen können.265 

 

2.2 Die Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Einzelnen 

 

2.2.1 Standortangepasste Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung 

In § 17 II S. 2 Nr. 1 BBodSchG werden die standortangepasste Bodenbearbeitung normiert. 

Ginzky führt dazu aus:  

 

„Dieser Grundsatz besitzt übergreifende Wirkung, denn er gebietet nicht nur die Be-

rücksichtigung der Standortfaktoren, vor allem des Bodentyps und seiner Eigenschaf-

ten, des Klimas und Reliefs sowie der Eignung des Bodens für bestimmte Nutzungen, 

sondern auch, dass Bodenabträge, Bodenverdichtungen und eine Verminderung des 

 
263 Vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung natur-

wissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, 2003, S. 92.; so auch: Sanden/Schoeneck, 

BBodSchG, § 17, Rn. 12. 
264 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 17. 
265 Vgl. zu diesem Absatz: Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 

12 ff. 
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Humusgehalts vermieden und die biologische Aktivität des Bodens sowie eine günstige 

Bodenstruktur erhalten oder gefördert werden. Damit fasst er die weiteren Grundsätze 

von der Seite der landwirtschaftlichen Befassung her zusammen und gebietet ein An-

passen der Bodenbearbeitung an die spezifischen Schutzbedürfnisse des jeweiligen Bo-

dentyps und des Standorts.“266 

 

Vogg zufolge erfolgt die Bodenbearbeitung standortangepasst, wenn sie sich an Bodeneigen-

schaften und Bodenanforderungen orientiert. Standortangepasste Maßnahmen zielen insbeson-

dere auf die Verbesserung der physikalischen Bodeneigenschaften, die Erhaltung der Boden-

fruchtbarkeit und die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Bodens ab.267 Um einen Standort 

zu definieren, sind diverse Faktoren von Bedeutung, die auf den Boden als Ökosystem einwir-

ken. Dazu zählen: 

 

• die Oberflächengestaltung und die geologische Entstehung, 

• Bodenarten und –typen und  

• Klimaausprägungen und Witterungen.268 

 

Bei der Standortdefinition ist es unerlässlich, die Wechselwirkungen des Bodens im Inneren, 

mit den Wechselwirkungen zu seiner Umwelt genauer zu betrachten, um eine vorsorgende und 

nachhaltige Bodenbewirtschaftung zu gewährleisten.269 Die Art, die Intensität und der Zeit-

punkt der Bodenbearbeitung sind dabei ebenfalls von hoher Bedeutung.270 

Die Bodenbearbeitung hat zudem gem. § 17 II S. 2 Nr. 1 BBodSchG unter Berücksichtigung 

der Witterung zu erfolgen. Diese beeinflusst nicht nur den Nährstofftransport im Boden und in 

der Pflanze, sondern auch die Fotosyntheseleistung und die Ertragsfähigkeit der Pflanze.271 

Vogg zufolge kann der nicht an den Standort angepasste Einsatz von Maschinen und Geräten 

zur Zerstörung des Bodengefüges, der Verdichtung des Ober- und Unterbodens, der Verarmung 

des Bodens an Humus, der Auslaugung des Bodens an Nährstoffen und zu Bodenabtrag führen. 

Somit kann die Degradierung des Bodens durch die nicht dem Standort angepasste Bodenbear-

beitung sowohl initiiert als auch beschleunigt werden.272 Es ist daher unabdingbar, Maßnahmen 

 
266 Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 17, Rn. 12. 
267 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 23. 
268 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 48. 
269 Ebd., § 17, Rn. 60. 
270 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 19. 
271 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 61 f.  
272 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 24. 
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zu ergreifen, die den Standortvorteilen und den Standortnachteilen gerecht werden.273 Dazu 

zählen beispielsweise: 

 

• standortangepasstes und witterungsgerechtes Pflügen, 

• standort- und bedarfsgerechte Staatsbettbereinigung, 

• Verbesserung des Nährstoffhaushalts und 

• konservierende oder minimale Bodenbearbeitung.274 

 

2.2.2 Erhaltung und Verbesserung der Bodenstruktur und Verhinderung von Bodenver-

dichtungen 

In § 17 II S. 2 Nr. 2 BBodSchG werden die Erhaltung und die Verbesserung der Bodenstruktur 

normiert. Die Bodenstruktur wird vor allem durch den unsachgemäßen Einsatz von schweren 

Maschinen verursacht.275 „Der Erhalt der Bodenstruktur [bildet] das primäre Schutzziel des 

physikalisch-biologischen Bodenschutzrechts [und] stellt die direkt bodenschutzbezogene Bün-

delung der in den folgenden Ziffern276 genannten Bemühungen um die Verhinderung bzw. Ver-

meidung von Bodenerosion und -verdichtungen und die Erhaltung der biologischen Bodenak-

tivität und des Humusgehalts des Bodens dar.“277  

Die Bodenstruktur gibt Auskunft über die Eignung des Bodens als Pflanzenstandort.278 Vogg 

zufolge beeinflussen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenstruktur die öko-

logischen Bodenfunktionen maßgeblich. Die Bodenstruktur ist ausschlaggebend für einen funk-

tionierenden Wasser- und Lufthaushalt im Boden sowie für die Durchwurzelbarkeit und die 

Verfügbarkeit von Nährstoffen. Daher ist das Bodengefüge essenziell für die Erfüllung der Le-

bensraum-, Regelungs- und Produktionsfunktion des Bodens.279 Die Erhaltung und Verbesse-

rung der Bodenstruktur erreicht man z. B. durch eine Bodennutzung, die: 

 

• einen ausreichenden Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt gewährleistet,  

• den physikalischen Zustand des Bodens mit der pflanzenbaulichen Nutzung abstimmt,  

• die Filter- und Pufferfunktion des Bodens erhält,  

• auf eine gute Durchwurzelbarkeit achtet, 

 
273 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 19. 
274 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 27. 
275 Vgl. Sanden/Schoeneck, BBodSchG, § 17, Rn. 17. 
276 Des § 17 II S. 2 BBodSchG. 
277 Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 17, Rn. 13. 
278 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 65. 
279 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 27. 
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• ein aktives Bodenleben im Fokus hat, 

• das Selbstregulationsvermögen des Bodens fördert, 

• eine Verschlämmung der Bodenoberfläche verhindert, 

• ein stabiles und tragfähiges Bodengefüge in der Ackerkrume schafft und 

• die auf eine ausreichende Versorgung mit Humus ausgerichtet ist.280 

 

2.2.3 Vermeidung von Bodenverdichtungen 

Auch § 17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG zielt auf die Bodenstruktur ab, die sich durch Verdichtung 

negativ verändert. Der Gesetzgeber betont, dass die damit einhergehenden Auswirkungen auf 

den Boden, wie etwa die Verminderung des Porenvolumens, die Beeinträchtigung des Luft- 

und Wasseraustauschs und ein verstärkter Oberflächenabfluss, als besonders problematisch zu 

beurteilen sind. Wesentlich zur Verhinderung von Verdichtung trägt eine Bodenbearbeitung 

bei, die den Einsatz von schweren Maschinen auf feuchten Böden reduziert und verstärkt auf 

den Anbau von Zwischenfrüchten setzt.281 Darüber hinaus sieht die gute fachliche Praxis auch 

die Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten (z. B. Verringerung des Bodendruckes, 

Reduzierung der Radlasten) und die Anpassung von Arbeitsverfahren vor.282 Die Maßnahmen 

zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sollten daher die Bodenart, die Bodenfeuchtigkeit 

und den durch landwirtschaftliche Geräte verursachten Bodendruck berücksichtigen.283  

 

2.2.4 Vermeidung von Bodenabträgen 

§ 17 II S. 2 Nr. 4 BBodSchG fordert eine Vermeidung von Bodenabträgen durch eine standort-

angepasste Bodennutzung. Vogg definiert den Begriff Bodenabtrag wie folgt: 

 

„Bodenabtrag ist der Verlust an Boden durch Bodenerosion; dieser kann auf natürliche 

Weise durch die Medien Wasser, Wind und Eis erfolgen und hängt in erster Linie von 

den Faktoren Relief (Hangneigung, Hanglänge), Klima (Niederschlag, Wind, Tempera-

tur), Boden (Aggregatstabilität) und Vegetation (Bedeckungsgrad, Nutzung) ab.“284  

 

 
280 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 71. 
281 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 43. 
282 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 75. 
283 Vgl. Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 17, Rn. 

14. 
284 Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 36.  
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Dem Wortlaut nach sind Bodenabträge möglichst zu vermeiden. Der Gesetzgeber betont, dass 

Bodenerosionen zwar natürliche Prozesse darstellen, diese jedoch durch die Art der Bodennut-

zung verstärkt oder ausgelöst werden können. Zu den Ursachen zählen daher z. B. der Anbau 

von Reihenkulturen wie Mais, der Umbruch von Grünland, Ackerbau in Hanglagen sowie feh-

lender Windschutz durch Bäume und Hecken.285 Folgen von Erosionen sind etwa: 

 

• Verringerung des Wasserspeicherraums, 

• Verarmung von Pflanzennährstoffen und Humus, 

• Verkürzung der Fließ- und Filterstrecke bis zum Grundwasser, d. h. nachlassende 

Reinigungsleistung und zunehmende Belastung des Sickerwassers, 

• Minderung der Ertragsfähigkeit sowie 

• Gefährdung der Standsicherheit der Pflanzen (Entwurzelungen).286 

 

Um Bodenabträge zu vermeiden und somit dem Ziel des § 17 II S. 2 Nr. 4 zu entsprechen, 

können beispielsweise erosionsmindernde Bodenbearbeitungs- und Bestellverfahren, acker- 

und pflanzenbauliche Erosionsschutzmaßnahmen und erosionsmindernde Anbau- und Flurge-

staltung zielführend sein.287  

 

2.2.5 Erhaltung der naturbetonten Strukturelemente  

In § 17 II S. 2 Nr. 5 BBodSchG werden die für den Natur- und Bodenschutz sehr relevanten 

naturbetonten Strukturelemente erfasst. Diesen kommt nicht nur eine besondere Bedeutung in 

der (Wind-)Erosionsminderung zu288, sie erfüllen auch vielfältige ökologische und landeskul-

turelle Funktionen (z. B. Gewässerschutz, Lebensraum für Flora und Fauna, Erholungsfunk-

tion).289 Vogg betont die besondere Bedeutung naturbetonter Strukturelemente für den vorsor-

genden Bodenschutz in der Hinsicht, dass Hecken- und Windschutzpflanzungen und dicht ste-

hende Baumreihen Winderosionen vorbeugen. Zudem stellen beispielsweise Ackerterrassen, 

Grünland und Gräben sowie Grassteifen quer zur Richtung des Gefälles praxistaugliche Mög-

lichkeiten dar, Vermeidung von Wassererosionen zu vermeiden.290  

 

 

 
285 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 43. 
286 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95 EL 2021, § 17, Rn. 80. 
287 Ebd., § 17, Rn. 90 ff. 
288 Vgl. Sanden/Schoeneck, BBodSchG, § 17, Rn. 19. 
289 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95 EL 2021, § 17, Rn. 97. 
290 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 49. 
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2.2.6 Erhaltung und Förderung der biologischen Aktivität des Bodens 

Die Erhaltung und Förderung der biologischen Aktivität des Bodens wird in § 17 II S. 2 Nr. 6 

BBodSchG durch die Fruchtfolgegestaltung geregelt.291 Diese Zielsetzung deshalb von großer 

Bedeutung, da Mikroorganismen und Bodentiere wesentlich an den in Böden ablaufenden Pro-

zessen beteiligt sind und dadurch die Eigenschaft des Bodens als Pflanzenstandort beeinflus-

sen.292 Für eine vorsorgende und nachhaltige Bodenbewirtschaftung sind Erhaltung und Förde-

rung der biologischen Aktivität des Bodens somit unerlässlich – ein ausgeglichener Nährstoff-

gehalt im Boden und die Vermeidung von Bodenverdichtungen und -abträgen gehören so zu 

den wichtigsten positiven Auswirkungen auf den Bodenhaushalt.293 Die biologische Aktivität 

kann insbesondere durch folgende Maßnahmen erhalten und gefördert werden: 

 

• vielfältige Fruchtfolgen, 

• vielfältige Ackerbegleitflora und 

• Optimierung von Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz (vor allem Redu-

zierung der mechanischen Eingriffe in das Bodengefüge, Vermeidung von Schadver-

dichtungen und Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln).294 

 

2.2.7 Erhaltung des standorttypischen Humusgehaltes des Bodens 

Humus beeinflusst fast alle physikalischen, chemischen und biologischen Bodeneigenschaften. 

So nimmt § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG Humus als wichtigen Umweltfaktor wahr und fordert 

dessen Erhaltung. Humus fördert die biologische Aktivität des Bodens, trägt zu einem stabilen 

Bodengefüge bei295 und verringert die Gefahr von Erosionen und Bodenverdichtungen296. So-

mit besteht eine enge Beziehung zu weiteren Grundsätzen der guten fachlichen Praxis (insbe-

sondere § 17 II S. 2 Nr. 4 und 6 BBodSchG). Für die Ermittlung des standorttypischen Humus-

gehaltes gibt es jedoch keine Richtwerte oder festgelegte Ermittlungsverfahren.297 Um dem Ziel 

der vorsorgenden und nachhaltigen Bodenbewirtschaftung Rechnung zu tragen, ist es daher von 

großer Bedeutung, Humus zu erhalten und Maßnahmen für eine humusfördernde Bodenbear-

beitung zu ergreifen. Gem. §17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG hat die Erhaltung des Humusgehaltes 

 
291 Vgl. Sanden/Schoeneck, BBodSchG, § 17, Rn. 20. 
292 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 103 f. 
293 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 23. 
294 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 56. 
295 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 131. 
296 Vgl. Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 18. 
297 Vgl. Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 59. 
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durch eine ausreichende Zufuhr an organischen Substanzen oder durch Reduzierung der Bear-

beitungsintensität zu erfolgen.  

 

2.3 Bewertung der Regelungen des § 17 BBodSchG  

 

2.3.1 Agrarumweltberatungen und Fördermöglichkeiten (§ 17 I S. 2 BBodSchG) 

Dreh- und Angelpunkt des vorsorgenden Bodenschutzes im land- und forstwirtschaftlichen 

Sektor ist die tägliche Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte mit dem Boden. Auf ihren 

Schultern lastet eine große Verantwortung für die endliche298 Ressource Boden, mit welcher 

diese nicht allein gelassen werden dürfen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass Land-

wirtinnen und Landwirte Juristen sind und Verpflichtungen stets der einzige Weg sind, um die 

umweltpolitischen Ziele zu erreichen. Landwirtinnen und Landwirte müssen in Ihrer Arbeit 

unterstützt werden. Dazu zählen insbesondere Agrarumweltberatungen und Fördermöglichkei-

ten.  

Die bisherige Regelung des § 17 I S. 2 BBodSchG, nach welcher die nach Landesrecht zustän-

digen landwirtschaftlichen Beratungsstellen die Grundsätze der guten fachlichen Praxis vermit-

teln sollen, normiert keine Verpflichtung zur Teilnahme an Umweltberatungen und Weiterbil-

dungen. Vogg betont: 

 

„Die in § 17 Abs 1 Satz 2 formulierte Beratungsvorschrift stellt lediglich eine „Soll-

Bestimmung“ dar, so dass bezüglich unterlassener Verwirklichung/Umsetzung von 

empfohlenen Vorsorgemaßnahmen keine Möglichkeiten zum Erlass behördlicher An-

ordnungen bestehen; auch Kontrollen zur Überwachung der Durchführung von emp-

fohlenen Vorsorgemaßnahmen durch Sachverständige oder Behörden sind bisher nicht 

vorgesehen.“299 

 

Aufgrund der unkonkreten Ausgestaltung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis und einer 

derzeit fehlenden Teilnahmeverpflichtung ist die Regelung des § 17 I BBodSchG insgesamt zu 

unverbindlich. Freilich ergeben Beratungen nur bei Interesse und Mitwirkung der Landwirtin-

nen und Landwirte Sinn, aber gänzlich ohne Zwang besteht die Gefahr, dass Landwirtinnen und 

 
298 Die Auffassung, dass der Boden eine endliche, d. h. nicht erneuerbare, Ressource darstellt, lässt sich mit den 

langen Regenerationszeiten von Böden begründen, welche (je nach Ausmaß einer schädlichen Bodenveränderung) 

mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende andauern kann; dazu umfassend: Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), 

Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 

2016, S. 75. 
299 Vogg, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 12. 
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Landwirte Informationen und Empfehlungen nicht erhalten.300 Teilnahmeverpflichtungen an 

Agrarumweltberatungen und Weiterbildungen sind daher, in angemessenen Abständen (z. B. 

alle drei Jahre), vom Gesetzgeber in die Fachgesetze (insbesondere in § 17 I BBodSchG) zu 

überführen. Obwohl es in einigen Bereichen des Agrarrechts (z. B. § 9 IV PflSchG) bereits 

entsprechende Verpflichtungen gibt, besteht die Notwendigkeit, einheitliche Regelungen hin-

sichtlich Teilnahmeverpflichtungen zu schaffen, um auf allen Bereichen des Bodenschutzrechts 

einen effektiven vorsorgenden Bodenschutz zu erreichen.301 Um Doppelungen mit Beratungs-

verpflichtungen aus anderen Gesetzen zu vermeiden, sollte die Beratung in einem Gesetz (z. B. 

BBodSchG) geregelt und in den anderen Gesetzen (z. B. BNatSchG, AgrarZahlVerpflG, Dün-

gemittelG)  hierauf verwiesen werden.302 Ziel soll es sein, den Umgang mit den Rechtsnormen 

zu erleichtern, Fördermöglichkeiten für umweltbewusstes Verhalten aufzuzeigen und fachspe-

zifisches Wissen (z. B. Anbauspektrum und Düngung) und technische Neuerungen zu vermit-

teln. Insbesondere die Ermittlung, Auswertung und Dokumentation von Standortbedingungen 

stellen für den vorsorgenden Bodenschutz bedeutsame Instrumente dar, bei denen Landwirtin-

nen und Landwirte sowohl in der Umsetzung als auch in der technischen Realisierbarkeit Un-

terstützung benötigen.  

Flankiert werden müsste eine solche Regelung mit Kontrollmechanismen, die an die Grunds-

ätze der guten fachlichen Praxis angegliedert werden müssen. Eine Koppelung mit Fördermög-

lichkeiten (Anreizsystem), vor allem für technische Neuerungen und umweltbewusstes Verhal-

ten, ist denkbar und notwendig, um die Landwirtinnen und Landwirte bei der Umsetzung der 

Maßnahmen zum Bodenschutz zu unterstützen und umweltpolitische Ziele zu erreichen. Dazu 

müssten jedoch zunächst bestehende Fördermöglichkeiten inhaltlich an die Ziele des vorsor-

genden Bodenschutzes angepasst und ausgebaut werden. So könnte § 17 I BBodSchG folgende 

Anpassung erfahren: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

(1) Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die Vorsorgepflicht nach § 7 durch 

die gute fachliche Praxis erfüllt. Die nach Landesrecht zuständigen landwirtschaftlichen 

Beratungsstellen sollen bei ihrer Beratungstätigkeit die Grundsätze der guten fachlichen 

Praxis nach Absatz 2 vermitteln. Landwirtinnen und Landwirte sind verpflichtet alle 

 
300 Vgl. Versteyl, in Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 9.  
301 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
302 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 242 ff. 
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drei Jahre an Agrarumweltberatungen teilzunehmen, welche durch die nach Lan-

desrecht zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen anzubieten sind. Die 

Themenschwerpunkte sind je nach Standort und aktuellen Bedarf anzupassen, um 

eine möglichst standortangepasste Beratung zu erreichen. Die landwirtschaftlich-

en Beratungsstellen sollen den Ablauf und die Wahl der Themenschwerpunkte ent-

sprechender Agrarumweltberatungen mit den zuständigen landwirtschaftlichen 

Fachbehörden abstimmen. 

[…] 

 

2.3.2 Grundsätze der guten fachlichen Praxis (§ 17 II BBodSchG) – Konkretisierungsvor-

schläge des BBodSchG und der BBodSchV 

Die Vorgaben des § 17 II S. 2 BBodSchG zielen im Wesentlichen auf eine nachhaltige Siche-

rung der Bodenfruchtbarkeit und der Leistungsfähigkeit des Bodens ab. Die Regelungen des § 

17 II S. 2 BBodSchG benennen sowohl bodenstrukturelle als auch bodenbiologische Anforde-

rungen der guten fachlichen Praxis.303 Problematisch ist, dass die gute fachliche Praxis im 

BBodSchG nicht konkretisiert wurde und somit eher einen grundsatzhaften Charakter aufweist. 

Dies zeigt sich auch darin, dass den Bodenschutzbehörden keinerlei Ermächtigungen verliehen 

werden, Anordnungen zur Durchsetzung von § 17 BBodSchG zu treffen.304 Behördliche An-

ordnungen zur Durchsetzung der Vorsorgeverpflichtungen (vgl. § 7 BBodSchG) sind gem. § 7 

S. 5 BBodSchG gegenüber der Landwirtschaft ausdrücklich ausgeschlossen.305 Das VG Re-

gensburg betont:  

 

„[Es] dürfen Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen nach 

§ 7 Satz 4 BBodSchG grundsätzlich nur getroffen werden, soweit Anforderungen in ei-

ner Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 2 BBodSchG festgelegt sind. Demgegenüber richtet 

sich aber die Erfüllung der Vorsorgepflicht bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung 

gemäß § 7 Satz 5 BBodSchG nach § 17 Abs. 1 und 2 BBodSchG. § 17 Abs. 1 und 2 

BBodSchG enthält aber keine Befugnisnorm zur Anordnung von vorsorgebezogenen 

Maßnahmen. Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für die behördliche Durchsetzung 

 
303 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 3. 
304 Vgl. Ginzky, 20 Jahre Bundes-Bodenschutzgesetzt – hinreichend vorsorgend?, ZUR 2019, S. 1 f.  
305 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 436. 
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der Einhaltung der guten fachlichen Praxis eine Ermächtigungsnorm für Anordnungen 

zu schaffen.“306 

 

Aus der Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzesentwurf des BBodSchG geht jedoch 

hervor, dass der Bundesrat ursprünglich eine vollziehbare Rechtsnorm einfügen wollte, „die es 

ermöglicht, bei Nichteinhaltung der „Guten fachlichen Praxis“, einschreiten zu können“307. Der 

Bundesrat forderte in § 17 I BBodSchG folgenden Satz 3 einzufügen:  

 

„Die nach Landesrecht für die Landwirtschaft zuständige Behörde kann Maßnahmen 

anordnen, die zur Erfüllung der in Absatz 2 genannten Anforderungen erforderlich 

sind."308 

 

Die Bundesregierung entschied sich jedoch für das Kooperationsprinzip (d. h. Beratung als 

Mittel zur Umsetzung)309 und begründete ihre Entscheidung folgendermaßen:  

 

„Angesichts der Vielfalt der Standortbedingungen (Bodenarten, Bodentypen, Witte-

rungsverhältnisse, Anbauverhältnisse) ist es nach Auffassung der Bundesregierung 

sinnvoller, die Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Boden-

nutzung durch Beratung zu vermitteln und insoweit auf das Eigeninteresse der Land-

wirte an der Erhaltung der Fruchtbarkeit ihrer Böden zu setzen als hoheitliche Zwangs-

maßnahmen vorzusehen.“310 

 

Die Auffassung der Bundesregierung überzeugt nicht: Weder die Beratung selbst noch die 

durchgehende Vermittlung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sind durch die zustän-

digen Beratungsstellen311 verbindlich. Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass die Durch-

setzbarkeit zwingender Anordnung in der Praxis erschwert ist, da kaum genügend Personal 

verfügbar ist, um die Arbeitsschritte jeder Landwirtin und jedes Landwirtes zu kontrollieren.312 

Versteyl zufolge ist es nicht auszuschließen, dass Landwirtinnen und Landwirte ohne Hofnach-

 
306 VG Regensburg, Urt. v. 22.07.2019 – RN 8 K 17.1810, BeckRS 2019, 45395. 
307 BT-Drs. 13/6701, Anlage 2, S. 55.  
308 Ebd. 
309 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 9. 
310 BT-Drs. 13/6701, Anlage 3, S. 65. 
311 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 17, Rn. 7. 
312 Ebd.  
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folger ihren Betrieb weniger vorausschauend betreiben als andere. Ohne Anordnungsbefug-

nisse ist das Vorsorgekonzept des BBodSchG unvollständig und trägt zur Erhaltung des Status 

quo bei, indem Behörden von ihren Befugnissen zur Anordnung von Maßnahmen gegenüber 

Landwirtinnen und Landwirten nur restriktiv Gebrauch machen. Dabei wäre es denkbar, dass 

Maßnahmenbefugnisse dazu beitragen würden, die Kooperation zwischen Landwirtinnen und 

Landwirten und den Beratungsstellen zu fördern.313 Die derzeitige rechtliche Ausgestaltung der 

guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft des § 17 II BBodSchG ist somit geprägt von 

abstrakten und leitlinienhaften Anforderungen, die eher einen appellierenden Charakter als kon-

krete Verpflichtungen und Anordnungsbefugnisse aufweisen.314 Zudem enthalten die Grunds-

ätze der guten fachlichen Praxis eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen (z. B. „stand-

ortangepasst“, „ausreichenden Zufuhr“ und „entsprechende Fruchtfolgegestaltung“), was die 

praktische Anwendung deutlich erschwert.315 

Angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf den Bo-

den (insbesondere seiner natürlichen Funktionen und das Bodenleben), lässt sich die Freistel-

lung von behördlichen Anordnungen und der grundsatzhafte Charakter des § 17 BBodSchG im 

Hinblick auf einen vorsorgenden Bodenschutz nicht rechtfertigen.316 Besonders problematisch 

ist, dass den für den vorsorgenden Bodenschutz relevanten Stoffeinträgen nicht mit der Anord-

nung von Verhaltensmaßregeln begegnet werden kann.317 Das Helmholz-Zentrum für Umwelt-

forschung – UFZ GmbH und Institut für ländliche Strukturforschung betonen:  

 

„Unterschiedliche Standorte, Situationen und Bewirtschaftungsweisen sowie die sich 

weiter entwickelnden Techniken sprechen vielmehr für eine ausdrückliche Konkretisie-

rungs- und Durchsetzungsbefugnis, damit die zuständigen Bodenschutzbehörden in der 

 
313 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 17, Rn. 14.  
314 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 368. 
315 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 284. 
316 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 436. 
317 Dieser Umstand begründet sich in der Soll-Vorschrift des § 17 BBodSchG, des Wortlautes Grundsätze und im 

Anwendungsvorrang der Vorschriften des § 3 I BBodSchG; vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – 

Sicherung der Schutzfunktion durch Optimierung naturwissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Hand-

lungsziele, 2003, S. 93. 
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Lage sind, einzelfall- und standortbezogene Bewirtschaftungsanforderungen zur Vor-

sorge vor schädlichen Bodenveränderungen zu erlassen und die Grundsätze der guten 

fachlichen Praxis in § 17 Abs. 2 BBodSchG entsprechend zu konkretisieren.“318 

 

Wie das Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH und das Institut für ländliche 

Strukturforschung zutreffend ausführen, besteht ein dringender Handlungsbedarf, Anordnungs- 

bzw. Durchsetzungsbefugnisse bezüglich der Anordnung von Bewirtschaftungsanforderungen 

und des vorsorgenden Bodenschutzes in § 17 II BBodSchG zu integrieren. Freilich ist es un-

möglich jeden Arbeitsschritt der Landwirtinnen und Landwirte zu kontrollieren, jedoch sollte 

für die zuständigen Behörden in Betracht gezogen werden, überhaupt entsprechende Anord-

nungen zu erlassen, um dem vorsorgenden Bodenschutz Rechnung zu tragen. Im nächsten 

Schritt ist sodann eine Konkretisierungen der Grundsätze der guten fachlichen Praxis notwen-

dig, um die Anordnungsbefugnis inhaltlich auszustatten. Fragliche Konkretisierungen werden 

in den folgenden Kapiteln besprochen. Jedoch fehlt es auch an dieser Stelle an Konkretisie-

rungsbefugnissen der landesrechtlich zuständigen Behörden. Es wird daher zunächst nachste-

hende Änderung des § 17 II BBodSchG vorgeschlagen: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) […] 

S. 4: Die nach Landesrecht für die Landwirtschaft zuständige Behörde kann die 

Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung der in Absatz 2 genannten Anforderun-

gen erforderlich sind. Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Bodenverän-

derungen dürfen nur getroffen werden, soweit Anforderungen in einer Rechtsver-

ordnung nach § 8 Abs. 2 festgelegt sind. Solange und soweit die Bundesregierung 

von der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach S. 4 keinen Ge-

brauch gemacht hat, sind die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung entsprechende Vorschriften zu erlassen. Zudem sind standortbezogene Kon-

kretisierungen der Grundsätze der guten fachlichen Praxis von den zuständigen 

Behörden auf landesrechtlicher Ebene vorzunehmen.  

[…] 

 
318 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 436. 
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Die Bezugnahme auf § 8 II BBodSchG entspricht der Systematik der Vorsorgepflicht des § 7 

S. 4 BBodSchG und sollte gleichwohl auf § 17 II BBodSchG übertragen werden. Damit geht 

auch folgende Konkretisierung des § 8 II BBodSchG einher: 

 

§ 8 Werte und Anforderungen 

[…] 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung der sich aus § 

7 und § 17 ergebenden Pflichten […] Vorschriften zu erlassen […] 

 

Parallel dazu sollten verbindliche Vorsorgewerte in die BBodSchV aufgenommen werden, bei 

deren Überschreitung eine schädliche Bodenveränderung angenommen werden kann. Dies 

würde die Vorsorgepflicht inhaltlich konkreter ausgestalten und auch für Landwirtinnen und 

Landwirte ein verlässliches und nachvollziehbares Instrumentarium darstellen. Möckel schlägt 

darüber hinaus vor: 

 

„Hinsichtlich der Vorsorge sollte die Regelungsstruktur in §§ 9 ff. BBodSchV genutzt 

werden. In § 9 Abs. 1 BBodSchV müsste lediglich aufgenommen werden, „dass eine 

schädliche Bodenveränderung zu besorgen ist, wenn Erosionsabträge, Humus-, Nähr-

stoff- und Schadstoffgehalte und Verdichtungsgrade gemessen werden, die die Vorsor-

gewerte in Anhang XXX überschreiten“. Im Anhang XXX könnten dann (ähnlich den 

Anhängen zur DirektZahlVerpflV319) die einzelnen Vorsorgewerte für eine nachhaltige 

landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung für die einzelnen Bodentypen und Gefähr-

dungsklassen definiert werden. In § 10 BBodSchV wären dann die erwähnten Vorsor-

gemaßnahmen verpflichtend zu bestimmen und durch einen Verweis auf § 26 BBodSchG 

abzusichern. Zur Durchsetzung in Konfliktfällen sollte ebenfalls eine behördliche An-

ordnungsbefugnis vorgesehen werden.“320 

 

 

 

 
319 Die DirektZahlVerpflV wurde im Jahr 2014 durch die AgrarZahlVerpflV abgelöst.. 
320 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 289; im 

Weiteren sei auf die Ergebnisse von Möckel verwiesen. 
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2.4 Zwischenfazit 

Für die in den folgenden Kapiteln noch zu diskutierenden Schwachpunkte des Ordnungsrechts 

ist festzuhalten, dass für die landwirtschaftliche Bodennutzung Anforderungen festzulegen 

sind, welche konkrete Handlungsverpflichtungen enthalten. Möckel zufolge muss mit der Um-

setzbarkeit entsprechender Verpflichtungen auch die Verständlichkeit für die Adressatinnen 

und Adressaten einhergehen, weshalb konkrete und praktikable Handlungsanweisungen mit 

quantifizierbaren Kriterien auszuformulieren sind. Auf ordnungsrechtlicher Ebene sind Min-

destanforderungen und Differenzierungen z. B. nach Bodenart, Flächennutzung und Land-

schaftstyp festzulegen. Weitere Konkretisierungen sind auf planungsrechtlicher Ebene zu er-

gänzen. Auf der Vollzugsebene können ordnungs- und planungsrechtliche Anforderungen fest-

gesetzt und standortbezogene Anforderungen spezifiziert werden.321 Das Ecologic Institut führt 

aus, dass Verstöße in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten des § 26 BBodSchG aufgenom-

men werden können, sofern konkrete Handlungsverpflichtungen für die gute fachliche Praxis 

etabliert sind. Um Vollzugs- und Kontrolldefizite zu verringern, können auch die Beihilfean-

forderungen der GLÖZ322 ordnungsrechtlich verankert werden.323 

Da die Grundsätze der guten fachlichen Praxis in ihrer derzeitigen Form von Unbestimmtheit 

und Unverbindlichkeit geprägt sind, sind somit folgende Schritte zur Konkretisierung erforder-

lich: 

 

1. Etablierung von Teilnahmeverpflichtungen an Agrarumweltberatungen für Landwirtin-

nen und Landwirte in § 17 I BBodSchG, 

2. Etablierung von Untersuchungs- und Dokumentationspflichten der Landwirte (z. B. 

durch verbindliche, standardisierte Bodenproben, Profiluntersuchungen und Schlagkar-

teien) zur Selbstkontrolle und zur Unterstützung der behördlichen Überwachungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse324 in § 17 BBodSchG, 

3. Festlegung konkreter Handlungsverpflichtungen, welche messbar, erreichbar, sachge-

recht und umsetzbar sind325, 

 
321 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 15 f. 
322 Als GLÖZ werden europarechtliche Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirt-

schaftlichem und ökologischem Zustand bezeichnet. 
323 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 50. 
324 Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Umwelt-

bundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, Texte 

42/2014, S. 373 f. 
325 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 15. 
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4. Differenzierung von Handlungsverpflichtungen nach unterschiedlichen Bodenarten, um 

ein möglichst standortspezifisches Bodenmanagement zu erreichen, 

5. Schaffung behördlicher Ermächtigungsgrundlagen, um Anordnungen nach den Grunds-

ätzen bzw. Anforderungen der guten fachlichen Praxis durchzusetzen326,  

6. Schaffung von behördlichen Kontrollmechanismen zur Umsetzung der Handlungsver-

pflichtungen (z. B. halbjährlich oder jährlich),  

7. Aufnahme von Verstößen gegen die Handlungsverpflichtungen der guten fachlichen 

Praxis in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten des § 26 BBodSchG327, 

8. Schaffung und Ausbau von Fördermöglichkeiten für besonders umweltbewusstes Ver-

halten und den Einsatz von technischen Neuerungen von Landwirtinnen und Landwir-

ten und 

9. Nutzung weiterer ökonomischer Instrumente, wie z. B. Steuern, Abgaben und Zertifi-

katen, welche die Regelungen des Ordnungsrechts flankieren sowie  

10. ggf. maßnahmenbezogene Genehmigungspflichten (wie z. B. für den Umbruch von 

Dauergrünland, die pflügende Bodenbearbeitung von Böden mit besonders hoher Ero-

sionsgefährdung oder besonders hohen Kohlenstoffgehalten, der Beseitigung von Land-

schaftselementen und der Entwässerung von Böden), die durch eine integrierte Gesamt-

betriebsgenehmigung flankiert werden328. 

 

Die dargestellten Maßnahmen führen nur dann zum Ziel, wenn die natürlichen Standortfaktoren 

ermittelt und kontinuierlich beobachtet und die Ergebnisse für die regions- und schlagspezifi-

schen329 Bodenbearbeitung herangezogen werden. Dies ist vor allem deshalb wichtig, da nega-

tive Umweltauswirkungen oftmals über einen längeren Zeitraum entstehen und entsprechende 

Maßnahmen nicht sofort ihre Wirkung entfalten. Dahingehend kritisiert Möckel, dass es an ein-

 
326 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 15. 
327 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 50. 
328 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 300 f.; 

im Weiteren sei auf die Ergebnisse von Möckel verwiesen. 
329 Ein Schlag ist gem. § 2 Nr. 2 DüV eine einheitlich bewirtschaftete, räumlich zusammenhängende und mit der 

gleichen Pflanzenart oder mit Pflanzenarten mit vergleichbaren Nährstoffansprüchen bewachsene oder zur Bestel-

lung vorgesehene Fläche. 
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heitlichen konkreten Ermittlungs- und Berechnungsmethoden bzw. an einem Monitoringpro-

gramm fehlt330. Dem Gesetzgeber obliegt es, entsprechende Methoden, einschließlich Anfor-

derungen zu Probeentnahmen und -analysen und umweltrelevanten Bewirtschaftungsmaßnah-

men (z. B. Art und Menge der Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Art der Bodenbearbeitung), 

festzulegen.331  

Des Weiteren ist die Frage zu klären, wer für die Ermittlungen und Auswertungen zuständig 

sein soll. Zum einen bestehen Obliegenheiten der Landwirtinnen und Landwirte aus den 

Grundsätzen der guten fachlichen Praxis hinsichtlich der standortangepassten Bewirtschaftung. 

Zum anderen normiert § 21 IV BBodSchG staatliche Ermittlungsaufgaben. Danach können die 

Länder bestimmen, dass für das Gebiet ihres Landes oder für bestimmte Teile dieses Gebietes 

Bodeninformationssysteme eingerichtet und geführt werden. Hierbei können Daten von Dau-

erbeobachtungsflächen und Bodenzustandsuntersuchungen über die physikalische, chemische 

und biologische Beschaffenheit des Bodens und über die Bodennutzung erfasst werden. Frenz 

zufolge ist ein Bodeninformationssystem „ein EDV-gestütztes Werkzeug zur fachspezifischen 

Verwaltung und Bearbeitung flächenbezogener Informationen aus verschiedenen Fachgebie-

ten, das typischerweise eine hohe Speicherungsfähigkeit und die Möglichkeit der komplexen 

Verknüpfung aller gespeicherten Daten aufweist.“332 Jedoch sind die Länder lediglich berech-

tigt und nicht verpflichtet, fragliche Bodeninformationssysteme einzurichten.333  

Grundlage dieser Datenerhebung sind u. a. Dauerbeobachtungsflächen. Das Landesamt für Um-

welt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen formuliert den Zweck entsprechen-

der Untersuchungen zum einen in der Überwachung des Bodenzustands und zum anderen in 

der Ableitung von Prognosen zu seiner zukünftigen Entwicklung.  Dabei haben die Länder die 

Möglichkeit, den Bodenzustand über sog. Basis- oder Intensiv-Dauerbeobachtungsstellen zu 

überwachen. Basis-Dauerbeobachtungsstellen (Basismessflächen) sollen grundlegende Infor-

mationen über den stofflichen Zustand von Böden sowie deren physikalischen und chemischen 

Eigenschaften liefern. Intensiv-Dauerbeobachtungsstellen (Intensivmessflächen) arbeiten mit 

den gleichen Grundinformationen wie Basis-Dauerbeobachtungsstellen und untersuchen sie 

darüber hinaus verschiedene Parameter wie z. B. Wassergehalt, Temperatur, Niederschläge und 

Inhaltsstoffe des Sickerwassers. Diese sind dauerhaft mit Messgeräten ausgestattet und liefern 

 
330 Zum aktuellen Stand über bestehende Mess- und Erhebungsaktivitäten für Böden: ahu GmbH, in: Umweltbun-

desamt (Hrsg.), Bodendaten in Deutschland – Übersicht über die wichtigsten Mess- und Erhebungsaktivitäten für 

Böden, 3. Auflage 2020, UBA Texte 52/2020. 
331 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
332 Frenz, BBodSchG, 2000, § 21, Rn. 14.  
333 Vgl. Versteyl, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 21, Rn. 21; so auch: BT.-Drs. 

13/6701, S. 45 – wo von einer Befugnis gesprochen wird.  
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innerhalb kurzer Zeitabstände Ergebnisse.334 Intensivmessflächen bieten daher umfängliche In-

formationen, die für den vorsorgenden Bodenschutz hinsichtlich der Konkretisierung der guten 

fachlichen Praxis erforderlich sind. Daten zu Erosion, Klima, Bodenwasser und Stoffeinträgen 

durch die Bodenbewirtschaftung335 können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, konkrete 

Handlungspflichten zu normieren, um so einen vorsorgenden Bodenschutz zu erreichen. Da es 

jedoch nach § 21 IV BBodSchG grundsätzlich Ländersache ist, Bodeninformationssysteme ein-

zurichten und zu betreiben, fehlt es bundesweit an einheitlichen Erhebungsmethoden. Möckel 

spricht daher die Empfehlung aus, eine Mindestanzahl je Bundesland/Landesfläche an Inten-

sivdauerbeobachtungsstellen festzulegen und zu installieren und die landesrechtlichen Rege-

lungen zu harmonisieren bzw. die Datenerhebung und -auswertung bundeseinheitlich in Form 

einer Verordnung zu konkretisieren. Zudem sollen die ermittelten Bodendaten der Öffentlich-

keit (insbesondere der Bodennutzer) zugänglich gemacht werden, wobei das Umweltinforma-

tionsgesetz mit einzubeziehen ist. Derzeit fehlt es an Regelungen, die einen Anspruch auf die 

Weitergabe der Ergebnisse von Bodenuntersuchungen der zuständigen Behörden gegenüber 

Bodennutzern oder landwirtschaftlichen Beratungsstellen begründen.336 Ziel soll es nicht sein, 

Landwirtinnen und Landwirte übermäßig zu belasten und Arbeitsprozesse zu überbürokratisie-

ren. Ergo ist es dringend erforderlich, einen Weg zu finden, der zuständige Behörden und Land-

wirtinnen und Landwirte zusammenbringt. Nur so kann den Gefährdungspotentialen in der 

Landwirtschaft vorsorgend begegnet werden. 

  

3. Die gute fachliche Praxis im BNatSchG 

 

3.1 Allgemeines 

Die gute fachliche Praxis im BNatSchG ist im § 5 II BNatSchG verortet. Die Regelungen des 

§ 5 II BNatSchG decken sich zum Teil mit denen des § 17 II BBodSchG, verstehen den Boden 

jedoch umfassender, und zwar als Teil des Naturhaushalts.337 Den Boden als Teil des Natur-

haushalts gilt es seiner Leistungs- und Funktionsfähigkeit einschließlich der Regenerationsfä-

higkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit zu schützen (vgl. § 1 I Nr. 2 BNatSchG). Die Nut-

zungsfähigkeit (Produktionsfunktion) des Bodes ist nur ein Teilaspekt des Bodenschutzes. Eine 

 
334 Vgl. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen (Hrsg.), Stoffkreisläufe an 

Boden-Dauerbeobachtungsflächen, Schriftenreihe des LfULG, Heft 11/2019, S. 16. 
335 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 242. 
336 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 242 ff. 
337 Vgl. Vagedes, in: Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG, 2011, § 5, Rn. 19. 
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den § 5 II BNatSchG entsprechende Bodennutzung muss jedoch nicht zwangsläufig mit den 

Zielen des Naturschutzes im Einklang sein.338 Gem. § 14 II BNatSchG ist die landwirtschaftli-

che Bodennutzung nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die landwirtschaftliche Bodennutzung 

den in § 5 II- IV BNatSchG genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 II BBodSchG 

und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die 

gute fachliche Praxis, so steht sie in der Regel nicht im Widerspruch mit den Zielen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege. 

 

3.2 Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

Nach § 5 II BNatSchG sind bei der landwirtschaftlichen Nutzung neben den Anforderungen, 

die sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 II BBodSchG er-

geben, hauptsächlich die folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten: 

 

• Die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Boden-

fruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet werden, 

• die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht 

über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beein-

trächtigt werden, 

• die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten 

und nach Möglichkeit zu vermehren, 

• die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und 

schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden, 

• auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit 

hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu un-

terlassen und 

• die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach Maßgabe des 

landwirtschaftlichen Fachrechtes zu erfolgen. 

 

3.3 Bewertung der guten fachlichen Praxis des BNatSchG 

Durch den Verweis auf das Fachrecht wird klargestellt, dass die Regelungen des § 5 II 

BNatSchG neben den Anforderungen des Fachrechts stehen und diese nicht ersetzen.339 Im 

 
338 Vgl. Fischer-Hüftle, in: Schumacher/Fischer-Hüftle (Hrsg.), BNatSchG, 2. Auflage 2010, § 5, Rn. 13. 
339 Vgl. Vagedes, in: Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG, 2011, § 5, Rn. 18.  
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Vergleich zu den Regelungen des BBodSchG sind § 5 II BNatSchG ebenfalls lediglich abs-

trakte Anforderungen mit unbestimmten Rechtsbegriffen an die gute fachliche Praxis zu ent-

nehmen.340  Sowohl die Bundes- als auch die Landesgesetzgeber haben von einer Aufnahme 

der Verletzung der Grundsätze des § 5 II BNatSchG in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten 

abgesehen341, womit Verstöße weder bußgeldbewehrt noch strafrechtlich relevant sind.342 Es 

fehlen daher, ebenso wie im § 17 BBodSchG, konkrete und verbindliche Regelungen. Der le-

diglich grundsatzhafte Charakter des § 5 II BNatSchG hat zur Folge, dass die entsprechenden 

Regelungen nicht unmittelbar anwendbar sind.343 Das bestätigt auch das Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts vom 01.09.2016. Danach enthält § 5 II Nr. 5 BNatSchG kein Verbot im Sinne 

des § 67 I BNatSchG. Nach der Auffassung des BVerwG dient § 5 BNatSchG: 

 

 „[…] dem Ausgleich der widerstreitenden Interessen von Naturschutz und Land-

schaftspflege einerseits und landwirtschaftlicher Bodenertragsnutzung andererseits, in-

dem sie gegenseitige Berücksichtigungspflichten normiert. Diesem Regelungszweck 

würde es nicht gerecht, einzelnen (oder allen) Tatbeständen des § 5 Abs. 2 BNatSchG 

Gebots- oder Verbotscharakter zuzuerkennen.“344  

 

Wenn schon § 5 II Nr. 5 BNatSchG kein Verbotstatbestand im Sinne des § 67 I BNatSchG 

enthält, gilt das gleiche somit auch für alle weiteren im BNatSchG verankerten Grundsätze der 

guten fachlichen Praxis. Köck kritisiert, dass ein abweichendes Naturschutzrecht zwar auf Lan-

desebene denkbar ist (z. B. § 5 I SächsNatSchG), diese Möglichkeit in der Praxis jedoch kaum 

genutzt wird. Ebenso hat die Anwendbarkeit der Eingriffsregelung des § 14 BNatSchG bzw. 

der Genehmigungspflicht des § 17 III BNatSchG in der Praxis wenig Bedeutung.345 Nach dieser 

Eingriffsregelung sind Eingriffe in Natur und Landschaft generell genehmigungspflichtig, d. h. 

auch wenn von den Anforderungen des § 5 II BNatSchG (und im Übrigen auch von § 17 II 

BBodSchG, vgl.§ 14 II BNatSchG) abgewichen wird.346  

Gem. § 14 II S. 1 BNatSchG gilt die landwirtschaftliche Bodennutzung nicht als Eingriff, so-

weit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Der 

 
340 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 14. 
341 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 291. 
342 Vgl. Köck, Naturschutz und Landwirtschaft – eine Bilanz aus der Perspektive des Rechts, ZUR 2019, S. 67 f. 
343 Ebd., S. 67. 
344 BVerwG, Urt. v. 01.09.2016 – 4 C 4.15. 
345 Vgl. Köck, Naturschutz und Landwirtschaft – eine Bilanz aus der Perspektive des Rechts, ZUR 2019, S. 67. 
346 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 3. 
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Umstand, dass die landwirtschaftliche Bodennutzung unter Einhaltung der Anforderungen der 

§ 5 II- IV BNatSchG und § 17 II BBodSchG nicht den Zielen des Naturschutzes widerspricht 

(vgl. § 14 II S. 2 BNatSchG), zeigt das volle Ausmaß des Dilemmas: Entspricht die landwirt-

schaftliche Bodennutzung den unkonkreten und unverbindlichen Regelungen der §§ 5 II 

BNatSchG und 17 II S. 2 BBodSchG, entspricht sie automatisch auch den Zielen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege. Fraglich ist jedoch, wie eine landwirtschaftliche Boden-

nutzung diesen grundsatzartigen Regelungen entsprechen kann, ohne konkrete Anforderungen 

zu stellen, die zur Erfüllung der Vorsorgepflicht herangezogen werden können.  

Die Problematik hinsichtlich fehlender Anordnungsbefugnisse zum Erlass von Bewirtschaf-

tungsanforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen, betrifft, entspre-

chend den Regelungen des § 17 II BBodSchG, auch die Regelungen des § 5 II BNatSchG. 

Aufgrund der regelmäßig zu erwartenden negativen Auswirkungen landwirtschaftlicher Nut-

zung auf den Boden, seiner natürlichen Funktionen und dem Bodenleben selbst, kann der Auf-

fassung des BVerwG nicht gefolgt werden, den Tatbeständen des § 5 II BNatSchG keinen Ver-

bots- oder Gebotscharakter zuzuerkennen. Insbesondere für den vorsorgenden Bodenschutz 

muss es möglich sein, standortbezogene Bewirtschaftungsanforderungen behördlich zu konkre-

tisieren und durchzusetzen. Dies lässt sich schon dadurch rechtfertigen, dass die Eingriffsrege-

lung des § 14 II S. 1 BNatSchG die Genehmigungspflicht bei der landwirtschaftlichen Boden-

nutzung aussetzt, sofern diese den Grundsätzen des § 5 II BNatSchG entspricht. Somit bestehen 

keinerlei Verpflichtungen für die landwirtschaftliche Bodennutzung, obwohl diese zu den 

hauptverantwortlichen Verursachern schädlicher Bodenveränderungen zählt. Nicht zu verges-

sen ist in diesem Zusammenhang, dass der vorsorgende Bodenschutz für die Landwirtschaft 

von immenser Bedeutung ist: Der Boden stellt immerhin die ökonomische Grundlage für die 

Landwirtschaft dar. Die Möglichkeit zur behördlichen Anordnung einzelfall- und standortbe-

zogener Maßnahmen ist geeignet, langfristig diese ökonomische Grundlage zu schützen. Es 

wird daher de lege ferenda empfohlen, eine entsprechende Anordnungs- und Konkretisierungs-

befugnis in § 5 II BNatSchG zu integrieren: 

 

 

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft  

[…] 

(2) […] 

Die zuständige landesrechtliche Behörde ordnet Maßnahmen und Bewirtschaf-

tungsanforderungen an, die zur Erfüllung der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 genannten An-

forderungen erforderlich sind. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
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Rechtsverordnung zur Erfüllung der sich aus S. 1 Nr. 1 bis 6 ergebenen Pflichten 

Vorschriften zu erlassen. Zudem sind standortbezogene Konkretisierungen der 

Grundsätze der guten fachlichen Praxis von den zuständigen Behörden auf landes-

rechtlicher Ebene vorzunehmen.  

[…] 

 

Im Weiteren ließe sich eine Aufhebung der pauschalen Regelvermutung zugunsten der ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Bodennutzung des § 14 II BNatSchG dahingehend begrün-

den, dass die Anforderungen der guten fachlichen Praxis aus den o. g. Gründen nicht die Ein-

haltung der Ziele des Naturschutzes sicherstellen.347 Die Aufrechterhaltung des § 14 II 

BNatSchG ließe sich nur dann rechtfertigen, wenn die Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

des § 5 II BNatSchG hinreichend und standortbezogen konkretisiert sind.  

 

 

4. Die gute fachliche Praxis im Dünge- und Pflanzenschutzrecht 

 

4.1 Allgemeines 

Im Dünge- und Pflanzenschutzrecht sind, im Gegensatz zu den Grundsätzen der guten fachli-

chen Praxis im BBodSchG und BNatSchG, konkrete Anforderungen und Anordnungsbefug-

nisse zur Durchsetzung der guten fachlichen Praxis vorgesehen.348 Der Grund für entsprechende 

Konkretisierungen im Dünge- und Pflanzenschutzrecht (gegenüber dem Boden- und Natur-

schutzrecht) ist v. a. das Bestehen von europäischen Vorgaben zur Verringerung von Stickstoff- 

und Phosphoremissionen und Pflanzenschutzmitteln.349. Dazu zählen insbesondere die Nit-

ratrichtlinie (Richtlinie (EU) 96/676), die Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie (EU) 2008/105) 

und die Regelungen zum Pflanzenschutz (Verordnung (EU) 1107/2009, Richtlinie (EU) 

2009/128). So überlässt auch das BBodSchG dem Dünge- und Pflanzenschutzrecht entspre-

chende Konkretisierungen der Grundsätze der guten fachlichen Praxis hinsichtlich des Stoffe-

intrags in den Boden.  

 

 
347 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 449. 
348 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 14. 
349 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 370. 
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4.2 Düngerecht 

Im Mittelpunkt des Düngegesetzes (DüngG) steht die Ertragsförderung der Landwirtschaft, bei 

der die gute fachliche Praxis gem. § 3 II S. 1 und III DüngG i. V. m. den Regelungen der 

Düngeverordnung (DüV) einzuhalten ist.350 Die Düngung nach guter fachlicher Praxis dient 

gem. § 3 II S. 2 DüngG der Versorgung der Pflanzen mit notwendigen Nährstoffen, der Erhal-

tung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit sowie der Sicherstellung der Versorgung der Be-

völkerung mit qualitativ hochwertigen Erzeugnissen. Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass 

Art, Menge und Zeitpunkt der Anwendung am Bedarf der Pflanzen und des Bodens ausgerichtet 

werden. Die gute fachliche Praxis bei der Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln wird gem. § 3 IV Nr. 1 DüngG (Ermächtigungsnorm) 

in der Düngeverordnung (DüV) konkretisiert (vgl. § 1 I Nr. 1 DüV). Im Näheren bestimmt die 

DüV u. a. bodenrelevante Regelungen über Vorgaben für die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (§§ 3, 5- 7 DüV) sowie die Er-

mittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat (§ 4 DüV). 

 

4.3 Pflanzenschutzrecht 

Die gute fachliche Praxis des Pflanzenschutzes umfasst gem. § 3 I Nr. 3 PflSchG Maßnahmen 

zum Schutz und der Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln für den Boden entstehen können. Im Pflanzenschutzrecht bestehen mehrere Ermächtigun-

gen zur Konkretisierung der guten fachlichen Praxis. Zum einen kann das Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft nach § 3 II PflSchG die Grundsätze der guten fachlichen 

Praxis konkretisieren. Diese stellen jedoch Verwaltungsvorschriften ohne unmittelbare Außen-

wirkung dar und sind lediglich von den zuständigen Behörden bei der Anordnung von Maß-

nahmen nach § 3 I S. 3 PflSchG zu beachten.351 Zum anderen kann das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft, soweit es zum Schutz des Naturhaushaltes (einschließlich des  

Bodenschutzes) erforderlich ist, gem. § 14 I Nr. 1 PflSchG die Einfuhr, das Inverkehrbringen, 

das innergemeinschaftliche Verbringen und die Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel 

oder von Pflanzenschutzmitteln mit bestimmten Stoffen verbieten, beschränken oder von einer 

Genehmigung oder Anzeige abhängig machen. Darüber hinaus kann gem. § 14 I Nr. 3 PflSchG 

 
350 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3, Rn. 10.  
351 Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Umwelt-

bundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, UBA 

Texte 42/2014, S. 371. 
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der Anbau bestimmter Pflanzenarten auf Grundstücken, deren Böden mit bestimmten Pflanzen-

schutzmitteln behandelt worden sind verboten, beschränkt oder von einer Genehmigung abhän-

gig gemacht werden. 

Die Vorschriften des PflSchG umfassen vor allem Maßnahmen der Gefahrenabwehr, welche 

aufgrund des Anwendungsvorrangs gem. § 3 I Nr. 4 BBodSchG die Regelungen des BBodSchG 

verdrängen. Wird die gute fachliche Praxis missachtet und entstehen dadurch schädliche Bo-

denveränderungen i. S. d. § 2 III BBodSchG, sind die Vorschriften des BBodSchG anzuwen-

den.352  

 

4.4 Bewertung der guten fachlichen Praxis im Dünge- und Pflanzenschutzrecht 

Im Vergleich zu den Regelungen des BBodSchG und des BNatSchG ist die gute fachliche Pra-

xis im Dünge- und Pflanzenschutzrecht deutlich umfangreicher konkretisiert. Inwiefern diese 

den Bodenbelastungen durch Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel vorsorgend begegnen kön-

nen, ist Unterpunkt A. III (4. Teil) zu entnehmen.  

 

5. Die gute fachliche Praxis im Wasser- und Immissionsschutzrecht 

Sowohl das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als auch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) enthalten keine Regelungen zur guten fachlichen Praxis, obwohl deren Anwendungsbe-

reiche in der landwirtschaftlichen Bodennutzung höchst relevant sind.353 Das Helmholz-Zent-

rum für Umweltforschung und Institut für ländliche Strukturforschung führen aus, dass die 

landwirtschaftliche Bodennutzung im Wasser- und Immissionsschutzrecht nicht als Gewässer-

benutzung bzw. immissionsschutzrechtliche Anlage angesehen wird. Jedoch sprechen umfang-

reiche stoffliche Emissionen (v. a. Stickstoff, Methan, Feinstaub) der Landwirtschaft in Gewäs-

ser und Atmosphäre sowie direkte und mittelbare Einwirkungen auf den Landschaftswasser-

haushalt durch die landwirtschaftliche Bodennutzung (insbesondere durch Bodenverdichtung 

und Entwässerung) dafür, die Anwendungsbereiche des WHG und des BImSchG für die land-

wirtschaftliche Bodennutzung zu öffnen. Somit sind Mindeststandards an die landwirtschaftli-

che Bodenbewirtschaftung vor dem Hintergrund des Schutzes der natürlichen Bodenfunktio-

nen, des Gewässerschutzes und des Schutzes vor atmosphärischen Verunreinigungen festzuset-

zen. Da Schadstoffe über die Luft transportiert und wiederum in Böden eingetragen werden 

können, ist ein vorsorgender Bodenschutz im Immissionsschutzrecht dringend zu normieren. 

 
352 Vgl. Giesberts/Reinhardt, in: Erbguth/Schubert (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, 59. Edition 2021, BBodSchG, 

§ 3 Rn. 10. 
353 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 14. 
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Entsprechende Regelungen sind zudem, mit Anordnungs- und Konkretisierungsbefugnissen 

auszustatten.354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
354 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 371 und 436. 
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II. Erosion 

 

1. Problemanalyse 

Erosionsproblematiken entstehen im Wesentlichen durch Wind und Wasser und sind im Be-

reich der Landwirtschaft von großer Bedeutung. Obgleich Wind- und Wassererosion nach dem 

Wortlaut eher naturbedingte Ursachen erahnen lassen, ist der anthropogene Einfluss auf die 

Natur einer der Hauptursachen für Erosionsschäden. Während z. B. Starkregenereignisse gra-

vierende Erosionsschäden verursachen können, führt jedoch häufiger die sog. schleichende Bo-

denerosion (d. h. die Kumulation vieler kleiner Erosionsereignisse355) zu Bodenverlagerun-

gen356. Ackerböden, die nicht oder nicht ausreichend mit Bewuchs bedeckt sind, weisen eine 

besonders hohe Anfälligkeit für Wind- und Wassererosionen auf, wohingegen bei Dauergrün-

land und Wäldern i. d. R. eine geringere Erosionsgefahr besteht.357  Der europäischen Umwel-

tagentur (EUA) zufolge kann sich die Schaffung von Feldern und Grünland, u. a. durch die 

Abholzung von Wäldern und die Trockenlegung von Feuchtgebieten (z. B. Mooren), negativ 

auf die Bodenstruktur auswirken und Erosionsschäden zur Folge haben. Zudem bedingt eine 

Landnutzung, die durch synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Monokulturen und die 

intensive Bodenbearbeitung gekennzeichnet ist, Erosionsschäden auf land- und forstwirtschaft-

lichen Böden und angrenzenden Gebieten.358 Bodenstrukturelle Schäden, insbesondere die der 

Bodenstabilität, führen dazu, dass der Boden seine natürlichen Funktionen ganz oder teilweise 

einbüßt und somit Erosionsschäden durch Wind und Wasser deutlich verstärkt werden können. 

Die Folgen sind weitreichende Bodenverluste.  

Die Tragweite des weltweiten Bodenverlustes macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn sich 

der Verlust und die Neubildung von Böden nicht mehr die Waage halten. Beste erläutert, dass 

der weltweite Bodenverlust 30- bis 40-mal schneller voranschreitet als die Neubildung von Bö-

den. In der EU gehen jährlich etwa 970 Millionen Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion 

verloren. Die Neubildung dessen würde, je nach Ausgangsgestein und weiterer Einflussfakto-

ren, zwischen 20.000 und 200.000 Jahren andauern.359 Zur Beurteilung von Erosionsschäden 

 
355 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 240. 
356 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Gute fachliche Praxis zur 

Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion, 2002, S. 49. 
357 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 218. 
358 Vgl. Europäische Umweltagentur (Hrsg.), Land und Boden in Europa, EUA Signale 2019, S. 5 und 14. 
359 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas 

Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 2016, S. 75. 
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sind die langfristige Bodennutzung (Wald, Grünland, Acker) und die damit einhergehende Bo-

denbedeckung, Wasseraufnahmefähigkeit, Bodenverdichtung, Bodenfeuchte und Aggregatsta-

bilität, aber auch natürliche Faktoren, wie z. B. Niederschläge, Topografie und die Bodenzu-

sammensetzung, von Bedeutung.360  

Busch zufolge ist der Bodenverlust durch Winderosion vor allem aufgrund des Verlustes von 

Ackerboden, Humus und Nährstoffen und der damit verbundenen verringerten Ertragsfähigkeit 

des Bodens problematisch. Außerdem können Krankheitserreger und Bodenbestandteile auf 

bislang nicht infizierten Nutzflächen und in unbelastete Ökosysteme eingetragen werden. Ab-

getragenes Bodenmaterial kann darüber hinaus Gewässer durch Nährstoffe und Sedimente be-

lasten, den Verkehr behindern (durch Sichteinschränkungen), Häuser, Fahrzeuge und techni-

sche Anlagen bzw. Maschinen beschädigen und Atemwegserkrankungen verursachen.361  

Schmidt et al. beschreiben Erosionsschäden durch Wasser im Hinblick auf strukturelle Schäden 

wie Rillen-, Rinnen- und Grabensysteme auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche, welche durch 

Bodenverlagerungen verursacht werden. Zudem führen Erosionsschäden durch Wasser zu ei-

nem Verlust der ökologischen Bodenfunktionen und zu einer Verarmung des Bodens an Humus 

und Pflanzennährstoffen. Damit einher geht, wie auch bei der Winderosion, eine Minderung 

der Ertragsfähigkeit des Bodens. Zu den erosiven Schäden durch Wasser zählen ferner die Ver-

letzung, Entwurzelung, Überdeckung und Vernichtung von Kulturpflanzen und die Wegspü-

lung von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Letzteres ist vor dem Hintergrund der 

Ablagerung an bisher unbelasteten Böden und in Gewässern problematisch. Darüber hinaus 

erschweren die Erosionsrinnen das Befahren und die Bodenbearbeitung auf dem Acker.362  

 

2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Grundlagen 

Rechtliche Anforderungen zur Vermeidung von Bodenerosion normiert § 17 II 2 Nr. 4 

BBodSchG. Danach sind Bodenabträge durch eine standortangepasste Nutzung, insbesondere 

durch Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse, so weit wie mög-

lich zu vermeiden. Daneben stehen auch die anderen Grundsätze der guten fachlichen Praxis, 

 
360 Vgl. Schmidt et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 90 f. 
361 Vgl. zu diesem Absatz: Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), 

Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 74 und 80. 
362 Vgl. zu diesem Absatz: Schmidt et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. 

(Hrsg.), Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 93 f. 
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welche für sich genommen ebenfalls einen Beitrag zur Vermeidung von Bodenerosion leis-

ten.363 Darüber hinaus verpflichten die Regelungen der Verordnung (EU) 1306/2013 die Mit-

gliedstaaten: 

  

„nationale Standards festzulegen, die den besonderen Merkmalen der betreffenden Flä-

chen Rechnung tragen, einschließlich der Boden- und Witterungsbedingungen, der be-

stehenden Bewirtschaftungssysteme (Bodennutzung, Fruchtfolge, Landbewirtschaf-

tungsmethoden) und der Betriebsstrukturen. Diese Standards für die Erhaltung in gutem 

landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand sollen dazu beitragen, die Bodenero-

sion zu verhindern, die organische Substanz im Boden und die Bodenstruktur zu erhal-

ten […]“364.  

 

Die Standards für die Erhaltung von Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologi-

schen Zustand (GLÖZ, vgl. Anhang 2 Verordnung (EU) 1306/2013) fordern hinsichtlich der 

Begrenzung von Erosion die Festlegung von Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung entspre-

chend den standortspezifischen Bedingungen. In § 6 i. V. m. Anlage 2 und 3 AgrarZahlVerpflV 

werden diese Mindestpraktiken konkretisiert. Die rechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung 

der Erosionsproblematiken sind jedoch entweder zu unverbindlich (§ 17 II 2 Nr. 4 BBodSchG) 

oder zu handlungsbezogen (d. h. nicht ergebnisbezogen, vgl. § 6 AgrarZahlVerpflV).365  

 

2.2 Allgemeine Handlungspflichten 

 

2.2.1 Ermittlung, Auswertung und Dokumentation der Standortfaktoren 

Sowohl die Wind- als auch die Wassererosion können sich auf Agrarlandschaften und auf das 

umliegende Land und Siedlungsgebiete negativ auswirken.366 Möckel betont die Notwendigkeit 

der Festlegung von gesetzlichen Handlungsplichten, um einen effektiven Bodenschutz zu er-

reichen. Dies ist vor dem Hintergrund wichtig, da negative Umweltauswirkungen von Wind- 

 
363 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5. 
364 Verordnung (EU) 1306/2013, Erwägungsgrund 58.  
365 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5. 
366 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 74. 
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und Wassererosion oftmals über einen längeren Zeitraum entstehen und Vorsorge- bzw. Schutz-

maßnahmen nicht sofort ihre Wirkung entfalten.367 Zudem variieren Erosionsschäden auch zwi-

schen den unterschiedlichen Erosionsformen.368 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden-

schutz (LABO) betont, dass es in beiden Fällen (Wind- und Wassererosion) unabdingbar ist, 

hinsichtlich der Ableitung von Vorsorgemaßnahmen auf Informationen einer Standortbewer-

tung zurückzugreifen. Standortverhältnisse (z. B. Windgeschwindigkeit, Bodenfeuchte und bo-

denstrukturelle Eigenschaften) geben konkrete Erosionsgefährdungen wieder und sind Aus-

gangspunkt einer nachhaltigen Bewirtschaftung erosionsgefährdeter Böden. So ist es möglich, 

Gefährdungspotentiale tagesaktuell oder im Jahresverlauf bewerten zu können. In der Praxis 

wird jedoch nicht in allen Fällen auf eine entsprechende Standortbewertung zurückgegriffen, 

sondern lediglich Normen des Deutschen Instituts für Normungen (DIN, z. B. DIN 19708) an-

gewandt. Verbindliche und standortangepasste Regelungen (v. a. Vorsorgemaßnahmen) sind 

notwendig, um einen vorsorgenden Bodenschutz zu erreichen. Dazu müssen zunächst die all-

gemeingültigen Regelungen der guten fachlichen Praxis und der GLÖZ konkretisiert werden, 

um standortspezifische Einzelheiten festlegen zu können. Für relevante Standorte müssen daher 

ausreichend Informationen (z. B. Bodenfeuchte, Windgeschwindigkeit und Extremwetterereig-

nisse) ermittelt und zur Verfügung (z. B. im Internet) gestellt werden.369 Gegenwärtig fehlt es 

jedoch an einheitlichen konkreten Ermittlungs- und Berechnungsmethoden. Dem Gesetzgeber 

obliegt es, entsprechende Methoden, einschließlich Anforderungen zu Probeentnahmen und -

analysen sowie umweltrelevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. Art und Menge der 

Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Art der Bodenbearbeitung), festzulegen.370 

Um Erosionsmaßnahmen langfristig bewerten zu können, ist es darüber hinaus notwendig, 

Landwirtinnen und Landwirte zur Dokumentation einzelfallbezogener Bewertungen nach § 8 

IV 1 BBodSchV zu verpflichten.371 

 

2.2.2 Agrarumweltberatungen und Weiterbildungen 

Da es den Landwirtinnen und Landwirten oftmals am Wissen und Verständnis über konkrete 

Sachverhalte (z. B. effektiver Erosionsschutz) mangelt, ist es dringend notwendig, Agrarum-

 
367 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
368 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 81. 
369 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5 f. 
370 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
371 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5 f. 
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weltberatungen und Weiterbildungen anzubieten und die Teilnahme in regelmäßigen Abstän-

den zu verpflichten.372 Beratungsangebote, wie z. B. praxisnahe Handlungsempfehlungen zum 

Anbauspektrum und der Bestellweise sowie zur Einschätzung von kritischen Wetterlagen, spie-

len eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten im Um-

gang mit Erosionsgefährdungen.373 Dies ist vor dem Hintergrund notwendig, dass Landwirtin-

nen und Landwirte bei der Ermittlung, Auswertung und Dokumentation der Standortfaktoren 

ein erhebliches Maß an Unterstützung benötigen. Das gilt sowohl für das Verständnis über den 

Ablauf der Maßnahmen als auch für die technische Umsetzung.  

 

2.3 Konkretisierung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

Um die gute fachliche Praxis des § 17 BBodSchG inhaltlich auszugestalten, sollte eine Maß-

nahmenkatalog über kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Erosionsminderung, wel-

che standortangepasst zu ergreifen sind374, in die BBodSchV aufgenommen werden. Um die 

entsprechenden Maßnahmen standortangepasst umsetzen zu können, besteht jedoch die Not-

wendigkeit, erosionsgefährdete Flächen zu identifizieren und zu klassifizieren. Die Identifika-

tion und die Klassifikation erosionsgefährdeter Flächen sollte bundesweit nach dem gleichen 

Verfahren vorgenommen werden. Flächendeckende Bodenzustandserhebungen sind an dieser 

Stelle zwar ein aufwändiges, aber notwendiges und lohnendes Verfahren, um Bodenerosionen 

und weiteren schädlichen Bodenveränderungen vorbeugen zu können. Land- und forstwirt-

schaftlich genutzte Flächen wären nach der Intensität der Erosionsgefahr, z. B. niedrige, mitt-

lere und hohe Erosionsgefahr durch Wind und/oder Wasser, zu klassifizieren, nach der sodann 

kurz, mittel- und langfristige Maßnahmen zu ergreifen sind. Freilich müssen auch die Zeiträume 

der Kurz-, Mittel- und Langfristigkeit bestimmt werden. Das Bundesministerium für Verbrau-

cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMELV) konkretisierte im Jahr 2002 die Gefah-

renstufen folgendermaßen: 

 

• „In der Gefährdungsstufe "niedrig" ist die Bodenbewirtschaftung dem Gefähr-

dungspotenzial des Standortes angepasst.  

• In der Gefährdungsstufe "mittel" sollten vorsorgende acker- und pflanzenbauli-

che Schutzmaßnahmen – wenn noch nicht geschehen – in jedem Fall umgesetzt 

 
372 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
373 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5. 
374 Vgl. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Optimum statt Maximum 

– Herausforderungen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, Der kritische Agrarbericht 

2020, S. 69. 
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werden. Das Bewertungsschema ist bewusst unscharf gehalten, um standortspe-

zifische und bewirtschaftungsbedingte Besonderheiten berücksichtigen zu kön-

nen. Einzelfallentscheidungen helfen klären, ob die Vorsorgepflicht nach dem 

BBodSchG erfüllt ist. Dazu muss notwendiger Sachverstand durch Fachleute 

vorhanden sein oder eingeholt werden. Bereits ergriffene Schutzmaßnahmen 

sind dabei positiv zu wichten. 

• In der Gefährdungsstufe "hoch" besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich 

der Anwendung von Maßnahmen der guten fachlichen Praxis als Vorsorge ge-

gen Bodenerosion.“375 

 

Die Klassifizierung von Gefährdungsstufen des BMELV ist zu kritisieren, da erst ab Stufe 

„hoch“ von einem dringenden Handlungsbedarf gesprochen wird. Die die Pflicht zur Umset-

zung von Maßnahmen bestünde also nur ab einer hohen Erosionsgefahr. Vielmehr sollte es 

jedoch das Ziel sein, schon ab einer niedrigen Gefährdungsstufe vorsorglich Maßnahmen zu 

ergreifen, sodass höhere Gefährdungsstufen vermieden werden. Ab einer mittleren Gefähr-

dungsstufe sind zusätzlich Maßnahmen der Gefahrenabwehr in die Wege zu leiten. 

Für Landwirtinnen und Landwirte ist eine Transparenz hinsichtlich der ermittelten Erosionsge-

fahr ihrer zu bestellenden Fläche und der entsprechenden Maßnahmen unabdingbar. Im Falle 

einer Aufnahme der Verstöße gegen die konkreten Handlungsverpflichtungen der guten fach-

lichen Praxis in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten des § 26 BBodSchG, können durch die 

Klassifikation erosionsgefährdeter Flächen und den entsprechend zu ergreifenden Maßnahmen, 

Verstöße leichter identifiziert werden. Folgendes Schema wird zur Erweiterung der BBodSchV 

vorgeschlagen: 

 
375 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Gute fachliche Praxis zur 

Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion, 2002, S. 55. 

 Kurzfristige Maßnah-

men 

Mittelfristige Maß-

nahmen 

Langfristige Maßnah-

men 

 

Niedrige Erosions-

gefahr 

 

Maßnahme 1 

Maßnahme 2 

Maßnahme 3… 

 

 

… 

 

Mittlere Erosions-
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Die Maßnahmen bzw. Handlungsverpflichtungen sind je nach Intensität der Erosionsgefahr an-

zupassen. Hinzukommen sollte auch, dass Agrarumweltberatungen und Weiterbildungen nach 

§ 17 I BBodSchG für besonders gefährdete Gebiete bzw. Standorte auch in kürzeren Abständen 

verpflichtet werden müssen, um den Bedürfnissen der jeweiligen Standorte gezielt Rechnung 

tragen zu können. 

Zu den kurzfristigen Maßnahmen gehören vorzugsweise acker- und pflanzenbauliche Maßnah-

men.376 So wirkt sich beispielsweise der Grad der Bodenbedeckung positiv auf die Bodensta-

bilität (insbesondere durch eine bessere Durchwurzelung) und somit auch den Erosionsschutz 

aus.377 Möckel zufolge sollten daher vegetationslosen Brachzeiten minimiert werden. Dies ist 

durch den Zwischenfruchtanbau, das Untersaaten und das Mulchen378 zu erreichen.379 Der An-

bau vielfältiger und wechselnder Kulturpflanzen, z. B. der Wechsel von Blatt- und Halmfrüch-

ten, Winter- und Sommerungen und Tief- und Flachwurzlern, ist daher von großer Bedeutung 

für den Bodenschutz.380 Darüber hinaus sind die Vorteile des ökologischen Landbaus zu nutzen 

und weiterzuentwickeln. Kainz hebt den Anbau von Kleegras hervor, der sich durch eine er-

höhte Aggregatstabilität und eine höhere Infiltrationskapazität (durch eine bessere Durch-

porung des Bodens) erosionsmindernd auswirkt. Der Kleegrasanbau sollte in erosionsgefähr-

deten Gebieten einen Anteil von 20 Prozent nicht unterschreiten. Wurzelrückstände führen im 

Oberstboden zu einer mechanischen Stabilisierung. Eine Wechselwirtschaft zwischen Gras und 

Getreide kann, je nach Anteil des Grases, die Bodenerosion signifikant reduzieren. Der Stall-

mistdüngung wird ebenfalls, durch eine Erhöhung der Aggregatsstabilität und des Infiltrations-

vermögens, eine erosionsmindernde Wirkung zugeschrieben.381 Weiterhin kann durch die 

Schaffung einer Oberflächenrauigkeit die Windgeschwindigkeit auf der Bodenoberfläche redu-

ziert werden, wobei jedoch beachtet werden muss, dass eine zu raue Oberfläche Wassererosion 

 
376 Dazu umfassend: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion, 2002, S. 42 ff.; sowie Möckel, 

in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

– Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 218. 
377 Vgl. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Optimum statt Maximum 

– Herausforderungen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, Der kritische Agrarbericht 

2020, S. 69. 
378 Bedeckung des Bodens mit nicht verrotteten organischen Material. 
379 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 218. 
380 Vgl. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Optimum statt Maximum 

– Herausforderungen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, Der kritische Agrarbericht 

2020, S. 69. 
381 Vgl. Kainz, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Weniger Bodenerosion durch Ökolandbau, Der kritische Agrarbe-

richt 2010, S. 89 f. 
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begünstigen kann.382 Zudem ist auf stark erosionsgefährdeten Feldern auf den Anbau von Kul-

turen mit weitem Reihenabstand (z. B. Mais) zu verzichten.383 Die Durchführung der Boden-

bearbeitung quer zur Windrichtung kann ebenfalls erosive Schäden abmindern.384  

Mittelfristig kommen insbesondere Maßnahmen in Betracht, welche die Heterogenität der Flur 

befördern.385 Busch zufolge tragen vor allem lineare Landschaftselemente (wie z. B. Hecken, 

Knicks, Gehölzpflanzungen) dazu bei, Erosionsschäden durch Wind zu reduzieren. Diese sind 

zwar mit Kosten (Investition und Pflege) und dem Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche ver-

bunden, im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes sind diese allerdings als wertvoll zu beur-

teilen. Der Grund dafür liegt nahe: Lineare Landschaftselemente stellen ein Strömungshinder-

nis dar. Darüber hinaus können diese auch einen bedeutenden Beitrag zum Schutz und Erhalt 

der Biodiversität leisten.386 Bodenstrukturelle Maßnahmen (z. B. Optimierung der Humusver-

sorgung, konservierende (d. h. pfluglose) Bodenbearbeitung, die Umwandlung in Grünland, 

Wald oder andere Dauerkulturen) sind zudem geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Bodene-

rosion387 und wirken sich positiv auf die Widerstandsfähigkeit des Bodens388 aus. Mit konser-

vierenden Bodenbearbeitungsverfahren, die mit einer Mulchsaat kombiniert werden, können 

Bodenerosionen um 50- 90 Prozent reduziert werden, wobei die Minderungsrate von den je-

weiligen Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen abhängt.389 Das Forschungsinstitut für 

biologischen Landbau empfiehlt im Weiteren eine Reduzierung der Bodenbearbeitung, da sich 

diese positiv auf den Erosionsschutz auswirkt. Eine reduzierte Bodenbearbeitung verzichtet 

größtenteils auf den Einsatz des Pfluges, um die Aggregats- und Kapillarstruktur des Bodens 

zu erhalten, die Biodiversität im Boden zu schützen, dem Abbau der organischen Substanz ent-

gegenzuwirken sowie Klimagasemissionen zu minimieren.390  

 
382 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 85 f. 
383 Vgl. Brandhuber et al., in: Bio Austria et al. (Hrsg.), Dossier: Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit – die Bezie-

hung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 26.  
384 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 86. 
385 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 219. 
386 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 84 f. 
387 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 218 f. 
388 Vgl. Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche 

Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 84 f. 
389 Vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Merkblatt Gefah-

renabwehr bei Bodenerosion, 2011, S. 21. 
390 Vgl. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Hrsg.), Reduzierte Bodenbearbeitung – Umsetzung im bio-

logischen Landbau, 2014, S. 2. 
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Neben den kurz- und mittelfristigen Maßnahmen kommen langfristig die bereits besprochenen 

Maßnahmen zur Ermittlung, Auswertung und Dokumentation der Standortfaktoren in Frage. 

Welche Maßnahmen bei welcher Erosionsgefahr konkret zu ergreifen sind, ist schließlich vom 

Gesetzgeber festzulegen. 

Busch mahnt, dass es trotz der Einhaltung der guten fachlichen Praxis schwere Erosionsschäden 

auftreten können. Dies ist vor allem in Regionen mit höchster Wasser- oder Winderosionsdis-

position der Fall. Überbetriebliche Maßnahmen, wie beispielsweise Flurneuordnungen, können 

zur Reduzierung von erosiven Schäden beitragen, sind jedoch nicht auf betrieblicher Ebene in 

der guten fachlichen Praxis einzuordnen. Dennoch ist eine Schaffung entsprechender Pro-

gramme mittels politischer Unterstützung und Fördermöglichkeiten unabdingbar, um Schäden 

in stark von Erosion betroffenen Gebieten zu reduzieren.391  

 

2.4 Ergebnisbezogene Grenzen 

Handlungsbezogene Anforderungen müssen durch ergebnisbezogene Grenzen flankiert wer-

den, welche verbindliche Mindestziele festlegen.392 Daher ist es notwendig, sowohl die Rege-

lungen des Bodenschutz- und weiteren Umweltrechts als auch die des Agrarbeihilferechts mit 

ergebnisbezogenen Grenzen auszustatten. Der vorgeschlagene Maßnahmenkatalog sollte für 

diesen Zweck auch ergebnisorientiert sein und durch eine Evaluationspflicht sowie einen be-

hördlichen Kontroll- und Anpassungsmechanismus ergänzt werden.393 Es ist festzulegen, wel-

che Maßnahmen zu welchen Zielen führen sollen und in welchen Abständen diese Ziele zu 

kontrollieren sind. Da die Bodenarten im Bundesgebiet eine hohe Diversität aufweisen, sind 

angepasste Evaluationen unabdingbar, um die zu ergreifenden Maßnahmen auf ihre Tauglich-

keit zu überprüfen und ggf. in regelmäßigen Abständen anzupassen.394 Um den Vollzug zu er-

möglichen, sind darüber hinaus entsprechende behördliche Ermächtigungsgrundlagen schaffen. 

 

2.5 BBodSchV 

Die Vorschriften zu Bodenerosionen finden sich im § 8 BBodSchV wieder. Dort wird die Ge-

fahrenabwehr schädlicher Bodenveränderungen aufgrund von Bodenerosion durch Wasser ge-

regelt. Spezielle Vorsorgeregelungen sind dem § 8 BBodSchV jedoch nicht zu entnehmen. Da 

 
391 Vgl. zu diesem Absatz: Busch, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), 

Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 85 f. 
392 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 17. 
393 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 247. 
394 Ebd. 
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Wind- und Wassererosionen gleichermaßen schädliche Bodenveränderungen hervorrufen kön-

nen, ist es zudem fraglich, warum das untergesetzliche Regelungswerk keine Regelungen zur 

Winderosion enthält. Eine Erweiterung der Regelung auf Vorschriften zur Winderosion ist je-

doch dem Bodenschutz förderlich. Obgleich diese in den Bereich der Gefahrenabwehr fallen, 

erscheint es sinnvoll, entsprechende Regelungen flankierend neben die bereits genannten Kon-

kretisierungen der Vorsorgeregelungen zu stellen. Sanden schlägt nachfolgende Änderungen 

vor: 

 

§ 8 Gefahrenabwehr von schädlichen Bodenveränderungen aufgrund von Boden-

erosion durch Wasser und Wind  

(1) Von dem Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung aufgrund von Bodenero-

sion durch Wasser oder Wind ist insbesondere dann auszugehen, wenn 

1.   durch Oberflächenabfluss erhebliche Mengen von Bodenmaterial aus einer Erosi-

onsfläche geschwemmt wurde bzw. durch Wind erhebliche Mengen von Bodenma-

terial von einer Erosionsfläche abgetragen wurden und 

2. […] 

 

(2) Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung aufgrund von 

Bodenerosion durch Wasser ergeben sich insbesondere, wenn außerhalb der vermeint-

lichen Erosionsfläche gelegene Bereiche durch abgeschwemmtes oder angewehtes Bo-

denmaterial befrachtet wurden. 

 

(3) Bestehen Anhaltspunkte nach Absatz 2, ist zu ermitteln, ob eine schädliche Boden-

veränderung aufgrund von Bodenerosion durch Wasser vorliegt. Ist feststellbar, auf 

welche Erosionsfläche der Bodenabtrag zurückgeführt werden kann und dass aus die-

ser erhebliche Mengen von Bodenmaterial abgeschwemmt oder durch Wind abgetra-

gen wurden, so ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt sind. 

 

(4) Die Bewertung der Ergebnisse der Untersuchungen erfolgt einzelfallbezogen unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten des Standortes. Weitere Bodenabträge sind zu er-

warten, wenn 

1. in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach erhebliche Mengen von Bodenmate-

rial aus derselben Erosionsfläche geschwemmt oder von ihr durch Wind abgetragen 

wurden oder 

2. sich aus den Standortdaten und den Daten über die langjährigen Niederschlags- bzw. 

Windverhältnisse des Gebietes ergibt, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren mit 
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hinreichender Wahrscheinlichkeit mit dem erneuten Eintritt von Bodenabträgen gemäß 

Absatz 1 Nr. 1 zu rechnen ist. 

(5) Die weiteren Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von Flächen, bei 

denen der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung auf Grund von Bodenerosion 

durch Wasser vorliegt, sind in Anhang 4 bestimmt.395 

[…] 

 

Entsprechend zu § 8 BBodSchV müsste auch der Anhang 4 der BBodSchV auf Wind- und 

Wassererosion ausgelegt werden. Sanden schlägt dazu folgende Änderungen vor: 

 

Anhang 4 Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von Flächen, bei 

denen der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung aufgrund von Bodene-

rosion durch Wasser und Wind vorliegt. 

 

1. Anwendung 

Dieser Anhang findet gemäß § 8 Anwendung bei der Untersuchung von Flächen, bei 

denen der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung aufgrund von Bodenerosion 

durch Wasser oder Wind besteht. 

 

2. Untersuchung und Bewertung  

Bestehen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung auf-

grund von Bodenerosion durch Wasser, so ist zunächst zu prüfen 

a) ob erhebliche Mengen Bodenmaterials aus der Erosionsfläche geschwemmt oder 

vom Wind abgetragen wurden und 

b) auf welche Erosionsflächen und auf welche Verursacher die Bodenabschwemmung 

oder der Bodenabtrag durch Wind zurückzuführen ist. 

 

[…] Für die Abschätzung der Wiedereintrittswahrscheinlichkeit von Bodenabträgen ge-

mäß § 8 Abs. 1 sind insbesondere gebietsspezifische statistische Auswertungen langjäh-

riger Niederschlags- und Windaufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes heran-

zuziehen. Hierzu können auch Erosionsprognosemodelle als Hilfsmittel genutzt werden, 

soweit sie nachweislich geeignet sind, die aus den Erosionsflächen abgeschwemmten 

 
395 Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 228; im Weiteren sei auf die 

Ergebnisse von Sanden verwiesen. 
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und durch Wind abgetragenen Bodenmengen bei konkret eingetretenen Erosionser-

eignissen mit hinreichender Genauigkeit abzuschätzen. […]396 

 

2.6 Förderrecht 

Landwirtinnen und Landwirte, die Direktzahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) be-

ziehen, unterliegen den sog. Cross-Compliance-Verpflichtungen zur Erhaltung von Flächen in 

einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ). Diese sind in Deutsch-

land in der Agrarzahlungen-Verpflichtungsverordnung (AgrarZahlVerpflV) umgesetzt. Dem 

Erwägungsgrund 58 der Verordnung (EU) 1306/2013 zufolge sollen diese Standards dazu bei-

tragen, die Bodenerosion zu verhindern, die organische Substanz im Boden und die Boden-

struktur zu erhalten, ein Mindestmaß an landschaftspflegerischen Instandhaltungsmaßnahmen 

zu gewährleisten, die Zerstörung von Lebensräumen zu vermeiden und die Wasserressourcen 

zu schützen und zu bewirtschaften. Die Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begren-

zung von Erosion sind den GLÖZ 6 zu entnehmen (vgl. Anhang 2 Verordnung (EU) 

1306/2013).  

In § 6 AgrarZahlVerpflV werden die Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung 

von Erosion normiert. Daher ist zu untersuchen, ob die entsprechenden Regelungen geeignet 

sind, Bodenerosionen zu vermeiden oder zu vermindern bzw. ob diese zumindest für Direkt-

zahlungsempfänger konkrete Handlungsverpflichtungen enthalten.  

Gem. § 6 I S. 2 AgrarZahlVerpflV haben die Landesregierungen die landwirtschaftlichen Flä-

chen nach dem Grad der Erosionsgefährdung unter Zuhilfenahme der Anforderungen der An-

lage 2 und 3 AgrarZahlVerpflV einzuteilen. Hinsichtlich der Erosionsgefährdung durch Wasser 

werden zwei Gefährdungsklassen (Gefährdungsklasse 1 und 2) festgelegt. Die Einteilung in 

eine Gefährdungsklasse bemisst sich an der potenziellen standortbedingten Erosionsgefährdung 

durch Wasser in Anlehnung an die DIN 19708, dem Regenerosivitätsfaktor397 und dem Hang-

längenfaktor398 (vgl. Anhang 2 AgrarZahlVerpflV). Die Erosionsgefährdung durch Wind ist 

nach DIN 19706 zu ermitteln und beschränkt sich auf die Möglichkeiten „Gefährdung“ oder 

„keine Gefährdung“ (vgl. Anhang 3 AgrarZahlVerpflV). Dabei enthält § 6 II- V AgrarZahlVer-

 
396 Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 228; im Weiteren sei auf die 

Ergebnisse von Sanden verwiesen. 
397 Maß für die Erosionswirksamkeit des Niederschlags gegenüber dem Boden. Die von der Niederschlags- 

intensität abhängige Größe geht als R-Faktor in die allgemeine Bodenabtragsgleichung ein; vgl. DIN 19708, Punkt 

3.14. 
398 Der Bodenabtrag einer Fläche erhöht sich mit wachsender Hanglänge. Der Hanglängenfaktor beschreibt das 

Verhältnis des Abtrages eines Hanges beliebiger Länge zu einem Standardhang mit 22 m Länge; vgl. DIN 19708, 

Punk 4.5. 
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pflV Handlungspflichten für die Landwirtinnen und Landwirte bezogen auf die einzelnen Ge-

fährdungsklassen. Möckel kritisiert, dass sich diese Handlungspflichten lediglich auf zeitliche 

Pflugverbote beschränken. Maßnahmen wie beispielsweise die pfluglose konservierende Bo-

denbearbeitung mit Mulchsaat, der Erhalt von Dauergrünland bei besonders gefährdeten Flä-

chen (z. B. starke Hangneigung und Überschwemmungsgebiete) oder die Anlage von Land-

schaftselementen (wie z. B. Gehölz- oder Baumreihen) werden gänzlich außer Acht gelassen. 

Zudem hängt die Wirksamkeit des Erosionsschutzes wesentlich von der landesrechtlichen Ein-

stufung in die Gefährdungsklassen ab.399 Es ist daher erforderlich, dass auch die Regelungen 

der AgrarZahlVerpflV deutlich erweitert werden, um einen vorsorgenden Bodenschutz zu er-

reichen.  

Die derzeit geltenden Regelungen über zeitliche Pflugverbote reichen nicht aus um Erosions-

schäden vorsorgend und nachhaltig zu begegnen. Denkbar wäre die Übertragung des unter 

Punkt 2.3 in diesem Kapitel genannten Schemas zur Konkretisierung zur der BBodSchV, die 

Überprüfungs- und Anpassungspflicht der genannten Maßnahmen sowie der Einstufung der 

Böden in die entsprechenden Gefährdungsklassen. Dies ließe sich schon vor dem Hintergrund 

rechtfertigen, dass Direktzahlungsempfänger sowohl die Regelungen der AgrarZahlVerpflV als 

auch die der guten fachlichen Praxis des BBodSchG einhalten müssen. Ein unterschiedliches 

Schutzniveau des Bodens im Umwelt- und Agrarfachrecht würde dem vorsorgenden Boden-

schutz in keiner Weise Rechnung tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
399 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 278. 
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III. Bodenbelastungen durch Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel 

 

1. Problemanalyse 

Bodenbelastungen durch Nährstoffe können im landwirtschaftlichen Sektor insbesondere durch 

Dünge- und Pflanzenschutzmittel hervorgerufen werden. Das Düngerecht ist jüngst innerhalb 

kürzester Zeit zwei Mal (2017 und 2020) novelliert worden. Grund dafür war der Verstoß 

Deutschlands gegen die Nitratrichtlinie und das damit einhergehende Vertragsverletzungsver-

fahren vor dem EuGH400. Die Novellierungen führen zu Unsicherheiten und Protesten seitens 

der Landwirtinnen und Landwirte.401 Im Fokus der Debatte um die Anwendung von Düngemit-

teln steht die Nitratbelastung von Gewässern. Massive ökologische Folgen hinsichtlich der 

landwirtschaftlich genutzten Böden sind jedoch auch nicht von der Hand zu weisen. Dabei ist 

insbesondere der hohe Eintrag von Stickstoffverbindungen in die Umweltmedien von großer 

Bedeutung.402 Der wissenschaftliche Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt 

führt dazu aus:  

 

„Kommt es durch Düngemaßnahmen zu einem andauernden Netto-Überschuss von 

Stickstoff im Boden, so kann das zu besorgniserregenden Auswirkungen auf die Boden-

funktionen führen, wenn der Stickstoffeintrag den Bedarf zum Erhalt der Lebensraum-

funktion oder die Kapazität der Speicherfunktion des Boden übersteigt. In diesem Fall 

kann Stickstoff mit dem Bodensickerwasser verfrachtet werden, wodurch nachfolgend 

schädigende Wirkungen auf das Grundwasser auftreten können. Aufgrund der ange-

nommenen Persistenz von Schadstoffen im Grundwasserleiter sind diese Veränderun-

gen nicht kurzfristig reversibel.“403 

 

Düngemittel dienen dazu, Nährstoffkreisläufe zu schließen, Nährstoffverluste auszugleichen, 

die Humusbilanz zu verbessern, die Erträge zu maximieren und produktionsbedingte Abfälle 

(z. B. aus Schweinemastanlagen) zu entsorgen.404 Möckel weist jedoch darauf hin, dass der 

 
400 EuGH Urt. v. 26.06.2018 – C-543/16. 
401 Vgl. Nies, Die Berücksichtigung der Anforderungen des Düngerechts im baurechtlichen Genehmigungsverfah-

ren, AUR 01/2020, S. 9. 
402 Vgl. Möckel, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH-Urteil vom 26.6.2018 genannten Anfor-

derungen?, NVwZ 2018, S. 1601. 
403 Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU, in: Bachmann/Thoenes (Hrsg.), Wege zum vorsorgenden 

Bodenschutz – Fachliche Grundlagen und konzeptionelle Schritte für eine erweiterte Boden-Vorsorge, 2000, S. 

48 f.  
404 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 221. 
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übermäßige Einsatz von Düngemitteln zu einer Überversorgung des Bodens mit Nährstoffen 

führt, welche die biologische Vielfalt im Boden drastisch reduzieren kann. Zudem haben Stick-

stoffverbindungen, wie z. B. Ammoniak und Ammonium, eine versauernde Wirkung auf den 

Boden. Stickstoffoxid, Ammonium, Nitrat und Nitrit wirken darüber hinaus toxisch auf Boden-

lebewesen und Pflanzen. Der übermäßige Einsatz von Stickstoffdüngern führt des Weiteren zu 

einer stärkeren Pilz- und Schädlingsanfälligkeit der Kulturpflanzen. Der darauffolgende er-

höhte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ebenfalls mit negative Auswirkungen auf die na-

türlichen Bodenfunktionen und die Bodenorganismen verbunden.405 

Obgleich der chemische Pflanzenschutz in der konventionellen Landwirtschaft eine der Grund-

lagen für die Ertragssteigerung darstellt406, sind die negativen Auswirkungen der intensiven 

Nutzung von Pflanzenschutzmitteln nicht zu verleugnen. Der Nationalen Akademie der Wis-

senschaften Leopoldina e. V. zufolge reduziert der intensive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

die Diversität von Arten und auch die Anzahl der Individuen einer Art (Abundanz) und befeuert 

den Verlust von Nahrungsressourcen. Somit sind die Bodenorganismen, die unverzichtbar für 

den Erhalt und den Aufbau des Humusgehaltes im Boden bzw. der Bodenfruchtbarkeit sind, 

stark gefährdet. Auch besteht die Gefahr, dass chemisch/synthetische Stoffe den Boden verun-

reinigen und in das Grundwasser abgeleitet werden. Werden Pflanzenschutzmittel auf die Kul-

turpflanzen gesprüht, ist das Risiko groß, dass die Stoffe über den Wind abdriften und auf an-

dere Flächen und Gewässer eingetragen werden können.407 Die besondere Problematik des Ein-

satzes von Pflanzenschutzmitteln zeigt sich beispielweise in der Debatte um das Ende des Gly-

phosateinsatzes mit Ablauf des Jahres 2023. Glyphosat beeinflusst das Bodenleben und die Bo-

denfruchtbarkeit, in erheblichen Umfang.408 Beste zufolge gehören zu den Folgen des Gly-

phosateinsatzes eine stärkere Verunkrautung, Bodenverdichtungen sowie die Begünstigung von 

Krankheiten und Schädlingen, womit ein steigender Bedarf an Mineraldünger und chemischen 

Pflanzenschutz einhergeht. Gleichzeitig nimmt auch die Ertragsqualität ab, das Grundwasser 

wird stark belastet und die Konzentration der Humusgehalte in den oberen Zentimetern des 

 
405 Vgl. Möckel, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH-Urteil vom 26.6.2018 genannten Anfor-

derungen?, NVwZ 2018, S. 1601. 
406 Vgl. Jürgens/Fink-Keßler, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Pflanzenschutz – unverzichtbar und riskant – Vor-

sorgender Umgang mit Risikostoffen erfordert Mitverantwortung aller, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 136. 
407 Vgl. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina e. V. (Hrsg.), Der Stumme Frühling – Zur Notwen-

digkeit eines umweltverträglichen Pflanzenschutzes, 2018, S. 17 f. 
408 Dazu umfassend: Mertens, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Kollateralschäden im Boden – Roundup und sein 

Wirkstoff Glyphosat – Wirkungen auf Bodenleben und Bodenfruchtbarkeit, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 

249. 



 

96 

 

Bodes erreicht einen Tiefpunkt. Dadurch fehlt es den Bodenorganismen letztendlich an Nah-

rungsquellen.409 

 

2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Düngerecht  

 

2.1.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 4 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, soweit Vorschriften des 

Düngemittelrechts Einwirkungen auf den Boden regeln. Das Düngemittelrecht regelt als Spe-

zialmaterie die mit der landwirtschaftlichen Bodennutzung verbundenen stofflichen Einwirkun-

gen auf den Boden.410  

Das Düngegesetz (DüngG) regelt die Anwendung und das Inverkehrbringen von Düngemitteln. 

Dem Gesetzgeber zufolge besteht die Zielsetzung des DüngG zum einen in der Gewährleistung 

der Versorgung der Bevölkerung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Zum 

anderen sollen die Regelung des DüngG die Anwender von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstraten vor potenziellen Gesundheitsgefahren schützen. 

Nicht zuletzt werden Anforderungen an das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Anwen-

dung entsprechender Stoffe festgelegt.411 Dem Bodenschutz betreffend normiert § 1 Nr. 2 

DüngG den Zweck, die Fruchtbarkeit des Bodens, insbesondere den standort- und nutzungsty-

pischen Humusgehalt, zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus ist der Boden-

schutz auch in der der Abwehr von Gefahren für den Naturhaushalt (vgl. § 1 Nr. 3 DüngG) und 

der Vermeidung von Nährstoffverlusten in die Umwelt (vgl. § 1 Nr. 4 DüngG) erfasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
409 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Und es geht doch! – Über schonendes Bodenmanagement ohne 

Glyphosat und den Ausstieg aus Mythen und Pestizitfallen, Der kritische Agrarbericht 2019, S. 183. 
410 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 31. 
411 Vgl. BT-Drs. 16/10032, S. 11. 
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2.1.2 Düngerechtsnovelle 2020 

Mit der Düngerechtsnovelle des Jahres 2020 wurde die bestehende Verordnung über die An-

wendung von Düngemitteln412, Bodenhilfsstoffen413, Kultursubstraten414 und Pflanzenhilfsmit-

tel415 nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (DüV) vom 26.05.2017 

zur Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie ergänzt.416 Grund für die entsprechende Änderung der 

DüV ist das Urteil des EuGH vom 21.06.2018 – C-543/16, in welchem entschieden wurde, dass 

die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus der EG-Nitratrichtline versto-

ßen hat. Daher dient die Änderung der DüV im Jahr 2020 vordergründig der Umsetzung des 

Urteils. Die wesentlichen bundesweiten Maßnahmen betreffen speziell die Düngebedarfser-

mittlung, Gewässerabstandsregelungen, Regelungen zur Auf- und Einarbeitung von Düngemit-

teln, Sperrfristen und Aufzeichnungspflichten. Hinzu kommen Maßnahmen in stark mit Nitrat 

belasteten Gebieten (Rote Gebiete), welche die Reduzierung des Düngebedarfs, die Obergren-

zen für die Ausbringung von Düngemittel und die Verlängerung von Sperrfristen betreffen.417 

 

2.1.3 Zulassung und Inverkehrbringen von Düngemitteln 

Die Regelungen zum Inverkehrbringen und zur Zulassung von Düngemitteln sind in § 5 DüngG 

und § 2 Düngemittelverordnung (DüMV) verortet. Gem. § 5 I S. 1 Nr. 4 DüngG dürfen Stoffe 

nach § 2 S. 1 Nr. 1 und 6 bis 8 DüngG, die nicht als „EG-Düngemittel“ bezeichnet sind, nur in 

den Verkehr gebracht werden, soweit sie u. a. geeignet sind, die Fruchtbarkeit des Bodens, 

insbesondere den standort- und nutzungstypischen Humusgehalt, zu erhalten oder nachhaltig 

zu verbessern. Düngemittel dürfen gem. § 2 I S. 1 DüMV vorbehaltlich des § 5 I DüngG nur in 

den Verkehr gebracht werden, wenn sie einem durch die DüMV zugelassenen Düngemitteltyp 

entsprechen. Die in Anlage 1 DüMV festgelegten Düngemitteltypen werden schließlich mit der 

 
412 Düngemittel sind gem. § 2 S. 1 Nr. 1 DüngG Stoffe, ausgenommen Kohlendioxid und Wasser, die dazu be-

stimmt sind, Nutzpflanzen Nährstoffe zuzuführen, um ihr Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre 

Qualität zu verbessern, oder die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu verbessern. 
413 Bodenhilfsstoffe sind gem. § 2 S. 1 Nr. 6 DüngG Stoffe, ohne wesentlichen Nährstoffgehalt sowie Mikroorga-

nismen, die dazu bestimmt sind, die biologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften des Bodens zu 

beeinflussen, um die Wachstumsbedingungen für Nutzpflanzen zu verbessern oder die symbiotische Bindung von 

Stickstoff zu fördern. 
414 Kultursubstrate sind gem. § 2 S. 1 Nr. 8 DüngG Stoffe, die dazu bestimmt sind, Nutzpflanzen als Wurzelraum 

zu dienen und die dazu in Böden eingebracht, auf Böden aufgebracht oder in bodenunabhängigen Anwendungen 

genutzt werden. 
415 Pflanzenhilfsmittel sind gem. § 2 S. 1 Nr. 7 DüngG Stoffe, ohne wesentlichen Nährstoffgehalt, die dazu be-

stimmt sind, auf Pflanzen biologisch oder chemisch einzuwirken, um einen pflanzenbaulichen, produktionstech-

nischen oder anwendungstechnischen Nutzen zu erzielen, soweit sie nicht Pflanzenstärkungsmittel im Sinne des § 

2 Nr. 10 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) sind. 
416 Vgl. BT-Drs. 98/20, S. 1. 
417 Ebd., S. 25 ff.  
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Maßgabe zugelassen, dass sie gem. § 3 I S. 2 Nr. 1 DüMV hinsichtlich ihrer nicht typbestim-

menden Bestandteile bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens nicht schädi-

gen und den Naturhaushalt nicht gefährden. Darüber hinaus dürfen gem. § 3 I S. 2 Nr. 2 a 

DüMV für die Herstellung nur Ausgangsstoffe verwendet werden, welche die Fruchtbarkeit des 

Bodens nicht gefährden, den Naturhaushalt nicht schädigen und dem Bodenschutz sowie der 

Erhaltung und Förderung der Fruchtbarkeit des Bodens dienen. Entsprechende Regelungen für 

Wirtschaftsdünger, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel sieht § 4 I Nr. 1 

und 2a DüMV vor.  

Im Hinblick auf die derzeit bekannten Bodenprobleme (wie etwa Nitratbelastungen) stellt sich 

die Frage, ob die bestehenden Zulassungsverfahren und Regelungen zum Inverkehrbringen 

tauglich sind, um dem vorsorgenden Bodenschutz Rechnung zu tragen. Dass beispielsweise die 

zugelassenen Düngemittel langfristig dazu geeignet sein sollen, die Fruchtbarkeit des Bodens, 

insbesondere den standort- und nutzungstypischen Humusgehalt, zu erhalten oder nachhaltig 

zu verbessern erscheint als reductio ad absurdum. Dies würde bedeuten, dass alle derzeit zuge-

lassenen Düngemittel dem vorsorgenden Bodenschutz dienen. Das entspricht jedoch nicht den 

Tatsachen, da viele in Düngemitteln enthaltene Stoffe nachweislich als bodengefährdend ein-

gestuft sind. Es ist somit erforderlich die Regelungen über die Zulassung und das Inverkehr-

bringen von Düngemittel grundlegend zu verschärfen. Freilich sind im Vorfeld die Zulassungs-

verfahren auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und Evaluationen hinsichtlich der Auswirkungen auf 

den Boden durchzuführen, um rechtlich verbindliche Regelungen vorschlagen zu können.  

 

2.1.4 Der Umgang mit Nährstoffen im Betrieb und die gute fachliche Praxis 

Bei der landwirtschaftlichen Erzeugung hat gem. § 11 a I S. 1 und 2 DüngG der Umgang mit 

Nährstoffen im Betrieb nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen. Zur guten fachlichen Praxis 

gehört bei der landwirtschaftlichen Erzeugung ein nachhaltiger und ressourceneffizienter Um-

gang mit Nährstoffen im Betrieb, sodass Nährstoffverluste in die Umwelt so weit wie möglich 

vermieden werden.  

Die Grundsätze für die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 

Pflanzenhilfsmitteln richten sich nach § 3 DüngG i.V.m. § 3 DüV. Gem. § 3 I S. 1 und 2 DüV 

ist bei der Anwendung der genannten Stoffe auf ein Gleichgewicht zwischen dem voraussicht-

lichen Nährstoffbedarf der Pflanzen einerseits und der Nährstoffversorgung aus dem Boden und 

aus der Düngung andererseits zu achten. Dabei dürfen auch die Standortbedingungen nicht un-

berücksichtigt bleiben. Der Aufbringungszeitpunkt und die Aufbringungsmenge sind so zu 

wählen, dass verfügbare oder verfügbar werdende Nährstoffe den Pflanzen zeitgerecht in einer 
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dem Nährstoffbedarf der Pflanzen entsprechenden Menge zur Verfügung stehen und so Ein-

träge in oberirdische Gewässer und das Grundwasser vermieden werden. Erfordernisse für die 

Erhaltung der standortbezogenen Bodenfruchtbarkeit sind gem. § 3 I S. 3 DüV zusätzlich zu 

berücksichtigen. Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff oder 

Phosphat mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln hat 

der Betriebsinhaber gem. § 3 II S. 1 DüV den Düngebedarf der Kultur für jeden Schlag oder 

jede Bewirtschaftungseinheit nach den Vorgaben des § 4 DüV zu ermitteln.  

Ob die Regelungen zur guten fachlichen Praxis einen Beitrag dazu leisten können den Dünge-

mittelüberschusses zu reduzieren, ist fraglich. Hofmann kritisiert, dass es im Einzelfall für 

Landwirtinnen und Landwirte nicht ersichtlich ist, welche Mengen, welcher Düngersorte und 

welchen Umständen einschließlich der angebauten Pflanzensorte und der Bodenqualität auf 

welches Feld ausgebracht werden dürfen. Die Berechnung des Düngebedarfs gem. § 3 II DüV 

i. V. m. § 4 DüV geht mit einem erheblichen Aufwand für Landwirtinnen und Landwirte einher. 

Die notwendige zeit- und ortsnahe Überwachung und Einhaltung der Regelungen scheitern je-

doch regelmäßig an dem damit verbundenen Personalaufwand, weshalb Vollzugsdefizite im 

ganzen Bundesgebiet zu erwarten sind.418  

 

2.1.5 Ermittlung des Düngebedarfs 

Die Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat richtet sich nach § 3 II und IV 

DüngG i. V. m. § 4 DüV und dient so der guten fachlichen Praxis i. S. d. § 4 DüV. Gem. § 4 I 

DüV ist der Stückstoffdüngebedarf im Falle von Ackerland als standortbezogene Obergrenze 

auf der Grundlage der Bestimmungen des § 4 DüV und der Anlage 4 Tabelle 1 bis 7 DüV zu 

ermitteln. Zur Ermittlung des Düngebedarfs sind gem. § 4 I DüV insbesondere:  

 

• Ackerkulturen (Nr. 1),  

• Gemüsekulturen (Nr. 2),  

• der im Boden verfügbare Stickstoff (Nr. 3),  

• die Standortbedingungen, vor allem Klima, Bodenart, Bodentyp (Nr. 4) sowie 

• die Nachlieferung von Stickstoff (Nr. 5) heranzuziehen.  

 

Um den Phosphatdüngebedarf laut § 4 III DüV zu ermitteln, muss nicht nur der Phosphatbedarf 

des Pflanzenbestandes herangezogen werden, sondern auch die den jeweiligen Standort- und 

 
418 Vgl. Hofmann, Landwirtschaft und Klimaschutz aus deutscher Sicht, NVwZ 2019, S. 1149. 
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Anbaubedingungen zu erwartenden Erträgen und Qualitäten (Nr. 1). Von Bedeutung ist außer-

dem die im Boden verfügbare Phosphatmenge und die Nährstofffestlegung (Nr. 2). Vor dem 

Aufbringen wesentlicher Nährstoffmengen sind gem. § 4 IV Nr. 1a und 2 DüV die im Boden 

verfügbaren Nährstoffmengen vom Betriebsinhaber mittels repräsentativer Bodenproben zu 

festzustellen. Für Stickstoff sind diese jährlich für jeden Schlag oder jeder Bewirtschaftungs-

einheit durch Untersuchung repräsentativer Proben oder nach der Empfehlung der nach Lan-

desrecht zuständigen Stelle zu ermitteln (vgl. § 4 IV S. 1 Nr. 1 DüV). Die nach Landesrecht 

zuständigen Stellen können die entsprechenden Nährstoffmengen anhand vergleichbarer Stand-

orte oder durch die Anwendung von Berechnungs- und Schätzverfahren bemessen (vgl. § 4 IV 

S. 1 Nr. 1 b DüV). Für Phosphat sind die im Boden verfügbaren Mengen ebenfalls auf Grund-

lage der Untersuchung repräsentativer Bodenproben für jeden Schlag ab einem Hektar mindes-

tens alle sechs Jahre zu ermitteln (vgl. § 4 IV S. 1 Nr. 2 DüV). 

Die Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat stellt ein wichtiges Instrument 

des vorsorgenden Bodenschutzes im Düngerecht dar. Die richtige Bedarfsermittlung verhindert 

die Überversorgung des Bodens mit Stickstoff und Phosphat und wirkt somit den negativen 

Auswirkungen auf die ökologischen Bodenfunktionen entgegen. Möckel zufolge führen die ent-

sprechenden Regelungen jedoch in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten, da Kriterien bezüglich 

der Repräsentativität und Qualität der Bodenproben fehlen. Dies hat zur Folge, dass die behörd-

liche Überprüf- und Durchsetzbarkeit geschmälert und Manipulationen Tür und Tor geöffnet 

wird.419  

Poppinga et al. kritisieren ferner, dass der Eintrag von Stickstoff durch die Luft, insbesondere 

durch die Abluft von Industrieanlagen, Kraftfahrzeugen und dem Flugverkehr derzeit nicht in 

die Ermittlung des Düngebedarfs eingerechnet wird. Zur Beurteilung der zulässigen Über-

schussmengen ist jedoch eine Berücksichtigung der Emissionen von Stickstoff aus der Luft 

notwendig, um die Richtwerte ggf. nach unten zu korrigieren.420   

 

 

 

 

 

 
419 Vgl. Möckel, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH-Urteil vom 26.6.2018 genannten Anfor-

derungen?, NVwZ 2018, S. 1602. 
420 Vgl. Poppinga et al., in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Jahr eins mit der novellierten Düngeverordnung – Kritik 

an der neuen Düngeverordnung- und eine Lösungsmöglichkeit für Gülleemissionen, Der kritische Agrarbericht 

2019, S. 174. 
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2.1.6 Stoffstrombilanzierung 

Mit der Aufhebung der §§ 8 und 9 DüV a.F., welche die flächenbezogene Nährstoffbilanzierung 

mit pauschalen Obergrenzen regelten, gilt nunmehr die gesamtbetriebsbezogene Nährstoffbi-

lanzierung nach § 6 Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV).421 Die StoffBilV regelt zur nähe-

ren Bestimmung der Anforderungen an die gute fachliche Praxis beim Umgang mit Nährstoffen 

im Sinne des § 11a I DünG die näheren Vorschriften über die nach § 11a II DüngG zu erstel-

lende betriebliche Stoffstrombilanz (vgl. § 1 I StoffBilV). Der Gesetzgeber begründet die Auf-

hebung der §§ 8 und 9 DüV a.F. hinsichtlich der Entlastung der Betriebe und der Verwaltung. 

Viele der bisher für die Berechnung erforderlichen Daten sind jedoch weiterhin zu erfassen und 

zu dokumentieren, da diese für die Ermittlung des Düngebedarfs (vgl. § 4 DüV i.V.m. Anlage 

4 DüV) und der N-Ausbringungsobergrenze organischer Düngemittel (vgl. § 6 IV DüV) benö-

tigt werden.422 

Bei der landwirtschaftlichen Erzeugung hat der Umgang mit Nährstoffen im Betrieb nach guter 

fachlicher Praxis zu erfolgen. Zur guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass bei der 

landwirtschaftlichen Erzeugung ein nachhaltiger und ressourceneffizienter Umgang mit Nähr-

stoffen im Betrieb sichergestellt und hierbei Nährstoffverluste in die Umwelt so weit wie mög-

lich vermieden werden (vgl. § 11a I S. 1 und 2 DüngG). Gem. § 6 I StoffBilV hat der Betriebs-

inhaber eine jährliche Stoffstrombilanz nach Anlage 2 StoffBilV zu erstellen. Nach der Tabelle 

2 Anlage 2 StoffBilV sind die Zufuhr und die Abgabe von Nährstoffen in Kilogramm in der 

betrieblichen Stoffstrombilanz zu dokumentieren.  Für die Zufuhr von Nährstoffen sind die 

Düngemittel insgesamt und eine differenzierte Ausweisung von: 

 

• Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und sonstige organische Düngemittel,  

• Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel,  

• Futtermittel,  

• Saatgut,  

• landwirtschaftliche Nutztiere,  

• Stickstoffzufuhr durch Leguminosen sowie  

• sonstige Stoffe zu erfassen.  

 

 
421 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 742. 
422 Vgl. BT-Drs. 98/20, S. 48. 
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Was die Abgabe von Nährstoffen betrifft, so haben diese zu erfassenden Daten nahezu de-

ckungsgleich mit den zu erfassenden Daten der Zufuhr von Nährstoffen (mit Ausnahme der 

Stickstoffzufuhr durch Leguminosen) zu sein. Darüber hinaus ist die Abgabe von pflanzlichen 

und tierischen Erzeugnissen zu verbuchen.  

Gem. § 6 II S. 2 StoffBilV hat der Betriebsinhaber einen zulässigen Bilanzwert von 175 Kilo-

gramm Stickstoff je Hektar und Jahr zugrunde zu legen oder jährlich den für den Betrieb zuläs-

sigen Bilanzwert für Stickstoff nach den Vorgaben der Anlage 4 StoffBilV zu ermitteln. Dieser 

muss dann zu einem jährlich fortgeschriebenen zulässigen dreijährigen Bilanzwert nach Anlage 

3 StoffBilV zusammengefasst werden. Stellt die nach Landesrecht zuständige Stelle gem. § 6 

V S. 1 StoffBilV fest, dass die nach § 6 I StoffBilV ermittelte Differenz zwischen Stickstoffzu-

fuhr und Stickstoffabgabe die zulässigen Bilanzwert überschreitet, kann sie eine Anordnung 

verfügen. Nun hat der Betriebsinhaber innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung an 

einer von der nach Landesrecht zuständigen Stelle anerkannten Beratung teilzunehmen (vgl. § 

6 V S. 1 StoffBilV). Hierbei hat diese gem. § 6 V S. 2 StoffBilV insbesondere zu berücksichti-

gen:  

 

• ob die Nährstoffabgabe durch nicht zu vertretende Umstände wie Unwetter, Seuchen 

oder andere unwägbare Ereignisse erheblich verringert worden ist oder  

• die Überschreitung des jeweils zulässigen Bilanzwertes auf Besonderheiten bei be-

stimmten Betriebstypen, bei der Anwendung bestimmter Düngemittel, beim Anbau be-

stimmter Kulturen, der Erzeugung bestimmter Qualitäten, der Haltung und Fütterung 

bestimmter Tierarten oder der Nutzung bestimmter Haltungsformen beruht. 

 

Möckel und Wolf kritisieren, dass die Stoffstrombilanzierung ökologische Standortverhältnisse 

nicht zur Beurteilung der zulässigen Stickstoffüberschüsse heranzieht und auch keine Über-

schussverbote enthält. Somit ist es denkbar, dass Stickstoffüberschüsse sogar höher ausfallen 

können als die bisher von § 9 DüV a.F. erlaubten 50 Kilogramm je Hektar pro Jahr. Notwendig 

ist daher eine Abkehr betriebsbezogener Ermittlungen hin zu einer schlagbezogenen Ermitt-

lung, welche die ökologischen Standortverhältnisse einbezieht. Zudem ist eine Überschreitung 

der Bilanzobergrenzen nach der StoffBilV keine Ordnungswidrigkeit. Gem. § 6 V und § 8 I 
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StoffBilV sind bei der Überschreitung der Bilanzobergrenzen lediglich bußgeldbewehrte Bera-

tungspflichten zu befürchten.423 Eine Verschärfung, d. h. die Überschreitung der Bilanzober-

grenzen als Ordnungswidrigkeit einzuordnen, und die damit verbundenen empfindlichen finan-

ziellen Auswirkungen für die entsprechenden Landwirtinnen und Landwirte sind erforderlich, 

um die Einhaltung der Obergrenzen und einen vorsorgenden Bodenschutz zu gewährleisten.  

 

2.1.7 Vorgaben für die Anwendung von bestimmten Düngemitteln 

Wer gem. § 6 I DüV organische, organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich Wirt-

schaftsdünger, jeweils mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammonium-

stickstoff auf unbestelltes Ackerland aufbringt, hat diese unverzüglich, jedoch spätestens inner-

halb von vier Stunden nach Beginn des Aufbringens einzuarbeiten. Ab dem 1. Februar 2025 

gilt eine Frist von einer Stunde. Die Änderung von § 6 I DüV hinsichtlich der verkürzten Ein-

arbeitungszeit ist grundsätzlich zu begrüßen, da Ammoniakemissionen bei schnellerer Einar-

beitungszeit deutlich reduziert werden können. Aufgrund dieser Begebenheit wäre eine sofor-

tige bzw. unmittelbare Einarbeitung jedoch vorzugswürdiger.424  

 

2.1.8 Rote Gebiete 

Zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat oder Phosphat ermächtigt § 13 a 

I DüV die Landesregierungen zur Ausweisung von besonders gefährdeten Gebieten (sog. „Rote 

Gebiete“). Für die entsprechenden Gebiete normiert § 13 a II DüV abweichende und ergänzende 

Anforderungen, die sowohl die Verringerung der Gesamtsumme des Stickstoffdüngebedarfs als 

auch die Reduzierung der zulässigen Aufbringungsmengen von organischen und organisch-mi-

neralischen Düngemitteln (einschließlich Wirtschaftsdünger) reduzieren sollen. Darüber hinaus 

beinhaltet die Verordnung schlagbezogene Obergrenzen, Sperrzeiten und Aufbringungsver-

bote.  

Von den Regelungen des § 13 a DüV sind vor allem bereits Nitrat belastete Gebiete und Ge-

biete, in denen eine Nitratbelastung zu besorgen ist, betroffen. Der Fokus der roten Gebiete 

liegt derzeit lediglich auf dem Gewässerschutz, weshalb der Bodenschutz nur mittelbar über 

die genannte Regelung erreicht werden kann. Da die gute fachliche Praxis gem. § 3 II S. 2 

DüngG insbesondere dem Erhalt und der Förderung der Bodenfruchtbarkeit dient, ist es überaus 

 
423 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 742. 
424 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 742. 
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fragwürdig, warum nicht auch Gebiete, deren Böden durch den Einsatz von Düngemitteln be-

reits beschädigt ist, als besonders gefährdet eingestuft werden. Obwohl der Geltungsbereich der 

DüV die Ausweisung solcher Gebiete zum vorsorgenden Bodenschutz abdecken würde, sieht 

der Verordnungsgeber von einer entsprechenden Ausweisung ab. Wie eingangs beschrieben, 

haben Düngemittel einen enormen Einfluss auf die natürlichen Funktionen des Bodens und das 

Bodenleben. Um den Erhalt und der Förderung der Bodenfruchtbarkeit Rechnung zu tragen, 

müssen künftig Gebiete, die aus Gründen des vorsorgenden Bodenschutzes schutzwürdig bzw. 

besonders gefährdet sind, identifiziert und entsprechende verschärfte Anwendungsregelungen 

für Düngemittel geschaffen werden. Zukünftig sollte daher die Konkretisierung der DüV hin-

sichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes im Vordergrund einer erneuten Novellierung stehen, 

um diesen in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Damit einher gehen müssen konkrete 

Anhaltspunkte, ab welchen Vorsorgewerten rote Gebiete auszuweisen sind. Ermessensspiel-

räume der zuständigen Behörden sollten dahingehend stark eingeschränkt werden.  

 

2.1.9 Gewässerschutz durch die Ausweitung von Gewässerrandsteifen 

Mit der Düngerechtsnovelle 2020 wurden die Gewässerabstandsregeln des § 6 DüV verschärft. 

Die Ausweitung auf Gewässerrandstreifen ist hinsichtlich des Gewässer- und Bodenschutzes 

zu begrüßen. Problematisch ist jedoch, dass weiterhin an der düngerechtlichen Freistellung von 

Kleinstgewässern i. S. v. § 2 II WHG festgehalten wurde. Da Kleinstgewässer (z. B. Entwässe-

rungsgräben und Teiche425) regelmäßig in größere Oberflächengewässer entwässern426 und 

auch die Nitrat-RL entsprechende Kleinstgewässer nicht ausklammert427, ist die Regelung des 

§ 5 IV DüV vor dem Hintergrund des Gewässerschutzes und dem EuGH-Urteil vom 26.06.2018 

– C-543/16 nicht mit der Nitrat-RL und den Zielen der Wasserrahmen-RL vereinbar428. Des-

wegen sollte die Regelung des § 5 IV DüV komplett aus der DüV gestrichen werden. 

 

 

 

 

 

 
425 Vgl. Möckel, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH-Urteil vom 26.6.2018 genannten Anfor-

derungen?, NVwZ 2018, S. 1603. 
426 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 742. 
427 Vgl. Möckel, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH-Urteil vom 26.6.2018 genannten Anfor-

derungen?, NVwZ 2018, S. 1603. 
428 Ebd. 
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2.2 Kreislaufwirtschaftsrecht 

 

2.2.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 1 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, soweit Vorschriften des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) über das Aufbringen von Abfällen zur Verwertung als 

Düngemittel i. S. d. § 2 DüngG und der hierzu aufgrund des KrWG erlassenen Rechtsverord-

nungen Einwirkungen auf den Boden regeln. Zu den relevanten Rechtsverordnungen zählen die 

Bioabfallverordnung (BioAbfV) und die Klärschlammverordnung (AbfKlärV).429  

Das Aufbringen von Abfällen als Düngemittel stellt eine Einwirkung auf den Boden dar430, 

weshalb ein Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu erwarten ist. Es ist daher von zentraler 

Bedeutung, ob es sich bei dem betreffenden Abfall um ein Produkt als Düngemittel i. S. d. § 2 

DüngG oder ob es sich um einen Abfall i. S. d. § 3 I KrWG handelt. Diese Abgrenzung gehört 

zu den größten Problematiken des Kreislaufwirtschaftsrechts431, wobei das Ergebnis eine ent-

scheidende Rolle für den vorsorgenden Bodenschutz spielt, da diese über das anzuwendende 

Regelungsregime (Düngerecht oder Kreislaufwirtschaftsrecht) entscheidet432. Je nach Einstu-

fung erfährt der Boden entweder einen höherwertigeren oder einen minderwertigeren vorsor-

genden Schutz. Ein möglichst hochwertiger vorsorgender Bodenschutz ist jedoch aufgrund der 

signifikanten Auswirkungen von Düngemitteln auf die ökologischen Bodenfunktionen erstre-

benswert.  

Unter einer Verwertung versteht man gem. § 3 XXIII KrWG jedes Verfahren, das Abfälle in-

nerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zuführt. Das kann 

auf zweierlei Weise erfolgen: Indem die Abfälle entweder andere Materialien ersetzen, die 

sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem diese so 

vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen. Kopp-Assenmacher und Schwartz zufolge 

ist die Abgrenzung zur Beseitigung vor allem durch die sinnvolle Verwendung des Abfalls 

durch Substitution von Materialien, die ansonsten als Roh- oder Brennstoff zum Einsatz ge-

kommen wären, gegeben. Der konkrete Nutzen des Abfalls steht somit im Vordergrund. Des 

Weiteren muss das Hauptergebnis des Verfahrens auf die Zuführung eines sinnvollen Zwecks 

abzielen. „Ohne diese Eingrenzung wären Entsorgungsverfahren auch dann als solche der Ver-

wertung zu qualifizieren, wenn der Substitutionseffekt nur Nebenfolge des Verfahrens wäre. 

 
429 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 31. 
430 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, 59. Edition 2021, BBodSchG, 

§ 3, Rn. 4. 
431 Vgl. Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 5. 
432 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 200. 
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Das Kriterium dient der Objektivierung des Verwertungsbegriffs, der Blick auf das Ergebnis 

des Verfahrens, schließt es aus, eine Verwertung allein aufgrund einer entsprechenden subjek-

tiven Zwecksetzung anzunehmen.“433 

 

2.2.2 Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft 

Der Bodenschutz ist Teil der Erfüllung der Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft und wird im 

Wesentlichen im § 7 III und 15 II Nr. 3 behandelt. Zu den Grundpflichten der Kreislaufwirt-

schaft gehören gem. § 7 III S. 1 KrWG die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von 

Abfällen, insbesondere durch ihre Einbindung in Erzeugnisse. Ordnungsgemäß ist eine Ver-

wertung gem. § 7 III S. 2 KrWG dann, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften des KrWG 

und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Kloepfer betont: 

 

 „Mit dieser (an sich selbstverständlichen) Anforderung wird u.a. deutlich gemacht, 

dass der Vorrang der Abfallverwertung zur Erfüllung des umweltpolitischen Ziels der 

Kreislaufwirtschaft nicht zu Lasten von anderen Umweltgütern (insbes. Boden, Wasser, 

Luft) erkauft werden darf.“434  

 

Eine ordnungsgemäße Verwertung ist daher anzunehmen, wenn diese etwa den Anforderungen 

des Bodenschutz-, Immissionsschutz- und Wasserrechts entspricht.435 Eine Verwertung erfolgt 

gem. § 7 III S. 3 KrWG schadlos, wenn nach der Beschaffenheit (stoffliche Zusammensetzung) 

der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen und der Art der Verwertung (i. d. R. stofflich 

oder energetisch) Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind – 

das betrifft insbesondere eine Vermeidung von Schadstoffanreicherungen im Wertstoffkreis-

lauf.436 Kloepfer führt dazu aus:  

 

„Verhindert werden soll damit vor allem, dass über die gewonnenen sekundären Roh-

stoffe oder Produkte Schadstoffe in den Wirtschaftskreislauf ausgeschleust werden und 

dass ihre Verwendung oder spätere Verwertung oder Beseitigung als Abfall zu Umwelt-

beeinträchtigungen führt.“437  

 

 
433 Kopp-Assenmacher/Schwartz, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 3, Rn. 114. 
434 Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 21, Rn. 308.  
435 Ebd. 
436 Vgl. Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, §7, Rn. 29. 
437 Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 21, Rn. 309. 
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Die Vermeidung einer Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf spielt eine wichtige Rolle 

bei der Bewertung von Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit.438 Im Rahmen des § 

7 III KrWG ist § 15 II S. 2 KrWG direkt anzuwenden, welcher normiert, ab wann eine Beein-

trächtigung des Wohls der Allgemeinheit vorliegt.439 Bezogen auf den Bodenschutz ist nach § 

15 II S. 2 Nr. 3 KrWG das Wohl der Allgemeinheit insbesondere dann beeinträchtigt, wenn 

Böden schädlich beeinflusst werden. In diesem Sinne gilt es im Rahmen einer Abwägung die 

Verhinderung von schädlichen Bodenveränderungen zu prüfen. Eine umweltrechtliche Privile-

gierung der Bodenbelange in der Abwägungsentscheidung ist aus dem Wortlaut des § 15 II S. 

2 KrWG nicht ersichtlich.440 Es ist jedoch erforderlich, dass der vorsorgende Bodenschutz im 

Kreislaufwirtschaftsrecht eine hervorgehobene Stellung gegenüber den anderen zu schützenden 

Rechtsgütern einnimmt. Wenn z. B. Bioabfälle oder Klärschlämme auf den Boden auf- oder 

eingebracht werden, muss das Schutzgut Boden im Vordergrund stehen. Eine Änderung des § 

7 II S. 3 KrWG wird daher wie folgt vorgeschlagen:  

 

§ 7 Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft 

[…] 

(3) […] Sie erfolgt schadlos, wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß 

der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im 

Wertstoffkreislauf erfolgt. Bei der Auf- oder Einbringung von Bioabfällen und Klär-

schlämmen oder sonstigen bodenbetreffenden Verwertungsmaßnahmen erfolgt 

die Verwertung schadlos, wenn keine Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-

funktionen und des Bodenökosystems zu erwarten sind und weitere Allgemein-

wohlgründe nicht entgegenstehen.  

[…] 

 

Eine entsprechende Regelung würde ungeachtet der Vorschrift des § 15 II S. 2 KrWG im Falle 

der Verwertung den Bodenschutz bei der Abwägung in den Vordergrund rücken und hätte au-

ßerdem Auswirkungen auf die Regelungsregime der BioAbfV und der AbfKlärV. 

 

 

 
438 Vgl. Hofmann, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, KrWG, 59. Edition 2021, §7, Rn. 12. 
439 Vgl. Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, §7, Rn. 33.  
440 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 21, Rn. 347. 
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2.2.3 Abgrenzung der Produkt- und Abfalleigenschaft  

Klärschlämme und Bioabfälle als Schadstoffsenke können sich negativ auf die Bodengesund-

heit und die Bodenqualität auswirken. Diverse Schadstoffe und Erreger sowie deren Wechsel-

wirkungen mit dem Ökosystem des Bodens können nicht vollständig kontrolliert und bewertet 

werden.441 Aufgrund des hohen Schädigungspotentials von Klärschlämmen und Bioabfällen ist 

es notwendig, Anforderungen zum Inverkehrbringen und zur Verwertung von Bioabfällen und 

Klärschlämmen zu fixieren. 

Gem. § 11 II S. 1 Nr. 1- 5 KrWG wird die Bundesregierung ermächtigt:  

 

• festzulegen, welche Abfälle als Bioabfälle und als Klärschlämme gelten,  

• welche Anforderungen an die getrennte Sammlung von Bioabfällen zu stellen sind,  

• ob und auf welche Weise Bioabfälle und Klärschlämme zu behandeln sind, 

• welche Anforderungen an die Art und Beschaffenheit der unbehandelten, der zu behan-

delnden und der behandelten Bioabfälle und Klärschlämme zu stellen sind sowie 

• dass bestimmte Arten von Bioabfällen und Klärschlämmen nach Ausgangsstoff, Art, 

Beschaffenheit, Herkunft, Menge, Art oder Zeit der Aufbringung auf den Boden, Be-

schaffenheit des Bodens, Standortverhältnissen und Nutzungsart nicht, nur in bestimm-

ten Mengen, nur in einer bestimmten Beschaffenheit oder nur für bestimmte Zwecke in 

Verkehr gebracht oder verwertet werden dürfen.  

 

Gem. § 11 II S. 3 KrWG können Anforderungen nach § 11 II S. 1 Nr. 4 und 5 KrWG nicht 

festgelegt werden, soweit die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von Bioabfällen und 

Klärschlämmen durch Regelungen des Düngerechts gewährleistet ist.  

Für die praktische Anwendung ist daher die Einstufung von Düngern entweder als Produkt oder 

Abfall von hoher Bedeutung, da diese darüber entscheidet, ob die Regelungen des Kreislauf-

wirtschaftsrechts oder des Düngerechts angewandt werden müssen. Die entsprechende Einord-

nung bemisst sich nach den Regelungen der §§ 3- 5 KrWG und umfasst im Wesentlichen das 

Vorliegen eines Entledigungstatbestandes und eines Entledigungswillens gem. §3 III KrWG. 

Nach § 3 II KrWG ist eine Entledigung anzunehmen, wenn der Besitzer Stoffe oder Gegen-

stände einer Verwertung oder einer Beseitigung zuführt oder die tatsächliche Sachherrschaft 

über sie unter Wegfall jeder weiteren Zweckbestimmung aufgibt. Der Entledigungswille ist 

 
441 Vgl. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Landwirtschaftliche Klär-

schlammverwertung, KTBL-Heft 72, S. 18. 
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nach § 3 III KrWG zu bestimmen. Danach ist der Wille zur Entledigung bei Stoffen oder Ge-

genständen anzunehmen, die bei der Energieumwandlung, Herstellung, Behandlung oder Nut-

zung von Stoffen oder Erzeugnissen oder bei Dienstleistungen anfallen, ohne dass der Zweck 

der jeweiligen Handlung hierauf gerichtet ist (vgl. § 3 III S. 1 Nr. 1 KrWG). Darüber hinaus ist 

der Wille zur Entledigung bei Stoffen oder Gegenständen ebenfalls anzunehmen, deren ur-

sprüngliche Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne dass ein neuer Verwen-

dungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt (vgl. § 3 III S. 1 Nr. 2 KrWG). Gem. § 3 III S. 2 

KrWG ist für die Beurteilung der Zweckbestimmung die Auffassung des Erzeugers oder Besit-

zers unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zugrunde zu legen. Die Formulierung der 

Regelung des § 3 III S.2 KrWG ermöglicht es in der Praxis kaum, eindeutige Ergebnisse zu 

erzielen.442 Kloepfer zufolge ist der Grund dafür die objektive (Erzeuger oder Besitzer) und die 

subjektive (Verkehrsanschauung) Komponente des § 3 III S. 2 KrWG. Zur Beurteilung der 

Zweckbestimmung stellt die Verkehrsanschauung (zumindest in offensichtlichen Fällen) ein 

Korrektiv zu den Angaben bzw. des eigentlichen Willens des Abfallbesitzers bzw. -erzeugers 

dar.443 

Um die Differenzierung von Produkten und Abfällen zu unterstützen, regelt § 4 KrWG die 

Abgrenzung von Abfällen und Nebenprodukten und setzt Art. 5 AbfRRL in die nationale Ge-

setzgebung um. Art. 5 AbfRRL wurde nahezu wortgleich in § 4 KrWG überführt und gründet 

sich im Wesentlichen auf die europäische Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Abfall 

und Nebenprodukten.444 Für die Beurteilung des Entledigungswillens nach § 3 III KrWG ist § 

4 KrWG dahingehend relevant, dass dieser festlegt, wann im Zusammenhang mit dem Herstell-

verfahren der Entledigungswille nicht anzunehmen ist. Dabei regelt § 4 I Nr. 1- 4 KrWG, in 

welchen Fällen Stoffe oder Gegenstände als Nebenprodukte und nicht als Abfälle anzusehen 

sind. Erfüllen die Stoffe und Gegenstände jedoch den in § 4 I KrWG festgelegten Anforderun-

gen, kann die Vermutung der Abfalleigenschaft von dem Erzeuger oder der Erzeugerin durch 

eine entsprechende Darlegung widerlegt werden.445 So ermächtigt § 4 II KrWG die Bundesre-

gierung auch zum Erlass von entsprechenden Rechtsverordnungen.446 Problematisch ist aller-

dings, dass die Begriffe „Produkt“ und „Nebenprodukt“ weder im KrWG noch in der AbfRRL 

definiert sind. Der Begriff des Nebenprodukts ergibt sich lediglich „als Rechtsfolge aus der 

 
442 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 201. 
443 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 21, Rn. 128 ff.  
444 Vgl. Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 1. 
445 Vgl. Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 23. 
446 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 21, Rn. 154 ff. 
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Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen gem. des § 4 Abs. 1 [KrWG]“447. Die Kom-

mission führt dazu aus:  

 

„Deshalb sollte bei der Beurteilung, ob es sich um Abfall handelt oder nicht, zuerst 

immer gefragt werden, ob der Hersteller das betreffende Material absichtlich produziert 

hat. Hatte der Hersteller die Möglichkeit, das Hauptprodukt herzustellen, ohne dass das 

betreffende Material anfällt, zwar gehabt, aber bewusst nicht in Anspruch genommen, 

so ist dies ein Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei dem betreffenden Material [um ein 

Produkt handelt].“448 

  

Kopp-Assenmacher zufolge sollte neben der zwingend notwendigen Festlegung der genannten 

Begriffsbestimmungen im Rahmen der Verordnungsermächtigung des § 4 II KrWG eine Kon-

kretisierung der Anforderungen an bestimmte Nebenprodukte erfolgen, da die Regelungen des 

§ 4 I KrWG einer Auslegung zur Anwendung bedürfen und somit nicht unmittelbar anwendbar 

sind. Eine entsprechende Konkretisierung sollte auch Anforderungen zum Schutz von Men-

schen und Umwelt enthalten. Der vorsorgende Bodenschutz ist dem Umweltschutz (vgl. § 4 I 

Nr. 4 KrWG) zuzuordnen und könnte beispielsweise durch die Festlegung von Grenzwerten 

umgesetzt werden. Andernfalls kann eine Konkretisierung der Anforderungen an bestimmte 

Nebenprodukte auch durch den europäischen Gesetzgeber erfolgen. Dazu käme die Verabschie-

dung einer auf § 5 II AbfRRL gestützten Verordnung im Rahmen des Komitologieverfahrens 

in Betracht.449  

Zur Beurteilung der Produkt- oder Abfalleigenschaft von Düngemitteln sind die Regelungen 

der §§ 4 und 5 KrWG unterstützend heranzuziehen. So enthält § 4 I KrWG Vorschriften über 

Nebenprodukte. Danach sind im Verfahren anfallende, aber nicht vom Hauptzweck getragene 

Stoffe und Gegenstände grundsätzlich als Abfall gem. § 4 zu werten. Erfüllen die Stoffe und 

Gegenstände jedoch den in § 4 I KrWG festgelegten Anforderungen, kann die Vermutung der 

Abfalleigenschaft von dem Erzeuger oder der Erzeugerin durch eine entsprechende Darlegung 

widerlegt werden.450  

In § 5 KrWG wird das Ende der Abfalleigenschaft normiert, nach dessen Umkehrschluss es 

sich schließlich um ein Produkt handelt. Gröhn führt dazu aus: 

 
447 Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 5. 
448 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zu Auslegungsfragen betreffend Abfall 

und Nebenprodukte vom 21.02.2007, KOM (2007) 59 endgültig, S. 6f. 
449 Vgl. zu diesem Absatz: Kopp-Assenmacher, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 23. 
450 Vgl. Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, 2014, § 4, Rn. 23. 
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„Nach der Verkehrsanschauung sprechen die Einbindung des Düngers in fest etablierte 

landwirtschaftliche Produktionsverfahren, die Eignung des konkreten Düngers für die 

diesbezügliche Verwendung und das Bestehen eines Marktes für die Einstufung als Pro-

dukt, also gegen die Abfalleigenschaft.“451 

 

Das Ende der Abfalleigenschaft hängt von den in § 5 I Nr. 1- 4 KrWG genannten Kriterien ab, 

die kumulativ erfüllt sein müssen.452 Gröhn zufolge kann die Einordnung als Produkt oder Ab-

fall darüber hinaus auch an die Art des Betriebes oder die Einhaltung der guten fachlichen Pra-

xis gekoppelt werden. Feststehen sollte jedoch, dass eine Produktverwendung ausgeschlossen 

ist, falls die Ausbringung des entsprechenden Düngers in einer Größenordnung erfolgt, die kein 

Nutzen für die Bodenfruchtbarkeit mit sich bringt. Ebenso verhält es sich, wenn der Boden und 

seine natürlichen Funktionen durch die Ausbringung des Düngers geschädigt werden können 

und das Pflanzenwachstum erschwert oder unmöglich gemacht wird. Darüber hinaus ist eine 

Produktverwendung nicht gegeben, wenn die Ausbringung auf nicht aufnahmefähigen Böden 

(z. B. stark gefrorene Böden), Ödland und brachliegenden Geländen vorgenommen wird. Be-

steht bereits eine Überversorgung des Bodens mit den benötigten Nährstoffen kann ebenfalls 

nicht von einer Produktverwendung gesprochen werden.453  

Um die Ausbringung von Düngemitteln als Abfallbeseitigungsmaßnahme zu verhindern oder 

zumindest zu reduzieren sollte § 5 I Nr. 4 KrWG und § 17 II S. 2 BBodSchG wie folgt geändert 

werden: 

 

§ 5 Ende der Abfalleigenschaft 

(1) Die Abfalleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes endet, wenn dieser ein Re-

cycling oder ein anderes Verwertungsverfahren durchlaufen hat und so beschaffen ist, 

dass 

[…] 

4. seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder 

Umwelt führt und die Verwendung nach den Maßstäben der guten fachlichen Pra-

xis gem. § 17 II S. 2 Nr. 8 BBodSchG erfolgen kann. 

 

 
451 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S.201. 
452 Jahn, in: Jahn et al. (Hrsg.), KrWG, 2014, § 5, Rn. 13. 
453 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 202.; Im Weiteren sei auf die 

Ergebnisse von Gröhn verwiesen. 
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§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind 

die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens 

als natürlicher Ressource. Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört ins-

besondere, dass 

[…] 

8. Stoffe oder Gegenstände gem. § 4 I Nr. 4 KrWG und § 5 I Nr. 4 KrWG nur dann 

als Düngemittel verwendet werden sollen, soweit diese einen Nutzen für die Boden-

fruchtbarkeit und die natürlichen Funktionen des Bodens haben.  

 

Auch den Regelungen der BBodSchV hinsichtlich der Vorsorgeanforderungen (vgl. § 10 

BBodSchV) oder den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf 

oder in den Boden (vgl. § 12 BBodSchV) könnte ein neuer Absatz hinzugefügt werden: 

 

Der Einsatz von Düngemitteln und anderen Materialien ist insbesondere dann ausge-

schlossen, wenn der Boden und seine natürlichen Funktionen durch die Ausbringung 

des Düngers geschädigt werden können und das Pflanzenwachstum erschwert oder un-

möglich gemacht wird, wenn die Ausbringung auf nicht aufnahmefähigen Böden (z. B. 

stark gefrorene Böden), Ödland und brachliegenden Geländen (abgesehen von Gelän-

den, welche für die landwirtschaftliche Nutzung vorbereitet werden) vorgenommen 

wird oder bereits eine Überversorgung des Bodens mit den benötigten Nährstoffen be-

steht.454  

 

2.2.4 Bioabfallverordnung 

Der sachliche Anwendungsbereich der Bioabfallverordnung (BioAbfV) umfasst die Verwer-

tung von Bioabfällen und bioabfallhaltigen Gemischen zu Düngezwecken auf landwirtschaft-

lich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Böden (vgl. § 1 I BioAbfV).455 Ziel der Bio-

AbfV ist es, eine umweltverträgliche Verwertung von Bioabfällen zu gewährleisten.456 Bioab-

 
454 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 202 ff. 
455 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 19, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
456 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 207. 
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fälle sind gem. § 2 Nr. 1 BioAbfV Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder aus Pilz-

materialien zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder En-

zyme abgebaut werden können. Darunter fallen auch Abfälle zur Verwertung mit hohem orga-

nischen Anteil tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder Pilzmaterialien. Anhang 1 der Bio-

AbfV enthält eine Liste der für eine Verwertung auf Flächen geeigneten Bioabfälle sowie der 

dafür geeigneten anderen Abfälle, biologisch abbaubaren Materialien und mineralischen Stoffe. 

Andere Abfälle, die nicht im Anhang 1 aufgeführt sind, bedürfen einer Zustimmung nach § 9 a 

BioAbfV. Keine Bioabfälle sind gem. § 2 Nr. 1 BioAbfV Bodenmaterialien ohne wesentlichen 

Anteil an Bioabfällen und Pflanzenreste, die auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen anfallen und auf diesen Flächen verbleiben. In § 1 II BioAbfV wir ein großer Adressaten-

kreis bestimmt, der an die Dokumentations- und Nachweisverfahren der §§ 9a und 11 BioAbfV 

gebunden ist.457  

Den vorsorgenden Bodenschutz betreffend normiert die BioAbfV Anforderungen an die Be-

handlung von Bioabfällen und Gemischen. Gem. § 3 I BioAbfV sind Entsorgungsträger, Er-

zeuger und Besitzer verpflichtet, Bioabfälle vor einer Aufbringung oder vor der Herstellung 

von Gemischen einer hygienisierenden Behandlung zuzuführen, welche die seuchen- und phy-

tohygienische Unbedenklichkeit gewährleistet. Gem. § 3 II BioAbfV ist die seuchen- und phy-

tohygienische Unbedenklichkeit gegeben, insofern keine Beeinträchtigung von Böden durch 

die Verbreitung von Schadorganismen zu besorgen sind.458  

Nach § 4 I S. 1 BioAbfV dürfen Bioabfallbehandler Bioabfälle nur dann verwenden, wenn 

angenommen werden kann, dass sie nach einer Behandlung die Grenzwerte des § 4 III BioAbfV 

einhalten und den Anteil an Fremdstoffen gem. § 4 IV BioAbfV nicht überschreiten.459 Diese 

Regelung betrifft unvermischte Bioabfälle und weitestgehend auch Gemische (vgl. § 5 Bio-

AbfV). Es ist nicht zulässig, dass belastete Bioabfälle mit schadstoffarmen Bioabfällen ver-

mischt bzw. verdünnt werden.460 Die Festlegungen der Grenzwerte gelten gem. § 4 III BioAbfV 

beispielsweise für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber. Die Grenzwerte 

für Kupfer und Zink dürfen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen überschritten werden 

 
457 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 20, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
458 Die im Einzelnen einzuhaltenden Anforderungen an die hygienisierende Behandlung und die Materialien sind 

im Anhang 2 BioAbfV festgelegt. 
459 Abweichende Regelungen sind dem § 4 I S. 2 BioAbfV zu entnehmen.  
460 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 35, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
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(vgl. § 4 III S. 3 BioAbfV). Hintergrund dieser Regelung ist, dass Schwankungsbreiten bei den 

Schwermetallgehalten berücksichtigt werden sollen, die durch die Inhomogenität des Bioab-

fallmaterials und jahreszeitlich bedingter Unterschiede in der Zusammensetzung der Bioabfälle 

entstehen können.461 Darüber hinaus können auch Überschreitungen der Grenzwerte anderer 

Schwermetalle zugelassen werden, wenn keine Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemein-

heit durch die Aufbringung von Bioabfällen auf Böden zu erwarten sind (vgl. § 4 Abs. 3 S. 4 

BioAbfV). Die entsprechende Regelung gilt jedoch nicht für die Schwermetalle Cadmium und 

Quecksilber. Aus Gründen des vorsorgenden Umweltschutzes soll die zuständige Behörde von 

der Zulassung einer Überschreitung einzelner Schwermetallgehalte nur restriktiv Gebrauch ma-

chen.462 Durch die Festlegung der Grenzwerte von Schwermetallen bei der Aufbringung gem. 

§ 6 I S. 1 BioAbfV und der Festlegung eines Höchstwertes an Fremdstoffen sollen Überbelas-

tungen des Bodens verhindert werden. 

Im Weiteren normiert § 6 BioAbfV Beschränkungen und Verbote bezüglich der Aufbringung 

von Bioabfällen. Danach dürfen unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen auf Böden in-

nerhalb von drei Jahren nicht mehr als 20 Tonnen Trockenmasse Bioabfälle oder Gemische je 

Hektar aufgebracht werden (vgl. § 6 I S. 1 BioAbfV). Ausnahmeregelungen gelten insbeson-

dere dann, wenn die in § 4 III S. 2 BioAbfV festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden 

(vgl. § 6 I S. 2 BioAbfV) oder wenn die genannten Grenzwerte deutlich unterschritten werden 

und Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind (vgl. § 6 I S. 3 

BioAbfV). Auf forstwirtschaftlich genutzten Böden darf die Aufbringung von Bioabfällen und 

Gemischen gem. § 6 III BioAbfV nur im begründeten Ausnahmefall mit Zustimmung der zu-

ständigen Behörde und im Einvernehmen mit der zuständigen Forstbehörde erfolgen (fakti-

sches Aufbringungsverbot463). Die Regelung zur Bereitstellung der Bioabfälle und Gemische 

gem. § 6 II b BioAbfV dient der Vermeidung von Bodenverunreinigungen durch wind- oder 

niederschlagsverursachte Schadstoffauswaschungen und Materialeinträgen sowie der Vermei-

dung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.464   

 
461 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 36, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
462 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 36, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
463 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 209. 
464 Ebd., S. 210. 
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Letztlich sieht die BioAbfV Bodenuntersuchungen gem. § 9 BioAbfV vor. Danach ist bei der 

erstmaligen Aufbringung von Bioabfällen oder Gemischen einmalig eine Bodenuntersuchung 

auf Schwermetalle nach § 4 V S. 1 Nr. 1 BioAbfV und auf den pH-Wert durchzuführen (vgl. § 

9 II S. 1 BioAbfV).465 Bestehen Anhaltspunkte, dass die Bodenwerte einer Aufbringungsfläche 

die Vorsorgewerte der BBodSchV in der Fassung vom 31.07.2009 (Anhang 2 Nr. 4.1 i. V. m. 

4.3 BBodSchV) überschreiten, soll die zuständige Behörde die erneute Aufbringung von Bio-

abfällen oder Gemischen untersagen (vgl. § 9 II S. 5 BioAbfV). Grund dafür ist, dass bei einem 

weiteren Eintrag von Schwermetallen schädliche Bodenveränderungen gem. § 2 III BBodSchG 

zu erwarten oder zu besorgen sind.466 Der statische Verweis auf die Regelungen der BBodSchV 

in der Fassung vom 31.07.2009 führt dazu, dass die materielle Änderung der BBodSchV keine 

Anpassung der Grenzwerte der BioAbfV zur Folge hat. Da Böden jedoch von Natur aus erhöhte 

Schwermetallkonzentrationen enthalten können, sieht § 9 IV BioAbfV eine Ausnahmeregelung 

für entsprechende Böden vor. Die zuständigen Behörden können gem. § 9 VI S. 1 BioAbfV die 

Aufbringung von Bioabfällen und Gemischen, welche die zulässigen Grenzwerte gem. § 9 II 

BioAbfV überschreiten, genehmigen, wenn keine Beeinträchtigungen des Wohls der Allge-

meinheit zu erwarten sind. Diese Regelung gilt jedoch gem. § 9 IV S. 2 BioAbfV nicht für 

Cadmium. Die Beurteilung zur Überschreitung der Vorsorgewerte in der BBodSchV und den 

damit verbundenen Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens sind bei Böden 

mit geogen bedingt erhöhten Schwermetallgehalten nach § 9 II BBodSchV vorzunehmen. So 

besteht bei Böden mit naturbedingt erhöhten Schadstoffgehalten die Besorgnis, dass schädliche 

Bodenveränderungen entstehen. Dies ist der Fall, wenn eine erhebliche Freisetzung von Schad-

stoffen nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen. Dazu führt die 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare 

Sicherheit folgendes aus: 

 

„Umgekehrt bedeutet dies, dass bei einer Überschreitung der Vorsorgewerte Maßnah-

men zur stärkeren Begrenzung weiterer Schadstoffeinträge nicht erforderlich sind, 

wenn die Schadstofffreisetzung nachweislich geringer ist als sonst in Böden allgemein 

gegeben und daher nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen nicht zu erwar-

 
465 Eine Ausnahme besteht im Falle des § 9 II S. 4 BioAbfV. 
466 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 48, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
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ten sind. Gleichwohl ist es zur Vermeidung des Entstehens schädlicher Bodenverände-

rungen erforderlich, bei der Aufbringung von Bioabfällen bzw. bioabfallhaltigen Gemi-

schen auf Böden mit geogen bedingt erhöhten Schwermetallbelastungen auch die Ge-

samtgehalte im Boden zu begrenzen.“467 

 

2.2.5 Klärschlammverordnung  

Feldwisch zufolge kann die Klärschlammausbringung auf landwirtschaftlich genutzten Böden 

immense Schadstoffeinträge zur Folge haben. Dabei sind Belastungen durch Schwermetalle, 

organische Schadstoffe sowie endokrin wirkende Stoffe von besonderer Bedeutung.468  

Die Klärschlammverordnung (AbfKlärV) regelt u. a. das Auf- oder Einbringen von Klär-

schlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost zur Verwertung im Sinne der Dün-

gung oder Bodenverbesserung469 auf oder in einen Boden (vgl. § 1 Nr. 1 AbfKlärV). Klär-

schlamm ist gem. § 2 II S. 1 AbfKlärV ein Abfall aus der abgeschlossenen Behandlung von 

Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen. Dieser besteht aus Wasser sowie aus organischen 

und mineralischen Stoffen, ausgenommen Rechen-, Sieb- und Sandfangrückständen, auch 

wenn der Abfall entwässert oder getrocknet sowie in Pflanzenbeeten oder in sonstiger Form 

behandelt worden ist (vgl. § 2 II S. 1 AbfKlärV). Das Auf- oder Einbringen von Klärschläm-

men, Klärschlammgemischen und Klärschlammkompost hat lediglich zu Düngezwecken oder 

zur Erhaltung oder Verbesserung der organischen Substanz zu erfolgen.470   

Für den vorsorgenden Bodenschutz ist insbesondere Teil 2 der AbfKlärV relevant, da dieser 

die wesentlichen Vorgaben regelt, die bei einer bodenbezogenen Verwertung zu beachten sind. 

Dazu zählen vor allem die bodenbezogenen Untersuchungspflichten gem. § 4 AbfKlärV sowie 

die bodenbezogenen Grenzwerte gem. § 7 AbfKlärV. Die Regelung der bodenbezogenen 

Grenzwerte des § 7 I AbfKlärV beruft sich auf die Grenzwerte der Nr. 4.1 und 4.2 des Anhangs 

2 BBodSchV in der Fassung vom 31.08.2015. Dem Gesetzgeber zufolge lässt der statische 

Verweis auf die Regelungen der BBodSchV in der Fassung vom 31.08.2015 eine parallele Än-

derung von BBodSchV und AbfKlärV nicht zu. Eine materielle Änderung der BBodSchV führt 

daher nicht automatisch zu einer Änderung der AbfKlärV. Gem. § 7 III AbfKlärV können die 

 
467 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit 

(Hrsg.), Hinweise zum Vollzug der novellierten Bioabfallverordnung (2012) vom 07.01.2014, S. 49, abrufbar un-

ter: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/bioabfv_hinweise_bf.pdf 

(letzter Zugriff: 25.03.2021). 
468 Vgl. Feldwisch, in: Feldwisch et al. (Hrsg.), Gebietsbezogener Bodenschutz, 2003, S. 125. 
469 Vgl. BR-Drs. 255/17, S. 145. 
470 Vgl. BR-Drs. 255/17, S. 145. 
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bodenbezogenen Grenzwerte im Einzelfall überschritten werden (mit Ausnahme von Cad-

mium), wenn Düngemaßnahmen oder Maßnahmen zur Bodenverbesserung in Gebieten mit ge-

ogen bedingt hohem Schwermetallaufkommen notwendig sind.471 Neben bodenbezogenen 

Grenzwerten normiert die AbfKlärV auch klärschlammbezogene Grenzwerte. Die höchstzuläs-

sigen Schadstoffgehalte in Klärschlämmen, Klärschlammgemischen und Klärschlammkompost 

finden sich in § 8 AbfKlärV. Klärschlammerzeuger dürfen daher nur Klärschlämme abgeben, 

welche die Grenzwerte der Anlagen 1 und 2 der Düngemittelverordnung nicht übersteigen. 

Teil 3 der AbfKlärV regelt die Bereitstellung von Klärschlämmen, Klärschlammgemischen und 

Klärschlammkompost auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche (vgl. § 13 AbfKlärV) und 

die mengenmäßige Begrenzung der Aufbringung des Klärschlamms auf einer Aufbringungs-

fläche (vgl. § 14 AbfKlärV). Die Regelungen zur Bereitstellung von Klärschlamm, Klär-

schlammgemischen und Klärschlammkompost auf oder in der Nähe der Aufbringungsfläche 

sollen einen oberflächigen Abfluss des Klärschlamms verhindern (vgl. § 13 I S. 1 AbfKlärV). 

Dadurch sollen insbesondere Geruchsbelästigungen und Schadstoffeinträge in Böden und Ge-

wässer vermieden bzw. verhindert werden.472  

In § 15 AbfKlärV werden die Beschränkungen der Klärschlammverwertung normiert. Nach § 

15 V S. 1 AbfKlärV ist das Auf- oder Einbringen eines Klärschlamms, eines Klärschlammge-

mischs oder eines Klärschlammkomposts nicht zulässig473 auf oder in einen Boden mit der Nut-

zung als:  

 

• Grünland, Dauergrünland und Ackerfutteranbaufläche,  

• Anbaufläche für Gemüse, Obst, Hopfen, Mais und Zuckerrüben,  

• Haus-, Nutz- oder Kleingarten oder  

• forstwirtschaftlichen Zweck.  

 

Darüber hinaus ist das Auf- oder Einbringen eines Klärschlamms, eines Klärschlammgemischs 

oder eines Klärschlammkomposts nicht zulässig474 auf oder in einen Boden in Wasserschutz-

gebieten der Schutzzonen I, II und III und in Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen 

Naturmonumenten, Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich ge-

schützten Biotopen (vgl. § 15 VI S. 1 AbfKlärV). 

 

 
471 Vgl. BR-Drs. 255/17, S. 160. 
472 Ebd., S. 164. 
473 Abweichende Regelungen sind § 15 V S. 2 AbfKlärV zu entnehmen. 
474 Abweichende Regelungen sind § 15 VI S. 2 AbfKlärV zu entnehmen. 
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Ziel der AbfKlärV soll eine ressourcengerechte Phosphornutzung sein. Der Gesetzgeber betont 

die besondere Bedeutung des Verlustes von Phosphor durch die Überversorgung des Bodens 

bei der Auf- oder Einbringung von Klärschlämmen, Klärschlammgemischen oder Klär-

schlammkomposten. Da Phosphor eine endliche Ressource darstellt, ist ein ressourceneffizien-

ter Umgang mit diesem Stoff unabdingbar. Des Weiteren ist der Phosphorbedarf Deutschlands 

und der EU im Wesentlichen von Importen abhängig: Die Herkunftsländer sind überwiegend 

politisch instabile Regionen, in denen die Förderung von Rohphosphat mit enormen Umwelt-

belastungen einhergeht. Zudem sind die Förderung von Phosphat und auch die Verarbeitung zu 

Mineraldünger mit einem hohen Energiebedarf verbunden. Da Klärschlämme aus kommunalen 

Abwasserbehandlungsanlagen erhebliche Mengen an Phosphor enthalten, sollen diese künftig 

stärker zur Deckung des Phosphorbedarfs genutzt werden. Den Bodenschutz betreffend ist das 

Ziel klar: Die bodenbezogene Klärschlammverwertung muss eingeschränkt werden, da durch 

die Aufbringung von Klärschlämmen auf den Boden eine große Menge an Phosphor verloren 

geht. Daher steht die Zurückgewinnung des Phosphors durch die technische Behandlung von 

Klärschlämmen im Fokus der AbfKlärV. Die bodenbezogene Klärschlammverwertung verliert 

somit in der Praxis kontinuierlich an Bedeutung.475  

 

2.3 Pflanzenschutzrecht 

 

2.3.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 4 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, soweit Vorschriften des 

Pflanzenschutzrechts Einwirkungen auf den Boden regeln. Das Pflanzenschutzrecht regelt als 

Spezialmaterie die mit der landwirtschaftlichen Bodennutzung verbundenen stofflichen Ein-

wirkungen auf den Boden.476  

Der vorsorgende Bodenschutz äußert sich im Pflanzenschutzrecht in der generellen Methode, 

Gefahren für den Naturhaushalt abzuwehren. Diese entstehen gerade durch die Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes (vgl. § 1 Nr. 3 

PflSchG). Der Boden als Schutzgegenstand kann dem Naturhaushalt gem. § 2 Nr. 6 PflSchG 

zugerechnet werden. Gefahren für den Boden sind daher gem. § 1 Nr. 3 PflSchG abzuwenden 

oder vorzubeugen. 

 

 

 
475 Vgl. BT-Drs. 18/12495, S. 1. 
476 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 31. 
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2.3.2 Anwendung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

Die Vorschriften für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind den §§ 12 ff. PflSchG zu 

entnehmen. Gem. § 13 I PflSchG dürfen Pflanzenschutzmittel nicht angewendet werden, inso-

fern die Anwenderin oder der Anwender damit rechnen muss, dass im Einzelfall schädliche 

Auswirkungen auf Mensch, Tier, das Grundwasser (vgl. § 13 I Nr. 1 PflSchG) oder sonstige 

erhebliche schädliche Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt (vgl. § 13 I Nr. 2 

PflSchG), zu erwarten sind. Die zuständige Behörde kann gem. § 13 III PflSchG Maßnahmen 

anordnen, die zur Erfüllung der Anforderungen des § 13 I PflSchG erforderlich sind. 

Das Verbot für die Anwendung von Pflanzenschutzmittel zum Erhalt der in § 13 I Nr. 1 PflSchG 

genannten Schutzgüter (Gesundheit von Mensch und Tier, Grundwasser) greift bereits bei der 

Besorgnis schädlicher Auswirkungen. Dagegen lässt der Wortlaut des § 13 I Nr. 2 PflSchG 

darauf schließen, dass der vorsorgende Bodenschutz lediglich dann erfasst ist, wenn erhebliche 

schädliche Auswirkungen auf den Boden zu besorgen sind. So muss eine konkrete Gefahr be-

stehen, die erhebliche schädliche Auswirkungen hervorrufen kann. Das schließt einen vorsor-

genden Bodenschutz weitestgehend aus und macht daher eine Gefahrenabwehr notwendig. Ge-

genüber den in § 13 I Nr. 1 PflSchG genannten Schutzgütern, stellt das Erfordernis einer erheb-

lichen schädlichen Auswirkung Anforderungen an den Bodenschutz hinsichtlich des Anwen-

dungsverbotes von Pflanzenschutzmitteln. Zudem ist vom § 13 I Nr. 2 PflSchG der Naturhaus-

halt als Ganzes erfasst, weshalb der Bodenschutz mit den weiteren Schutzgütern des Naturhaus-

halts konkurriert. Da die Erheblichkeitsschwelle nicht konkretisiert wird, liegt es im Bereich 

der Ermessensausübung der zuständigen Behörde, ab wann die Gefahr von schädlichen Aus-

wirkungen und erheblichen schädlichen Auswirkungen besteht.  

Die Regelung des § 13 I PflSchG ist bezüglich des negativen Einflusses von Pflanzenschutz-

mitteln auf die ökologischen Bodenfunktionen und das Bodenleben nicht tragbar. Eine Ände-

rung des § 13 I PflSchG lässt sich allein vor dem Hintergrund der Bedeutung des Bodens als 

ökonomische Grundlage für die Landwirtschaft begründen. Der Schutz der ökologischen Bo-

denfunktionen sollte deswegen auf gleicher Stufe stehen wie der Schutz der Gesundheit von 

Mensch und Tier sowie der Grundwasserschutz. Es wird daher vorgeschlagen § 13 I PflSchG 

wie folgt zu ändern: 

 

§ 13 Vorschriften für die Einschränkung der Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln 

(1) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewandt werden, soweit der Anwender damit 

rechnen muss, dass ihre Anwendung im Einzelfall 
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1. schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier, auf das Grund-

wasser oder den Boden, insbesondere seiner natürlichen Funktionen, oder 

[…] 

hat. 

 

Mit der vorgeschlagenen Änderung sollte auch eine Änderung des untergesetzlichen Rege-

lungswerks einhergehen, welche die bestehenden Regelungen und Grenzwerte an die erhöhten 

Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes angleicht. Für Landwirtinnen und Landwirte 

muss klar erkennbar sein, ab welchen Grenzwerten schädliche Auswirkungen auf den Boden 

zu besorgen sind, und wann Pflanzenschutzmittel eingeschränkt oder nicht angewandt werden 

dürfen.  

Des Weiteren sollte auch das Zulassungsverfahren künftig auf die Aspekte des vorsorgenden 

Bodenschutzes Bezug nehmen und Pflanzenschutzmittel hinsichtlich ihrer Bodenverträglich-

keit prüfen. Dass beispielsweise der Wirkstoff Glyphosat 2017 auf EU-Ebene erneut genehmigt 

wurde, ist nicht verständlich. Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel schädigen nachweislich 

die natürlichen Bodenfunktionen, haben einen negativen Einfluss auf den Lebensraum der Bo-

denlebewesen und Bodenorganismen und auf die menschliche Gesundheit.477 Vielmehr sollte 

die ackerbauliche Praxis die Vorteile des Ökolandbaus nutzen, um die Anwendung von Pflan-

zenschutzmittel obsolet zu machen. Beste führt dazu aus: 

 

„In den aktuell praktizierten marktorientierten konventionellen Ackerbausystemen be-

günstigen die engen Fruchtfolgen und hohen Stickstoff gaben, die man für hohe Erträge 

braucht, einseitige Entwicklungen von Unkrautpopulationen (z. B. Taube Trespe, Acker-

fuchsschwanz und Windhalm) und Schädlingen (z. B. Maiszünsler, Rapserdfloh). Diese 

Effekte müssen sozusagen nachsorgend chemisch bekämpft werden. Im ökologischen 

Ackerbausystem werden Düngung, Fruchtfolge, Zwischenfrüchte, Mischfruchtanbau 

und Untersaaten so aufeinander abgestimmt, dass aufgrund der hohen Bodenfruchtbar-

keit und der gesteuerten Vielfalt keine einseitige Unkrautentwicklung stattfindet und 

Entwicklungen von Populationen bis zur Schädlingsschwelle eine geringere Chance ha-

ben. Nützliche Gegenspieler werden nicht als Kollateralschäden vergiftet, sondern 

 
477 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Und es geht doch! – Über schonendes Bodenmanagement ohne 

Glyphosat und den Ausstieg aus Mythen und Pestizitfallen, Der kritische Agrarbericht 2019, S. 184; im Weiteren 

sei auf die Ergebnisse von Beste verwiesen. 
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durch Randstreifen und Hecken gefördert. Der Bedarf an Unkraut- und auch Schäd-

lingsregulierung sinkt automatisch.“478 

 

2.3.3 Integrierter Pflanzenschutz 

Der integrierte Pflanzenschutz ist gem. § 2 Nr. 2 PflSchG eine Kombination von Verfahren, bei 

denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer 

sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutz-

mittel auf das notwendige Maß beschränkt wird. Im Erwägungsgrund 18 Der RL (EU) 

2009/128/EG werden die Vorteile des integrierten Pflanzenschutzes folgendermaßen beschrie-

ben: 

 

„Die Anwendung von allgemeinen Grundsätzen sowie kulturpflanzen- und sektorspezi-

fischen Leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz durch alle Landwirte würde eine ge-

zieltere Verwendung aller verfügbaren Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen einschließ-

lich Pestiziden ermöglichen. Damit würde zur weiteren Verringerung der Risiken für 

die menschliche Gesundheit und die Umwelt sowie der Abhängigkeit von der Verwen-

dung von Pestiziden beigetragen. Die Mitgliedstaaten sollten einen Pflanzenschutz mit 

geringer Pestizidverwendung — insbesondere den integrierten Pflanzenschutz — för-

dern und die erforderlichen Voraussetzungen und Maßnahmen für dessen Umsetzung 

schaffen.“479  

 

Die RL 2009/128/EG gibt einen Rahmen für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. Ar-

tikel 14 RL 2009/128/EG regelt, dass die Mitgliedstaaten alle obligatorischen Maßnahmen zu 

treffen haben, um einen Pflanzenschutz mit geringer Pestizidverwendung zu fördern, wobei 

wann immer möglich nicht chemischen Methoden den Vorzug gegeben werden soll. Anhang 3 

der RL 2009/128/EG enthält allgemeine Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes. Für den 

Bodenschutz ist vor allem Anhang III Nr. 1 RL 2009/128/EG maßgeblich: Die Vorbeugung 

und/oder Bekämpfung von Schadorganismen sollte danach u. a. durch Fruchtfolgen erfolgen. 

Im Hinblick auf den vorsorgenden Bodenschutz kann sich die Fruchtfolgegestaltung auch po-

sitiv auf den Humusgehalt, die Bodenfruchtbarkeit, die Stabilisierung des Bodengefüges und 

den Erosionsschutz auswirken. Mit der Einführung des integrierten Pflanzenschutzes in das 

 
478 Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Und es geht doch! – Über schonendes Bodenmanagement ohne Gly-

phosat und den Ausstieg aus Mythen und Pestizitfallen, Der kritische Agrarbericht 2019, S. 184. 
479 Vgl. RL 2009/128/EG, Erwägungsgrund 18. 
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PflSchG liegt nunmehr der Augenmerk auf die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung der bi-

ologischen Vielfalt (vgl. nationale Strategie zur biologischen Vielfalt und Strategie des Bun-

desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für die Erhaltung und 

nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt für die Ernährung, Land-, Forst- und Fischerei-

wirtschaft).480  

 

2.4 Zwischenfazit 

Die genannten ordnungsrechtlichen Steuerungsinstrumente des Dünge- und Pflanzenschutz-

rechts sind in vielerlei Hinsicht nur bedingt geeignet, einem vorsorgenden Bodenschutz zu ga-

rantieren. Eckardt et al. kritisieren insbesondere die Defizite in der Kontrolle und des Vollzugs. 

Zum einen ist es kaum möglich, die Überwachung und die Ausbringung von Dünge- und Pflan-

zenschutzmitteln in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang durchzuführen. Da trotz aller 

Bemühungen und Novellierungen im Düngerecht massive Umweltprobleme mit der Düngung 

einhergehen, kann nicht nur auf die Selbstregulierung durch die Landwirtinnen und Landwirte 

gesetzt werden. Zum anderen sind ordnungsrechtliche Ansätze anfällig für Ausnahmen oder 

Ermessensentscheidungen im Einzelfall und gerade im Umweltrecht geprägt durch unbe-

stimmte Rechtsbegriffe (wie etwa „nachhaltig“). Darüber hinaus „[…] lassen sich Aspekte wie 

„Fortbestand der Ernährungssicherheit“ nur schwer in ordnungsrechtliche Kriterien übersetzen, 

da sie zum individuellen Düngemitteleinsatz in keiner konkreten Beziehung stehen.“ Außerdem 

können ordnungsrechtliche Ansätze auch ungeplante Verlagerungseffekte von Umweltproble-

men bedingen.481  

 

2.5 Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel durch ökonomische Instrumente 

Da die ordnungsrechtlichen Ansätze des Dünge- und Pflanzenschutzrechts zum Teil erhebliche 

Defizite aufweisen (s. o.), besteht die Möglichkeit, diese mit ökonomischen Instrumenten zu 

flankieren, um einen effektiveren vorsorgenden Bodenschutz zu erreichen. Als geeignete In-

strumente zur staatlichen Lenkung kommen Steuern, Abgaben, Zertifikate, Förderung und Be-

ratung infrage. Schon seit einigen Jahren wird die Einführung von Steuern, Abgaben und Zer-

tifikaten in Deutschland diskutiert. Möckel und Wolf sehen den Grund dafür in der möglichen 

positiven Verhaltensänderung hinsichtlich der Reduzierung von Nährstoffeinträgen und des 

Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, die durch die Einführung von Steuern und Abgaben zu 

 
480 Vgl. BT-Drs. 17/7317, S. 43 f. 
481 Vgl. Ekardt et al., Nachhaltigkeit im Bodenschutz – Landnutzung und Ressourcenschonung – Phosphor-Dün-

gung und Biodiversität als Rechtsproblem, UPR 2010, S. 267 f.; im Weiteren wird auf die Ergebnisse von Ekardt 

et al. Verwiesen. 
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erwarten sind. Die Einführung einer Verbrauchersteuer auf gehandelte Dünge- und Pflanzen-

schutzmittel, Rohstoffe und betriebsexterne Futtermittel würde mit einer Verteuerung des Ein-

satzes von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln zusammenfallen.482 Demgegenüber könnte 

z. B. eine Sonderabgabe auf bilanzielle Nährstoffüberschüsse483 (insbesondere Stickstoffüber-

schussabgabe484) und eine Pestizidabgabe485 Minderungsanreize setzen. Verhaltensänderungen 

können jedoch nur durch entsprechende finanzielle Anreize erreicht werden, welche die Ge-

samtnährstoffeinträge letztlich verringern. Die Entscheidung für oder gegen die „verteuerten“ 

Verhaltensweisen kann der oder die Betroffene selbstständig treffen.486 Den Zertifikathandel 

betreffend könnten beispielsweise (ähnlich dem Treibhausgas-Emissionshandel) Phosphorbe-

rechtigungen geschaffen und so der Phosphorbedarf sukzessive verknappt werden.487 Möckel 

und Wolf bezeichnen Steuern und Abgaben als geeignete Instrumente der Verhaltenssteuerung 

die auch die Kostengerechtigkeit verbessern. Zur konkreten Gefahrenabwehr im Einzelfall sind 

diese jedoch aufgrund ihrer Steuerungsunschärfe nicht dienlich. Insbesondere unter dem Ge-

sichtspunkt der Monetarisierung externer Effekte ist die Kostengerechtigkeit von Bedeutung. 

Auf diese Weise können gesellschaftliche Umweltkosten, z. B. für Klimaschäden oder Natur-

schutzmaßnahmen, auf den Verursacher oder die Verursacherin (teilweise) umgelegt werden. 

„Nach Schätzungen betragen die externen Umweltkosten der deutschen Landwirtschaft mit 90 

Mrd. EUR im Jahr das Vierfache der landwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung, wobei ein er-

heblicher Teil der Kosten durch den Einsatz von Düngemitteln entsteht.“488 Eine entsprechende 

(teilweise) Umlage auf den Verursacher oder die Verursacherin scheint daher dringend geboten. 

Zudem sind die Vorteile des ökologischen Landbaus weiter zu nutzen und weiterzuentwickeln, 

um den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf ein Minimum zu reduzieren. Beste 

betont: 

 

„Ökologische Anbausysteme benötigen insgesamt durchschnittlich ein Drittel weniger 

fossile Energie pro Hektar als konventionelle und speichern durchschnittlich doppelt so 

 
482 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 744. 
483 Ebd. 
484 Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umwelt-

problem (Kurzfassung), 2015, S. 9. 
485 Vgl. Wenz, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Kleine Tiere – Große Wirkung – Zum Schutz der Insekten braucht 

es einen Kurswechsel in der Agrarpolitik, Der kritische Agrarbericht 2019, S. 219. 
486 Vgl. Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, 

NuR 2020, S. 744. 
487 Vgl. Ekardt et al., Nachhaltigkeit im Bodenschutz – Landnutzung und Ressourcenschonung – Phosphor-Dün-

gung und Biodiversität als Rechtsproblem, UPR 2010, S. 268. 
488 Möckel/Wolf, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische, rechtliche und politische Herausforderung, NuR 

2020, S. 744. 
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viel CO2 im Boden, bei deutlich geringerer Lachgasbildung. Böden unter ökologischer 

Bewirtschaftung haben eine bessere Bodenstruktur und können im Vergleich mit kon-

ventionell bewirtschafteten Böden doppelt so viel Wasser speichern.“489 

 

Landwirtinnen und Landwirte sind daher bei der Umstellung auf die ökologische Landwirt-

schaft zu unterstützen. Die Maßnahmen zur Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

sind kosten- und zeitaufwändig. Zudem können die Erträge und damit auch das Einkommen 

der Landwirtinnen und Landwirte sinken, wobei der Aufschlag für die Ökovermarktung keinen 

Ausgleich bietet.490 Förderprogramme sollten zukünfitg auf die Umstellung von konventionel-

ler auf ökologische Landwirtschaft ausgerichtet sein, um Landwirtinnen und Landwirte finan-

ziell zu unterstützen. Zudem sollten bereits existierende Förderprogramme auf die Förderfähig-

keit von Maßnahmen zur Reduzierung der Gesamtnährstoffeinträge in die Umwelt und der Re-

duzierung der Pflanzenschutzmittel überprüft und konkretisiert werden. Das würde finanzielle 

Anreize für ein umwelt- bzw. bodenschonendes Verhalten setzen.  

Letztlich sollte die Teilnahme an Agrarumweltberatungen für Landwirtinnen und Landwirte 

hinsichtlich des effizienten sowie umwelt- und bodenschonenden Einsatzes von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln gem. § 17 I BBodSchG in regelmäßigen Abständen (z. B. alle drei Jahre) 

verpflichtend werden. 

 

2.6 Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln durch Fruchtfolgegestaltung und 

gute fachliche Praxis 

Pflanzenbauliche Maßnahmen ermöglichen es, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln zu reduzieren. Der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zufolge führt bei-

spielsweise der Anbau von Leguminosen zu einer natürlichen Stickstoffanreicherung des Bo-

dens – so kann der Einsatz von Mineraldüngern reduziert werden. Eine Reduzierung von Pflan-

zenschutzmitteln kann ebenfalls durch vielfältige Fruchtfolgen erreicht werden, da diese die 

Ausbreitung von Problemgräsern verhindern und Resistenzen vorbeugen. Darüber hinaus führt 

eine dichtere Durchwurzelung des Bodens zu einer Verbesserung der Bodenstruktur. Zusam-

mengenommen wirken sich diese Effekte positiv auf das Bodenleben bzw. die Biodiversität im 

Boden, die Versorgung der Pflanzen und auch auf den Insektenschutz aus. Letzteres lässt sich 

 
489 Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Und es geht doch! – Über schonendes Bodenmanagement ohne Gly-

phosat und den Ausstieg aus Mythen und Pestizitfallen, Der kritische Agrarbericht 2019, S. 185. 
490 Ebd., S. 184. 
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vor allem durch den Anbau von Klee und Luzernen491, die nebenbei eine wichtige Nahrungs-

quelle für Insekten sind, erreichen.492 Entsprechende Maßnahmen ließen sich auch in die gute 

fachliche Praxis des § 17 II S. 2 BBodSchG überführen, die diese damit weiter konkretisieren 

würde: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) […] Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass 

[…] 

8. der Einsatz von Düngemitteln grundsätzlich standortangepasst und bedarfsge-

recht zu erfolgen hat. Angestrebt werden geschlossene Nährstoffkreisläufe: Die 

Nährstoffzufuhr darf nur unwesentlich über den Betrag des Nährstoffentzugs lie-

gen.493 Vor dem Einsatz von Düngemitteln sind pflanzenbauliche Maßnahmen, ins-

besondere Maßnahmen zur Fruchtfolgegestaltung, zur natürlichen Stickstoffan-

reicherung im Boden vorzunehmen. Grundsätzlich ist der Anbau von Kulturen 

mit geringem Düngebedarf zu bevorzugen.494  

9. der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich standortangepasst und be-

darfsgerecht zu erfolgen hat. Vor dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 

pflanzenbauliche Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Fruchtfolgegestal-

tung, zur Vorbeugung von Problemgräsern und Resistenzen und zum natürlichen 

Insektenschutz vorzunehmen.  

 

Der standortangepasste und bedarfsgerechte Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln hat 

nach den Regelungen des Dünge- und Pflanzenschutzrechts zu erfolgen. Die o. g. Vorschläge 

zur Anpassung des Dünge- und Pflanzenschutzrechts an den vorsorgenden Bodenschutz wür-

den daher der Konkretisierung der guten fachlichen Praxis förderlich sein. Geeignete Monito-

ringprogramme zur regions- und schlagspezifischen Untersuchung des Bodenzustands sind zu-

nächst zu etablieren und damit die Regelungen des Dünge- und Pflanzenschutzrechts flankie-

rend zu ergänzen.  

 
491 Kleeartige Futterpflanze aus der Familie der Leguminosen, Vgl. Raupp/Hartmann, in: Madora GmbH & 

Lörrach International e. V. (Hrsg.), Agrarlexikon mit den wichtigsten Begriffen zur Landwirtschaft im europäi-

schen Umfeld, 2017, S. 78. 
492 Vgl. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, in: Der kritische Agrarbericht 2020, Optimum statt Ma-

ximum – Herausforderungen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, S. 69. 
493 Vgl. Ginzky, Der Anbau nachwachsender Rohstoffe aus Sicht des Bodenschutzes, ZUR 2008, S. 191. 
494 Ebd. 
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Zudem weist die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft darauf hin, dass die Interessen 

der Landwirtinnen und Landwirte zu berücksichtigen sind, indem regionale Wertschöpfungs-

ketten erhalten und ausgebaut werden. Die Schaffung von Vermarktungswegen und das Erzie-

len von höheren Erlösen ist unabdingbar, um den Anbau wechselnder Kulturpflanzen, aber auch 

den Verzicht, z. B. auf Herbizide, wirtschaftlich zu gestalten. Der entsprechend gewachsene 

Aufwand und die Mehrkosten müssen angemessen berücksichtigt und honoriert werden.495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
495 Vgl. Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, in: Der kritische Agrarbericht 2020, Optimum statt Ma-

ximum – Herausforderungen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, S. 69. 
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IV. Humusschwund und Rückgang der Arten- und Biotopvielfalt 

 

1. Problemanalyse 

Humus nimmt eine besondere Rolle für zahlreiche ökologische Bodenfunktionen ein. Maßnah-

men zum Erhalt und zum Aufbau von Humus sind von herausragender Bedeutung, um einen 

vorsorgenden und nachhaltigen Bodenschutz zu erreichen. 

Die Ursachen für den Humusschwund sind vielfältig. Vorderbrügge et al. zufolge können so-

wohl lokal begrenzte (z. B. Verlagerung von humosem Bodenmaterial innerhalb eines Schla-

ges) als auch regionale oder überregionale Ursachen einen Humusschwund hervorrufen. Tat-

sächliche Humusverluste vom Ackerschlag sind in der Regel durch Erosion zu verzeichnen.496 

Hingegen wird der Abbau des Humusvorrates im Boden beispielsweise durch Eingriffe in den 

Wasserhaushalt eines Standortes, Landnutzungswandel497 und die Landschaftsausräumung für 

maschineneffiziente Schläge induziert.498 Aber auch Monokulturen, der intensiven Einsatz von 

Mineraldüngern und die unzureichende Zufuhr organischer Substanz begünstigen den Hu-

musabbau.499Beste führt aus, dass Böden, die einen Humusschwund verzeichnen, folglich so-

wohl Nährstoffe als auch Kohlenstoff weniger gut speichern können. Da Humus essenziell für 

die Bodenfruchtbarkeit ist, bedeutet Humusschwund gleichzeitig deren Verlust. Darüber hinaus 

bedingt der Humusschwund die Wüstenbildung, die bei einem Gehalt der organischen Substanz 

im Boden von weniger als 3,6 Prozent einsetzt (Vorstadium). Die Gefahr einer Wüstenbildung 

wird bei einem genaueren Blick auf die organische Substanz der Böden in Deutschland deut-

lich. So enthalten ca. vier Prozent der Böden in Deutschland weniger als ein Prozent Humus, 

30 Prozent weisen ein bis zwei Prozent Humus auf und 47 Prozent zwei bis vier Prozent Humus. 

Lediglich 15 Prozent der Böden in Deutschland bestehen aus vier bis acht Prozent Humus.500  

 

 

 

 

 

 
496 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 14. 
497 Ebd., S. 14 f. 
498 Vgl. Patzel et al., in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Boden-Bildung – Neue Allianzen für den Klima- und Boden-

schutz, Der kritische Agrarbericht 2021, S. 128. 
499 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas 

Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 2016, S. 76. 
500 Ebd. 
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2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Die gute fachliche Praxis 

Gem. § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG ist der standorttypische Humusgehalt insbesondere durch 

eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungs-

intensität zu erhalten. Zum Zwecke des vorsorgenden Bodenschutzes sollte die Bodenbewirt-

schaftung auf einen hohen Humusgehalt bauen. Zur Konkretisierung des § 17 II S. 2 Nr. 7 

BBodSchG ist es erforderlich, dass Mindestgehalte an organischen Stoffen in Ackerböden 

durch regelmäßige Bodenuntersuchung und deren (behördliche) Kontrolle festgelegt werden.501 

Die Daten sollten nach Bodenarten/-typen differenziert werden, um standortangepasste Maß-

nahmen erarbeiten und umsetzen zu können.502  

Die Maßnahmen für die Humuserhaltung sind vielfältig. So hebt § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG 

eine ausreichende Zufuhr organischer Substanz und die Reduzierung der Bearbeitungsintensität 

hervor. Solche Maßnahmen sind beispielsweise die pflanzenbauliche Bewirtschaftung mit einer 

positiven bzw. ausgeglichenen Fruchtfolge zwischen humuszehrenden und humusmehrenden 

Feldfrüchten503, die konservierende Bodenbewirtschaftung und die Verringerung der Entwäs-

serung oder Wiedervernässung (z. B. von Moor- oder Torfböden).504 

Vorderbrügge et al. kritisieren, dass der Gesetzgeber Maßnahmen zur Düngung, Fruchtfolge-

gestaltung und die Art und Weise der Bodenbearbeitung außer Acht lässt, obwohl diese, hin-

sichtlich der Humuserhaltung und des Humusaufbaus, von großer Bedeutung sind. Die ausrei-

chende Zufuhr organischer Substanz kann beispielweise durch die Aufbringung von Stroh, die 

Zufuhr hochwertiger Komposte sowie den effizienten und gezielten Einsatz hochwertiger or-

ganischer Dünger gewährleistet werden. Auch eine zeitweilige Bodenruhe. z. B. durch den An-

bau von Feldfutterpflanzen oder periodischer Grasnutzung, wirkt sich positiv auf den Schutz 

und die Förderung des Humusgehaltes aus.505 Dierauer zufolge kann zudem das Einbringen 

von Humusverbindungen durch Grüngut- und Mistkompost und der Verbleib von Ernterück-

ständen auf dem Boden einen großen Beitrag zum Humusaufbau und -erhalt leisten. Darüber 

 
501 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 18. 
502 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 9. 
503 Z. B. durch ökologische Landbaumethoden, Zwischenfruchtanbau, Mulchbewirtschaftung und Umwandlung 

in Dauerkulturen. 
504 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte Climate Change 

07/2016, S. 220. 
505 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 16 f. 
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hinaus ist der Anbau von mehrjährigem Kleegras in der Fruchtfolge ebenfalls erfolgverspre-

chend. Wirksame Fruchtfolgeregeln sollten mindestens 20 Prozent Kleegras enthalten, um die 

Bodenfruchtbarkeit und die Unkrautunterdrückung zu fördern. Der Anbau von Zwischenfrüch-

ten wirkt sich gleichermaßen positiv auf den Humusaufbau und den Erosionsschutz aus.506 Zu-

sammen genommen stellen die genannten Möglichkeiten zum Schutz und zum Aufbau von 

Humus geeignete Möglichkeiten dar, die gute fachliche Praxis des § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG 

und die BBodSchV im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes zu ergänzen. Eine Erweiterung 

wäre daher nicht an konkrete Prozent-Schwellen des Humusgehaltes gebunden507, sondern 

würde die o. g. Vorsorgemaßnahmen differenziert nach Bodenarten verbindlich vorschreiben.  

Zudem weisen Busch et al. darauf hin, dass § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG ausdrücklich für den 

gesamten Boden und nicht nur für den Oberboden gilt. Da die Bedeutung des Humus für ver-

schiedene Bodentiefen unterschiedlich ist, muss eine Differenzierung von Vorsorgemaßnah-

men nach Ober- und Unterboden vorgenommen werden. Ein hoher Humusgehalt im Oberboden 

(Krume) sorgt nicht nur für eine erhöhte Aggregatstabilität, sondern reduziert auch die Gefahr 

von Verschlämmung, Oberflächenabfluss und Erosion. Hingegen dient ein hoher Humusgehalt 

in tieferen Bodenschichten vorrangig den Klimaschutzzielen (insbesondere der Speicherung 

von Kohlenstoff).508 Hinzu kommt, dass die Schutzbedürfnisse je nach Bodenart und Standort 

variieren. Dem entsprechend wird folgende Erweiterung für das BBodSchG vorgeschlagen: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind 

die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens 

als natürlicher Ressource. Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört ins-

besondere, dass 

[…] 

7. der standorttypische Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende 

Zufuhr an organischer Substanz, durch die Anpassung der Bearbeitungshäufigkeit 

 
506 Vgl. Dierauer, in: Bio Austria et al. (Hrsg.), Dossier: Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit – Die Beziehung zum 

Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 14 f. 
507 Dies würde auch eher in den Bereich der Gefahrenabwehr fallen. 
508 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage, 2015, S. 11 f. 
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und der Bearbeitungstiefe509, durch die Anpassung der Aussaattermine510, durch 

Anpassung der Auf- und Einbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 

durch Fruchtfolgegestaltung, und durch weitere bodenschützende Bewirtschaf-

tungstechniken erhalten wird511. Bei der Wahl der entsprechenden Vorsorgemaß-

nahmen ist eine Differenzierung nach den standortspezifischen Bedürfnissen von 

Ober- und Unterboden vorzunehmen.512 

 

Denkbar wäre zudem eine Erweiterung der Vorsorgeanforderungen BBodSchV nach folgen-

dem Schema: 

Bodenart Vorsorgemaßnahmen zum Erhalt 

und Förderung der organischen 

Substanz im Oberboden 

Vorsorgemaßnahmen zum Erhalt 

und Förderung der organischen 

Substanz im Unterboden 

Bodenart 1 Maßnahme(n) Maßnahmen(n) 

Bodenart 2 Maßnahme(n) Maßnahme(n) 

… …  

 

2.2 Monitoringprogramme zur Ermittlung des standorttypischen Humusgehaltes 

Die Bestimmung des standorttypischen Humusgehaltes stellt eines der größten Probleme bei 

der Umsetzung des § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG dar, da der Humusgehalt eines Standorts von 

zahlreichen Faktoren abhängig ist. Vorderbrügge et al. zufolge wirken sich beispielsweise Ge-

ologie, Bodenart, Klima, Nutzung, Bewirtschaftung und Düngung auf den Humusgehalt eines 

Standortes aus. Obgleich in den vergangenen Jahren zahlreiche Bodenproben sowohl bundes-

weit als auch landesübergreifend oder einzelne Bundesländer betreffend ausgewertet und Hu-

musgehalte ermittelt wurden, ist es noch immer nicht möglich, gültige standorttypische Humus-

gehalte bundes- oder landesweit bzw. für einen Einzelschlag zu ermitteln.513 Möckel führt dazu 

aus: 

 

 
509 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Erarbeitung fachlicher, rechtlicher und organisatorischer Grundlagen zur An-

passung an den Klimawandel aus Sicht des Bodenschutzes – Teil 3: Bestimmung der Veränderungen des Humus-

gehalts und deren Ursachen auf Ackerböden Deutschlands, UBA Texte 26/2016, S. 67 f. 
510 Ebd., S. 75. 
511 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 16 f. 
512 Ebd., S. 11 f. 
513 Ebd., S. 13 f. 
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„Ein flächendeckendes, repräsentatives Monitoring der Boden-C-Gehalte von landwirt-

schaftlichen Flächen, ähnlich der Bodenzustandserhebung für Waldböden, ist bisher 

noch nicht erfolgt, weshalb der genaue aktuelle Zustand der Humusversorgung im Be-

reich Landwirtschaft nicht bekannt ist. Entsprechend schwer fallen Zukunftsprognosen 

zu Humusentwicklung. Letztere erfordern neben einer Bestandsaufnahme eine Prog-

nose der Nutzungsentwicklung und regionalen Klimaentwicklung sowie ein begleitendes 

Monitoring.“514 

 

Bestehende Monitoringprogramme sind jedoch nicht vollumfänglich geeignet, die Humusgeh-

alte auf Ackerböden bzw. Ackerschlägen zu ermitteln. Problematisch sind insbesondere die 

Überlagerung von Einflüssen der Bewirtschaftung und der Standortfaktoren sowie die variie-

renden Humusgehalte innerhalb eines Ackerschlages.515 Notwendig sind daher regelmäßige 

Bodenuntersuchungen durch Landwirtinnen und Landwirte und die Etablierung geeigneter Mo-

nitoringprogramme um die dieselben zu entlasten.516 Bis dahin stehen lediglich die Instrumente 

der bewirtschaftungsdifferenzierten Ermittlung und der Schätzung der Humusgehalte (unter 

Heranziehung der Standortfaktoren Substrat, Boden und Klima) zur Verfügung, so dass keine 

aussagekräftigen Strategien zur Erhaltung und zum Aufbau des Humusgehaltes im Boden ent-

wickelt werden können.517 

 

2.3 Instrumente des Förderrechts 

Landwirtinnen und Landwirte, die Direktzahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik beziehen, 

unterliegen den sog. Cross-Compliance Verpflichtungen zur Erhaltung von Flächen in einem 

guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ). Diese sind in Deutschland in 

der Agrarzahlungen-Verpflichtungsverordnung (AgrarZahlVerpflV) umgesetzt. 

Zum Erhalt des Anteils organischer Substanz im Boden sehen die Regelungen der GLÖZ 6, die 

in § 7 AgrarZahlVerpflV umgesetzt wurden, einzig und allein das Verbot des Abbrennens von 

Stoppelfeldern vor (vgl. Anhang 2 Verordnung (EU) 1306/2013). Daher ist der Erhalt von Di-

rektzahlungen über die erste Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht an den vorsorgenden 

Bodenschutz hinsichtlich des Erhalts und des Aufbaus standorttypischen Humusgehaltes durch 

 
514 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 219. 
515 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 13. 
516 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 220. 
517 Vgl. Vorderbrügge et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute 

fachliche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 14. 
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konkrete Maßnahmen gekoppelt. Da die Bodenfruchtbarkeit die essenzielle Voraussetzung für 

eine funktionierende Agrarwirtschaft ist, stellt sich die Frage, warum ausgerechnet an diesem 

Punkt mit verpflichtenden Maßnahmen gespart wird. Vor allem an dieser Stelle ist ein enormer 

Handlungsbedarf sowohl im Umweltfachrecht als auch auf förderrechtlicher Ebene feststellbar, 

so dass am Ende ein vorsorgender und nachhaltiger Bodenschutz erzielt wird. Die o. g. Maß-

nahmen zur Konkretisierung der guten fachlichen Praxis des BBodSchG und der BBodSchV 

sollten daher ebenso Einzug in das Förderrecht finden (v. a. AgrarZahlVerpflV), um eine Har-

monisierung der Regelungen zu erreichen. 
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V. Rückgang der Arten- und Biotopvielfalt 

 

1. Problemanalyse 

Die Lebensraumfunktion des § 2 II Nr. 1 a BBodSchG ist die Grundlage für das Leben im und 

auf dem Boden, wobei der Bodenfauna und den Mikroorganismen eine wesentliche Bedeutung 

für die Bodenbildung und den Humuserhalt und -aufbau zukommt.518 Die Bodenbearbeitung 

der intensiven Landwirtschaft hat zur Folge, dass der Lebensraum für Pflanzen und Tiere stetig 

kleiner wird und die Funktionen innerhalb der Agrarökosysteme beeinträchtigt werden.519 Um 

das Bodenleben zu fördern, ist es notwendig, organisches Material, welches bei der Ernte ent-

zogen wird, dem Boden zurückzuführen. Die im Boden verbleibende organische Substanz, wie 

etwa Wurzeln und Erntereste, sowie eingesetzte Dünger (z. B. Gülle) reichen zum Humusauf-

bau und zur Ernährung der Bodenlebewesen oftmals nicht aus. Ein mangelndes Nahrungsange-

bot mündet in einen Schwund von Bodenlebewesen, der so die Aufrechterhaltung der Boden-

funktionen gefährdet.520 Moderne landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden haben neben 

den Bodenlebewesen auch einen großen Einfluss auf andere Lebewesen wie z. B. Vögel. Gel-

lermann und Fischer-Hüftle betonen:  

 

„Vögel sind Indikatoren des Umweltzustands. Ihr Rückgang ist ein deutliches Warnsig-

nal, das darauf hinweist, dass die ökologische Qualität der Lebensräume der Agrar-

landschaft eine erhebliche Verschlechterung erfahren hat. […] Geänderte Anbauprak-

tiken, der massive Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, der Wegfall von Ackerbra-

chen und Randstreifen, die Entwässerung von Feuchtgrünland, die Aufgabe von Weide-

haltungssystemen und die zumeist mit dem Anbau von Energiepflanzen einhergehende 

Umwandlung von Grünland haben dazu beigetragen, dass uns in nicht allzu ferner Zu-

kunft der „Stumme Frühling“ in der Feldflur bevorstehen dürfte.“521  

 

 
518 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU, in: Bachmann/Thoenes (Hrsg.), Wege zum vorsor-

genden Bodenschutz – fachliche Grundlagen und konzeptionelle Schritte für eine erweiterte Bodenvorsorge, 2000, 

S. 68. 
519 Vgl. Pestizid Aktions-Netzwerk e. V., Auswirkungen chemisch-synthetischer Pestizide auf die biologische 

Vielfalt, 2010, S. 7. 
520 Vgl. Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas 

Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 2016, S. 75. 
521 Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 234. 
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Ziel sollte es daher sein, dass landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraktiken an den Arten-

schutz gekoppelt werden, um nicht nur den Lebensraum von Bodenlebewesen, sondern auch 

den Lebensraum anderer Lebewesen zu schützen.  

 

2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Gute fachliche Praxis 

Sowohl die Grundsätze der guten fachlichen Praxis des BBodSchG als auch die des BNatSchG 

sehen keine Regelungen vor, welche die Bedürfnisse der Bodenlebewesen berücksichtigen. 

Eine entsprechende Regelung wäre jedoch von entscheidendem Gewicht, da die Bodenlebewe-

sen die toten organischen Stoffe in Humus umwandeln und somit eine essenzielle Rolle für den 

Erhalt und den Aufbau von Humus einnehmen. Die ausreichende Zufuhr organischer Substanz 

und die Reduzierung der Bearbeitungsintensität (vgl. § 17 II S. 2 Nr. 7 BBodSchG) trägt dazu 

nur in geringem Maß bei. Möckel zufolge ist es insbesondere im Bereich des Artenschutzes 

notwendig, Vorgaben bzw. Anordnungen zu Bewirtschaftungstechniken und Maßnahmen fest-

zulegen. So ist es mit flächen-, jahreszeiten- und witterungsspezifische Techniken und Maß-

nahmen möglich, den Tier- und Pflanzenschutz aktiv zu unterstützen. Einhergehen müssen die 

diese Anordnungen mit der Rechtsklarheit und der Verständlichkeit gegenüber seinen Adres-

saten. Zwar existieren nach § 44 IV BNatSchG und § 13 III PflSchG entsprechende Ermächti-

gungsgrundlagen, jedoch wird von diesen in der Praxis nicht in angemessener Weise Gebrauch 

gemacht.522 

Pfiffner et al. führen aus, dass sich bestimmte Bewirtschaftungstechniken positiv auf das Bo-

denleben auswirken können. Allen voran profitieren Regenwürmer von einer weitgehend pflug-

losen bzw. weniger intensiven Bodenbearbeitung in regenwurmaktiven Zeiten (März/April und 

September/Oktober). Auch eine Bearbeitung des Bodens in trockenem oder kaltem Zustand 

schützt die Population, da sich Regenwürmer dann in tieferen Bodenschichten aufhalten. Im 

Vergleich zum Pflügen erreichen Regenwürmer durch ihre Aktivität eine dauerhafte und nach-

haltigere Lockerung des Bodens. Die Bodenbearbeitung sollte darüber hinaus möglichst auf 

abgetrockneten Böden stattfinden. Generell aber sollten schwere Maschinen vermieden werden. 

Bei der Bewirtschaftung der Böden darf außerdem nicht vergessen werden, dass Regenwürmer 

Nahrung brauchen – diese finden sie vor allem auf Feldern, die durch klee- und abwechslungs-

 
522 Vgl. zu diesem Absatz: Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, 

ZUR 2014, S. 21. 
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reiche Fruchtfolgen gekennzeichnet sind. Eine Pflanzendecke, besonders in den Wintermona-

ten, und eine zeitweise Bodenruhe wirken sich ebenso positiv auf den Boden als Lebensraum 

für Regenwürmer aus.  

Ein ausgewogener und gut versorgter Boden sollte das Ziel eines vorsorgenden und nachhalti-

gen Bodenschutzes sein. Diese Art von Boden wirkt sich positiv auf die Pflanzen und Lebewe-

sen im Boden, die Bodengesundheit, die Bodenfruchtbarkeit und die natürlichen Funktionen 

des Bodens selbst aus. Einen Beitrag dazu leistet beispielsweise die flache Aufbringung orga-

nischer Dünger oder die Verdünnung bzw. Aufbereitung der Gülle, da ansonsten die Gefahr 

besteht, Bodenlebewesen zu schädigen. Da Regenwürmer Böden unter einem PH-Wert von 5,5 

meiden, sollte ebenfalls eine regelmäßige Kalkung erfolgen.523  

In Anblick dieser Erläuterungen ist es erforderlich, die Möglichkeiten zur Anpassung bzw. Op-

timierung von Bewirtschaftungsmethoden hinreichend auszuschöpfen, um die Artenvielfalt zu 

erhalten. 524  

Die im 4. Teil (Unterpunkt A) dieser Arbeit erörterten Konkretisierungen der Grundsätze der 

guten fachlichen Praxis des BBodSchG und des BNatSchG sollten daher um die o. g. Maßnah-

men zum Schutz des Bodenlebens und zum Artenschutz erweitert werden.  

 

2.2 Landwirtschaftliche Bodennutzung und besonderer Artenschutz 

Die Vorschriften über den besonderen Artenschutz betreffen besonders geschützte Tier- und 

Pflanzenarten. Gem. § 44 I Nr. 1- 3 BNatSchG (Zugriffsverbote) ist es verboten, Tieren der 

besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Zudem 

beseht ein Verbot streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören und 

die fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören. Solche Regelungen haben zur Folge, dass die landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftungstechniken, insbesondere die der Bodennutzung, in Konkurrenz mit dem besonderen 

Artenschutz stehen. Die Auflösung entsprechender Konkurrenzsituationen scheint durch die 

Sonderregeln für die landwirtschaftliche Bodennutzung des § 44 IV BNatSchG festgelegt zu 

sein. Danach verstoßen entsprechende landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftungsmethoden 

nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 I BNatSchG, wenn die landwirtschaftliche Bodennut-

zung den Anforderungen an die gute fachliche Praxis des § 5 II bis IV BNatSchG und des § 17 

 
523 Vgl. zu diesem Absatz: Pfiffner et al., in: Forschungsinstitut für biologischen Landbau et al. (Hrsg.), Dossier: 

Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit – Die Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 8. 
524 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 21. 
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II BBodSchG entspricht (Legalausnahme525). Diese Legalausnahme betrifft jedoch lediglich die 

Freistellung der täglichen Wirtschaftsweise von Landwirtinnen und Landwirten von den natur-

schutzrechtlichen Anordnungen.526 Lütkes zufolge sind von der täglichen Wirtschaftsweise 

nicht erfasst: 

 

• die Veränderungen der Landschaft, die eine landwirtschaftliche Nutzung erst ermögli-

chen oder diese effektiver gestalten, 

• für die Bodenertragsnutzung vorbereitende Tätigkeiten wie z. B. das Planieren einer 

Fläche und das Durchführen von Ausgrabungen,  

• die Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude und landwirtschaftlicher Wegebau und 

• der Wechsel von einer privilegierten Bewirtschaftungsform in eine andere.527 

 

Bodennutzungsbezogene Handlungen (z. B. Pflügen und der Einsatz von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln) sind somit gem. § 44 IV BNatSchG privilegiert, wenn diese den Anforderungen 

des § 5 II BNatSchG und den Vorgaben des § 17 II BBodSchG entsprechen. Gellermann und 

Fischer-Hüftle zufolge spielt der Artenschutz in den Regelungen des § 17 II BBodSchG jedoch 

eine untergeordnete Rolle und beinhaltet wenige konkrete Verhaltensregelungen, die diesem 

zugutekommen. In Betracht gezogen werden lediglich die Regelungen zur nachhaltigen Siche-

rung der Bodenfruchtbarkeit und der Leistungsfähigkeit des Bodens. Dass diese allerdings 

kaum zum Artenschutz beitragen, wurde bereits erörtert. Demgegenüber sind die Vorschriften 

des § 5 II BNatSchG zwar konkreter gefasst, jedoch sind diese ebenfalls nicht geeignet, dem 

Artenschutz vollumfänglich Rechnung zu tragen. Ausschließlich § 5 II Nr. 2 BNatSchG ver-

mittelt den Grundsatz, dass mit Pflanzen und Tieren möglichst schonend umzugehen ist. Dies 

gilt auch im Rahmen einer auf die Ertragserzielung gerichtete Bodennutzung. Das damit ein-

hergehende Gebot des rücksichtsvollen Umgangs mit Pflanzen und Tieren und der Vermeidung 

von Beeinträchtigungen sollte daher erfordern, dass vermeidbare Schädigungen geschützter Ar-

ten bei der Bodennutzung zu verhindern sind. Wer rücksichtslos über das Interesse an der Er-

haltung der natürlichen Ausstattung der Nutzfläche den Boden bestellt, sollte daher nicht von 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten befreit sein.528  

 

 
525 Vgl. Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 235. 
526 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.04.1983 – 4 C 76.80, Rn. 12 – zitiert nach juris. 
527 Vgl. Lütkes, in: Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG, 2011, § 14, Rn. 32 f. 
528 Vgl. Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 236., im 

Weiteren sei auf die Ergebnisse von Gellermann und Fischer-Hüftle verwiesen (auch im Bezug auf die Betroffen-

heit europäischer Arten). 
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Ferner sind die zuständigen Behörden in Fällen der privilegierten landwirtschaftlichen Boden-

nutzung (vgl. § 44 IV S. 1 BNatSchG) angehalten, dem besonderen Artenschutz zu berücksich-

tigen. Dafür müssen sie ihre Verpflichtung aus § 44 IV 3 BNatSchG zur Anordnung von erfor-

derlichen Bewirtschaftungsvorgaben wahrnehmen. Dazu sind flächendeckend Untersuchungen 

von Umwelt und Landschaft und den Auswirkungen der bodenbezogenen Landwirtschaftsprak-

tiken auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen notwendig. Solange den Landwirtin-

nen und Landwirten keine entsprechenden Daten zur Verfügung gestellt und Bewirtschaftungs-

vorgaben auferlegt werden, geht die landwirtschaftliche Bodennutzung auf Kosten der Arten-

vielfalt. 

Letztlich beinhalten auch die Cross-Compliance-Regelungen nur wenige Anforderungen an den 

Artenschutz. Einzig die Grundanforderungen zur Betriebsführung betreffen Regelungen, wel-

che die der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie (GAB 2 und 3) umsetzen.529  

 

2.3 Förderrecht: Ökologische Vorrangflächen 

Empfängerinnen und Empfänger von Direktzahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik, deren 

Ackerland mehr als 15 Hektar beträgt, sind gemäß Art 46 Verordnung (EU) 1307/ 2013 ver-

pflichtet, mindestens fünf Prozent des angemeldeten Ackerlands als im Umweltinteresse ge-

nutzte Flächen auszuweisen (ökologische Vorrangflächen). Die Fläche darf folglich nicht der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen, sondern lediglich den in Art. 46 II Verordnung 

(EU) 1307/ 2013 bezeichneten Flächen im Umweltinteresse. Zu den im Umweltinteresse ge-

nutzten Flächen zählen beispielsweise: Brachliegende Flächen, Terrassen, Pufferstreifen, Auf-

forstungsflächen und Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen.  

Ökologische Vorrangflächen haben eine große Bedeutung für den Erhalt und die Förderung der 

biologischen Vielfalt im Boden. Der Humusaufbau hängt unmittelbar mit einem aktiven Bo-

denleben zusammen, das durch biodiversitätsfördernde Maßnahmen positiv beeinflusst werden 

kann. Röder zufolge wird die Einrichtung ökologischer Vorrangflächen in nennenswertem Um-

fang im deutschen und europäischen Maßstab in drei Typen umgesetzt. Dies sind Brachen, 

Zwischenfrüchte und Leguminosen (Hülsenfrüchte und kleeartige Futterpflanzen). In der Regel 

erfüllen die meisten Betriebe ihre Cross-Compliance-Verpflichtungen nur mit ein oder zwei 

Maßnahmen. Gewöhnlich hat die Einfachheit der Umsetzung Vorrang vor der ökologischen 

und betriebswirtschaftlichen Optimierung. Aufgrund dessen ist eine Qualifizierung der Agra-

 
529 Vgl. Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 235. 
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rumwelt- und Klimamaßnahmen notwendig, da ansonsten eine Minimalumsetzung erfolgt. Oft-

mals spielen auch die Gewichtungsfaktoren nicht die Wirksamkeit der Maßnahme für den Bio-

diversitätserhalt wider. Demnach sollten Maßnahmen mit höherem Potenzial für den Natur-

schutz (z. B. Brachen oder Randstreifen) einen höheren Gewichtungsfaktor zugesprochen be-

kommen als Zwischenfrüchte und Leguminosen. Alternativ könnten Letztere aus dem Katalog 

der Typen der ökologischen Vorrangflächen gestrichen werden. Weiterhin wäre eine Erhöhung 

der ökologischen Vorrangflächen auf mindestens sieben Prozent und ein Verbot von Pflanzen-

schutzmitteln auf den entsprechenden Flächen notwendig, um einen nennenswerten Effekt im 

Hinblick auf die Biodiversität zu erreichen.530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
530 Vgl. Röder, in: Lange (Hrsg.), Auf dem Weg zur Reformation der Gemeinsamen Agrarpolitik?, Loccumer 

Landwirtschaftstagung 2017, Protokoll 13/17, S. 103 ff.  
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VI. Landnutzungsänderungen und Klimawandel 

 

1. Problemanalyse 

Landnutzungsänderungen, d. h. die Umwandlung von Wäldern, Mooren, feuchten Flächen und 

Grünland in Ackerland531, spielen in der heutigen klimapolitischen Debatte aufgrund der Aus-

wirkungen auf den Klimawandel eine enorme Rolle. Der Grund dafür ist, dass Böden Kohlen-

stoffsenken sind, die gewaltige Mengen an Kohlenstoff enthalten. Der teilweise seit Jahrmilli-

onen gespeicherte Kohlenstoff in Wäldern, Mooren und (Dauer-) Grünland wird durch Land-

nutzungsänderungen freigesetzt.532 Für den vorsorgenden Bodenschutz sind insbesondere zwei 

Handlungsfelder von Bedeutung:  

 

1. die Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung von Moorflächen und 

2. der Umbruch von Dauergrünland. 

 

Krimphove zufolge sind die Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung von Moorflächen 

aufgrund der charakteristischen dichten organischen Masse (Torf) als Kohlenstoffspeicher von 

Bedeutung. Durch Torfbildung werden beispielsweise in wachsenden Mooren bis zu 1500 Ki-

logramm Kohlenstoffäquivalente pro Hektar und Jahr gebunden. Um dies zu verdeutlichen: 

Drei Prozent der globalen Landfläche sind Moore und ein Drittel der globalen Landfläche sind 

mit Wäldern bedeckt. Trotz des geringen Anteils von Mooren an der gesamten globalen Land-

fläche speichern diese doppelt so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde. Die 

Umwandlung von Mooren in Weide- und Ackerflächen hat zur Folge, dass derzeit über ein 

Drittel der landwirtschaftlich zugeordneten CO2-Emissionen in Deutschland auf trockenge-

legte landwirtschaftlich genutzte Moore entfallen.533 Die Europäische Kommission führt aus, 

dass, neben der Eigenschaft der Speicherung von Kohlenstoff, Moore eine Vielzahl von positi-

ven Funktionen für die Umwelt haben. Zum einen verbessern Moore und andere Feuchtgebiete 

die Wasserqualität, indem sie Sedimente, Nährstoffe und toxische Stoffe speichern. Zum ande-

ren sind Moore und andere Feuchtgebiete ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- 

und Pflanzenarten und liefern erneuerbare Ressourcen, wie z. B. Schilf und Salz. Insbesondere 

die Umwandlung in landwirtschaftliche oder industrielle Nutzflächen und der nicht nachhaltige 

 
531 Vgl. Ribbe, Gutes Klima für Veränderungen in der Agrarpolitik – Klimaschutz als Auslöser einer neuen agrar-

politischen Auseinandersetzung, Der kritische Agrarbericht 2009, S. 47. 
532 Ebd., S. 48. 
533 Vgl. Krimphove, in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Forschungsfelder – Maga-

zin für Ernährung und Landwirtschaft, Ausgabe 1/2020, S. 23.  
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Torfabbau, der Eintrag übermäßiger Mengen an Stickstoff und Phosphor aus kommunalen Ab-

wässern und der zunehmende Grundwasserverbrauch führen jedoch zu bedeutenden Flächen-

verlusten.534 

Möckel zufolge nimmt (Dauer-)Grünland eine Vielzahl ökologischer Funktionen ein und ist 

nach Wald und Acker die drittgrößte Landnutzungsform in Deutschland. Dauergrünlandböden 

speichern große Mengen an Kohlenstoff, schützen den Boden vor Erosion und sind von Bedeu-

tung für den Wasserrückhalt sowie die Qualität der Wasserkörper. Zudem gehört Dauergrün-

land zu den artenreichsten Nutzungsformen der deutschen Kulturlandschaft.535 Grünlandregio-

nen sind darüber hinaus aufgrund ihres typischen Landschaftsbildes prägend für die Kultur-

landschaft und damit auch Grundlage für Tourismus.536  

Möckel führt zudem aus, dass die ursprüngliche Nutzungsform der Weidehaltung zunehmend 

den agrarwirtschaftlichen Bedingungen der industrialisierten Landwirtschaft weicht. Der An-

bau von (Kraft-)Futterpflanzen, wie z. B. Getreide, Mais und Soja, verdrängt die klassischen 

Nutzungsformen und bedingt so eine Ausweitung der Ackerflächen, um den Tierbestand halten 

und den Fleischbedarf decken zu können. Jedoch ist diese Ausweitung auch auf steigende Roh-

stoffpreise und die Ausweisung neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen zurückzuführen. Folg-

lich wird das zur Verfügung stehende Dauergrünland in Ackerland umgewandelt.537 Daher ist 

es kaum wunderlich, dass durch die zunehmende Intensivierung von Dauergrünland und Moo-

ren neben den natürlichen Bodenfunktionen auch die Artenvielfalt leidet.538  

Der Erhalt von Mooren und Dauergrünland ist vor dem Hintergrund der zahlreichen positiven 

ökologischen Funktionen durch das Ordnungs- und Förderrecht besonders zu schützen. Ziel des 

vorsorgenden Bodenschutzes hinsichtlich des Landnutzungswandels sollte es sein, Flächen, die 

noch über hohe Kohlenstoffvorräte verfügen (insbesondere Moore und Dauergrünland), zu er-

halten539, zu identifizieren und Umwandlungsverbote in der Fachgesetzgebung zu etablieren. 

 

 

 

 
534 Vgl. Mitteilung KOM (95) 189 endg., Sinnvolle Nutzung und Erhaltung von Feuchtgebieten, S. 2. 
535 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 2: Ordnungs-

recht, NuR 2016, S. 741 und 814. 
536 Vgl. Ruppaner, Zukunft für Wiesen und Weiden – Ein Plädoyer für eine Umkehr im Umgang mit Grünland, 

Der kritische Agrarbericht 2010, S. 29. 
537 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 1: Förderrecht, 

NuR 2016, S. 741 f. 
538 Vgl. Ruppaner, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Zukunft für Wiesen und Weiden – Ein Plädoyer für eine Umkehr 

im Umgang mit Grünland, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 29. 
539 Vgl. Ribbe, Gutes Klima für Veränderungen in der Agrarpolitik – Klimaschutz als Auslöser einer neuen agrar-

politischen Auseinandersetzung, Der kritische Agrarbericht 2009, S. 50 
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2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Begriffsbestimmung Dauergrünland 

Die Bestimmung des Begriffs Dauergrünland führt in der Praxis zu Rechtsproblemen.540 Gem. 

Art. 4 I Buchst. h Verordnung (EU) 1307/2013 sind unter Dauergrünland Flächen zu verstehen, 

die durch Einsaat oder auf natürlich Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt werden. Auch dürfen diese Flächen seit mindestens fünf Jahren 

nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs gewesen sein. Gem. Art. 4 

I Buchst. i Verordnung (EU) 1307/2013 versteht man unter Gras und anderen Grünfutterpflan-

zen alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder nor-

malerweise Teil von Saatgutmischungen für Weideland oder Wiesen sind. Darüber hinaus legt 

§ 2 Direktzahlungen-Durchführungsgesetz (DirektZahlDurchfG) fest, dass als Dauergrünland 

auch Flächen gelten, die abgeweidet werden können und einen Teil der etablierten lokalen Prak-

tiken darstellen, wo Gras und andere Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Weidegebieten 

vorherrschen. Weitere Regelungen trifft beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen. In sei-

nem Naturschutzgesetz wird in § 4 I S. 2 festgelegt, dass Dauergrünland alle auf natürliche 

Weise entstandenen Grünlandflächen sowie angelegte und dauerhaft als Wiese, Mähweide oder 

Weide genutzte Grünlandflächen und deren Brachen sind. Diese Regelung geht damit weiter 

als die übrigen Definitionen (EU und DirektZahlDurchfG), da Brachen ausdrücklich in den 

Schutz des Umwandlungsverbots mit einbezogen werden.541 

Rechtsprobleme entstehen insbesondere durch das Fehlen von Auslegungshinweisen oder Lis-

ten, welche Pflanzen im Einzelnen unter Gras und Grünfutterpflanzen fallen. Das OVG Lüne-

burg orientiert sich bei der Definition von Grünfutterpflanzen an den Definitionen der Brock-

haus Enzyklopädie:  

 

„Grünfutter ist die Bezeichnung für Pflanzen, die vor Abschluss ihres Wachstums ge-

mäht und in frischem Zustand an landwirtschaftliche Nutztiere verfüttert werden; die 

Pflanzen des Grünlandes umfassen die drei Hauptgruppen Futtergräser, Kleearten (und 

andere Leguminosen) sowie Kräuter (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl. zu „Grün-

futter“ und „Grünland“). Hierbei handelt es sich um sog. krautige Pflanzen. Hierunter 

sind Pflanzen zu verstehen, die im Unterschied zu den Gehölzen nicht oder nur schwach 

 
540 Vgl. Winkelmüller et al., Rechtliche Bewertung der Beihilfefähigkeit von Extensivgrünland am Beispiel des 

Betriebs „Bunde Wischen e. V.“, Agrar- und Umweltrecht 2018, S. 82. 
541 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 1: Förderrecht, 

NuR 2016, S. 743. 
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verholzen und gegen Ende der Vegetationsperiode gänzlich oder bis auf die bodenna-

hen, unterirdisch oder im Wasser untergetauchten Sprossteile zugrunde gehen (vgl. 

Brockhaus Enzyklopädie, a.a.O., zu „Kräuter, krautige Pflanzen“). 542 

 

Eine entsprechende Konkretisierung könnte in § 7 BNatSchG (Begriffsbestimmungen) über-

führt werden, um Dauergrünlandflächen nach einheitlichen Maßstäben zu identifizieren. Dar-

über hinaus sollte im gleichen Zug auch festgelegt werden, dass Brachflächen in den Schutz 

des Umwandlungsverbotes mit einbezogen werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der 

Dauergrünlandschutz durch eine zeitweise Nutzungseinstellung umgangen wird.543 Daher 

könnte § 7 BNatSchG folgendermaßen ergänzt werden:  

 

§ 7 Begriffsbestimmungen 

[…] 

(2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen: 

[…] 

22. Dauergrünland,  

Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürlich Weise (Selbst-

aussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden 

und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirt-

schaftlichen Betriebs sind. Zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflan-

zen genutzte Grünlandflächen sind insbesondere Wiesen, Mähweiden oder Weiden 

und deren Brachen. Brachliegende Flächen sind als Dauergrünland zu betrachten, 

sofern die entsprechende Fläche noch ein grünlandtypisches Agrarinventar auf-

weist.544 Als Dauergrünland gelten auch Flächen, die abgeweidet werden können 

und einen Teil der etablierten lokalen Praktiken darstellen, wo Gras und andere 

Grünfutterpflanzen traditionell nicht in Weidegebieten vorherrschen. Gras oder 

andere Grünfutterpflanzen sind alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in na-

türlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen 

für Weideland oder Wiesen sind. Grünfutterpflanzen sind Pflanzen, die vor Ab-

schluss ihres Wachstums gemäht und in frischem Zustand an landwirtschaftliche 

 
542 OVG Lüneburg 10. Senat, Beschluss vom 13.08.2012, 10 LA 93/11, Rn. 7 – zitiert nach Juris. 
543 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 1: Förderrecht, 

NuR 2016, S. 744. 
544 Ebd. 
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Nutztiere verfüttert werden. Dazu zählen insbesondere Futtergräser, Kleearten 

(und andere Leguminosen) sowie Kräuter.545 

 

2.2 Regelungen des BBodSchG und der BBodSchV 

 

2.2.1 Zweckbestimmung BBodSchG 

Der Moor- und Dauergrünlandschutz kann im BBodSchG vor allem über den Klimaschutz er-

reicht werden. Die Zweckbestimmung des § 1 BBodSchG enthält zunächst keine Hinweise da-

rauf, dass mit dem BBodSchG klimaschützende Ziele bzw. Maßnahmen angestrebt werden. 

Derzeit liegt der instrumentelle Schwerpunkt der im BBodSchG verankerten Ziele vielmehr auf 

der Gefahrenabwehr und der Altlastensanierung.546 Auch wird die klimaschützende Funktion 

des Bodens nicht im § 2 BBodSchG aufgeführt. Sanden schlägt eine Erweiterung des § 1 S. 3 

BBodSchG um die Klimaschutzfunktion des Bodens vor, die problemlos umsetzbar wäre. Al-

ternativ kann die Legaldefinition der natürlichen Funktionen des Bodens in § 2 II BBodSchG 

gleichermaßen um die Klimaschutzfunktion erweitert werden und würde so automatisch unter 

§ 1 S. 3 BBodSchG („natürliche Funktionen“) fallen. Diese Änderungen der §§ 1 S. 3 und 2 II 

BBodSchG können auch parallel vorgenommen werden. Als Klimaschutzfunktionen können 

die Speicherung von Kohlenstoff im Boden und die Kühlung der Atmosphäre klassifiziert wer-

den.547 Über eine entsprechende Änderung würde der Moor- und Dauergrünlandschutz über 

den Schutz der ökologischen Funktionen des Bodens Beachtung finden. Darüber hinaus sollte 

der Klimaschutz als Ziel neben dem BBodSchG auch in das Naturschutz- und Wasserrecht auf-

genommen werden.548 Folgende Änderung des § 1 S. 3 und § 2 II BBodSchG werden vorge-

schlagen:  

 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 

wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-

den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 

und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwir-

kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen, seiner 

 
545 Vgl. OVG Lüneburg 10. Senat, Beschluss vom 13.08.2012, 10 LA 93/11, Rn. 7 – zitiert nach Juris. 
546 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 237. 
547 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 227.  
548 Vgl. Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundesre-

gierung, 2020, S. 19. 
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Klimafunktion549 sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden. 

 

§ 2 BBodSchG Begriffsbestimmungen 

[…] 

(2) Der Boden erfüllt im Sinne dieses Gesetzes 

1. die natürliche Funktionen als 

[…] 

d) Kohlenstoffspeicher und seiner weiteren klimaschützenden Funktionen, insbe-

sondere der Kühlung der Atmosphäre.550  

[…] 

 

2.2.2 Werte und Anforderungen des § 8 BBodSchG  

Um den Klimaschutz nicht nur eine symbolhafte Wirkung über die Grundsätze und natürlichen 

Funktionen des Bodens zu verleihen, sollte § 8 II BBodSchG ebenso um die Aspekte des Kli-

maschutzes erweitert werden. So ermächtigt § 8 II BBodSchG die Bundesregierung, zur Erfül-

lung der sich aus § 7 BBodSchG ergebenden Pflichten sowie zur Festlegung von Anforderun-

gen an die damit verbundene Untersuchung und Bewertung von Flächen mit der Besorgnis einer 

schädlichen Bodenveränderung Vorschriften zu erlassen. Neben den bisherigen Regelungen 

über Bodenwerte (vgl. § 8 II Nr. 1 BBodSchG) und den zulässigen Zusatzbelastungen und An-

forderungen zur Vermeidung oder Verminderung von Stoffeinträgen (vgl. § 8 II Nr. 2 

BBodSchG) sollte ein neuer Punkt 3 eingeführt werden: 

 

§ 8 Werte und Anforderungen 

[…] 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 20) 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung der sich aus § 

7 ergebenden Pflichten sowie zur Festlegung von Anforderungen an die damit verbun-

dene Untersuchung und Bewertung von Flächen mit der Besorgnis einer schädlichen 

Bodenveränderung Vorschriften zu erlassen, insbesondere über 

[…] 

 
549 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 227. 
550 Ebd.  
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3. Anforderungen zur Dämpfung des Klimaantriebs.551 

 

2.2.3 Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

Hofmann zufolge ist es notwendig, die Grundsätze der guten fachlichen Praxis des § 17 II S. 2 

BBodSchG um klimaschützenden Maßnahmen, und damit auch den Moor- und Dauergrünland-

schutz, auf vorsorgender Ebene zu erweitern. Gem. § 17 I S. 1 BBodSchG wird bei der land-

wirtschaftlichen Bodennutzung die Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG bereits durch die gute 

fachliche Praxis erfüllt. Klimaschützende Aspekte können nach der derzeitigen Gesetzeslage 

jedoch lediglich Nebenfolge der Einhaltung der guten fachlichen Praxis sein. Sie zielt gem. § 

17 II S. 2 BBodSchG auf die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und die Leistungs-

fähigkeit des Bodens, nicht aber auf den Klimaschutz ab. Problematisch ist auch die unzu-

reichende Konkretisierung der guten fachlichen Praxis, wodurch die Herleitung klimaschützen-

der Maßnahmen deutlich erschwert ist.552 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden for-

dert, dass vor allem die Erhaltung kohlenstoffreicher Böden (z. B. Hoch- und Niedermoore, 

Dauergrünland, Marschen und Auenböden) im Vordergrund einer guten fachlichen Praxis ste-

hen sollte. Gem. § 17 II S. 2 Nr. 1 BBodSchG hat die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung 

der Witterung grundsätzlich standortangepasst zu erfolgen. Dabei liegt das Hauptaugenmerkt 

auf den natürlichen Eigenschaften des Bodens und den spezifischen Standorteigenschaften. Vor 

allem bei Mooren und Dauergrünland lassen es eben die spezifischen Standorteigenschaften 

und auch die natürliche Funktion des Bodens als Kohlenstoffspeicher nicht zu, eine ordnungs-

gemäße Ackernutzung durchzuführen. An den entsprechenden Standorten stehen beispiels-

weise ein Grünlandumbruch und die Entwässerung von Mooren nicht im Einklang mit der guten 

fachlichen Praxis. Kohlenstoffreiche Böden sollten als sensible Gebiete definiert werden, in 

denen sowohl ein Umwandlungsverbot als auch ein Verbot des Pflügens von Dauergrünland 

normiert wird. Ein generelles Grünlandumbruch- und Entwässerungsverbot ist infolgedessen 

unabdingbar, um einen vorsorgenden und nachhaltigen Bodenschutz zu gewährleisten und die 

Regelungen der guten fachlichen Praxis nicht auszuhöhlen.553 Denkbar wäre daher den Grün-

landumbruch ausdrücklich von den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis des § 17 II 

BBodSchG554 auszuschließen. Die Vorschriften zur guten fachlichen Praxis des § 17 II S. 2 

 
551 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 227. 
552 Vgl. Hofmann, Landwirtschaft und Klimaschutz aus deutscher Sicht, NVwZ 2019, S. 1148 f. 
553 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 8 f. 
554 Eine entsprechende Regelung sollte ebenso in das BNatSchG übertragen werden. 
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BBodSchG, und im Weiteren auch des § 5 II BNatSchG, sind deshalb um verpflichtende Auf-

lagen zur Nutzung organischer Böden zu erweitern: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) […] Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass 

[…] 

7. der standorttypische Humusgehalt des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende 

Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität, 

auch mit Blick auf den Klimaschutz555, erhalten wird. 

8. die standorttypische Kohlenstoff- und Wasserrückhaltungskapazität des Bodens 

erhalten oder wiederhergestellt wird.556 Der Zustand organischer Böden darf nicht 

verschlechtert werden. Der Tiefenumbruch und die Vertiefung oder die Neuanlage 

von Drainagen557 in organischen Böden ist verboten. 

 

Eine derartige Regelung setzt jedoch voraus, dass organisch wertvolle Böden anhand von kon-

kreten Maßstäben identifiziert werden können. Dazu sind in der BBodSchV entsprechende 

Konkretisierungen aufzunehmen, um die vorgeschlagene Änderung des § 17 II BBodSchG und 

§ 5 II BNatSchG nicht auszuhöhlen. Ferner sind solche Regelungen durch geeignete behördli-

che Ermächtigungs-, Anordnungs- und Konkretisierungsbefugnisse sowie durch verpflichtende 

Agrarumweltberatungen für Landwirtinnen und Landwirte zu flankieren.  

 

2.2.4 Gebietsbezogener Bodenschutz 

Die Länder können gem. § 21 III BBodSchG Gebiete, in denen flächenhaft schädliche Boden-

veränderungen auftreten oder zu erwarten sind, und die dort zu ergreifenden Maßnahmen be-

stimmen sowie weitere Regelungen über gebietsbezogene Maßnahmen des Bodenschutzes tref-

fen. Der gebietsbezogene Bodenschutz des § 21 III BBodSchG ist hinsichtlich des vorsorgen-

den Bodenschutzes zu erweitern. So könnten Bodenschutzgebiete zum Schutz von Dauergrün-

land, Moorböden und anderen feuchten Boden ausgewiesen werden. Folgende Erweiterung 

wird vorgeschlagen: 

 

 
555 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 227. 
556 Ebd. 
557 Vgl. Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundesre-

gierung, 2020, S. 18. 
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§ 21 Landesrechtliche Regelungen 

[…] 

(3) Die Länder können darüber hinaus Gebiete, in denen flächenhaft schädliche Boden-

veränderungen auftreten oder zu erwarten sind, und die dort zu ergreifenden Maßnah-

men bestimmen sowie weitere Regelungen über gebietsbezogene Maßnahmen des Bo-

denschutzes treffen. Letztere können auch Bodenschutzgebiete zum Zweck des vor-

sorgenden Bodenschutzes enthalten.558 

 

2.2.5 Dauerbeobachtung 

Gem. § 21 IV BBodSchG können die Länder bestimmen, dass für das Gebiet ihres Landes oder 

für bestimmte Teile des Gebiets Bodeninformationssysteme eingerichtet und geführt werden. 

Hierbei können insbesondere Daten von Dauerbeobachtungsflächen und Bodenzustandsunter-

suchungen über die physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit des Bodens und 

über die Bodennutzung erfasst werden. Freilich setzt die Nützlichkeit von Dauerbeobachtungs-

flächen voraus, dass diese auch auf den Klimaschutz ausgerichtet sind, um relevante Daten zu 

erheben. Es wird daher empfohlen, dass Dauerbeobachtungsprogramme im Hinblick auf die 

Erfordernisse eines auf den Klimawandel bezogenen Bodenmonitorings konkretisiert wer-

den.559 

 

2.2.6 BBodSchV 

Der Klima- und damit auch der Moor- und Dauergrünlandschutz kann zudem in § 9 BBodSchV 

angesiedelt werden, der den Zeitpunkt festlegt, wann eine schädlicher Bodenveränderungen zu 

besorgen ist. Mit einer Erweiterung des § 9 I BBodSchV um Aspekte des Klimaschutzes, würde 

die Vorsorgepflicht des § 7 BBodSchG konkretisiert. Nachstehende Änderung des § 9 I 

BBodSchG käme in Betracht: 

 

§ 9 Besorgnis schädlicher Bodenveränderungen 

(1) Das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 7 des Bundes-Bodenschutz-

gesetzes ist in der Regel zu besorgen, wenn 

[…] 

 
558 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 227; eine entsprechende 

Erweiterung wäre auch im Hinblick auf die weiteren in 4. Teil – Punkt A dieser Arbeit erörterten Probleme der 

landwirtschaftlichen Bodennutzung sinnvoll. 
559 Vgl. LABO, Positionspapier – Klimawandel – Betroffenheit und Handlungsempfehlungen des Bodenschutzes, 

2010, S. 4. 
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3. der standorttypische Humusgehalt des Bodens oder die Kohlenstoff- und Was-

serrückhaltekapazität mit Blick auf die Klimaschutzfunktion des Bodens erheblich 

reduziert wird und diese Reduzierung geeignet ist, schädliche Bodenveränderun-

gen herbeizuführen.560 

[…] 

 

Sanden zufolge muss eine derartige Erweiterung mit einem neuen Anhang in der BBodSchV 

einhergehen, welcher sich mit den Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von 

Humusverlusten in besonders schützenswerten Gebieten befasst. Der Anwendungsbereich 

sollte sich auf die Untersuchung von Flächen gem. § 9 I Nr. 3 BBodSchV erstrecken.561 Dabei 

sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:  

 

• Bodentyp, 

• Tongehalt, 

• organischer Kohlenstoff im Boden (sowohl gespeicherter Kohlenstoff als auch die Koh-

lenstoffkonzentration im Humus), 

• Klima (einschließlich Niederschlagsverteilung und Windverhältnisse), 

• Topografie, 

• Bodenbedeckung und 

• Bodennutzung.562 

 

2.3 Regelungen des BNatSchG 

 

2.3.1 Die gute fachliche Praxis des BNatSchG 

Regelungen zum Erhalt von Moorstandorten und Grünlandumbruch sind insbesondere in den 

Grundsätzen der guten fachlichen Praxis des BNatSchG normiert. Gem. § 5 II Nr. 5 BNatSchG 

ist ein Grundlandumbruch auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, 

auf Standorten mit hohem Grundwasserstand und auf Moorstandorten zu unterlassen. Im Der 

Gesetzgeber bringt zum Ausdruck, dass 

 

 
560 Vgl. Sanden, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 228. 
561 Ebd. 
562 Vgl. Anhang 1, Abschnitt 2 des Entwurfs der Bodenrahmenrichtlinie der Europäischen Kommission, RL – 

KOM  2006/0086 – 232 endg.  
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„Grünlandflächen für den Natur- und Landschaftsschutz eine besondere Bedeutung ha-

ben. Aus Naturschutzsicht geht es nicht nur darum, durch Grünlandumbruch auf erosi-

onsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, bei hohem Grundwasserstand 

sowie auf Moorböden verursachte stoffliche Umweltbelastungen (v. a. bei Böden und 

Gewässern) zu vermeiden, sondern gerade auch um die Sicherung von Lebensräumen 

für bestimmte Tiere und Pflanzen. Durch die Ackernutzung auf solchen problematischen 

Standorten kann es zu irreversiblen Schäden für diese bestimmten Lebensräume kom-

men und zur Beeinträchtigung und Umgestaltung historisch gewachsener Kulturland-

schaften.“563 

 

Problematisch ist, dass § 5 II BNatSchG einen lediglich grundsatzhaften Charakter aufweist 

und nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts564 nicht unmittelbar anwendbar 

ist. Aufgrund der abstrakten Formulierung des § 5 II BNatSchG ist in jedem Einzelfall eine 

Eingriffsprüfung vorzunehmen.565 Es ist daher dringend erforderlich, die Grundsätze der guten 

fachlichen Praxis des § 5 II BNatSchG zu konkretisieren und verbindlich auszugestalten. 

Dieses Defizit zeigt sich auch auf landesrechtlicher Ebene. Ein Großteil der Bundesländer legt 

keine Regelungen bzw. Konkretisierungen über die des § 5 II BNatSchG hinaus fest. Ausnah-

men stellen z. B. Bayern und Baden-Württemberg dar: So regelt das Naturschutzgesetz des 

Landes Bayern in seinem § 4 abweichend von § 5 BNatSchG u. a. Verbote hinsichtlich des 

Umbruchs von Dauergrünland und Dauergrünlandbrachen bei der landwirtschaftlichen Nut-

zung und der Absenkung des Grundwasserstands in Nass- und Feuchtgrünland sowie -brachen 

und auf Moorstandorten. Das Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg normiert in § 

7 IV über § 5 II BNatSchG hinaus, dass die Anlage neuer sowie die wesentliche Änderung 

bestehender Entwässerungseinrichtungen bei Moorstandorten und Feuchtwiesen zu unterlassen 

sind. Änderungen bestehender Entwässerungsanlagen sind zulässig, wenn sie den Zielen der 

Renaturierung oder der Wiedervernässung von Moorstandorten und Feuchtwiesen dienen. 

Auch eine derartige Konkretisierung geht jedoch nicht weit genug, weshalb auf Bundesebene 

verbindliche Konkretisierungen festzulegen sind, die Mindeststandards für die Landesgesetz-

gebung darstellen. Diese können sich an den o. g. Konkretisierungen des BBodSchG und der 

BBodSchV, auch im Sinne der Harmonisierung, orientieren. 

 

 
563 BT-Drs. 14/6378, S. 40. 
564 Z.B. BVerwG, Urt. v. 01.09.2016 – 4 C 4.15. 
565 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 2: Ordnungs-

recht, NuR 2016, S. 815. 
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2.3.2 Die Landwirtschaftsklausel des § 14 II BNatSchG 

Eine der größten Regelungslücken im BNatSchG und der damit einhergehende Bedarf an ver-

bindlichen Regelungen zeigt sich an der Landwirtschaftsklausel des § 14 II BNatSchG. Danach 

ist die landwirtschaftliche Bodennutzung nicht als Eingriff in die Natur und Landschaft anzu-

sehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt wer-

den. Entspricht die landwirtschaftliche Bodennutzung den Anforderungen an die gute fachliche 

Praxis des § 5 II- IV BNatSchG und des § 17 II BBodSchG, widerspricht diese gem. § 14 II S. 

2 BNatSchG nicht den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Legalaus-

nahme566). Diese Legalausnahme betrifft jedoch lediglich die Freistellung der sog. täglichen 

Wirtschaftsweise von Landwirtinnen und Landwirten von den naturschutzrechtlichen Anord-

nungen.567 Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist der Umbruch von Dauergrünland „wegen 

des Verlusts ökologisch wertvollen Grünlandes ein Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 

BNatSchG. Es handele sich um keine nach § 14 Abs. 2 BNatSchG privilegierte landwirtschaft-

liche Bodennutzung, weil der Umbruch erst die Voraussetzungen für die Nutzung als Acker 

schaffe.“568 Festzuhalten ist daher, dass Handlungen, die eine landwirtschaftliche Nutzung erst 

ermöglichen oder effektiver gestalten, wie etwa die Entwässerung von Moorstandorten oder der 

Umbruch von Grünland569 und der Wechsel von einer zu einer anderen privilegierten Nutzungs-

art,570 nicht von der Privilegierung hinsichtlich der täglichen Wirtschaftsweise des § 14 II 

BNatSchG erfasst sind. Problematisch bei der weiteren Behandlung entsprechender Sachver-

halte ist die Beurteilung der Erheblichkeitsschwelle, die eine Beeinträchtigung des § 14 I 

BNatSchG anzeigt. Dem OVG des Landes Sachsen-Anhalt zufolge wird die Erheblichkeits-

schwelle folgendermaßen definiert: 

 

„Eine Beeinträchtigung ist erheblich, wenn sie nach Art, Umfang und Schwere im Ver-

hältnis zur ökologischen Qualität des betroffenen Naturhaushalts von Gewicht ist. Da-

bei ist insbesondere auf das Schutzwürdigkeitsprofil der betroffenen Naturgüter und das 

Gefährdungsprofil des Eingriffs abzustellen.“571  

 

 
566 Vgl. Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 235. 
567 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.04.1983 – 4 C 76.80, Rn. 12 – zitiert nach Juris. 
568 BVerwG, Urt. v. 13.06.2019 – 4C 4.18, Rn. 4 – zitiert nach Juris. 
569 Vgl. Gellermann/Fischer-Hüftle, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennutzung, NuR 2019, S. 235. 
570 Vgl. Scheidler, Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Landwirtschaft, AuR 03/2019, S. 90. 
571 OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 31.01.2018 – 2L 56/16. 
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Die Erheblichkeitsschwelle ist desto niedriger, je empfindlicher Ökosysteme und Naturgüter 

betroffen sind. Möckel zufolge lässt der Wortlaut des § 14 I BNatSchG „können“ darauf schlie-

ßen, dass bereits die Möglichkeit des Eintritts entsprechender Gefahren ausreicht, um den Tat-

bestand des § 14 I BNatSchG zu erfüllen. Bei der Entwässerung von Moorstandorten sowie 

dem Umbruch und der Entwässerung von Dauergrünland ist die Möglichkeit des Eintritts von 

Gefahren unbestreitbar gegeben. Dies lässt sich allein damit begründen, dass die Funktionen 

des Erosionsschutzes und der Kohlenstoffspeicherung des Bodens erheblich beeinträchtigt wer-

den.572  

Die Entwässerung von Moorstandorten und der Grünlandumbruch widersprechen somit auch 

den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 BNatSchG. Insbesondere § 

1 III Nr. 2 BNatSchG fordert, dass Böden so zu erhalten sind, dass sie ihre Funktion im Natur-

haushalt erfüllen können. Hieran zeigt sich, dass einheitliche Definitionen, Konkretisierungen 

der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie Durchsetzungs- bzw. Anordnungsbefugnisse 

die Entwässerung von Moorstandorten oder anderen Feuchtgebieten und Grünlandumbrüche 

verhindern würden. Abhilfe schüfen an dieser Stelle klare Entwässerungs- und Umbruchver-

bote. Erforderlich ist ebenfalls eine konsequente Umsetzung derartiger Maßnahmen. 

 

2.3.3 Verursacherpflichten des § 15 BNatSchG 

Da festgestellt wurde, dass die Entwässerung von Moorstandorten und der Umbruch von Dau-

ergrünland Eingriffe gem. § 14 I BNatSchG darstellen, greifen die Verursacherpflichten des § 

15 BNatSchG. Laut § 15 I S.1 BNatSchG besteht eine Unterlassungspflicht für vermeidbare 

Beeinträchtigungen. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen sind gem. § 15 II BNatSchG durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnah-

men) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Fraglich ist, ob entsprechende Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen die negativen Folgen, insbesondere der Freisetzung von Kohlenstoff, kom-

pensieren können. Solche Maßnahmen, wie etwa die Wiedereinsaat einer gleich großen oder 

größeren Fläche, die Verringerung der Bodenentwässerung, der Erosionsschutz durch Hecken 

und Aufforstung573, sind als eher als ungeeignet zu betrachten. Der Grund ist, dass der mit der 

Maßnahme einhergehende Biodiversitätsverlust und die Freisetzung von Kohlenstoff nicht in 

angemessenen Maße zu kompensieren ist. Außerdem sind die langfristigen Folgen und Wech-

 
572 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 2: Ordnungs-

recht, NuR 2016, S. 816. 
573 Ebd. S. 818. 
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selwirkungen der Kohlenstofffreisetzung in der Umwelt und in die Atmosphäre nicht ausrei-

chend erforscht und somit derzeit nicht absehbar. Ähnliches trifft auch auf Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen für die Entwässerung von Mooren und anderen Feuchtgebieten und des Um-

bruchs von Dauergrünland zu. Die unzureichende Forschung über die tatsächlichen schädlichen 

Boden- und Umweltauswirkungen machen derartige Maßnahmen nicht tragbar.   

 

2.3.4 Moorschutz durch Paludikultur 

Die Wiederherstellung bzw. die Wiedervernässung von Mooren und die entsprechende land-

wirtschaftliche Nutzung stehen im Mittelpunkt der Paludikultur. Krimphove zufolge ist das Ziel 

der Paludikultur, dass Landwirtinnen und Landwirten das Ackerland durch die Wiederherstel-

lung von Mooren nicht entzogen, sondern vielmehr das wiederhergestellte Moor im Sinne der 

nassen Land- bzw. Forstwirtschaft weitergenutzt wird. Der Anbau von Rohrkolben, Schilf oder 

Torfmoos eröffnet Möglichkeiten, derartige Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Die Erzeug-

nisse sind etwa für die Energiegewinnung, als Dämm- oder Baumaterial und auch als Viehfutter 

nutzbar. Unter welchen Bedingungen die Paludikultur funktionieren kann, wird derzeit noch 

erforscht. Das Forschungsprojekt „Paludi-PRIMA“ prüft beispielsweise, welche Pflanzen für 

feuchte Anbaumethoden infrage kommen und welche Maschinen zur Ernte geeignet sind, um 

den empfindlichen Boden nicht zu schädigen. Darüber hinaus darf die Frage der Umstellungs-

kosten für Landwirtinnen und Landwirte nicht außer Acht gelassen werden, da die Paludikultur 

sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sein soll. Abgewogen werden müssen die 

Kosten für die Umstellung mit den Kosten der Klimaschäden durch die Landwirtschaft auf 

Moorböden.574 Entsprechende Förderprogramme könnten beispielsweise Landwirtinnen und 

Landwirte bei der Umstellung unterstützen und einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leis-

ten. Zu klären ist jedoch, ob die ackerbauliche Nutzung von Moorstandorten nach dem Konzept 

der Paludikultur als (unzulässiger) Eingriff gem. § 14 I BNatSchG zu bewerten ist oder ob die 

Landwirtschaftsklausel des § 14 II BNatSchG greift. Ob die Paludikultur die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt, kann jedoch erst erörtert werden, wenn das 

Konzept der Paludikultur umfassend erprobt bzw. erforscht ist. Der Anbau geschützter Arten 

(z. B. Torfmoose) und die Entwicklung gesetzlich geschützter Biotope (z. B. Schilfröhrichte) 

im Zuge des Anbaus von Paludikulturen575 sprechen jedoch für die Anwendung der Landwirt-

schaftsklausel.  

 
574 Vgl. Krimphove, in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Forschungsfelder – Maga-

zin für Ernährung und Landwirtschaft, Ausgabe 1/20, S. 24 ff. 
575 Vgl. Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundesre-

gierung, 2020, S. 19. 
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2.3.5 Zwischenfazit 

Die Regelungen zum Eingriff und den Verursacherpflichten zeigen, dass ein dringender Hand-

lungsbedarf hinsichtlich eines generellen Verbots der Entwässerungen von Moorstandorten und 

des Grünlandumbruchs besteht. Der Schutz der betreffenden Flächen durch ein generelles Ver-

bot im Ordnungsrecht ist notwendig und sinnvoll, da ordnungsrechtliche Vorschriften mit Ord-

nungswidrigkeiten oder Straftatbeständen bewehrt und mit den Mitteln des Verwaltungszwangs 

durchsetzbar sind.576 Bundes- und landesrechtliche Regelungen sollten harmonisiert werden, 

um einen einheitlichen Vollzug sicherzustellen.577 Die aktuell zersplitterten Regelungen und 

Genehmigungsvorbehalte über die Fachgesetze (insbesondere im BNatSchG und WHG, im Ag-

rarförderrecht und diversen landesrechtlichen Regelungen)578 tragen dem vorsorgenden Um-

welt- und Bodenschutz in keiner Weise Rechnung. Ein generelles Verbot ließe sich durch die 

überragende Bedeutung von Moorstandorten und Dauergrünland für die Umwelt, die Biodiver-

sität und den Klimaschutz rechtfertigen und würde dem vorsorgenden Bodenschutz zugutekom-

men.  

 

2.4 Regelungen des Raumordnungs- und Flurbereinigungsrechts 

Sowohl das ROG als auch das FlurbG sind durch Ausweisung von Gebieten in der Lage, dem 

Moorschutz zu berücksichtigen. Aufgabe des ROG ist es, durch Raumordnungspläne, durch 

raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 

Maßnahmen, die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen 

(vgl. § 1 I Nr. 1 ROG). So definiert § 2 Nr. II Nr. 6 ROG die Ziele der Raumordnung hinsichtlich 

der Entwicklung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaus-

halts, der Tier- und Pflanzenwelt und des Klimas und nennt dabei ausdrücklich die Entwicklung 

natürlicher Treibhausgassenken.579 Nach dem ROG ist es daher möglich, dem Moorschutz und 

auch dem Schutz von (Dauer-)Grünland über die raumordnerische Planung Rechnung zu tra-

gen. Entsprechend sollte dieses Instrument in der Praxis gestärkt werden. 

Die Flurbereinigung soll gem. § 1 FlurbG zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-

dingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur 

 
576 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 2: Ordnungs-

recht, NuR 2016, S. 822. 
577 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 450. 
578 Ebd. 
579 Vgl. in: Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundes-

regierung, 2020, S. 17. 
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und der Landentwicklung beitragen. Über den Aspekt der Förderung der allgemeinen Landes-

kultur können Flächen für den Moorschutz und den Schutz von (Dauer-)Grünland bereitgestellt 

werden.580 Auch dieses Instrument sollte in der Praxis eine Stärkung erfahren.  

 

2.5 Förderrecht  

 

2.5.1 Gemeinsame Agrarpolitik 

Da der Moorschutz für den Klimaschutz von überragender Bedeutung ist, sollten auch insoweit 

die europäischen Regelungen hinsichtlich Klima- und Umweltschutz fördernder Landbewirt-

schaftungsmethoden erweitert werden. Dies gilt für die nationale Umsetzung im Agrarbeihilfe-

recht und darüber hinaus ebenso für die GAP-Reform(en) nach der Übergangszeit 2021/2022. 

Eine Erweiterung der dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsme-

thoden müsste folglich mit Konkretisierungen im Agrarbeihilferecht auf EU- und nationaler 

Ebene einhergehen, welche sich an den Ergebnissen dieses Kapitels orientieren könnten. Eine 

Änderung des Art. 43 II Verordnung (EU) 1307/2013 wäre wie folgt vorzunehmen: 

 

Art. 43 Allgemeine Vorschriften 

[…] 

(2) Als dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden gel-

ten Folgende: 

a) Anbaudiversifizierung; 

b) Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;  

c) im Rahmen der landwirtschaftlichen Flächen Ausweisung einer Flächennutzung im 

Umweltinteresse; und 

d) Erhaltung oder Wiederherstellung der Kohlenstoff- und Wasserrückhaltungs-

kapazität des Bodens.581 

 

Des Weiteren sollte die Beihilfefähigkeit für nicht moor- und dauergrünlandschonende Nutzun-

gen auf organischen Böden abgeschafft werden.582 Das Bundesamt für Naturschutz und das 

Institut für Ländliche Strukturforschung fordern in diesem Zusammenhang, dass  

 
580 Vgl. in: Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundes-

regierung, 2020, S. 17. 
581 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 4. 
582 Vgl. Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundesre-

gierung, 2020, S. 21. 
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„mittelfristig nicht-moorschonende Nutzungen auf Moorboden daher in der 1. Säule 

nicht mehr beihilfefähig sein [dürfen]. Dies beträfe in erster Linie die Ackernutzung, 

aber auch Dauerkulturen wie Kurzumtriebsplantagen (mit Ausnahme von Paludikultu-

ren). Eine Umwandlung von Acker in Grünland alleine, ist jedoch keine wirksame Maß-

nahme für den Klimaschutz, sondern sollte von einer Anhebung des Wasserstandes be-

gleitet werden, die generell auch für Grünlandflächen anzustreben ist.“583  

 

Darüber hinaus ist es sinnvoll und notwendig, dass Förderangebote für den Moor- und Grün-

landschutz in der zweiten Säule der GAP ausgebaut und Subventionen, welche moor- und grün-

landzehrende Nutzungen fördern, abgebaut werden.584 

 

2.5.2 Greening-Verpflichtungen und Bodenschutz 

Die Einführung einer Ökologisierungskomponente zur Verbesserung des Zustandes der Um-

welt stand im Zentrum der GAP-Reform 2013. Die entsprechenden Regelungen gelten derzeit 

weiterhin, da das Gesetzgebungsverfahren für die Legislativvorschläge der Kommission zur 

GAP nach 2020 nicht rechtzeitig zum Abschluss gelangt ist. Der Übergangszeitraum bis zur 

neuen GAP-Reform ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.585  

Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 normiert die Regelungen zur Zahlung für dem 

Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden (Greening-Verpflich-

tungen). Gem. Art. 43 I Verordnung (EU) 1307/2013 müssen Betriebsinhaber, die Anrecht auf 

eine Zahlung im Rahmen der Basisprämienregelung oder der Regelung für einheitliche Flä-

chenzahlung haben, auf allen ihren beihilfefähigen Hektarflächen Klima- und Umweltschutz 

förderliche Landbewirtschaftungsmethoden oder gleichwertige Methoden einhalten. Die Gree-

ning-Verpflichtungen für Landwirtinnen und Landwirte machen etwa 30 Prozent der Direkt-

zahlungen aus. Zu den Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden 

gehören gem. Art. 43 II Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 die Anbaudiversifizierung, der Erhal-

tung des bestehenden Dauergrünlands und die Flächennutzung im Umweltinteresse (ökologi-

sche Vorrangflächen). Gleichwertige Methoden sind Art. 43 III Verordnung (EU) Nr. 

1307/2013 zufolge Methoden mit ähnlichen Praktiken, die einen gleichwertigen oder höheren 

 
583 Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der Bundesregie-

rung, 2020, S. 21. 
584 Ebd., S. 22. 
585 Vgl. zu diesem Absatz: Verordnung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates, Erwägungs-

grund 2. 
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Klima- und Umweltnutzen gegenüber einer oder mehrerer der in Art. 43 II Verordnung (EU) 

Nr. 1307/2013 genannten Methoden erbringen. Ein Verzeichnis gleichwertiger Methoden fin-

det sich im Anhang IX VO (EU) Nr. 1307/2013. Die genannten Bewirtschaftungsanforderun-

gen betreffen Empfänger der Basisprämie für die gesamte beihilfefähige Betriebsfläche. Gem. 

Art. 43 XI Verordnung (EU) 1307/2013 sind jedoch ökologisch wirtschaftende Betriebe und 

flächenmäßig kleine Betriebe von den Bewirtschaftungsanforderungen des Art. 43 II Verord-

nung (EU) 1307/2013 befreit.586 Die Befreiung von den Greening-Verpflichtungen und damit 

auch vom Grünlandschutz für Öko- und Kleinbetriebe ist jedoch nicht nachvollziehbar, da 

selbst umweltsensibles Grünland in Ackerland umgewandelt werden darf, ohne dass förder-

rechtliche Konsequenzen drohen.587 Weitere Konkretisierungen der einzelnen Landbewirt-

schaftungsmethoden sind dem Art. 45 Verordnung (EU) 1307/ 2013 zu entnehmen. Wenngleich 

bodenschutzrechtliche Maßnahmen angesprochen sind, werden klimaschützende Maßnahmen 

nicht gesondert deklariert. Hofmann begründet diesen Umstand damit, dass die Agrarförderung 

nicht auf den Klimaschutz ausgerichtet ist. Somit können klimaschützende Wirkungen lediglich 

als Nebenfolge umweltschützender Landbewirtschaftungsmethoden in Erscheinung treten. Es 

ist daher geboten, dass sich das System der Direktzahlungen der GAP im Hinblick auf den 

Klimaschutz ändert. Notwendig sind finanzielle Anreizsysteme, um das klimaschützende Po-

tential im Agrarsektor auszuschöpfen.588 Nach der Übergangszeit 2021/2022 wird das Greening 

durch die sog. Eco-Schemes abgelöst (Öko-Regelungen).589 Da derzeit noch über die genaue 

Ausgestaltung der GAP-Reform verhandelt wird, ist es angebracht, auch die vorgeschlagenen 

Maßnahmen einzubeziehen.  

Auf nationaler Ebene sind die Greening-Verpflichtungen zum Erhalt des Dauergrünlandes in 

den §§ 15- 17 DirektZahlDurchfG und den §§ 18- 24e DirektZahlDurchfV umgesetzt. Möckel 

zufolge schließt der Umstand, dass die Direktzahlungen an die Anforderungen des Agrarbei-

hilferechts gekoppelt sind, die Anwendung des Ordnungsrechts nicht aus. Vielmehr stehen Ord-

nungs- und Agrarbeihilferecht nebeneinander. Über das Agrarbeihilferecht hinausgehende ord-

nungsrechtliche Regelungen dürfen jedoch keine Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge 

haben.590 Im Hinblick auf die Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands sorgen diverse nati-

 
586 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 1: Förderrecht, 

NuR 2016, S. 744. 
587 Vgl. Röder, in: Lange (Hrsg.), Auf dem Weg zur Reformation der Gemeinsamen Agrarpolitik?, Loccumer 

Landwirtschaftstagung 2017, Protokoll 13/17, S. 106. 
588 Vgl. Hofmann, Landwirtschaft und Klimaschutz aus deutscher Sicht, NVwZ 2019, S. 1148. 
589 Vgl. Lantacz-Lohmann/Röder, Eco-Schemes: Was kommt auf die Bauern zu?, top agrar 7/2019, S. 34. 
590 Vgl. Möckel, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – Teil 1: Förderrecht, 

NuR 2016, S. 745. 
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onale Vorschriften zum Umbruch von Dauergrünland für eine Rechtszersplitterung, die Voll-

zugsdefizite mit sich bringt.591 Der Grünlandschutz birgt darüber hinaus die latente Gefahr, dass 

Landwirtinnen und Landwirte Grünland in Ackerland umwandeln, da vergleichsweise geringe 

Sanktionen für ungenehmigte Grünlandumwandlungen drohen.592 Daher ist eine Überarbeitung 

des Grünlandschutzes unabdingbar. Eine geeignete Maßnahme wäre ein grundsätzliches Verbot 

von Dauergrünlandumbruch, um die ökologischen Vorteile von Dauergrünland effektiv nutzen 

zu können.593 Zudem sind die (förderrechtlichen) Sanktionen für (ungenehmigte) Grünlandum-

brüche zu verschärfen.594 Laut Möckel ist es darüber hinaus sowohl sinnvoll als auch angemes-

sen eine Wiederherstellungspflicht für umgewandelte Dauergrünlandflächen festzulegen. Dies 

ist insbesondere dahingehend relevant, da die entsprechenden Flächen zum Schutz der Böden 

und auch als Kohlenstoffspeicher von enormer Bedeutung sind. In Ackerland umgewandelte 

Dauergrünlandflächen und Moore weisen oftmals Umweltprobleme (z. B. Abbau organischer 

Substanz im Boden, Treibhausgasemissionen, Bodenerosion) auf, die durch eine Wiederher-

stellungsverpflichtung teilweise beseitigt werden können. Derartige Verpflichtungen sind ge-

genwärtig lediglich für Schutzgebiete (§ 52 I Nr. 2a WHG, § 22 I BNatSchG) und für Über-

schwemmungsgebiete (§ 78 V Nr. 2 WHG) normiert.595 Eine umfassende Überarbeitung des 

Agrarbeihilferechts und des Bodenschutzrechts hinsichtlich eines generellen Umbruchverbots 

und der Wiederherstellungspflicht wäre daher geboten, um einen effektiven und nachhaltigen 

Bodenschutz zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
591 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 20. 
592 Vgl. Röder, in: Lange (Hrsg.), Auf dem Weg zur Reformation der Gemeinsamen Agrarpolitik? Loccumer Land-

wirtschaftstagung 2017, Protokoll 13/17, S. 106. 
593 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 20. 
594 Vgl. Ruppaner, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Zukunft für Wiesen und Weiden – Ein Plädoyer für eine Umkehr 

im Umgang mit Grünland, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 30. 
595 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 23. 
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VI. Bodenverdichtung 

 

1. Problemanalyse 

Die Erhöhung der Masse pro Volumeneinheit wird als Bodenverdichtung bezeichnet.596 Nies 

zufolge nimmt das Porenvolumen durch Verdichtungsvorgänge ab. Somit wird der Porenraum, 

der der Luftführung und Infiltration dient und als Lebensraum für Bodenlebewesen von großer 

Bedeutung ist, reduziert. Infolge können wichtige Bodenfunktionen (insbesondere Luft-, 

Wärme- und Nährstoffhaushalt sowie Lebensraumfunktion) nicht mehr oder nur eingeschränkt 

erfüllt werden. Eine derartige Bodenveränderung (Bodenschadverdichtung) kann sich wiede-

rum negativ auf den Abbau organischer Stoffe im Boden auswirken.597 Zudem sind verdichtete 

Böden durch schlechtere Wachstumsbedingungen und Ertragseinbußen gekennzeichnet.598 

Weiterhin können Bodenverdichtungen Oberflächenabfluss (und den damit einhergehenden 

Stoffausträgen599), Erosion und eine eingeschränkte Grundwasserneubildung600 sowie ein ge-

steigertes Hochwasserrisiko601 zur Folge haben. Letztlich ist es möglich, dass klimatische Ver-

änderungen (wie z. B. fehlender Frost, Verschiebung der Niederschläge und erhöhte Trocken-

heit) Bodenverdichtungen verstärken und natürliche Lockerungsprozesse bremsen.602 

Es gibt unterschiedliche Arten von Verdichtungen: 

 

• Oberflächenverdichtungen sind die Folge von Strukturschädigungen des Gefüges, hervor-

gerufen durch Regentropfen und Starkregen (Verschlämmung), Befahrung oder übermä-

ßige mechanische Zerkleinerung bei der Bodenbearbeitung. Im Ergebnis führt dies zum 

Zerfall von Aggregaten, zur Austrocknung und Verkrustung und zu einer Behinderung der 

Bodenfunktionen (vor allem des Gas- und Wasseraustauschs). 

• Krumenverdichtungen entstehen, wenn der Boden im nassen Zustand bearbeitet oder be-

fahren wird. Auch eine ungenügende Wiederauflockerung des Krumenmaterials (z. B. im 

 
596 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 24. 
597 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, 95. EL, BBodSchG, § 17, Rn. 72. 
598 Vgl. Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Ableitung von Kriterien zur Charakterisierung einer schädlichen Bodenveränderung, ent-

standen durch nutzungsbedingte Verdichtung von Böden/Regelungen zur Gefahrenabwehr, UBA Texte 46/04, 

2004, S. 103. 
599 Vgl. Feldwisch, in: Feldwisch et al. (Hrsg.), Gebietsbezogener Bodenschutz, 2003, S. 127. 
600 Vgl. Beste, in: Der kritische Agrarbericht 2016, Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in 

Europas Landwirtschaft, S. 75. 
601 Vgl. Reese, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels, UBA Texte 07/2016, S. 37. 
602 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels, UBA Texte 07/2016, S. 222. 



 

159 

 

Reifenstollen) trägt dafür verantwortung. Im Ergebnis bringt die Krumenverdichtung eine 

Verdichtung der Aggregate (Aggregatverdichtung), eine Verminderung der Nährstoffauf-

nahme und eine Behinderung des Gas- und Wasseraustauschs mit sich.  

• Die abrupte oder kurzfristige Reduzierung der Pflugtiefe oder der Wechsel von einer wen-

denden zu einer nicht wendenden Bodenbearbeitung sorgen für verlassene Horizonte. Der 

Übergangsbereich der Krume und der Unterboden ist in diesem Fall kompakter gelagert als 

die Krume. Daraus resultiert eine Beeinträchtigung der Durchwurzelung und des Stoffaus-

tausches. 

• Krumenbasisverdichtungen entstehen infolge von Druck- oder Schmierwirkungen des 

Pflugs und der Räder. Krumenbasisverdichtungen führen zu einer Beeinträchtigung des 

Gas- und Wasseraustausches und der Durchwurzelung. 

• Unterbodenverdichtungen werden von natürlichen Bodenentwicklungen (z. B. Sackungs-

verdichtung und Einlagerungsverdichtung) oder anthropogener Bodenbewirtschaftung (v. 

a. durch mechanische Belastungen) hervorgerufen. Unterbodenverdichtungen sind Verdich-

tungen direkt unterhalb der Krume und in den Bodenschichten darunter. Diese behindern 

nicht nur die Durchwurzelung, sondern auch den Stoffaustausch.603  

 

Bodenverdichtungen unterliegen diversen Einflussfaktoren. Brunotte et al. zufolge können sich 

Boden- und Standortbedingungen, Niederschläge, Kulturart, Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, 

Arbeitsverfahren, Fahrzeugparameter und Betriebsbedingungen negativ auf die Bodenbeschaf-

fenheit auswirken und für Bodenverdichtungen sorgen. Zu diesen Einflussfaktoren zählen so-

wohl natürliche Prozesse als auch anthropogene Ursachen. Zu den natürlichen Ursachen zählen 

beispielsweise die Sackungs- und die Einlagerungsverdichtung. So ist der Boden in tieferen 

Bodenschichten aufgrund des Eigengewichts des Bodens (Sackungsverdichtung) häufig dichter 

bzw. kompakter. Darüber hinaus können auch die Um- und Einlagerung von Bodenteilchen zu 

einer Verdichtung von Böden führen (Einlagerungsverdichtung). Die Bodenbewirtschaftung in 

der landwirtschaftlichen Praxis ist dagegen gekennzeichnet durch eine bewusste Auflockerung 

und Verdichtung von Böden. Werden Böden gepflügt, so ändert sich seine Dichte innerhalb des 

Jahresablaufs, je nachdem wie viel Zeit seit dem letzten Pflügen verstrichen ist. Wenn Böden 

jedoch nicht gelockert bzw. gepflügt werden, lagern sie grundsätzlich dichter.  

 
603 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 23 f. und 34. 
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Bodenverdichtungen sind nicht per se negativ. Als kritisch sind diese erst zu betrachten, wenn 

der Boden seine Funktionen nicht mehr unbelastet erfüllen kann, d. h.  die Verdichtung über 

die Belastbarkeit des Bodens hinausgeht (Bodenschadverdichtung).  

Rechtlich gesehen fallen Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Bo-

denschadverdichtungen nur dann in den Anwendungsbereich des BBodSchG, insofern diese 

schädliche Bodenveränderungen i.S.d. § 2 III BBodSchG hervorrufen können.  

 

2. Rechtliche Würdigung und rechtpolitischer Handlungsbedarf 

 

2.1 Die gute fachliche Praxis 

Gem. § 17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG sind Bodenverdichtungen, insbesondere unter Berücksich-

tigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennut-

zung eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks, so weit wie möglich zu vermeiden. Be-

grüßenswert ist, dass § 17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG als einziger Grundsatz der guten fachlichen 

Praxis einen Bezug auf die Bodenart enthält, der gleichwohl bei der Anwendung der weiteren 

Grundsätze einbezogen werden sollte.604 

Brunotte et al. zufolge ist es notwendig, zu differenzieren, ab wann eine Verdichtung die Bo-

denfunktionen spürbar und mit einer gewissen Dauerhaftigkeit beeinträchtigt. Ebenso ist zu 

berücksichtigen, dass andere Umweltmedien und Schutzgüter (zum Beispiel Wasser, Luft, 

Schutzgebiete und biologische Vielfalt) durch Bodenverdichtungen in Mitleidenschaft gezogen 

werden können. Daher sollte die Intensität der Bodenverdichtung der Indikator des § 17 II S. 2 

Nr. 3 BBodSchG sein, um die Auswirkungen von Bodenverdichtungen zu bewerten. Dazu ist 

es notwendig, den Grad der Verdichtung festzulegen, ab wann die Bodenfunktionen beeinträch-

tigt sind. Die Schaffung allgemein rechtsverbindlicher Grenzwerte zur Beurteilung der Beein-

trächtigung des Bodengefüges durch Verdichtung ist kaum realisierbar. Das liegt daran, da die 

Zusammenhänge zwischen Bodenschadverdichtungen, der Betroffenheit anderer Schutzgüter 

und zahlreicher weiterer Randbedingungen zu weit gefächert sind. Möglich ist es allerdings, 

Kriterien für bestimmte Substrate festzulegen, nach welchen eine Schadverdichtung angenom-

men wird. So können beispielsweise die Luftkapazität, die gesättigte Wasserleitfähigkeit, die 

 
604 Vgl. Ginzky, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition, § 17, Rn. 14. 
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effektive Lagerungsdichte, die Packungsdichte und die Spatendiagnose Kriterien zur Beurtei-

lung der Schadverdichtung bieten.605 Es wird daher vorgeschlagen, § 17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG 

folgendermaßen zu ergänzen:  

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) […] Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass 

[…] 

3. Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Boden-

feuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Ge-

räten verursachten Bodendrucks, so weit wie möglich vermieden werden. Die Intensität 

der Bodenverdichtung ist als Indikator für entsprechend zu ergreifende Maßnah-

men heranzuziehen.606 Die Maßnahmen richten sich nach den jeweiligen Schad-

schwellen der BBodSchV für die festgelegten Substrate. 

 

Die Festlegung von Schadschwellen obliegt dem Gesetzgeber und könnte in die BBodSchV 

überführt werden, welche derzeit keine Konkretisierung hinsichtlich der Vermeidung oder Ver-

minderung von Bodenverdichtungen vorsieht. Nachstehendes Schema käme in Betracht: 

 

Substrat Schadschwelle  Maßnahmen 

Substrat 1 … … 

Substrat 2 … … 

…   

 

 

Ziel soll es sein, ein Bodengefüge zu schaffen oder zu erhalten, welches nicht nur die Sicherung 

der Bodenfunktionen im Fokus hat, sondern auch die Gefährdung anderer Schutzgüter vermei-

det oder bestenfalls ausschließt.607 Dazu sind pflanzenbauliche und technische Maßnahmen prä-

destiniert. Nies zufolge stellen technische Maßnahmen, Maßnahmen zur Anpassung von Ar-

beitsverfahren und Maßnahmen zur Verbesserung der Befahrbarkeit des Bodens geeignete In-

strumente dar, Bodenverdichtungen entgegenzuwirken. Zu den technischen Maßnahmen zählen 

 
605 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 23 ff. 
606 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, S. 24 f. 
607 Ebd., S. 23. 
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etwa die Verringerung des Bodendrucks (z. B. durch Anpassung der Radlast an den Bodenzu-

stand und das Absenken des Reifeninnendrucks), der Einsatz bodenschonender Fahrwerke und 

die bodenschonende Kraftübertragung durch den Gebrauch von Allradantrieben. Hingegen fal-

len unter Arbeitsverfahren anpassende Maßnahmen beispielsweise die Verringerung der Zahl 

der Acker-Befahrungen der Fahrspuren, außerdem die Vermeidung des Fahrens außerhalb der 

Furche beim Pflügen sowie die Vermeidung des Befahrens nicht tragfähiger Böden (z. B. nasse 

Böden). Letztlich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Befahrbarkeit des Bodens eine bo-

denartspezifische Lockerung, die konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaat (soweit 

möglich) und die Anwendung strukturschonender Anbauverfahren (z. B. Mulchsaat sowie der 

Anbau von Zwischenfrüchten und tiefwurzelnden Pflanzen).608  

Beste zufolge sind entsprechende Maßnahmen allerdings nur in Betracht zu ziehen, wenn die 

unbearbeiteten Bodenhorizonte die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen und somit für Was-

ser, Luft und Wurzeln durchlässig sind. Wird auf die Bodenbearbeitung (weitgehend) verzich-

tet, kann sich dies positiv auf das Bodengefüge auswirken. Zu diesen positiven Effekten zählen 

beispielsweise die Homogenität des Bodengefüges, die dichtere Lagerung der festen Bodenbe-

standteile in der Krume und eine erhöhte biologische Vielfalt und Aktivität im Boden. Boden-

organismen haben u. a. die Aufgabe, zur Strukturbildung des Bodens beizutragen, d. h. den 

Grund zu lockern und Bodenteilchen zu verkleben. Darüber hinaus sind die Tätigkeiten der 

Bodenorganismen entscheidende Faktoren für die Durchlüftung sowie die Wasseraufnahme-, 

Speicher- und Reinigungsfähigkeit des Bodens. Geht das Bodenleben zurück, sind eben diese 

Fähigkeiten eingeschränkt, und die Aufrechterhaltung der Bodenfunktionen kann nicht mehr 

gewährleistet werden. Die Böden verdichten.609  

Nach Brandhuber et al. ist bei einer bereits entstandenen Bodenverdichtung eine mechanische 

Lockerung vorzunehmen, die jedoch die Gefahr birgt, dass strukturelle Bodenschäden entste-

hen. Daher ist dabei zu beachten, dass der Boden in der Lockerungstiefe trocken ist und der 

gelockerte Boden gleichzeitig durch die Ansaat von tiefwurzelnden Pflanzenarten (z. B. Klee-

gras) stabilisiert wird.610 

Darüber hinaus ist es notwendig, einen Wert für die Bodenfeuchte eines Standorts festzulegen 

und in das Ordnungsrecht aufzunehmen, bei welchem die Bodenbearbeitung nicht erfolgen 

 
608 Vgl. Nies, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht, BBodSchG, 95. EL 2021, § 17, Rn. 75 ff., so auch: 

Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels, UBA Texte 07/2016, S. 222 f. 
609 Vgl. zu diesem Absatz: Beste, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand 

der Böden in Europas Landwirtschaft, Der kritische Agrarbericht 2016, S. 75. 
610 Vgl. Brunotte et al., in: Forschungsinstitut für biologischen Landbau et al., (Hrsg.), Dossier: Grundlagen zur 

Bodenfruchtbarkeit – Die Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 24. 
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darf. Dazu schlägt die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) nachkommen-

den und zu befürwortenden Lösungsansatz vor: 

 

„Es sollte ein praxistaugliches geeignetes Bewertungsverfahren entwickelt werden, das 

die Tragfähigkeit des Bodens unter Berücksichtigung der tagesaktuellen Bodenfeuchte 

und des Lasteintrags standortangepasst zueinander in Beziehung setzt. Dieses Bewer-

tungsverfahren sollte im Rahmen der Beratung den Landwirten vermittelt werden, damit 

diese die Anforderungen der gfP umsetzten und einhalten können. Informationen zur 

tagesaktuellen Bodenfeuchte und zur schematischen Verteilung im Jahresverlauf sind 

wissenschaftlich weiter zu qualifizieren. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob der 

Deutsche Wetterdienst über diese Informationen verfügt und bereitstellen kann.“611 

 

Denkbar wäre zudem auch ein generelles Verbot612 der ackerbaulichen Nutzung auf Standorten 

mit hohem Grundwasserstand. Für die entsprechenden Standorte käme, aufgrund ihrer erhöhten 

Verdichtungsanfälligkeit, lediglich die Nutzung als Dauergrünland, Wald oder andere Dauer-

kulturen in Betracht.613 Zu der bereits vorgeschlagenen Erweiterung des § 17 II Nr. 3 

BBodSchG käme dementsprechend eine weitere Konkretisierung in Betracht: 

 

§ 17 Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

[…] 

(2) […] Zu den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass 

[…] 

3. Bodenverdichtungen, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Boden-

feuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Ge-

räten verursachten Bodendrucks, so weit wie möglich vermieden werden. Die Intensität 

der Bodenverdichtung ist als Indikator für entsprechend zu ergreifende Maßnah-

men heranzuziehen.614 Die Maßnahmen richten sich nach den jeweiligen Schad-

schwellen der BBodSchV für die festgelegten Substrate. Landwirtinnen und Land-

wirte sind verpflichtet, Konzepte für ein bodenschonendes Befahren der Äcker zu 

 
611 Positionspapier der LABO zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 7 f. 
612 Evtl. mit Erlaubnistatbestand für Paludikulturen. 
613 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels, UBA Texte 07/2016, S. 223. 
614 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, S. 24 f. 
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entwickeln und Arbeitsverfahren entsprechend zu optimieren. Um die mechani-

sche Belastung von Flächen zu verringern, sind Arbeitsgänge so zu planen und 

möglichst zusammenzulegen, dass unnötige Befahrungen vermieden werden.615 

Befahrungen und Bearbeitungen der Äcker sind ab den in der BBodSchV festge-

legten Schadschwellen verboten. Die ackerbauliche Nutzung von Moorstandor-

ten616 und Standorten mit hohem Grundwasserstand ist aufgrund ihrer erhöhten 

Verdichtungsanfälligkeit verboten.617  

[…] 

 

Eine derartige Regelung setzt jedoch voraus, dass entsprechende Böden anhand von konkreten 

Maßstäben identifiziert werden können. Dazu sind in der BBodSchV entsprechende Konkreti-

sierungen aufzunehmen, um die vorgeschlagenen Änderung des § 17 II Nr. 3 BBodSchG nicht 

auszuhöhlen. Ferner sind solche Regelungen durch geeignete behördliche Ermächtigungs-, An-

ordnungs- und Konkretisierungsbefugnisse zu flankieren.  

 

2.2 Landwirtschaftliche Maschinen  

Im landwirtschaftlichen Sektor ist u. a. der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen ein Grund 

für das Entstehen von Bodenverdichtungen. Es ist daher erforderlich, Konzepte für ein boden-

schonendes Befahren der Äcker zu entwickeln und die Arbeitsverfahren zu optimieren (s. o.). 

Nach Möckel ist die mechanische Belastung des Bodens vor allem durch Radlasten bedingt, da 

der Druck von oben den Boden verdichtet. Der Grundsatz des § 17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG 

umfasst jedoch keine rechtlich festgesetzte Obergrenze für maximale Radlasten. Bei der Fest-

legung der Obergrenze für maximale Radlasten sind entweder alle Verdichtungsfaktoren des § 

17 II S. 2 Nr. 3 BBodSchG einzeln zu berücksichtigen und spezifische regionale Ansätze zu 

formulieren (wohl aber schwer umsetzbar) oder allgemeingültige Obergrenzen mit einem Si-

cherheitspuffer festzulegen. Diese Anforderungen können sowohl an Landwirtinnen und Land-

wirte als auch an Fahrzeughersteller adressiert werden.618  

Technische Neuerungen können zukünftig ebenso dazu beitragen, die Bodenverdichtung auf 

Äckern zu minimieren. So arbeitet beispielsweise das Thünen-Institut im Forschungsprojekt 

„SOILAssist“ an einer Sensorik, die Daten über Bodenbelastungen in Echtzeit übermitteln soll. 

 
615 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, S. 36. 
616 Eine Ausnahme für Paludikulturen wäre denkbar.  
617 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels, UBA Texte 07/2016, S. 223. 
618 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 17. 
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Während der Befahrung der Äcker soll auf Basis verschiedener Parameter (z. B. Spurtiefe des 

Reifens, Reifenabplattung), die Radlast und damit der Druck auf den Boden bestimmt werden 

können. Landwirtinnen und Landwirte können anhand der übermittelten Daten schließlich den 

Reifendruck vermindern und so die Auflagefläche des Reifens auf den Boden vergrößern. Dies 

führt dazu, dass sich der Druck besser auf den Untergrund bzw. den Boden verteilt.619  

 

2.3 Standortfaktoren und Beratungen 

Neben der Festlegung für Radlast-Obergrenzen ist auch die Verpflichtung zur Ermittlung der 

Standortfaktoren, die Durchführung eines Bewertungsverfahrens und die Anwendung geeigne-

ter Maßnahmen in das Ordnungsrecht aufzunehmen. Allerdings sollten Landwirtinnen und 

Landwirte im Rahmen einer Beratung über die Durchführung des Bewertungsverfahrens und 

die Anforderungen der guten fachlichen Praxis unterstützt werden.620 Außerdem sollten eine 

verpflichtende Beratung durch die nach Landesrecht zuständigen landwirtschaftlichen Bera-

tungsstellen (z. B. alle drei Jahre) und eine Verpflichtung zu einer jährlichen oder halbjährli-

chen Bodenuntersuchung in das Ordnungsrecht aufgenommen werden, um acker- und pflan-

zenbauliche Maßnahmen entsprechend anpassen zu können.621 Ferner sind Landwirtinnen und 

Landwirte zur Dokumentation einzelfallbezogener Bewertungen nach § 8 IV 1 BBodSchG zu 

verpflichten. 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
619 Vgl. zu diesem Absatz: Schaper, in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Forschungs-

felder – Magazin für Ernährung und Landwirtschaft, 2020, S. 19.  
620 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 7 f. 
621 Vgl. Brunotte et al., in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage 2015, S. 35. 
622 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sitzung 

der LABO, 2014, S. 5. 
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VII. Tierhaltung und Futtermittelanbau 

 

1. Problemanalyse 

In Form von Nährstoff- und Arzneimitteleinträgen sowie Emissionen verursacht die Tierhal-

tung verursacht enorme stoffliche Belastungen in den Boden. Nies zufolge erlaubt der externe 

Zukauf von Futtermitteln den Betrieben, mehr Tiere zu halten, als die eigene Fläche ernähren 

kann. Der Import von Futtermitteln hat jedoch in den Herkunftsländern bzw. Herkunftsgebieten 

enorme negative Umweltauswirkungen.623 Dies hat zur Folge, dass in den entsprechenden Ge-

bieten eine Nährstoffbelastung der Umweltmedien feststellbar ist.624 Lymbery kritisiert, dass 

für den Anbau von Futtermitteln weltweit immense Flächen in Anspruch genommen werden. 

In der EU werden auf 60 Prozent der Flächen Futtermittel angebaut. Gerade im Hinblick auf 

die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung ist dieser Umstand ein großes Problem. Der 

zunehmende Konsum von Fleischprodukten bedarf steigende Mengen an Futtermitteln. Die in-

tensive Nutzung der Böden zum Anbau von Futtermitteln führt zu deren Überbeanspruchung, 

zur Verunreinigung mit chemischem Düngemittel und Pestiziden sowie zum Verlust biologi-

scher Vielfalt und organischer Substanz im Boden. Darüber hinaus sind Flächen zum Futter-

mittelanbau häufig von Monokulturen geprägt, welche sich negativ auf die Bodenqualität aus-

wirken.625 Die Urbarmachung von Land für den Anbau von Futtermitteln hat zur Folge, dass 

gespeicherte Kohlenstoffvorräte (z. B. in Wäldern und Grasland) in die Atmosphäre freigesetzt 

werden626 und sich der Nutzungsdruck auf andere Flächen erhöht627. Dies betrifft etwa die Ro-

dung von Wäldern in Lateinamerika zu Gunsten des Futtermittelanbaus und dem damit einher-

gehenden Nutzungsdruck auf noch bestehende (Ur-)Wälder.628 Ferner werden durch die Urbar-

machung Lebensgrundlagen für Mensch und Tier zerstört, die beispielsweise in den Wäldern 

leben.629 Generell ist eine überwiegend fleischbasierte Ernährung, die abhängig vom massiven 

Futtermittelanbau ist, sowohl für einen vorsorgenden und nachhaltigen Bodenschutz als auch 

 
623 Vgl. Nies, Strukturwandel und Paradigmenwechsel der Landwirtschaftspolitik – Rechtspolitische Konsequenz 

aus Rechtsetzung und Rechtsprechung im Düngerecht?, Agrar- und Umweltrecht 2020, S. 1. 
624 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 16. 
625 Vgl. Lymbery, in: Heinricht-Böll-Stiftung et al. (Hrsg.), Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und 

Erde, 4. Auflage 2015, S. 22. 
626 Ebd., S. 23. 
627 Vgl. Hirschfel et al., in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Unterschätzte Potenziale – Klimaeffekte des konventio-

nellen und ökologischen Landbaus, Der kritische Agrarbericht 2009, S. 57. 
628 Ebd. 
629 Vgl. Lymbery, in: Heinricht-Böll-Stiftung et al. (Hrsg.), Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und 

Erde, 4. Auflage 2015, S. 23. 
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für den Schutz der Umwelt und das Funktionieren von Ökosystemen nicht tragfähig. Eine recht-

liche Lenkung von Konsumgewohnheiten ist zwar nicht möglich, jedoch ist ein gesellschaftli-

cher Wandel unabdingbar, um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen.  

Neben dem Futtermittelanbau steht auch der Eintrag von Arzneimitteln (v. a. zur Behandlung 

von Erkrankungen und wachstumsfördernde Arzneimittel) aus der Tierhaltung bzw. Tiermast 

in den Boden im Fokus. Die Stoffe werden unverändert oder chemisch ab- bzw. umgewandelt 

ausgeschieden und gelangen über die Ausbringung von Gülle und Mist in den Boden.630 Dem 

Umweltbundesamt zufolge haben die entsprechenden Stoffe im Boden unterschiedliche Aus-

wirkungen: So können beispielsweise Antibiotika das Pflanzenwachstum hemmen, aber auch 

die Bodenfruchtbarkeit und den Nitratabbau beeinträchtigen. Des Weiteren sind Pflanzen in der 

Lage, Arzneimittelrückstände aufzunehmen, weshalb Lebensmittelrohstoffe Rückstände auf-

weisen können.631 Abschließend sei noch der intensive Einsatz von Arzneimitteln in der Tier-

haltung erwähnt, der Arzneimittelrückstände in den tierischen Produkten (v. a. Fleisch, Eier, 

Milch) zur Folge hat. Diese stehen im Verdacht, die menschliche Gesundheit zu gefährden.632  

 

2. Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

Ein Lösungsansatz wäre die Einführung einer flächenbezogenen Begrenzung der gehaltenen 

Nutztiere, wie sie bereits im ökologischen Landbau gängig ist (Art. 15 Abs. 2 i. V. m. Anhang 

IV EU-Ökolandbau-Durchführungsverordnung 889/2008). So fordert auch § 5 II Nr. 4 

BNatSchG ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tierhaltung und Pflanzenbau, um schädliche 

Umweltauswirkungen zu vermeiden. Dazu führt der Gesetzgeber aus:  

 

„Übermäßige flächenunabhängige Tierhaltungen erhöhen die Gefahr unerwünschter Um-

weltbelastungen wie z. B. Ammoniakemissionen und erhöhter Anfall tierischer Exkremente. 

Übermäßige Emissionen aus Tierhaltungsanlagen verändern im nahen oder weiteren Um-

feld – vor allem auf naturnahen oder natürlichen Flächen – die Lebensbedingungen von 

wild lebenden Tieren und Pflanzen und verringern die Artenvielfalt. Eine an der Betriebs-

fläche und an einer stärkeren Kombination von Tierhaltung und Pflanzenbau mit dem Ziel 

 
630 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (Hrsg.), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, 2002, S. 24 f. 
631 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Landwirtschaft, Tierarzneimittel, Umwelt – Wie kann die Tierhaltung Einträge 

verhindern?, 2017, S. 6. 
632 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU), Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein, S. 25. 
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optimaler betrieblicher, aber auch zwischenbetrieblicher Stoffkreisläufe orientierte Tierbe-

standsgröße mindert diese Gefahren erheblich.“633 

 

An dieser Stelle fehlt jedoch eine Konkretisierung, weshalb der Gesetzgeber angehalten ist, 

solche Zielsetzungen (z. B. maximal zwei Großvieheinheiten pro Hektar634) zu formulieren. 

Darüber hinaus sollte auch ein regionaler Ansatz hinsichtlich der Beschaffung der Futtermittel 

verfolgt werden. Umsetzbar wäre die Festlegung eines Prozentsatzes der Herkunft der Futter-

mittel aus dem eigenen Betrieb oder regionalen Betrieben. Dem Gesetzgeber obliegt es, die 

Höhe des Prozentsatzes angemessen zu bestimmen und diesen auf regionale Bedürfnisse und 

Besonderheiten anzupassen. Ferner muss auch die maximale Entfernung bestimmt bzw. defi-

niert werden, um das Wort „regional“ nicht auszuhöhlen.635  

Des Weiteren ist es möglich, den Einsatz von Arzneimitteln drastisch durch Verbote mit Er-

laubnisvorbehalt zu reduzieren. Der derzeit gängige vorsorgliche Einsatz von Arzneimitteln ist 

nicht tragfähig, um umweltpolitische Ziele (und gleichzeitig auch die Ziele des Tierschutzes) 

zu erreichen. Eine entsprechende Regelung müsste in die Fachgesetze überführt und von einem 

Kontrollmechanismus flankiert werden. Die damit einhergehenden Kontrollen sollten ver-

pflichtend und in regelmäßigen Abständen (z. B. pro Quartal) durchgeführt werden.  

Weiterhin ließe sich eine fleischbasierte Ernährung zwar nicht durch rechtliche Ge- oder Ver-

bote regulieren, denkbar wäre jedoch folgendes Szenario: So ist es möglich, Produkte tierischen 

Ursprungs oder lediglich Fleischprodukte stärker zu besteuern (Fleischsteuer). Im Gegenzug 

sollten Produkte pflanzlichen Ursprungs geringer besteuert werden, um Kaufanreize zu setzen. 

Der Gang zum Supermarkt macht klar: Pflanzliche Erzeugnisse (z. B. „Fleischersatzprodukte“) 

sind in der Regel teurer als tierische Produkte. Entsprechende Besteuerungen könnten dafür 

sorgen, pflanzliche Produkte in der Gesellschaft zu etablieren und somit mittelbar dem Boden-

schutz Rechnung zu tragen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) schlägt einen zu 

befürwortenden Vorschlag vor: 

 

„Konsummuster sind schwer zu beeinflussen. Um dennoch einen schrittweisen Wandel 

zu erreichen, empfiehlt der SRU eine Kombination von zielgruppenspezifischer Infor-

mation und ökonomischen Instrumenten, die dafür sorgen, dass die Umweltkosten sich 

stärker im Preis von tierischen Produkten spiegeln. Beispielsweise sollte der reduzierte 

 
633 BT-Drs. 13/6378, S. 40. 
634 Vgl. Fischer-Hüftle, in: Schumacher/Fischer-Hüftle (Hrsg.), BNatSchG, 2. Auflage 2010, § 5, Rn. 24. 
635 Vgl. zu diesem Absatz: Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, 

ZUR 2014, S. 16 f. 
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Mehrwertsteuersatz für Fleisch, Eier und Milchprodukte abgeschafft werden. Außerdem 

sollten weitere nicht monetäre Instrumente geprüft werden. So könnte beispielsweise 

der Staat als Betreiber vieler Kantinen seine Vorbildfunktion stärker wahrnehmen und 

eine attraktive Auswahl von vegetarischen Gerichten und „halben“ Fleischportionen 

anbieten.“636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
636 Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umweltprob-

lem (Kurzfassung), 2015, S. 10. 
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B. Siedlungs- und Straßenbau 

 

I. Problemanalyse 

 

1. Grundlagen 

Im Siedlungs- und Straßenbau sind insbesondere zwei Problematiken für den vorsorgenden 

Bodenschutz von Bedeutung637: Die Versiegelung von Böden aufgrund der (Gebäude-)Bebau-

ung, Betonierung, Asphaltierung, Pflasterung oder anderweitigen Befestigungen638 und die 

übermäßige Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke639. Nach dem deut-

schen Institut für Urbanistik ist die Flächeninanspruchnahme jedoch nicht mit der Versiegelung 

von Flächen gleichzusetzen, da auch unbebaute und nicht versiegelte Böden erfasst werden. 

Folgende Nutzungsarten zählen als Siedlungs- und Verkehrsfläche: Gebäude- und Freiflächen, 

Betriebsflächen (ohne Anbauflächen), Erholungsflächen, Verkehrsflächen und Friedhöfe.640 

Dem vorsorgenden Bodenschutz kann im Sektor Siedlungs- und Straßenbau durch die Stärkung 

der Innenentwicklung Rechnung getragen werden. Der Begriff der Innenentwicklung ist in 

rechtlicher Hinsicht bisher nicht eindeutig definiert. Innenentwicklung bezeichnet „eine ge-

samtgemeindliche Strategie […], die verschiedene auf den baulichen Bestand ausgerichtete Pla-

nung- und Handlungsansätze miteinander verknüpft und die vor allem auf die Mobilisierung 

von Nutzungsoptionen im Innenbereich ausgerichtet ist“641.   

Mit der Stärkung der Innenentwicklung verfolgt der deutsche Gesetzgeber zum einen das Ziel, 

die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und damit den Zielsetzungen der Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie gerecht zu werden.642 Zum anderen sollen Innenräume eine qualitative Auf-

wertung erfahren.643 Der Gesetzgeber führt dazu aus:  

 

„Innenstädte und Ortskerne sind Schlüsselfaktoren für die Stadtentwicklung; sie sind 

für die Identifikation der Bürger mit ihren Städten und Gemeinden unverzichtbar. Um-

 
637 Vgl. Feldwisch, in: Feldwisch et al. (Hrsg.), Gebietsbezogener Bodenschutz, 2003, S. 126. 
638 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 52. 
639 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA-Texte 38/2018, S. 11. 
640 Ebd. 
641 Spangenberger, Zukunftsaufgabe Innenentwicklung – Umsetzung in der Planungspraxis, UPR 2009, S. 217. 
642 Vgl. BT-Drs. 15/2250, S. 31.  
643 Vgl. BT-Drs. 17/ 11468, S. 9. 
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strukturierungsprozesse können jedoch die Funktionsfähigkeit dieser Zentren zuneh-

mend gefährden. Es ist daher ein Ziel der Städtebaupolitik des Bundes, die Innenent-

wicklung in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei geht es zum einen darum, die 

Neuinanspruchnahme von Flächen auf der „Grünen Wiese“ weitestgehend zu vermei-

den. Die Innenentwicklung hat zum anderen eine qualitative Dimension, die darauf zielt, 

die Urbanität und Attraktivität von Städten und Gemeinden zu wahren und zu stärken, 

wobei auch baustrukturelle Aspekte zu beachten sind.“644 

 

Für den vorsorgenden Bodenschutz ist die Stärkung der Innenentwicklung relevant, da sich die 

Inanspruchnahme von Flächen auf den Innenbereich konzentriert und wertvolle unversiegelte 

und fruchtbare Flächen im Außenbereich geschont werden. Mit der Stärkung des Innenbereichs 

gehen jedoch auch negative ökologische Folgen einher: Mögliche Auswirkungen baulicher 

Verdichtungsmaßahmen können Luft- und Lärmbelästigungen, die Reduzierung der Grundwas-

serneubildung und Flächenversiegelungen bei der Neuinanspruchnahme von Flächen im Innen-

bereich sein.645 Maßnahmen der Innenentwicklung sind beispielsweise die Erhaltung, die Er-

neuerung, die Fortentwicklung, die Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile646, die 

Wiedernutzbarmachung von brachgefallenen Flächen und Nachverdichtungen.647  

 

2. Versiegelung 

Im Siedlungs- und Straßenbau ist die Problematik der Bodenversiegelung allgegenwärtig. Der 

Begriff der schädlichen Bodenveränderung ist weit zu verstehen und schließt neben stofflichen 

Einträgen und Veränderungen der Bodenphysik auch die Flächenversiegelung mit ein.648 Da 

der Boden nicht vermehrbar ist und sich nur über sehr lange Zeiträume regeneriert, ist es drin-

gend erforderlich, die Gefahren der Flächenversiegelung zu beleuchten und geeignete Rechts-

instrumente zur Vermeidung oder Verminderung zu erarbeiten.  

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Problematik der Wasserabfuhr und des Oberflächen-

abflusses bei zunehmend versiegelten Böden und damit auch die Notwendigkeit, dem vorsor-

genden Bodenschutz bei der Stadtplanung mehr Beachtung zu schenken: 

 

 
644 BT-Drs. 17/11468, S. 9. 
645 Vgl. Schulz, Reduzierung des Flächenverbrauchs mit Hilfe der Bauleitplanung, Mönchengladbach, Januar 

2017, S. 135 und 137. 
646 Meist sind dies im Zusammenhang bebaute Ortsteile i.S.d. § 34 I BauGB, Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 

2. Auflage 2017, § 13a, Rn. 1. 
647 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 13a, Rn. 4. 
648 Vgl. BT-Drucks. 13/6701, S. 29. 
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Abbildung 4: Niederschläge und Bodenversiegelungen 

 

Dargestellt ist, von links nach rechts gesehen, eine zunehmend stärkere Bebauung und damit 

auch Versiegelung des Bodens, womit eine Zunahme des Oberflächenabflusses sowie eine Ab-

nahme der Verdunstung und der Versickerung einhergeht. Der Gesetzgeber führt zu dieser 

Problematik zutreffend aus:  

 

„Wird der Boden überbaut, so führt dies zu einer Zerstörung und Verlagerung der be-

lebten Bodenschichten, der Boden verliert seine Funktion als Pflanzenstandort sowie 

als Filter und Puffer für stoffliche Einwirkungen. Es versickert weniger Wasser, 

dadurch kommt es zu einem erhöhten Abluß von Oberflächenwasser, und es wird weni-

ger Grundwasser neu gebildet.“649  

 

Damit ist festzuhalten, dass durch die Bodenversiegelung vor allem die ökologischen Funktio-

nen des Bodens (vgl. § 2 II Nr. 1 BBodSchG) betroffen und gefährdet sind. 

 

3. Übermäßige Flächeninanspruchnahme 

Der sparsame und nachhaltige Umgang mit dem Schutzgut „Fläche“ findet als Handlungsfeld 

der Umweltpolitik (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie) in dem erklärten Ziel der Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme auf 30 Hektar (minus x) pro Tag bis 2030 seinen Niederschlag.650 

„Für die Umsetzung dieser Zielsetzung sind in erster Linie die Länder und die Kommunen im 

Rahmen der von ihnen zu treffenden Festlegungen in den Raumordnungs- und Bauleitplänen 

zuständig.“651 

 
649 BT-Drucks. 13/6701, S. 15. 
650 Vgl. Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, S. 55. 
651 Spangenberger, Zukunftsaufgabe Innenentwicklung – Umsetzung in der Planungspraxis, UPR 06/2009, S. 218. 
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Neben dem Mengenziel, die Flächeninanspruchnahme auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, 

verfolgt die Flächenhaushaltspoltik auch ein Qualitätsziel, welches sich auf die Erhaltung der 

ökologischen Qualität der Ressource Fläche konzentriert.652 Die Bundesregierung orientiert 

sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie stark an den Zielsetzungen der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen653. Dabei betont die Bundesregierung, dass Böden als natürliche Lebensgrundlage 

erhalten werden und nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit genutzt werden sollen. Die 

Grenze der Bodennutzung wird insbesondere bei der Beeinträchtigung der ökologischen Funk-

tionen und der ökologischen Belastbarkeit gezogen.654 Zu den spezifischen Bodenschutzzielen 

gehören laut der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie u. a. die Begrenzung der Neuinanspruch-

nahme von Flächen, die Reduktion des Stickstoffüberschusses in der Landwirtschaft und die 

Reduktion von Nitrat im Grundwasser. Weiterhin stehen der Ausbau und die Förderung des 

Ökolandbaus im Vordergrund, einhergehend mit dem ambitionierten Ziel, die Artenvielfalt und 

die Landschaftsqualität zu erhalten und zu verbessern.655 Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

in der aktualisierten Fassung von 2018 identifiziert für den Verlust von Flächen folgende Indi-

katoren: der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche, steigende Freiraumverluste in m²/je 

Einwohner und die Siedlungsdichte.656 In seinem Aktionsplan Flächensparen hebt das Deutsche 

Institut für Urbanistik hervor:  

 

„Ein sparsamer Umgang mit der Fläche im besiedelten Bereich und der Erhalt unbe-

bauter, nicht zersiedelter und unzerschnittener Freiräume im Außenbereich sind not-

wendig, um die Böden mit ihren Funktionen für Wasserhaushalt, Klimaschutz und -an-

passung, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsschutz, landwirtschaftliche Produktion, 

Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und von Bioenergie zu erhalten.“657 

 

In der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 2021658 beabsichtigt die Bundesregie-

rung:  

 

 
652 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Flächenhaushaltspolitik – ein Beitrag zur nachhal-

tigen Raumentwicklung, Positionspapier Nr. 58, 2004, S. 2. 
653 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 26.09.2015 – A/70/L.1 – Transformation 

unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 
654 Vgl. Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, S. 51. 
655 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamtes (Hrsg.), Land Degradation Neutrality, UBA Texte 15/2018, S. 

22. 
656 Vgl. Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, S. 55. 
657 Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flächenin-

anspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 10. 
658 Derzeit in der Dialogfassung vorliegend. 
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„einen aussagekräftigen Bodenindikator zu entwickeln, der alle relevanten Landnut-

zungsformen abdeckt. Der Indikator soll die Beurteilung der Veränderungen der unter-

schiedlichen Funktionen des Bodens ermöglichen (sofern möglich auf jährlicher Basis). 

Sie plant, den Indikator in die Weiterentwicklung der DNS659 2022 einzubringen. Mit 

dieser Indikatorenentwicklung soll zudem der deutsche Beitrag zur Umsetzung des 

SDG660-Unterziels 15.3 “Land Degradation Neutrality“ unterstützt werden“.661 

 

Wie das Deutsche Institut für Urbanistik zutreffend feststellt, ist die Fläche, wie auch der Bo-

den, eine endliche Ressource, deren übermäßiger Flächenverbrauch entgegenzuwirken ist. Dies 

ist insbesondere vor dem Hintergrund eines stetigen Ausbaus von Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen notwendig, der mit einem Verlust von Flächen für andere Nutzungen und Funktionen zu-

sammenfällt.662 Die Gründe für einen übermäßigen Flächenverbrauch sind vielfältig: Neben 

wachsenden Wohnraumansprüchen der Bevölkerung infolge gestiegenen Einkommens, der un-

zureichenden Nutzung vorhandener Gebäude und Anlagen ist in langer Reihe auch die exten-

sive Bebauung des neu ausgewiesenen Baulands zu nennen.663 Nicht zuletzt nahm in den ver-

gangenen Jahren auch die Anzahl der der Klein- und Einpersonenhaushalte zu, ferner wuchs 

das Bedürfnis nach individueller Mobilität664, flächenzehrenden Einfamilienhausgebieten, 

weitläufigen Gewerbegebieten sowie die damit einhergehende Schaffung einer entsprechenden 

Infrastruktur, welche die vorhandenen Flächen aber nur minimal ausnutzen.665 Das Deutsche 

Institut für Urbanistik führt im Weiteren aus, dass in wachsenden Städten die effektive Ausnut-

zung von Grundstücken (insbesondere durch die Mobilisierung von Baulücken und Revitalisie-

rung von Brachflächen) oftmals durch hohe Boden- und Immobilienpreise gewährleistet ist. 

Ganz umgekehrt verhält es sich jedoch im ländlichen Raum: Vor allem in stagnierenden oder 

schrumpfenden Gemeinden sind die Bodenpreise niedrig, weshalb regelmäßig sorgloser mit der 

Ressource Fläche umgegangen wird. Dies ist schon damit zu begründen, dass freistehende Ein-

familienhäuser die bevorzugte Wohnform sind und es keine oder nur eine geringe Nachfrage 

 
659 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. 
660 Als SDG (Sustainable Development Goals) Ziele werden die Ziele der Agenda 2030 bezeichnet. 
661 Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2021 – Dialogfassung, Sach-

stand: 15. Juli 2020, S. 267 f. 
662 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 13. 
663 Vgl. Dosch/Losch, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 138 f. 
664 Vgl. Schaal, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der Deut-

schen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, Berlin 2002, S. 162. 
665 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 13. 
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nach dichteren Wohnformen gibt. Die niedrigen Bodenpreise haben zur Folge, dass die Mobi-

lisierung von Brachflächen teurer und komplizierter ist als die Neuinanspruchnahme von Flä-

chen. Auch wachsende Städte haben ein ähnliches Problem, wenn in kurzer Zeit viel Wohnraum 

geschaffen werden muss: Die Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbereich ist in ent-

sprechenden Fällen oftmals schneller und kostengünstiger zu realisieren als beispielsweise die 

Revitalisierung von Industriebrachen.666  

Aus sozioökonomischer Sicht bieten diese Entwicklungstendenzen viele Vorteile, etwa eine 

verbesserte regionale und überregionale Anbindung und die Steigerung des zur Verfügung ste-

henden Baulands für Wohnbebauungen, Freizeiteinrichtungen (z. B. Einkaufszentren, Hotels/ 

Ferienanlagen und Sportanlagen) und Industrieanlagen.667 Auf der anderen Seite stehen jedoch 

zahlreiche negative sozioökonomische Auswirkungen: Ortskerne und Stadtteilzentren verfallen 

zunehmend, Siedlungsstrukturen verlieren an Funktionen, ferner entstehen Stadtbilder, die von 

Brachen, Leerständen und mindergenutzten Alt-Gewerbegebieten geprägt sind, während in un-

mittelbarer Nähe Einfamilienhaus- und Gewerbegebiete in die Höhe schießen.668 Aus ökologi-

scher Sicht sind die Folgen dagegen ausschließlich negativer Natur: Versiegelungen und Ver-

dichtungen führen zu einer Zerstörung der belebten Bodenschicht sowie zu einer Störung des 

Wasserhaushalts und erhöhten Oberflächenabfluss, Straßen zerschneiden und verlärmen Le-

bensräume, besonders schützenswerte (v. a. wertvolle, seltene und empfindliche Böden) Böden 

gehen verloren und die biologische Vielfalt schwindet.669 Zudem verändern sich die physikali-

schen und chemischen Eigenschaften der Böden durch den Eintrag von Schadstoffen aus dem 

Siedlungs- und Verkehrssektor, aber auch durch unterlassene bzw. unzureichende Sanierungen 

und Altlasten.670 

Die Europäische Umweltagentur weist darauf hin, dass eine entsprechende Entwicklung fol-

genschwer für den Boden sei. Die ökologischen Funktionen des Bodens seien durch die Aus-

weisung von Ackerland zu Siedlungs- und Verkehrsfläche und die zunehmende Versiegelung 

in Gefahr. Letzteres führt beispielsweise dazu, dass Wasser nicht mehr im Boden versickern 

kann und somit Überschwemmungen wahrscheinlicher werden, die biologische Vielfalt im Bo-

den zerstört wird und der Boden auch seine Fähigkeit verliert, Kohlenstoff aufzunehmen und 

 
666 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 13 f. 
667 Vgl. Europäische Umweltagentur (Hrsg.), EUA Signale 2019 – Land und Boden in Europa, 2019, S. 14. 
668 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 13. 
669 Marty, Der Handel mit Flächenausweisungsrechten – Rechtliche Fragen an ein ökonomisches Instrument, ZUR 

9/2011, S. 396. 
670 Vgl. Dosch/Losch, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 138. 
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zu speichern.671 Der Siedlungs- und Straßenbau steht damit in direkter Konkurrenz zu den öko-

logischen Funktionen des Bodens. Ziel einer flächensparenden Siedlungspolitik sollte daher vor 

allem die Stärkung des Innenbereichs sein. Geeignete Möglichkeiten zur Stärkung des Innen-

bereichs werden in den folgenden Kapiteln erörtert und beziehen sich insbesondere auf die 

Bauleitplanung, die Raumordnung, die Baulandentwicklung und ökonomische Instrumente zur 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme.  

Beim Sparen von Flächen geht es jedoch nicht nur um den Verzicht auf die Inanspruchnahme 

von Flächen. Vielmehr stehen eine zukunftsgerichtete Entwicklung und eine Steigerung der 

Lebensqualität durch die Gestaltung von Stadträumen im Vordergrund.672 Das Deutsche Institut 

für Urbanistik führet zutreffend aus: 

 

„Die wachsende Wohnnachfrage birgt die große Chance, […] Stadträume qualitätsvoll 

zu entwickeln. Durch eine intelligente Verdichtung und Nachverdichtung, die verbun-

den ist mit einer Aufwertung von öffentlichen Räumen und Grünflächen, einer energe-

tischen Ertüchtigung von Wohnsiedlungen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und der 

Schaffung neuer Wegeverbindungen können hier attraktive, lebendige Quartiere und 

Zentren entstehen, die Bewohnerschaft verjüngt und die notwendige Dichte für Versor-

gungseinrichtungen und Infrastrukturen erreicht werden. Der Wohnungsmarkt würde 

entlastet und die Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbereich deutlich redu-

ziert. Eine Nachverdichtung wird allerdings nur dann auf Akzeptanz in der ansässigen 

Bevölkerung stoßen, wenn sie tatsächlich mit einer Qualifizierung der Quartiere bzw. 

Stadträume verbunden ist.“673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
671 Vgl. Europäische Umweltagentur (Hrsg.), EUA Signale 2019 – Land und Boden in Europa, 2019, S. 30. 
672 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 13. 
673 Ebd., S. 15. 
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II. Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

 

1. Baurecht 

 

1.1 Bauleitplanung  

 

1.1.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 9 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, wenn Vorschriften des 

Bauplanungs- und Bauordnungsrechts Einwirkungen auf den Boden regeln. „Die rechtliche 

Abgrenzung von Bodenschutz- und Baurecht nach § 3 Abs. 1 Nr. 9 BBodSchG bedeutet, dass 

sich die Inanspruchnahme von Flächen für bauliche und sonstige Zwecke iS des BauGB aus-

schließlich nach dem Baurecht bestimmt. Das BBodSchG und die BBodSchV unterstützen die 

städtebaulichen Planungen ua im Verfahren […] und durch die Untersuchung und Bewertung 

von Bodenbelastungen […].“674 Dem BauGB ist keine Definition zum Begriff des Bodens zu 

entnehmen. In § 202 BauGB findet sich lediglich der Begriff des Mutterbodens675, der die von 

Luft, Wasser und Humus durchsetzte, belebte, durchwurzelte obere Schicht des Bodens dar-

stellt676 und lediglich eine Teilmenge des Bodens betrifft. Insoweit ist die Definition des § 2 I 

BBodSchG heranzuziehen.677  

Anknüpfungspunkt zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und zur Verringerung von 

Versiegelungen ist die kommunale Bauleitplanung, welche gem. § 1 BauGB eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung gewährleisten soll und zum Schutz der natürlichen Lebensgrund-

lagen verpflichtet ist.678 Obgleich das BauGB nicht primär den Schutz der natürlichen Boden-

funktionen zum Ziel hat679, sehen jedoch die Regelungen des § 1 V S. 1 und 2, VI Nr. 7 i.V.m 

VII BauGB sowie § 1a BauGB vor, dass der vorsorgende Bodenschutz in der Aufstellung der 

Bauleitpläne zu berücksichtigen ist. Zudem findet die Innenentwicklung als allgemeine Pla-

nungsleitlinie in § 1 V S. 3 BauGB Ausdruck.680 § 1 BauGB normiert die Grundsätze der Bau-

leitplanung nach welcher der Bodenschutz neben anderen Schutzgütern einzubeziehen ist und 

 
674 Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 1, Rn. 112. 
675 § 202 BauGB fordert den Schutz und die Erhaltung des Mutterbodens, der bei Errichtung und Änderung bauli-

cher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird.  
676 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 202, Rn. 2. 
677 Ebd., § 1a, Rn. 3. 
678 Vgl. Vgl. Schaal, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, Berlin 2002, S. 163. 
679 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/05 

S. 106. 
680 Battis et al., Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden, NvWZ 15/2013, S. 962.  



 

178 

 

keine gesonderte Stellung einnimmt. Die Bedeutung des vorsorgenden Bodenschutzes in der 

Abwägung des § 1 VI i. V. m. VII BauGB bestimmt sich nach der jeweiligen städtebaulichen 

Situation und der Planungskonzeption der Gemeinde.681  

 

1.1.2 Aufgaben und Grundsätze der Bauleitplanung 

Den Bodenschutz betreffend sind die Regelungen der Bauleitplanung des BauGB besonders 

relevant. Nach Art. 28 II GG steht den Gemeinden das Recht zu, alle Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Gemein-

den sind zudem verpflichtet: 

 

• den Bodenverbrauch zu begrenzen, 

• Schadstoffeinträge in Böden (z. B. durch industrielle Produktion und Verkehr) zu mini-

mieren sowie 

• bodenschonend zu handeln, indem wertvolle Böden geschützt und Bodenerosionen und 

Bodenverdichtungen verhindert werden.682 

 

Gem. § 1 I BauGB ist die Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung von 

Grundstücken vorzubereiten und zu leiten. Bauleitpläne sind § 1 II BauGB zufolge der Flä-

chennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleit-

plan). Gem. § 1 III S. 1 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 

soweit eine Notwendigkeit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung besteht. Die Steu-

erung von nicht baulichen Bodennutzungen ohne Bezug zur städtebaulichen Entwicklung ist 

somit nicht vom § 1 III BauGB erfasst.683 

Im § 1 V BauGB werden die allgemeinen Ziele der Bauleitplanung in Form von Planungs-

grundsätzen formuliert, welche den vorsorgenden Bodenschutz berücksichtigen.684 Gem. § 1 V 

BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten, 

aber auch die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Ver-

antwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen. Zudem soll 

eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichti-

gung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung sichergestellt sein. Willand et al. führen dazu aus: 

 
681 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 1 Rn. 84. 
682 Vgl. Schink, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 5/2001, S. 161. 
683 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, 2. Auflage 

2016, S. 258. 
684 Vgl. Jeromin, in: Kröninger et al. (Hrsg.), BauGB, 4. Auflage 2018, § 1 Rn. 26. 
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„Dieses Nachhaltigkeitspostulat hat im Zielsystem des BauGB vor allem zwei Funktio-

nen: Es soll die Zukunftsgerichtetheit der Bauleitplanung, die auch längerfristige Wir-

kungen mit zu bedenken hat, betonen, namentlich im Hinblick auf den Schutz der natür-

lichen Ressourcen. Ferner soll es darauf hinwirken, dass die ökologischen Leitvorstel-

lungen mit den ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen in Einklang gebracht 

werden und fachlich einseitige Ausrichtungen vermieden werden (Ausgleichsfunktion 

der Bauleitplanung).“685  

 

Jarass und Kment begründen die hervorgehobene Bedeutung des Bodens und seiner Funktionen 

gem. § 2 III BBodSchG in der Bauleitplanung damit, dass dieser ein zentrales Element bei der 

Umsetzung von Bauvorhaben darstellt. Sowohl die natürlichen Funktionen als auch die Nut-

zungsfunktionen des Bodens sind vom BauGB erfasst. Eine nachhaltige städtebauliche Ent-

wicklung, welche die Umsetzung umweltschützender Anforderungen auch in Verantwortung 

gegenüber künftigen Generationen zum Ziel hat (vgl. § 1 V BauGB), dient vor allem dem Erhalt 

der natürlichen Funktionen des Bodens. Der Nachhaltigkeitsgedanke im BauGB bezieht sich 

aber nicht nur auf die ökologischen, sondern auch auf die sozialen und ökonomischen Belange. 

Eine nachhaltige Städteentwicklung ist daher als langfristige ausgewogene Flächennutzung zu 

verstehen, bei der der Bodenschutz als Teil ökologischer Belange in Einklang mit sozialen und 

ökonomischen Belangen gebracht werden soll. Die Aufgabe der sozialgerechten Bodennut-

zung, unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, dient insbesondere der 

Bodenfunktion als Fläche für Siedlung und Erholung gem. § 2 II Nr. 3b BBodSchG. Die Sozi-

algerechtigkeit zielt auf den sozialgerechten Zugang ab, nach welchem das Wohl der Allge-

meinheit bei der Umsetzung von Bauvorhaben in den Fokus rückt. Die Zielsetzung der Siche-

rung einer menschenwürdigen Umwelt, konzentriert sich eher auf die Bedürfnisse und die Nut-

zungsansprüche der Menschen als auf den Umweltschutz im engeren Sinne. So soll die Bau-

leitplanung der freien Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit dienen. Der Schutz der na-

türlichen Lebensgrundlagen erfasst dahingegen den Bodenschutz in seiner Funktion als Lebens-

grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen gem. § 2 II 

Nr. 1a BBodSchG und ist damit Teil des vorsorgenden Bodenschutzes.686 

 
685 Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, S. 

26. 
686 Vgl. zu diesem Absatz: Jarass/Kment, BauGB, 2. Auflage 2017, § 1, Rn. 23 ff. 
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Um die Innenentwicklung in § 1 V BauGB zu stärken, d. h. die Neuinanspruchnahme von Flä-

chen im Außenbereich nur im Ausnahmefall zuzulassen, schlägt Schulz folgende zu befürwor-

tende Neuformulierung des § 1 V S. 3 BauGB vor: 

 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

[…] 

(5) […] „Die städtebauliche Entwicklung ist grundsätzlich vorrangig durch Maß-

nahmen der Innenentwicklung zu verfolgen. Nur bei Vorliegen besonders wichti-

ger Gründe (Ausnahmefälle) können die Gemeinden von dem Vorrang der Innen-

entwicklungsmaßahmen abweichen. Besonders wichtige Gründe liegen nur vor, 

wenn 

1. eine städtebauliche Innenentwicklungsmaßnahme rechtlich oder tatsächlich 

nicht möglich ist, 

2. der Verzicht auf Neuausweisung von Bauland zu einer unverhältnismäßigen Be-

einträchtigung anderer Belange führen würde oder 

3. Gründe des Umweltschutzes eine Abweichung erforderlich machen.“687  

[…] 

 

Darüber hinaus werden die Bodenfunktionen auch von § 1 VI BauGB erfasst. Der Bodenschutz 

ist hauptsächlich in § 1 VI Nr. 7a BauGB verankert, nach dem die Belange des Umweltschutzes 

nebst des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu 

berücksichtigen sind. Explizit schließt das auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima, das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 

und die biologische Vielfalt ein. „Die Ermittlung und Bewertung der Belange nach [§ 1 VI] 

Nr. 7 a) [BauGB] erfüllt zugleich die Funktion der Prüfung des Vorliegens eines Eingriffs nach 

dem BNatSchG.“688 

 

1.1.3 Bodenschutzklausel 

Mit § 1a BauGB, der ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz normiert, werden die boden-

bezogenen Planungsgrundsätze des § 1 VI Nr. 7a BauGB im BauGB konkretisiert (vgl. § 1a II 

 
687 Schulz, Reduzierung des Flächenverbrauchs mit Hilfe der Bauleitplanung, 2017, S. 168; zur weiteren Ausge-

staltung des § 1 V BauGB und der Kommentierung der vorgeschlagenen Ausnahmefälle sei auf die Ergebnisse 

von Schulz verwiesen.  
688 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 1, Rn. 64. 
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S. 1 BauGB)689 und ein unmittelbarer Auftrag an die Planung erteilt, der eine möglichst opti-

male Verwirklichung des Schutzziels des § 1a II BauGB anstreben soll690.  „Systematisch un-

terliegen die bauleitplanerischen Zielsetzungen des § 1 Abs. 5 BauGB, die Planungsgrundsätze 

des § 1 Abs. 6 BauGB sowie die in § 1a BauGB angeführten Belange gegenseitigen Wechsel-

beziehungen.“691 Die Bodenschutzklausel wirkt zum einen auf die gesamte Flächennutzung im 

Gemeindegebiet mit der Zielsetzung einer vorrangigen Innenentwicklung und Flächenscho-

nung ein und zum anderen zielt sie auf eine flächensparende bauliche Nutzung in den einzelnen 

Plangebieten ab. 692 

Gem. § 1 a II BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 

Auerswald betont: 

 

„Wir müssen uns klar machen, dass die juristische Floskel „Grund und Boden“ zwei 

Komponenten enthält: Zum einen den Grund, der nicht zerstörbar ist und der einen 

Preis hat, für den wir ihn erwerben können, und zum anderen den Boden, der geschädigt 

werden kann und dessen Funktionen für den Naturhaushalt und für den Menschen nicht 

ersetzt werden können, und daher unbezahlbar ist.“693 

 

Der sparsame Umgang mit dem Boden zielt auf die räumliche Begrenzung von Bodenversie-

gelungen bzw. die Nutzung bereits versiegelter Flächen694 vor der Nutzung von naturnahen 

Flächen und die Stärkung der Innenentwicklung695 ab. Ziel soll es u. a. sein, bereits versiegelte 

Flächen „wieder einer sinnvollen baulichen Nutzung zuzuführen (sog. Flächenrecycling)“696. 

Der schonende Umgang mit dem Boden richtet sich auf die Verringerung der Beeinträchtigun-

gen des Bodens und auf hinreichende Ausgleichsmaßnahmen697, im Falle der Inanspruchnahme 

von Flächen für die bauliche Nutzung698. Der sparsame und schonende Umgang von Grund und 

Boden kann durch Darstellungen im Flächennutzungsplan nach §§ 5 II Nr. 10 oder Festsetzun-

gen im Bebauungsplan nach 9 I BauGB umgesetzt werden.699 

 
689 Vgl. Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung – Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 

29. 
690 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 1a, Rn. 2. 
691 Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung – Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 30. 
692 Vgl. Schink, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 5/2001, S. 166. 
693 Vgl. Auerswald, in: Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden 

in der Naturschutz und Umweltplanung, 1998, S. 18. 
694 Vgl. Jarass/Kment, BauGB, 2. Auflage 2017, § 1a, Rn. 2. 
695 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 1a, Rn. 7. 
696 Dirnberger, in: Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage 2018, § 1a, Rn. 10. 
697 Vgl. Jarass/Kment, BauGB, 2. Auflage 2017, § 1a, Rn. 2. 
698 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 1a, Rn. 7. 
699 Vgl. Dirnberger, in: Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage 2018, § 1a, Rn. 7. 
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Neben der sparsamen und schonenden Nutzung von Grund und Boden sind für bauliche Nut-

zungen zwei weitere Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde in Betracht zu ziehen: Das 

ist einerseits die Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung sowie andere Maßnah-

men zur Innenentwicklung und andererseits die Begrenzung der Bodenversiegelungen auf das 

notwendige Maß (vgl. § 1 a II S. 1 Hs. 2 BauGB). Nachverdichtungsmaßnahmen besitzen ein 

großes Potential, Freiräume und Ressourcen zu schonen, da die bauliche Entwicklung im In-

nenbereich im Fokus steht und somit Freiflächen weniger in Anspruch genommen werden müs-

sen.700 Schink führt drei Möglichkeiten aus, welche in Kombination das gesamte Nachverdich-

tungspotential einer Gemeinde ergeben: 

 

• Nachverdichtung durch Erweiterungen der Nutzungen im vorhandenen Bestand (z. B. 

Dachgeschossausbau und Erschießung neuer Baupotentiale auf bereits bebauten Grund-

stücken), 

• Baulückenschließung und 

• Wiedernutzung (z. B. durch die Revitalisierung altindustrieller Standorte und deren 

Umnutzung zu Wohn- und Gewerbezwecken).701 

 

Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen zudem nur im not-

wendigen Umfang umgenutzt werden (vgl. § 1 a II S. 2 BauGB). Die Notwendigkeit der Um-

wandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden, wobei 

Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden sollen, zu 

denen u. a. Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglich-

keiten zählen können (sog. Umwidmungssperrklausel702; vgl. § 1 a II S. 4 BauGB). Die Um-

widmungssperrklausel trägt dem Ziel der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme dahinge-

hend Rechnung, dass die Flächeninanspruchnahme auf die Innenentwicklung gelenkt wird, um 

land- und forstwirtschaftliche Flächen zu sichern.703  

 
700 Vgl. Schink, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 5/2001, S. 162. 
701 Ebd., S. 161. 
702 Vgl. Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung- Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 

30.  
703 Ebd. 
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Im Ergebnis normiert die Bodenschutzklausel weder einen verpflichtenden sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund und Boden704 noch einen generellen Vorrang vor anderen Be-

langen705. Die gemeindliche Ausschöpfung des Innenentwicklungspotentials, z. B. durch Nach-

verdichtung, ist daher ebenfalls nicht verpflichtend. Aufgrund dessen wird die Bodenschutz-

klausel rechtlich überwiegend als Optimierungsgebot angesehen.706 Eine Neuausweisung von 

Bauland in einen bisher unbebauten Gebiet kann die Bodenschutzklausel daher nicht verhin-

dern, auch wenn dadurch erstmals Natur und Landschaft in Anspruch genommen werden.707 

Wie Jarass und Kment zutreffend feststellen, wird dies bereits aus § 1 a II S. 3 BauGB deutlich, 

welcher die genannten Bodenbelange der allgemeinen Regeln der Abwägung nach § 1 VII 

BauGB unterwirft. Die Fälle des § 1 a II S. 1 und 2 BauGB bedürfen in einer Abwägung daher 

keine gesteigerte Begründungslast. Anders verhält es sich bei einer Umwandlung landwirt-

schaftlich oder als Wald genutzter Flächen, die einer besonderen Begründung bedarf (s.o.).708  

Eine Neuinanspruchnahme von Flächen kann durch diverse Gründe gerechtfertigt sein. Dies 

betrifft beispielsweise die Neuausweisung von Baugebieten in dicht besiedelten Gebieten, um 

eine Abwanderung der Bevölkerung in ländliche Gebiete zu verhindern sowie die Erweiterung 

vorhandener Ortsteile zum Anschluss an Infrastruktureinrichtungen.709 Somit sind die Belange 

des vorsorgenden Bodenschutzes Teil der Abwägung und können im Einzelfall hinter anderen 

Schutzgütern zurücktreten. „Ob sich die genannten Belange im Einzelfall durchsetzen, hängt 

von dem Gewicht der ihnen gegenüberstehenden abwägungserheblichen öffentlichen bzw. pri-

vaten Belange ab.“710 

Eine Siedlungsentwicklung über die Ortsränder hinaus ist daher trotz Entwicklungsmöglichkei-

ten im Innenbereich möglich.711 Dirnberger betont:  

 

„Selbstverständlich muss sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Abwägungsentscheidung 

mit den Belangen des Bodenschutzgesetzes ausdrücklich und intensiv auseinander set-

zen. Sie hat insbes. eine Begründung dafür zu liefern, warum bislang nicht genutzte 

Flächen in Anspruch genommen und etwa vorhandene Innenverdichtungspotenziale 

 
704 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 1a, Rn. 4. 
705 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14 Auflage 2019, § 1a, Rn. 5; dazu auch: Dirnberger, in: Jäde/Drin-

berger (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage 2018, § 1a, Rn. 9. 
706 Vgl. Schink, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 5/2001, S. 162. 
707 Vgl. Krautzberger, Bodenschau im städtebaulichen Planungsrecht – Zur Bodenschutzklausel des Baugesetz-

buchs, fub 3/2008, S. 5. 
708 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 1a, Rn. 4. 
709 Vgl. BVerwG, Urt. v. 22.03.2007 – 4 CN 2.06, Rn. 14 – zitiert nach Juris. 
710 Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 1a, Rn. 5. 
711 Vgl. Dirnberger, in: Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage 2018, § 1a, Rn. 10. 
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nicht genutzt werden […]. Hat die Gemeinde aber insoweit hinreichende städtebauliche 

Gründe, kann sie den Belang des Bodenschutzes im konkreten Fall hintanstellen und 

ihre Planungsvorstellungen verwirklichen. [§ 1a] Abs. 2 [BauGB] enthält also keines-

falls ein Versiegelungsverbot oder eine Baulandsperre für die Gemeinde, sondern al-

lenfalls ein qualifiziertes Begründungsgebot. Mit anderen Worten hindert [§ 1 a] Abs. 

2 [BauGB] selbstverständlich nicht generell eine Baulandausweisung „auf der grünen 

Wiese“; das Gesetz lässt diese Option für die Gemeinde uneingeschränkt offen.“712 

 

Die praktische Wirkung der Bodenschutzklausel ist in der Gesamtschau eher gering.713 Jedoch 

ist die Unwirksamkeit eines Bebauungsplans aufgrund der Regelungen des § 1a BauGB erst 

dann anzunehmen, „wenn er ein Baugebiet beinhaltet, das in nicht mehr vertretbarer Weise 

überdimensioniert ist oder für das in der konkreten Planungssituation offensichtlich absehbar 

keinerlei Bedarf besteht“714.  

Köck, Hoffmann und Schulz schlagen folgende zu befürwortende Umformulierung des § 1a II 

BauGB hinsichtlich der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme vor: 

 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

[…] 

(2) „Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen alternative Möglich-

keiten der Befriedigung des Flächenbedarfs, insbesondere Nachverdichtungspotenti-

ale und Potentiale zur Wiedernutzbarmachung innerstädtischer Brachen, auszu-

schöpfen, soweit die dafür aufzuwendenden Mittel nicht außer Verhältnis zum 

Schutzzweck stehen und die Erfordernisse der Gewährleistung einer hohen städti-

schen Wohnqualität nicht entgegenstehen.“715 „Von der grundsätzlichen Vorgabe mit 

Grund und Boden sparsam umzugehen, darf nur abgewichen werden, wenn 

1. der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden nicht möglich ist, 

2. der Verzicht auf Neuausweisung von Bauland zu einer unverhältnismäßigen Be-

einträchtigung anderer Belange führen würde oder 

 
712 Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 1 a, Rn. 10. 
713 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 108. 
714 Dirnberger, in: Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB/ BauNVO, 9. Auflag 2018, § 1a, Rn. 12. 
715 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ Department Umwelt- und Planungsrecht, in: Umweltbundes-

amt (Hrsg.), Effektivierung des raumbezogenen Planungsrechts zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 

Forschungsbericht 201 16 123/01, S. 54. 
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3. Gründe des Umweltschutzes eine Abweichung erforderlich machen.  

 

Landwirtschaftliche, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sind grund-

sätzlich nur im notwendigen Umfang zu umzunutzen; ein Abweichen ist nur in den 

Fällen des Satzes 1 möglich. Der grundsätzliche Vorrang des sparsamen und scho-

nenden Umgangs mit Grund und Boden nach Satz 1 und die Vorgabe nach Satz 2 

sind in der Abwägung im Hinblick auf die Strategie der Innenentwicklung grundsätz-

lich zusammen mit anderen Innenentwicklungsbelangen vorrangig nach § 1 Abs. 7 

BauGB zu berücksichtigen.“716  

 

Begrüßenswert ist auch der Vorschlag desRates für Nachhaltige Entwicklung zur Umzuformu-

lieren des Begründungserfordernisses des § 1a II S. 4 BauGB: 

 

(2) […] „Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 

Flächen ist nachvollziehbar zu begründen. Der Begründung sind zugrunde zu legen 

1. Baulandkataster der Gemeinde, die Brachflächen, Leerstand in Gebäuden, Bau-

lücken und Nachverdichtungspotenziale auf Grundstücken aufführen und  

2. eine valide Ermittlung des Neubaubedarfs, die auf aktuelle Prognosen zur  

Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung und des daraus resultierenden  

Wohnraum- und Gewerberaumbedarfes gestützt ist.  

Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 

ist nur dann gegeben, wenn eine vorhergehende Ermittlung des Innenentwicklungspo-

tenzials zu dem Ergebnis kommt, dass durch Nutzung von Brachflächen, leer stehenden 

Gebäuden, Baulücken oder durch eine Nachverdichtung der Zweck der Bauleitplanung 

nicht erreicht werden kann.“717 

 

Die Vorschläge zur Änderung der §§ 1 V und 1a II BauGB von Köck und Hofmann sowie 

Schulz und dem Rat für Nachhaltige Entwicklung stellen geeignete Maßnahmen dar, die Innen-

 
716 Schulz, Reduzierung des Flächenverbrauchs mit Hilfe der Bauleitplanung, 2017, S. 168; zur weiteren Ausge-

staltung des § 1 V BauGB und der Kommentierung der vorgeschlagenen Ausnahmefälle sei auf die Ergebnisse 

von Schulz verwiesen. 
717 Rat für Nachhaltige Entwicklung, Empfehlungen des RNE zur Stärkung der Innenentwicklung in Städten  

Vorschläge zur Novelle des Baugesetzbuches zur Baulandpotenzial- und -bedarfsermittlung (Bezug: Referenten-

entwurf, Stand 11.6.2012), S. 1 f., abrufbar unter: https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/migra-

tion/documents/RNE_Stellungnahme_Staerkung_der_Innenentwicklung_in_Staedten_27-09-2012(1).pdf, (letz-

ter Zugriff: am 24.07.2021). 
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entwicklung zu stärken. Köck und Hofmann betonen sogar, dass durch entsprechende Änderun-

gen, die Bodenschutzklausel künftig nicht mehr zur Abwägung stehen dürfte, sondern strikt 

beachtet werden müsse.718 „Eine solche Vorrangregel wäre durch Art. 20a GG legitimiert, ins-

besondere auch deshalb, weil sich der Gesetzgeber auf das Vorsorgeprinzip berufen kann.“719 

Für den vorsorgenden Bodenschutz spielen diese Änderungen eine bedeutende Rolle, da die 

Stärkung der Innenentwicklung unmittelbare Auswirkungen auf die Vermeidung von Flächen-

versiegelungen (und damit schädlichen Bodenveränderungen) hat. Zudem werden durch die 

Verschärfung des Begründungserfordernisses zur Umwandlung von landwirtschaftlich oder als 

Wald genutzter Flächen wertvolle und fruchtbare Böden geschont. Entsprechende Flächen sind 

von immenser Bedeutung für die ökologischen Funktionen des Bodens und sind daher grund-

sätzlich nur im Ausnahmefall zu beanspruchen. An dieser Stelle wäre darüber hinaus auch ein 

gänzliches Umwandlungsverbot denkbar, welches sich durch die Wertigkeit und die überra-

gende Bedeutung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen für die Umwelt, die 

Biodiversität und den Menschen rechtfertigen lässt. In der Praxis ließe sich ein solch gravieren-

des Umwandlungsverbot jedoch nicht mit den Grundsätzen der Bauleitplanung (vgl. § 1 V 

BauGB) vereinbaren, da neben den ökologischen auch soziale und wirtschaftliche Belange Be-

achtung finden sollen.  

Ferner ist die Ermittlung des Innenentwicklungspotentials für den vorsorgenden Bodenschutz 

von großer Bedeutung und stellte die Grundlage der Flächenhaushaltspoltik dar. Dazu führt 

Herrmann zutreffend aus:  

 

„Die Verknüpfung des sparsamen Umganges mit Grund und Boden mit den Maßnah-

men der Innenentwicklung bedeutet, dass eine Flächeninanspruchnahme laut der Bo-

denschutzklausel erst dann notwendig wird, wenn der Bedarf an neuen Ebenen für Nut-

zungsräume nicht durch Maßnahmen der Innenentwicklung befriedigen werden kann, 

da dafür keine innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind.“720  

 

 

 

 

 
718Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ Department Umwelt- und Planungsrecht, in: Umweltbundes-

amt (Hrsg.), Effektivierung des raumbezogenen Planungsrechts zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 

Forschungsbericht 201 16 123/01, 2007, S. 54. 
719 Ebd. 
720 Herrmann, Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch das Bauplanungsrecht: juristische Gestaltung 

und Realisierung im sozialen System, 2019, S. 202. 
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1.1.4 Eingriffsregelung des Naturschutzrechts im Verhältnis zum Baurecht 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans hat die Gemeinde die planerische Eingriffsrege-

lung nach § 14 I BNatSchG i. V. m. § 1a III BauGB anzuwenden.721 Im Naturschutzrecht sind 

gem. § 1 III Nr. 2 BNatSchG Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt 

erfüllen können. Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. § 14 I BNatSchG Veränderungen 

der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-

schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Die Ver-

siegelung, welche einen derartig erheblichen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen zu Folge 

hat, ist daher als Eingriff in die Natur und Landschaft gem. § 14 BNatSchG zu beurteilen. Die 

Versiegelung von Flächen ist nicht per se verboten. So betont § 13 S. 1 BNatSchG, dass erheb-

liche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden 

sind. Können Beeinträchtigungen nicht vermieden werden, sind diese gem. § 15 I S. 3 

BNatSchG zu begründen. Schink zufolge verlangt das Vermeidungsgebot in der Bauleitpla-

nung, dass nach alternativen Ausführungsarten zu suchen ist, die einen geplanten Eingriff ver-

meiden oder vermindern. Ziel soll stets die vorrangige Innenentwicklung sein. Jedoch unterliegt 

selbst das Vermeidungsgebot in der Bauleitplanung dem Abwägungsvorbehalt, weshalb sich 

ein genereller Vorrang der Innenentwicklung aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

nicht ableiten lässt.722 Insoweit enthält auch § 15 III BNatSchG kein Verbot der Inanspruch-

nahme von wertvollen Böden wie z. B. Agrarflächen.723 

Die Vermeidungspflicht betrifft zudem nicht die Frage, ob, sondern wie ein Bauvorhaben um-

gesetzt wird.724 Die Kompensationspflicht ist von dem Bewertungsverfahren abhängig, das den 

Eingriff beurteilt und zur Ermittlung der Kompensationsfläche herangezogen wird.725 Im Ge-

gensatz zu den Kriterien des Arten- und Biotopschutzes, sind die Aspekte des Bodenschutzes 

schwerer zu ermitteln726, da die Bodenberwertungsverfahren bislang noch nicht in der Lage 

sind, alle Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens hinreichend zu beurteilen. 

Ganz abgesehen davon gibt es auch keine einheitlichen Berechnungs- oder Bewertungsverfah-

ren auf Bundesebene. 

 
721 Vgl. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Leitfaden Bodenschutz bei Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren, 2008, S. 28. 
722 Vgl. Schink, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 05/2001, S. 164. 
723 Vgl. Battis et al., Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden, NVwZ 15/2013, S. 962. 
724 Vgl. Schrader, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BNatSchG, 59. Edition 2021, § 15, Rn. 

8. 
725 Vgl. Schaal, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der Deut-

schen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 162. 
726 Ebd., S. 164. 
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Problematisch ist, dass die genannten Eingriffsregelungen gem. § 18 II S. 2 BNatSchG nur für 

Vorhaben im Außenbereich sowie für Bebauungspläne, die Planfeststellungen ersetzen, gel-

ten.727 In Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 

BauGB sind die Eingriffsregelungen der §§ 14- 17 BNatSchG nicht anwendbar. Willand et al. 

betonen, dass vor allem in diesen Bereichen Flächenversiegelungen höchst relevant sind. Gem. 

§ 18 I BNatSchG ist bei Bauleitplänen und Ergänzungssatzungen lediglich nach § 14 BNatSchG 

festzustellen, ob ein Eingriff vorliegt. Die Vermeidungs-, Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

richten sich laut § 18 I BNatSchG hingegen nach den Vorschriften des BauGB.  

Die relevanten Normen des BauGB stellen § 1a und § 200a BauGB dar.728 § 200a BauGB kon-

kretisiert § 1a III BauGB in der Hinsicht, dass die in § 1a III BauGB aufgeführten Ausgleichs-

maßnahmen auch Ersatzmaßnahmen umfassen. „Entgegen dem BNatSchG werden im BauGB 

die beiden Arten von Maßnahmen – Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – gleichbehandelt und 

unter den Begriff der Ausgleichsmaßnahme zusammengefasst […].“729 Zudem legt § 200a 

BauGB fest, dass kein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen Eingriff und Aus-

gleich erforderlich ist, soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den 

Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. 

Auch an dieser Stelle ist eine Abweichung vom BNatSchG erkennbar, das im Umkehrschluss 

aus § 15 II S. 2 BNatSchG einen unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zwischen Eingriff 

und Ausgleich fordert.730 Es ist daher festzustellen, dass die Eingriffsregelung des § 14 I i. V. 

m. § 18 II BNatSchG im Außenbereich ein wirksames Instrument darstellt, Flächenversiege-

lungen zu vermeiden. Da die Vermeidungspflicht des § 15 I BNatSchG die Frage betrifft, wie 

ein Bauvorhaben umgesetzt werden soll, können Flächenversiegelung über die Vermeidungs-

pflicht nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Begründungspflicht des § 15 I S. 3 

BNatSchG stärkt zwar die Vermeidungspflicht in der Praxis, diese kann jedoch durch eine, 

wenn auch umfassende, Darlegung über die Unvermeidbarkeit von Beeinträchtigungen umgan-

gen werden.731 Demgegenüber stellen die Regelungen über Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen der §§ 1a und 200a BauGB im höchst relevanten Innenbereich aufgrund diver-

ser Abwägungserfordernisse einen geringeren Schutz vor Flächenversiegelungen und Flächen-

inanspruchnahmen dar und sind somit wenig geeignet, diese zu vermeiden. Im beplanten In-

nenbereich scheidet eine Anwendung der Eingriffsregelung des § 14 I BNatSchG schon aus 

 
727 Dazu umfassend: Risch, Neue Instrumente zur Begrenzung des Bodenverbrauchs, 2004, S. 142 ff. 
728 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 107. 
729 Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 201, Rn. 2. 
730 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 201, Rn. 1. 
731 Schrader, in: Giesberts/Reinhardt, (Hrsg.) BeckOK Umweltrecht, BNatSchG, § 15, Rn. 12. 



 

189 

 

dem Grund aus, da gem. § 1 V S. 1 BauGB neben umweltschützenden auch wirtschaftliche und 

soziale Anforderungen an die Aufstellung von Bauleitplänen gekoppelt sind. Eine rein ökolo-

gische Ausrichtung im beplanten Innenbereich bzw. eine auf die Vermeidung von Flächenver-

siegelung ausgerichtete Planung ist somit nicht gerechtfertigt und mit städtebaulichen Zielen 

nicht vereinbar. 

 

1.1.5 Bebauungspläne der Innenentwicklung 

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung ist gem. § 13a I BauGB ein Bebauungsplan für die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innen-

entwicklung und wirkt somit der Inanspruchnahme des Außenbereichs entgegen732. Damit setzt 

§ 13 a BauGB die Leitlinie der Bodenschutzklausel (vgl. § 1a II BauGB) um, die das Ziel der 

gemeindlichen Innenentwicklung normiert.733 Im Gegensatz zu Bebauungsplänen nach §§ 8 ff. 

BauGB  sollen Bebauungspläne der Innenentwicklung erleichtert und beschleunigt auf die im 

Siedlungsbereich bestehenden Anpassungs- und Investitionsbedürfnisse reagieren können.734  

Die Vorschrift verfolgt den Zweck, den Flächenverbrauch in der Bundesrepublik einzudäm-

men.735 Der Begriff der Innenentwicklung ist jedoch nicht im BauGB definiert. Bebauungspläne 

der Innenentwicklung müssen zunächst den Anwendungsfällen des § 1a II S. 2 Hs. 2 BauGB 

entsprechen. Dazu zählen die 

 

• Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

• die Nachverdichtung sowie 

• andere Maßnahmen der Innenentwicklung.736 

 

Im Umkehrschluss lässt sich aus den Maßnahmen der Innenentwicklung gem. § 13a I S. 1 

BauGB und § 1 a II S. 1 BauGB feststellen, dass mit der Innenentwicklung die Entwicklung 

von bereits bebauten Bereichen gemeint ist737, d. h. innerhalb einer geschlossenen Ortslage738. 

Der Gesetzgeber führt aus, dass § 13a BauGB den Gemeinden für bestimmte Bebauungspläne 

 
732 Vgl. Battis, in: Battis et al., (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 13a, Rn. 4. 
733 Vgl. Krautzberger, Bodenschau im städtebaulichen Planungsrecht – Zur Bodenschutzklausel des Baugesetz-

buchs, Flächenmanagement und Bodenordnung 2008, S. 3. 
734 Vgl. Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung – Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 

49 f. 
735 Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 13a, Rn. 1. 
736 Vgl. Krautzberger, Bodenschau im städtebaulichen Planungsrecht – Zur Bodenschutzklausel des Baugesetz-

buchs, Flächenmanagement und Bodenordnung 3/2008, S. 3. 
737 Vgl. Herrmann, Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch das Bauplanungsrecht: Juristische Ge-

staltung und Realisierung im sozialen System, 2019, S. 230. 
738 Spieß, in: Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage 2018, § 13a, Rn. 2. 
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der Innenentwicklung ein beschleunigtes Verfahren gem. § 13 II und III S. 1 BauGB ermögli-

chen soll, wodurch den Innenstädten der notwendige Standortvorteil gegenüber der „grünen 

Wiese“ gegeben werden soll. Darüber hinaus sollen mehr Investitionen in die Innenstädte ge-

lenkt werden.739 Für Bebauungspläne der Innenentwicklung sind gem. § 13a I S. 2 BauGB 

Grundflächengrößen vorgegeben. Die räumliche Ausdehnung richtet sich nach § 19 II BauNVO 

oder nach § 13 a I S. 2 Nr. 1 und 2 und S. 3 BauGB.  

Das beschleunigte Verfahren ist jedoch gem. § 13a I S. 4 BauGB ausgeschlossen, wenn durch 

den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetz (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. Daher ist das beschleunigte Verfahren 

gem. § 13 a I S. 4 BauGB i. V. m. § 3 S. 1 UVPG ausgeschlossen, wenn erhebliche Umwelt-

auswirkungen zu erwarten sind. Diese Zulässigkeitsvoraussetzung entspricht § 13 I Nr. 1 

BauGB und verdeutlicht die unionsrechtlichen und umweltrechtlichen Grenzen des beschleu-

nigten Verfahrens740. Ob die Pflicht zur Durchführung einer UVP nach dem UVPG besteht, 

ergibt sich aus Anlage 1 UVPG (vgl. § 13 I Nr. 1 BauGB). Der Ausschluss des vereinfachten 

Verfahrens zur Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung ist bereits bei der be-

gründeten Möglichkeit erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen für die Annahme einer 

Verpflichtung zur Durchführung einer UVP gegeben.741 Dies ergibt sich aus § 7 I S. 3 UVPG742, 

nach welchem die UVP-Pflicht besteht, insofern das Neuvorhaben nach Einschätzung der zu-

ständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  

Das beschleunigte Verfahren ist gem. § 13a I S. 5 BauGB auch ausgeschlossen, wenn Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter der Gebiete von unionsrechtlicher Bedeu-

tung743 (§ 1 VI Nr. 7 b BauGB; FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen. Diese Regelung ent-

spricht ebenso den Vorgaben des vereinfachten Verfahrens (vgl. § 13 I Nr. 2 BauGB). Mit-

schang zufolge muss die Gemeinde nach § 34 II BauGB prüfen, ob durch die Verwirklichung 

des Bebauungsplans der Innenentwicklung FFH- oder Vogelschutzgebiete beeinträchtigt wer-

den können. Im Gegensatz zu § 13a I S. 4 BauGB werden in diesem Fall keine erheblichen 

Beeinträchtigungen vorausgesetzt. Zum Ausschluss des vereinfachten Verfahrens nach § 13a 

BauGB reichen daher auch geringfügige Beeinträchtigungen von FFH- oder Vogelschutzgebie-

ten aus.744  

 
739 Vgl. BT-Drs. 16/9720, S. 2. 
740 Vgl. Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 13a, Rn. 9. 
741 Vgl. Mitschang, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 13, Rn. 5. 
742 Ebd. 
743 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg), BauGB, 2. Auflage 2017, § 13a, Rn. 4. 
744 Vgl. Mitschang, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 13, Rn. 8. 
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Die Anforderungen des § 13a S. 2 bis 5 BauGB kommen dem vorsorgenden Bodenschutz so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar zugute. Die Festsetzungen zur räumlichen Ausdehnung von 

Bebauungsplänen der Innenentwicklung gem. § 13a I S. 2 und 3 BauGB begrenzen den Umfang 

von Flächenversiegelungen und tragen somit dazu bei, Flächeninanspruchnahmen zu begrenzen 

und Bodenversiegelungen zu vermeiden. Die Regelung des § 13a S. 4 BauGB trägt dem vor-

sorgenden Bodenschutz insoweit Rechnung, da zu erwartende erhebliche Auswirkungen auf 

den Boden eine UVP-Pflicht begründet und somit das vereinfachte Verfahren ausschließt. Auf-

grund der Tatsache, dass bei FFH- und Vogelschutzgebieten bereits geringfügige Beeinträchti-

gungen zum Ausschluss des vereinfachten Verfahrens führen, erfährt der Boden mittelbar durch 

die Nichtinanspruchnahme entsprechender Gebiete Schutz.  

Sind die Voraussetzungen des § 13a I BauGB gegeben, stellt der Bebauungsplan der Innenent-

wicklung sein geeignetes Mittel dar, Flächenneuinanspruchnahmen im Außenbereich und da-

mit einhergehende Bodenversiegelungen zu vermeiden. Nach Schulz können Gemeinden durch 

das beschleunigte Verfahren kosten- und zeitintensive Verfahrensschritte, wie z. B. die Erstel-

lung des Umweltberichts (vgl. § 13 III BauGB), umgehen. Dadurch sind die Aufstellung von 

Bebauungsplänen der Innenentwicklung und die Stärkung derselben äußerst attraktiv für Ge-

meinden.745 Es ist daher zu begrüßen, dass Gemeinden Bebauungspläne aufstellen, um die In-

nenentwicklung zu stärken. Herrmann kritisiert in dieser Hinsicht jedoch: 

 

„Anzumerken ist [jedoch], dass bei den Verfahrensentlastungen eine umweltbezogene 

Ambivalenz besteht, da diese den Verzicht auf die Umweltprüfung und eine erleichterte 

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beinhalten. Bei der Nachver-

dichtung zulasten von Grünflächen im Innenbereich ist dies problematisch.“746  

 

Obgleich auch im Innenbereich Bodenversiegelungen nicht zu vermeiden sind, so werden je-

denfalls Flächen im Außenbereich sowie sensible Flächen geschützt. Da die alleinige ökologi-

sche Ausrichtung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nicht den Zielen der Bauleitpla-

nung (vgl. § 1 V S. 1 BauGB) entsprechen würde, ist die Möglichkeit zur Stärkung der Innen-

entwicklung durch die Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 13a BauGB ein akzeptabler 

Ausgleich der ökologischen, sozialen und ökonomischen Belange. 

 

 
745 Vgl. Schulz, Reduzierung des Flächenverbrauchs mit Hilfe der Bauleitplanung, 2017, S. 266. 
746 Herrmann, Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch das Bauplanungsrecht: Juristische Gestaltung 

und Realisierung im sozialen System, 2019, S. 231. 
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1.1.6 Darstellungen und Festsetzungen als Instrumente des vorsorgenden Bodenschutzes 

 

1.1.6.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan kann maßgeblich zum vorsorgenden Bodenschutz beitragen. Gem. § 

5 I BauGB ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-

sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vorausseh-

baren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Jarass und Kment betonen, 

dass Flächennutzungspläne rechtlich keine Rechtsnormen darstellen, sondern lediglich pla-

nungsbindende Pläne seien, welche die zukünftige bauliche Entwicklung dokumentieren. An-

ders verhält es sich bei Bauvorhaben im Außenbereich gem. § 35 III S. 3 BauGB: Hier kann 

der Flächennutzungsplan über die Zulässigkeit von Vorhaben entscheiden, indem privilegierte 

Vorhaben ausgeschlossen werden.747 

Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan können zum vorsorgenden Boden- und 

Flächenschutz herangezogen werden. Grundlage für den vorsorgenden Bodenschutz sind ins-

besondere die Darstellungsmöglichkeiten des § 5 II Nr. 1, 5, 9 und 10 BauGB.748 Danach kann 

die Art der baulichen Nutzung auf den vorsorgenden Bodenschutz ausgerichtet werden (Nr. 1) 

sowie Grünflächen (Nr. 5), Flächen für Landwirtschaft und Wald (Nr. 9) und Flächen für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege oder zur Entwicklung von Böden ausgewiesen werden, welche 

dem vorsorgenden Schutz dienen. § 5 II Nr. 10 BauGB normiert für den Flächennutzungsplan, 

dass dieser die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft darstellen kann. Der Flächennutzungsplan bestimmt lediglich die 

flächenmäßigen Anforderungen einer vorhandenen oder einer künftigen Landschaftsplanung. 

Die Darstellungen von konkreten Maßnahmen sind dem Bebauungsplan vorbehalten.749 § 5 II 

Nr. 10 BauGB trägt zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und dem Schutz der na-

türlichen Lebensgrundlagen i.S.d. § 1 V BauGB bei.750 Dazu appelliert Mitschang: 

 

„Im Hinblick auf den Bodenschutz muss die Gemeinde prüfen, inwieweit es unausweich-

lich ist, neue Flächen für die Siedlungsentwicklung zu beanspruchen, und wie im Be-

darfsfall eine möglichst sinnvolle und sparsame Ausweisung von Siedlungsflächen er-

folgen kann.“751  

 
747 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 5, Rn. 36. 
748 Vgl. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Leitfaden Bodenschutz bei Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren, 2008, S. 28. 
749 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 5, Rn. 30. 
750 Vgl. Mitschang, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 5, Rn. 33. 
751 Ebd. 
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Der Flächennutzungsplan kann daher als Instrument des vorsorgenden Bodenschutzes fungie-

ren und trägt somit der Bodenschutzklausel des § 1 a II BauGB Rechnung. Allerdings darf der 

städtebauliche Charakter nicht hinter einer rein ökologischen Ausrichtung zurückstehen.752 Im 

Ergebnis ist festzuhalten, dass Darstellungen in Flächennutzungsplänen zwar dem vorsorgen-

den Bodenschutz dienen können, aufgrund ihrer Unverbindlichkeit jedoch so gut wie keine tat-

sächliche Lenkungswirkung haben. 

 

1.1.6.2 Bebauungsplan 

Neben den Darstellungen im Flächennutzungsplan können auch die Festsetzungen im Bebau-

ungsplan bodenschutzrechtliche Instrumente sein. Gem. § 8 I S. 1 i. V. m. II S. 1 BauGB ist der 

Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln und enthält die rechtsverbindli-

chen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist vor 

allem die Festsetzungsmöglichkeit des § 9 I Nr. 20 BauGB relevant. Danach können im Bebau-

ungsplan aus städtebaulichen Gründen, Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt werden. Mitschang und Reidt 

zufolge verdeutlicht dies: 

 

„dass die Bauleitplanung nicht nur die bauliche, sondern auch die sonstige Bodennut-

zung zum Gegenstand hat […]. Komplementärvorschrift beim Flächennutzungsplan ist 

§ 5 Abs. 2 Nr. 10 [BauGB].“753  

 

Übertragen auf den Bodenschutz zielt die Regelung des § 9 I Nr. 20 BauGB auf den dauerhaften 

Erhalt und das Bewahren der natürlichen, ökonomischen und soziokulturellen Bodenfunktionen 

und die Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ab.754 

Darüber hinaus sind dem § 9 I BauGB weitere Festsetzungsmöglichkeiten zu entnehmen, wel-

che sich positiv auf den Bodenschutz auswirken können. So normiert § 9 I Nr. 1 BauGB die 

Festsetzung von Art und Maß baulicher Nutzung. Das Maß der baulichen Nutzung ist für den 

vorsorgenden Bodenschutz insoweit relevant, dass dieses das Volumen der auf dem Grundstück 

zulässigen Baukörper755 und somit das Ausmaß der Versiegelung bestimmt. Des Weiteren kön-

nen gem. § 9 I Nr. 3 BauGB aus städtebaulichen Gründen für die Größe, Breite und Tiefe der 

 
752 Vgl. Jeromin, in: Kröninger et al. (Hrsg.), BauGB, 4. Auflage 2018, § 5 Rn. 19. 
753 Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 9, Rn. 108. 
754 Ebd. 
755 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 9, Rn. 35. 
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Baugrundstücke Mindestmaße und aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit 

Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße festgelegt werden. Die Festle-

gung von Höchstmaßen soll ein flächensparendes Bauen fördern, Mindestmaße sollen einer zu 

starken Verdichtung entgegenwirken.756 Weiterhin können Flächen, die von der Bebauung frei-

zuhalten sind (§ 9 I Nr. 10 BauGB), öffentliche und private Grünflächen (§ 9 I Nr. 15 BauGB), 

Flächen für Landwirtschaft und Wald (§ 9 I Nr. 18 BauGB) und von der Bebauung freizuhal-

tende Schutzflächen (§ 9 I Nr. 24 BauGB) ausgewiesen werden und dem Bodenschutz Rech-

nung tragen. Dies gilt vor allem, wenn diese Flächen naturnah belassen sind. Darüber hinaus 

können das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und dessen Er-

haltung zum Erosionsschutz beitragen.757 Landschaftsgestaltende Festsetzungen gelten gem. § 

9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ausdrücklich nicht für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wälder.  

Obwohl Bebauungspläne im Gegensatz zu Flächennutzungsplänen verbindlich sind und so dem 

vorsorgenden Bodenschutz durch die Festsetzungen mehr Bedeutung zu kommt, ist im Hinblick 

auf § 1 V S. 1 BauGB nicht zu erwarten, dass Gemeinden Bebauungspläne im überwiegenden 

Interesse des vorsorgenden Bodenschutzes aufstellen. Daher ist auch der Bebauungsplan allein 

kein geeignetes Instrument, Flächenversiegelungen zu vermeiden und die Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme zu gewährleisten. 

 

1.1.7 Instrumente des vorsorgenden Bodenschutzes im BauGB im Außenbereich 

Die bauliche Nutzung wird durch das BauGB auf Grundstücke beschränkt, die als Bauland gem. 

§ 30 ausgewiesen oder gem. § 34 aufgrund ihrer Lage in einem im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil als Bauland definiert sind. Die Beschränkung der baulichen Nutzung auf die Fälle der 

§§ 30 und 34 BauGB soll dem Ziel der sparsamen und schonenden Bodennutzung (vgl. § 1a II 

S. 1 BauGB) Genüge leisten. Das übrige Gemeindegebiet wird als Außenbereich bezeichnet.758  

Bauvorhaben im Außenbereich sind im § 35 BauGB normiert. Nach § 35 I Hs. 1 BauGB sind 

Vorhaben im Außenbereich nur zulässig (privilegierte Bauvorhaben), insofern öffentliche Be-

lange nicht entgegenstehen. Beeinträchtigungen öffentlicher Belange liegen gem. § 35 III Nr. 

5 BauGB insbesondere dann vor, wenn das Vorhaben die Belange des Naturschutzes, der Land-

schaftspflege und des Bodenschutzes beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang beziehen sich 

 
756 Vgl. Jeromin, in: Kröninger et al. (Hrsg.), BauGB, 4. Auflage 2018, § 9 Rn. 13. 
757 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 294. 
758 Vgl. zu diesem Absatz: Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 35, Rn. 1. 



 

195 

 

die Belange des Bodenschutzes auf die Erhaltung und die Wiederherstellung der Bodenfunkti-

onen.759 In der Abwägung ist der Bodenschutz neben den anderen öffentlichen Belangen zu 

berücksichtigen und nimmt keine gesonderte Stellung ein.   

Die Instrumente des vorsorgenden Bodenschutzes im Außenbereich gehen aus § 35 V BauGB 

hervor. Im Außenbereich sind nur die im § 35 I BauGB abschließend aufgeführten privilegier-

ten Vorhaben zulässig (s.o.). Damit soll dem Ziel Rechnung getragen werden, den Außenbe-

reich von Bebauung freizuhalten, um eine möglichst unbebaute Landschaft zu sichern.760 Die 

nach § 35 I- IV BauGB zulässigen Vorhaben, sind gem. § 35 V S. 1 BauGB in einer flächen-

sparenden, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbe-

reich schonenden Weise auszuführen. Die Regelung des § 35 V S. 1 BauGB „steht in sachli-

chem Zusammenhang mit der in § 1 a Abs. 2 [BauGB] enthaltenen Bodenschutzklausel für die 

Bauleitplanung“761. Jarass und Kment zufolge stellt § 35 V S. 1 BauGB auf die Flächeninan-

spruchnahme und die äußere Gestaltung von Bauwerken ab. Zudem begründet § 35 V S. 1 

BauGB keine grundsätzliche Versagung der Zulässigkeit von Bauvorhaben, sondern lediglich 

Modifikationen des Bauvorhabens oder Nebenbestimmungen.762 Die Regelung des § 35 V S. 1 

BauGB kann somit dazu beitragen, Flächeninanspruchnahmen zumindest zu reduzieren und das 

Maß an Versiegelung zu begrenzen.  

Der Freiraumschutz im Außenbereich gem. § 35 BauGB kann jedoch durch die Ausweisung 

von Bauland zur Inanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen umgangen werden.763 

Hermann betont, dass städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Außenentwicklungsmaß-

nahmen somit die Unterlassung der Flächeninanspruchnahme im Außenbereich begrenzen kön-

nen. In abwägungsrelevanten Fällen (z. B. § 1 VII BauGB) können freiraumschützende Belange 

jedoch hinter den Belangen der städtebaulichen Entwicklung zurücktreten.764 Für den vorsor-

genden Bodenschutz ist eine entsprechende Ausweisung vor allem dann von Bedeutung, wenn 

die Neuinanspruchnahme von ökologisch wertvollen Flächen vorgenommen wird. Wie bereits 

erörtert, geht die Versiegelung mit zahlreichen negativen Folgen für den Boden bis hin zu einem 

vollständigen Verlust der ökologischen Bodenfunktionen einher. Die Ausweisung neuer Flä-

chen im Außenbereich stellt daher eine akute Gefahr für den Boden und seiner natürlichen 

Funktionen dar. Es ist somit erforderlich, die Innenentwicklungspotentiale zu nutzen und den 

 
759 Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 35, Rn. 83. 
760 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 35 Rn. 1. 
761 Mitschang/Reidt, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 35, Rn. 179. 
762 Vgl. Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 35 Rn. 105. 
763 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 105 f. 
764 Herrmann, Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch das Bauplanungsrecht: juristische Gestaltung 

und Realisierung im sozialen System, 2019, S. 314. 
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Außenbereich zu schützen. Dazu würden die vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen 

der §§ 1 V und 1a BauGB beitragen.  

 

1.1.8 Baulandentwicklung 

 

1.1.8.1 Grundlagen 

Die Baulandentwicklung kann in entscheidender Weise zu einer nachhaltigen Bodennutzung 

beitragen. Bunzel und Niemeyer stellen fest, dass die derzeitige Entwicklung des Immobilien-

marktes, hinsichtlich des blühenden Handels mit Grund und Boden, einer nachhaltigen und dem 

Allgemeinwohl dienenden Bodennutzung hinderlich sein kann. Gravierend sind vor allem die 

sozialen Auswirkungen aufgrund steigender Mieten in Städten wie Berlin, München oder 

Frankfurt. Folglich werden ganze Bevölkerungsgruppen aus den Innenstädten verdrängt, vor-

nehmlich jene mit niedrigem oder mittlerem Einkommen.765 Dem gegenüber stehen ökologi-

sche Auswirkungen auf den Boden, die mit dem zunehmenden Flächenausbau zusammenhän-

gen. Aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1967 lässt sich dazu 

folgende Erkenntnis entnehmen:  

 

„Die Tatsache, daß der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbie-

tet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des 

Einzelnen vollständig zu überlassen; eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung 

zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem 

Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern.“766  

 

Bunzel und Niemeyer führen im Weiteren aus, dass ungenutztes Bauland eines der größten 

Probleme in der Baulandentwicklung darstellt. Da der Bedarf an Bauland stetig steigt, führt 

ungenutztes Bauland zu zusätzlichen Ausweisungen von Baugebieten. Ausweisungen und die 

damit einhergehenden Baumaßnahmen münden in den Verlust ökologischer Bodenfunktionen 

durch die Versiegelung und Verunreinigung bzw. Kontaminierung mit bodenbelastenden Stof-

fen. Ungenutztes Bauland und die Zurückhaltung von Bauland haben diverse Gründe. So kön-

nen der Weiterveräußerung oder Nutzung solcher Flächen persönliche (z. B. Bodenbevorratung 

für Kinder oder Enkel) oder ökonomische Faktoren entgegenstehen. Auch können verstreute 

 
765 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

743. 
766 BVerfG, Beschluss vom 12.01.1967 – 1 BvR 169/63, NJW 1967, S. 619. 
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oder uneinige Erbengemeinschaften Grund dafür sein, dass Bauland nicht genutzt wird. Dar-

über hinaus kaufen in großen Städten sog. Land Banker in spekulativer Absicht Bauland, ohne 

Interesse an der baulichen Nutzung zu haben. Die Zurückhaltung von Baugrundstücken führt 

zur Neuinanspruchnahme von Flächen, um den Bedarf an Bauland zu befriedigen. Folglich 

gehen Flächen für den Naturschutz, die Landwirtschaft und für Freizeit und Erholung verloren. 

Die rechtliche Verhinderung der Zurückhaltung von Baugrundstücken kann einen Beitrag dazu 

leisten, die Bodennutzung nachhaltig zu gestalten und vorhandene Infrastrukturen effektiv aus-

zulasten.767 

 

1.1.8.2 Baugebot und Enteignung 

Sowohl § 1 V BauGB als auch § 1a II BauGB stellen für die Praxis ein wenig taugliches Instru-

mentarium dar, um die Zurückhaltung von Bauland zu verringern768, da diese wie bereits erör-

tert in ihrer derzeitigen Fassung dem Abwägungserfordernis des § 1 VII BauGB unterliegen 

und somit keine zielgerichtete Regelungen zur Baulandentwicklung darstellen. Demgegenüber 

stellen das Baugebot des § 176 BauGB und die Enteignung gem. § 85 I BauGB theoretisch 

geeignete Möglichkeiten dar, Immobilienspekulationen und Verwahrlosungen von Grundstü-

cken zu begegnen.769 Das Baugebot des § 176 I BauGB eröffnet den Gemeinden die Möglich-

keit, Eigentümer zu verpflichten, ihre Grundstücke entsprechend den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans zu bebauen. Gem. § 176 II BauGB ist das Baugebot auch im unbeplanten Innenbe-

reich anwendbar, um unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke nach den baurechtlichen 

Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen. Dies gilt insbesondere zur 

Schließung von Baulücken. In den Fällen des § 176 I und II BauGB beschränkt sich das Bau-

gebot jedoch lediglich darauf dem Grundstückseigentümer aufzutragen, sein Grundstück zu be-

bauen. Vorgaben über die Art und Weise der Bebauung sind nicht Inhalt des Baugebots.770 Die 

Anordnung von Maßnahmen nach § 176 BauGB setzt gem. § 175 II S. 1 Hs. 1 BauGB voraus, 

dass die Durchführung dieser Maßnahmen aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Bovet 

betont, dass solche Verfahren ein besonderes und umfangreiches Begründungserfordernis vo-

raussetzen, streitanfällig sind, ein wirtschaftliches Risiko für die Gemeinden darstellen und 

möglicherweise mit langwierigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren verbunden sind.  

 
767 Vgl zu diesem Absatz: Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefor-

dert, ZfBR 2018, S. 743. 
768 Ebd., S. 747. 
769 Vgl. Bovet, Kommunaler Ressourcenschutz – Auf der Zielgeraden beim Flächensparen?, ZUR 2020, S. 35. 
770 Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 176, Rn. 2 und 4. 
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Als Ultima Ratio kommt schließlich die Enteignung gem. § 85 I BauGB als das letzte Mittel 

für die Stärkung der Innenentwicklung in Betracht.771 Die Enteignung gem. § 85 I BauGB kann 

vorgenommen werden, um entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans (vgl. § 9 I- III 

BauGB) ein Grundstück zu nutzen oder eine Nutzung vorzubereiten (planakzessorische Ent-

eignung772; vgl. § 85 I Nr. 1 BauGB). Außerdem kann dieses Instrument auch dazu dienen, 

unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke, die nicht im Bereich eines Bebauungsplans 

liegen, zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen (vgl. § 85 I Nr. 2 BauGB773). Letz-

teres gilt ebenso zur Schließung von Baulücken.774 Darüber hinaus können Enteignungen gem. 

§ 85 Nr. 5 BauGB vorgenommen werden, um Grundstücke einer baulichen Nutzung zuzufüh-

ren, wenn ein Eigentümer die Verpflichtung nach § 176 I und II BauGB nicht erfüllt.  

An die Enteignung sind jedoch strenge Voraussetzungen geknüpft. Zunächst ist eine Enteig-

nung gem. § 87 I BauGB nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der 

Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. Daher muss die 

Enteignung einen konkreten öffentlichen Zweck städtebaulicher775 Art (vgl. § 85 I BauGB) 

dienen. Die Enteignung eines Grundstücks zu dem Zweck, es für die bauliche Nutzung vorzu-

bereiten (vgl. § 85 I Nr. 1 BauGB) oder es der baulichen Nutzung zuzuführen (vgl. § 85 I Nr. 2 

BauGB), darf gem. § 87 III BauGB nur zugunsten der Gemeinde oder eines öffentlichen Be-

darfs- oder Erschließungsträgers erfolgen. Für die Fälle des § 85 I Nr. 1 BauGB gilt, dass die 

Festsetzungen im Bebauungsplan „eine hinreichend bestimmte Nutzung zum Gegenstand ha-

ben [müssen], die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Konkretisierung des Ent-

eignungszwecks genügt“776. Dies lässt sich Petz zufolge ohne weiteres für einen qualifizierten 

Bebauungsplan annehmen, der die Voraussetzungen des § 30 I BauGB erfüllt. Einfache Bebau-

ungspläne gem. § 30 III BauGB sind nur dann hinreichend bestimmt, wenn konkret absehbar 

ist, welche Nutzung mit der Enteignung vorgesehen ist. Zusätzlich müssen die Festsetzungen 

des Bebauungsplans i. S. d § 8 I BauGB rechtsverbindlich sein, d. h. der Bebauungsplan muss 

gem. § 10 III S. 4 BauGB in Kraft getreten, darf nicht aufgehoben worden, nicht wegen formel-

ler oder materieller Fehler rechtswidrig und somit unwirksam sowie wegen nachträglicher 

 
771 Vgl. Bovet, Kommunaler Ressourcenschutz – Auf der Zielgeraden beim Flächensparen?, ZUR 2020, S. 35. 
772 Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 85, Rn. 2.  
773 § 85 I Nr. 2 BauGB gilt nur für Innenbereichsgrundstücke deren Bebauung erheblich unter dem Maß der zuläs-

sigen üblichen Bebauung liegt oder nicht bebaut sind. In den Anwendungsbereich des § 85 I Nr. 2 BauGB zählen 

auch Bebauungen, die in behelfsmäßiger Bauart errichtet oder nur auf Widerruf genehmigt sind., vgl. Battis, in: 

Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 85, Rn. 3. 
774 Eine Baulücke bemisst sich nach dem Eindruck der Geschlossenheit bzw. Zusammengehörigkeit mehrerer 

Grundstücke der Verkehrsauffassung. Vgl. BVerwG, Urt. v. 14.11.1991, 4 C 1.91, NVwZ-PR 1992, S. 227. 
775 Jarass/Kment (Hrsg.), BauGB, 2. Auflage 2017, § 87, Rn. 1. 
776 Petz, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 85, Rn. 24.  
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Funktionslosigkeit ungültig sein.777 Battis betont, dass auch bei Vorliegen entsprechender Vo-

raussetzungen nicht jede Festsetzung im Bebauungsplan eine Enteignung begründet: 

„Die Festsetzungen des Bebauungsplanes, die dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 

[BauGB] genügen, verwirklichen das Allgemeinwohl auf einer ersten Stufe nur abstrakt, 

auf die im Enteignungsverfahren eine weitere, das Gemeinwohl mithilfe des enteig-

nungsrechtlichen Erforderlichkeitsprinzips auf den Einzelfall ausrichtende Konkretisie-

rung folgt. Auch wenn die zur Ordnung des gesamten Plangebietes getroffenen Festset-

zungen durch das Überwiegen der öffentlichen über die privaten Interessen gerechtfer-

tigt sind (§ 1 Abs. 7 [BauGB]), so bedeutet dies nicht, dass das Wohl der Allgemeinheit 

den gegenwärtigen Entzug dieses konkreten Grundstücks erfordert.“778  

 

Festzuhalten ist daher, dass das Baugebot des § 176 BauGB und die Enteignung gem. § 85 

BauGB effektive Möglichkeiten darstellen könnten, die Innenentwicklung zu stärken. In der 

Praxis spielen diese Instrumente jedoch aufgrund der damit verbundenen Risiken für die Ge-

meinden und der Eingriffsintensität für den Grundstückseigentümer so gut wie keine Rolle.779 

Der Beirat für Raumentwicklung beim BMI fordert daher, 

 

„[…] [§] 176 […] BauGB im Lichte des Gemeinwohls des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 

GG) und der Flächenschonung sowie der Innenentwicklung (§ 1a Abs. 2 BauGB) pra-

xisgerecht fortzuentwickeln. Auf Basis einer gemeindlichen Satzung sollte daher speziell 

die für § 176 BauGB (Baugebot) notwendige städtebauliche Erforderlichkeit nicht nur 

für den Einzelfall, sondern für alle in dem Satzungsgebiet liegenden Grundstücke fest-

gestellt werden können. Dadurch kann das Begründungserfordernis in einem Verfahren 

zusammengeführt und der kommunale Aufwand erheblich reduziert werden. Folge 

wäre, dass die wirtschaftliche Zumutbarkeit einer Bebauung für den jeweiligen Eigen-

tümer nicht schon beim Satzungsbeschluss für jedes Grundstück im Einzelfall vorab von 

der Gemeinde geprüft werden muss. Die Gemeinde würde daher entlastet, wenn durch 

den Satzungsbeschluss die Bauverpflichtung nur unter dem Vorbehalt der wirtschaftli-

chen Zumutbarkeit begründet würde. Den Grundstückseigentümern würde dann auf Ba-

sis ihrer Darlegungslast die Möglichkeit eingeräumt, sich auf die Unwirtschaftlichkeit 

 
777 Petz, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 85, Rn. 24 ff. 
778 Battis, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 85, Rn. 2. 
779 Vgl. Bovet, Kommunaler Ressourcenschutz – Auf der Zielgeraden beim Flächensparen?, ZUR 2020, S. 35. 
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des Bauvorhabens zu berufen. Wird dies plausibel dargelegt, würde die Bauverpflich-

tung nicht zum Tragen kommen. Ergänzend und klarstellend empfiehlt es sich, die Aus-

übung von Baugeboten etc. als Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages in § 11 

BauGB aufzunehmen.“780 

 

Eine gemeindliche Satzung zur Stärkung der Innenentwicklung, welche die städtebauliche Er-

forderlichkeit für alle im Satzungsgebiet liegenden Grundstücke feststellt und die Ausübung 

von Baugeboten als Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags in § 11 BauGB aufnimmt, sind 

grundsätzlich zu begrüßen. Dies würde einen Beitrag dazu leisten, Flächen zu sparen, den Ver-

siegelungsproblematiken zu begegnen und die Neuausweisung und Umwandlung von Flächen 

zu Gunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen zu verhindern.  

 

1.1.8.3 Städtebauliches Entwicklungskonzept 

Gem. § 1 VI Nr. 11 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Ergebnisse eines 

von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihrer 

beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Dirnberger zufolge stel-

len diese in der Praxis sog. Entwicklungs- und Rahmenplanungen dar, die oftmals eine Zwi-

schenstufe zwischen dem für das gesamte Gemeindegebiet geltenden Flächennutzungsplan und 

dem Bebauungsplan einnehmen. Das betrifft beispielsweise Fälle, in denen größere Planungen 

über Teilbebauungspläne realisiert werden oder für Stadtteilkonzepte.781 Der Gesetzgeber be-

tont, dass entsprechende Entwicklungskonzepte zudem zur Stärkung der Innenentwicklung her-

angezogen werden können. Inhalte solcher Entwicklungskonzepte wären z. B. die Entwicklung 

und bauliche Nutzbarmachung ungenutzter Grundstücke sowie die Schließung von Baulücken. 

Der räumliche Geltungsbereich, die Ziele und Maßnahmen zur Innenentwicklung wären von 

den Gemeinden festzulegen.782  

Die Bundesregierung legte im November 2011 einen Gesetzesentwurf zur Mobilisierung von 

Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) vor. In diesem fordert sie die generell begrüßenswerte 

Einführung eines § 176a BauGB, um städtebauliche Entwicklungskonzepte zur Stärkung der 

Innenentwicklung im BauGB zu etablieren: 

 

 
780 Beirat für Raumentwicklung beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Empfehlungen des 

Beirats für Raumentwicklung: Siedlungsentwicklung-Flächen sparen, 15.01.2019, S. 9, abrufbar unter: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/raumord-

nung/beirat/bfr-empfehlung-siedlungsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (letzter Zugriff: 

25.07.2021). 
781 Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 1, Rn. 126. 
782 Vgl. BT-Drs. 19/24838, S. 20.  
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„§ 176a Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Stärkung der Innenentwicklung  

(1) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Entwicklungskonzept beschließen, das Aus-

sagen zum räumlichen Geltungsbereich, zu Zielen und zur Umsetzung von Maßnahmen 

enthält, die der Stärkung der Innenentwicklung dienen.  

(2) Das städtebauliche Entwicklungskonzept nach Absatz 1 soll insbesondere der bau-

lichen Nutzbar-machung auch von im Gemeindegebiet ohne Zusammenhang verteilt lie-

genden unbebauten oder nur gering-fügig bebauten Grundstücken dienen. Es kann ins-

besondere zur Begründung von Maßnahmen zur Deckung eines Wohnbedarfs in der 

Gemeinde, einschließlich der Begründung von Baugeboten, herangezogen werden.  

(3) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Entwicklungskonzept nach Absatz 1 zum 

Bestandteil der Begründung eines Bebauungsplans machen.“783 

 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte zur Stärkung der Innenentwicklung sollen die Anwen-

dung des Baugebots des § 176 BauGB erleichtern, um Baulücken zielgerichtet zu schließen.784 

Obgleich die Bundesregierung mit der Aufstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte eher 

den Wohnungsbau und die Sicherung bezahlbaren Wohnraums anstrebt785, kommen diese 

ebenso dem vorsorgenden Bodenschutz zugute. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die Stär-

kung der Innenentwicklung auf Flächen im Innenbereich und schützt somit Außenbereichsflä-

chen. Wenngleich auch die Innenentwicklung Versiegelungen nicht gänzlich verhindert, so ist 

doch die Inanspruchnahme von Brachflächen und ungenutzter Grundstücke ein wirksames In-

strumentarium, Flächeninanspruchnahmen und Bodenversiegelung im Außenbereich bzw. die 

Ausweitung des Innenbereichs zu verhindern oder zumindest zu vermindern.  

 

 

 

 

 

 

 
783 Vgl. BT-Drs. 19/24838, S. 20. 
784 Ebd., S. 30.; siehe dazu: Empfehlungen auf Grundlage der Beratungen der Kommission für „Nachhaltige Bau-

landmobilisierung und Bodenpolitik“ (Baulandkommission) vom 02.07.2019, S. 7, abrufbar unter: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlun-

gen-Baulandkommission.pdf;jsessionid=C29A55DB5A8647EDA5C0DD9F5E9FC9E3.1_cid373?__blob= 

publicationFile&v=1, (letzter Zugriff: 25.07.2021). 
785 Vgl. BT-Drs. 19/ 24838, S. 30. 
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1.1.8.4 Vorkaufsrecht 

Um Flächen effizient und dem Gemeinwohl orientiert nutzen zu können, kommt die Weiterent-

wicklung des Vorkaufsrechts in Betracht. Das Vorkaufsrecht dient der Steuerung der Boden-

politik in der Gemeinde786 und eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, Grundstücke zu er-

werben und so die städtebauliche Entwicklung zu steuern787. Die Voraussetzungen des Vor-

kaufsrechts richten sich nach den §§ 24 ff. BauGB. Den Gemeinden steht ein Vorkaufsrecht 

beim Kauf von Grundstücken in den Fällen des § 24 I BauGB zu. Gem. § 24 III BauGB darf 

das Vorkaufsrecht jedoch nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit (z. B. zur 

Deckung des Wohnbedarfs der Gemeinde; vgl. § 24 III S. 2 BauGB) dies rechtfertigt. „Gegen-

über der Enteignung, deren Ausübung zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich sein muss 

(§ 87 Abs. 1 [BauGB]), werden damit geringere Anforderungen gestellt. Diese Voraussetzung 

für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist daher erfüllt, wenn im Hinblick auf eine bestimmte 

Aufgabe überwiegende Vorteile für die Öffentlichkeit angestrebt werden.“788 Den Ausschluss 

des Vorkaufsrechts regelt § 26 BauGB. 

Nach herrschender Meinung eröffnen allgemeine bodenpolitische Erwägungen nicht das Vor-

kaufsrecht für Gemeinden.789 Bunzel und Niemeyer zufolge wird das Vorkaufsrecht für Ge-

meinden lediglich durch qualifizierte öffentliche Interessen, welche in der Abwägung öffentli-

cher und privater Interessen überwiegen, begründet. Ob der Vorrang der Innenentwicklung und 

der damit verbundene Bedarf an Bauland als qualifizierte öffentliche Interessen einzustufen 

sind, ist in der Praxis umstritten.790  

Bunzel und Niemeyer führen weiter aus, dass eine entsprechende Regelung zum Vorrang der 

Innenentwicklung erforderlich ist, um Gemeinden bei ihrer mittel- und langfristigen städtebau-

lichen Entwicklung zu stärken. Sofern sich ein anderer Käufer zur Bebauung innerhalb einer 

bestimmten Frist verpflichtet, wäre eine Abwendungsvereinbarung möglich, die das Vorkaufs-

recht für die Gemeinden abwendet. Um dem spekulativen Immobilienhandel entgegenzuwir-

ken, sollten die Gemeinden Gebiete festlegen können, in denen sie ein generelles preislimitier-

tes Vorkaufsrecht ausüben können. Gem. § 25 I Nr. 2 BauGB sind dies solche Gebiete, in denen 

die Gemeinden städtebauliche Maßnahmen, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 

 
786 Vgl. Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung – Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 

55. 
787 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

747. 
788 Reidt, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 14. Auflage 2019, § 24, Rn. 20. 
789 Dazu umfassen: u.a. VGH München, Urt. v. 26.06.1985 – 1 B 84 A.; Reidt, in: Battis et al. (Begr.), BauGB, 

14. Auflage 2019, § 24, Rn. 20. 
790 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

747 f., im Weiteren sei auf die Ergebnisse von Bunzel und Niemeyer verwiesen. 
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Entwicklung, in Betracht ziehen. Darüber hinaus ist es notwendig, den Gemeinden, in begrün-

deten Fällen, eine Fristverlängerung zur Ausübung des Vorkaufsrechts zu gewähren, da sich in 

der Praxis zeigt, dass die Frist von zwei Monaten gem. § 28 II BauGB aufgrund interner Abläufe 

oftmals nicht ausreicht.791 Die Baulandkommission beim BMI empfiehlt die Ausübungsfrist 

des Vorkaufsrechts gem. § 28 II S. 1 BauGB von zwei auf drei Monate zu verlängern.792 

Um die Innenentwicklung zu stärken, ist es zudem erforderlich, die Regelungen des § 24 III 

BauGB zur Ausübung des Vorkaufsrechts folgendermaßen zu ändern: 

 

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht 

[…] 

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 

rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann insbesondere die Deckung eines Wohn-

bedarfs in der Gemeinde und die Innenentwicklung793 dienen. […] 

 

Der Gesetzgeber führt dazu aus, dass die Voraussetzung der Anerkennung der Innenentwick-

lung als Gemeinwohlgrund das Bestehen eines städtebaulichen Konzepts ist. „Um zu verhin-

dern, dass das Vorkaufsrecht in diesem Fall allein aus Gründen der Bodenbevorratung ausgeübt 

wird, ist es Aufgabe der Gemeinde, nachvollziehbar darzulegen, dass ein Grundstück für die 

Innenentwicklung in Betracht kommt.“794 

 

1.1.8.5 Planungswertausgleich 

Um Vermögensverschiebungen zulasten der Allgemeinheit zu verhindern, sei nach Junker die 

Einführung eines Planungswertausgleichs möglich. „Der Planungswertausgleich [soll] es den 

Kommunen ermöglichen, Gewinne, die dem Grundstückseigentümer durch kommunale Bau-

leitplanung zufallen, ganz oder teilweise abzuschöpfen. Zweck einer solchen Boden-

wertabschöpfung [soll] es sein, sog. leistungslose Gewinne öffentlichen Zwecken zukommen 

 
791 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

747 f. 
792 Empfehlungen auf Grundlage der Beratungen der Kommission für „Nachhaltige Baulandmobilisierung und 

Bodenpolitik“ (Baulandkommission) vom 02.07.2019, S. 7, abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/Shared-

Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf;jsessio-

nid=C29A55DB5A8647EDA5C0DD9F5E9FC9E3.1_cid373?__blob=publicationFile&v=1, (letzter Zugriff: 

25.07.2021). 
793 Vgl. BT-Drs. 19/24838, S. 27. 
794 Ebd. 
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zu lassen und darüber hinaus dem Anstieg der Bodenpreise entgegenzuwirken.“795 Die Bayri-

sche Landesverfassung legt beispielsweise in ihrem Art. 161 II folgenden Grundgedanken fest:  

 

„Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand 

des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.“  

 

Ein Planungswertausgleich könnte ein geeignetes Instrument darstellen, Spekulationen auf-

grund planbedingter Bodenwertsteigerungen entgegenzuwirken.796 Darüber hinaus könnte sich 

durch die Einführung eines Planungswertausgleichs das Interesse der Grundstückseigentümer 

an der baulichen Nutzung ihres Grundstücks mindern und somit die weitere Ausweisung von 

Bauland reduzieren.797 Die Festlegung, in welcher Höhe der Planungswertausgleich bestimmt 

werden soll, obliegt dem Gesetzgeber. Bunzel und Niemeyer fordern, die Gemeinden bei dem 

damit einhergehenden administrativen Aufwand zu unterstützen. Es sei daher erforderlich, dass 

ein einfacher Berechnungsschlüssel bzw. eine pauschalierende Berechnungsweise entwickelt 

wird. Die Festlegung der Höhe des Planungswertausgleichs solle außerdem den Grundstücks-

eigentümer nicht übermäßig belasten. Eine Abwägung öffentlicher und privater Belange sei 

vorzunehmen.798 

 

1.1.8.6 Rückbau- und Entsiegelungsgebot 

Zur Stärkung der Innenentwicklung kommt das Rückbau- und Entsiegelungsgebot des § 179 

BauGB in Betracht. Danach kann die Gemeinde den Eigentümer verpflichten zu dulden, dass 

eine bauliche Anlage ganz oder teilweise beseitigt wird (vgl. § 179 I BauGB). Der Rückbau 

und die Entsiegelung sind zwar im Bereich des nachsorgenden Bodenschutzes zu verorten, je-

doch wirken sich diese positiv auf die Stärkung des Innenbereichs und somit auch mittelbar auf 

den vorsorgenden Bodenschutz aus, da entsprechende Flächen vor der Neuinanspruchnahme 

von Freiflächen zur Verfügung stehen. Krautzberger führt aus, dass das Rückbau- und Entsie-

gelungsgebot jedoch nur in Bebauungsplangebieten angewendet werden kann und nicht im 

höchst relevanten nicht beplanten Innenbereich. Gerade im nicht beplanten Innenbereich stellt 

sich regelmäßig die Problematik von Schrottimmobilien (wirtschaftlich nicht mehr nutzbare 

 
795 Junker, Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen einer Abschöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen 

durch Gemeinden, 2010, S. 33. 
796 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

751. 
797 Vgl. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ Department Umwelt- und Planungsrecht, in: Umwelt-

bundesamt (Hrsg.), Effektivierung des raumbezogenen Planungsrechts zur Reduzierung der Flächeninanspruch-

nahme, Forschungsbericht 203 16 123/01, 2007, S. 202.  
798 Vgl. Bunzel/Niemeyer, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Bodenrecht gefordert, ZfBR 2018, S. 

751. 
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Gebäude). Besonders betroffen sind strukturschwache Regionen, in denen eine Modernisierung 

oder Instandsetzung der Gebäude unrentabel ist. Gefordert sei daher, dass das Vorhandensein 

eines Bebauungsplans nicht mehr Voraussetzung für die Anordnung eines Rückbaugebots sein 

soll.799 

 

1.1.9 Zwischenfazit 

Die vorangegangene Untersuchung des Baurechts hat einen dringenden Handlungsbedarf hin-

sichtlich der Stärkung der Innenentwicklung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

und Verringerung von Flächenversiegelungen aufgezeigt. In ihrer aktuellen Form zeigen die 

Instrumente der Bauleitplanung eine geringe Steuerungswirkung, da bodenbezogene Belange 

lediglich im Rahmen der Abwägung des § 1 VII BauGB Beachtung finden. Hinsichtlich der 

Reduzierung des Flächenverbrauchs stellt Marty zutreffend fest: 

 

„Das Planungsrecht ist mit der Aufgabe der Reduzierung des Flächensparens […] 

strukturell überfordert. Es besitzt viel Potenzial, wenn man flächensparend ausweisen 

möchte. Ist einem der Flächenschutz hingegen einerlei, bietet es nur wenig Steuerungs-

leistung, da das Kernstück der Planung, die Abwägung, dazu führt, dass Umweltbelange 

insgesamt und hier vor allem der Belang des Flächensparens zulässigerweise „wegge-

wogen“ werden kann. So klingt es zwar sprachlich schön, aber wenig durchsetzungs-

stark, wenn § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB sagt: „Mit Grund und Boden soll sparsam und 

schonend umgegangen werden“ Vor allem ist festzustellen, dass sich allein mit Pla-

nungsrecht schon von der Theorie umweltpolitischer Instrumente kein konkretes Men-

genziel von 30 ha/Tag im Jahr 2020 erreichen lässt.“800 

 

Mitschang zufolge hängt das Gewicht des vorsorgenden Bodenschutzes von fallspezifischen 

Planungszielen und der konkreten Situation ab. Daher haben die Belange des Bodenschutzes 

keinen Vorrang und können hinter den Belangen anderer Schutzgüter zurücktreten, weshalb 

 
799 Vgl. Krautzberger, Änderungen des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung: Das „Gesetz zur Stär-

kung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“ ist 

verkündet worden, UPR 08/2013, S. 284. 
800 Marty, Der Handel mit Flächenausweisungsrechten – Rechtliche Fragen an ein ökonomisches Instrument, ZUR 

9/2011, S. 398. 
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kein Belang vollends berücksichtigt werden kann.801 Es obliegt am Ende Entscheidung der pla-

nenden Gemeinde, die Innenentwicklung zu stärken und dadurch dem vorsorgenden Boden-

schutz Rechnung zu tragen.802  

Die vorgeschlagenen Änderungen der §§ 1 V und 1a BauGB würden die Stärkung der Innen-

entwicklung bedeutend begünstigen. Die Darstellungen im Flächennutzungsplan und die Fest-

setzungen im Bebauungsplan entfalten nur eine geringe Steuerungswirkung hinsichtlich des 

Bodenschutzes. Im Hinblick auf § 1 V S. 1 BauGB ist es nicht zu erwarten, dass Gemeinden 

Flächennutzungs- und Bebauungspläne im überwiegenden Interesse des vorsorgenden Boden-

schutzes aufstellen. Nicht zuletzt können Bebauungspläne der Innenentwicklung dafür sorgen, 

dass Innenentwicklungspotentiale genutzt werden. Jedoch birgt der Verzicht auf die UVP im 

vereinfachten Verfahren auch ökologische Folgeprobleme, weshalb Bebauungspläne der In-

nenentwicklung nicht gänzlich dazu geeignet sind, Bodenversiegelungen zu verhindern. Der 

Schutz des Außenbereichs durch § 13a BauGB ist allerdings zu begrüßen und stellt zumindest 

ein Instrument dar, die Innenentwicklung zu stärken und die Ziele der Bauleitplanung gem. § 1 

V S. 1 BauGB miteinander in Einklang zu bringen.   

Im Ergebnis lässt sich zudem feststellen, dass sich der strenge Bezug zum städtebaulichen Er-

fordernis in der Bauleitplanung negativ auf die Steuerung der nichtbaulichen Nutzung auswirkt. 

Möckel führt dazu aus, dass die Bauleitplanung nicht in der Lage ist, die nichtbauliche Nutzung 

im Außenbereich zu regeln. Vorsorgende Bodenschutzmaßnahmen im land- und forstwirt-

schaftlichen Bereich lassen sich daher nicht mit der Bauleitplanung umsetzen. Gefordert sei 

somit eine grundsätzliche Erweiterung der Bodennutzungsplanung in der Hinsicht, dass die Art 

und Weise nichtbaulicher Nutzungen im Bebauungsplan festgesetzt werden können803. 

Im Hinblick auf die Baulandentwicklung zeigt sich, dass bodenpolitischen Maßnahmen geeig-

nete Maßnahmen sind, spekulativem Immobilienhandel entgegenzuwirken und somit eine effi-

zientere Nutzung der Ressource Fläche zur Folge haben kann. Die Nutzung bereits zur Verfü-

gung stehenden Baulandes sollte grundsätzlich vorrangig gegenüber der Schaffung neuen Bau-

landes behandelt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn die Schaffung neuen Baulandes durch 

Umwidmung oder zu Lasten von Ackerland, Dauergrünland, Weideflächen, Schutzgebieten 

 
801 Vgl. Mitschang, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung- Fach- und Rechtsfragen der Umsetzung, 2013, S. 

29 ff. 
802 Vgl. Krautzberger, Änderungen des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung: Das „Gesetz zur Stär-

kung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“ ist 

verkündet worden, UPR 08/2013, S. 282. 
803 Vgl. Möckel, in: UBA (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des Klimawan-

dels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, 2. Auflage 2016, S. 

258 f. und 274.; im Weiteren sei auf die Ergebnisse von Möckel verwiesen. 



 

207 

 

oder Erholungsgebieten vorgenommen wird. Das Baugebot gem. § 176 BauGB und die Enteig-

nung gem. § 85 BauGB bieten jedoch keine praxistauglichen Mittel, Bodenversiegelungen zu 

vermeiden oder Flächen vor der Neuinanspruchnahme zu schonen. Der Vorschlag des Beirats 

für Raumentwicklung beim BMI den § 176 BauGB im Lichte des Gemeinwohls des Eigentums 

(Art. 14 Abs. 2 GG) und der Flächenschonung sowie der Innenentwicklung (§ 1a Abs. 2 

BauGB) praxisgerecht fortzuentwickeln, ist grundsätzlich zu begrüßen, da eine gemeindliche 

Satzung geeignet ist, die Innenentwicklung zu stärken. Hingegen würde der Vorschlag der Bun-

desregierung, einen § 176a BauGB zur Entwicklung von städtebaulichen Konzepten und zur 

Stärkung der Innenentwicklung einzuführen, nur mittelbar zum vorsorgenden Bodenschutz bei-

tragen, auch wenn das vordergründige Ziel der Wohnungsbau ist. Eine Erweiterung des Vor-

kaufsrechts für Gemeinden und die Verlängerung des Ausübungsrechts sowie die Einführung 

eines Planungswertausgleichs würden zudem zu einer effizienten Nutzung der Ressourcen Bo-

den und Fläche führen, da spekulativen Grundstücks- bzw. Immobilienhandel entgegengewirkt 

werden würde.  

 

2. Raumordnungsrecht 

 

2.1 Bauleitplanung und ROG 

Die Raumordnung koordiniert die Flächennutzungsansprüche an den Boden und seine natürli-

che Ressourcen.804 Gem. § 1 IV BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Der Wortlaut anpassen bedeutet eine „strikte Bindung der Bauleitplanung an die jewei-

ligen [Ziele]. Die Gemeinde hat selbst bei Vorliegen besonders schwer wiegender Gründe nicht 

die Möglichkeit, raumordnerische Zielaussagen in der Abwägung zu überwinden.“805 Daher 

übernimmt § 1 VI BauGB die Schnittstelle zwischen Raumordnung und Landesplanung auf der 

einen Seite, und die Bauleitplanung auf der anderen Seite. Gem. § 4 I Nr. 1 Raumordnungsge-

setz (ROG) sind die Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen von öffentlichen 

Stellen zu beachten. Laut § 3 I Nr. 5 ROG sind öffentliche Stellen Behörden des Bundes und 

der Länder, kommunale Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht eines 

Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Öf-

fentliche Stellen sind folglich auch Gemeinden, welche Bauleitpläne aufstellen. Dirnberger 

weist darauf hin, dass § 1 IV BauGB nicht zwischen raumbedeutsamen und nicht raumbedeut-

samen Bauleitplänen unterscheidet. Obgleich § 1 IV BauGB der Raumordnungsklausel des § 4 

 
804 Vgl. Kühner, Bodenschutz als Planungsaufgabe, 1995, S. 168.  
805 Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 1, Rn. 65. 
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I S. 1 ROG lex spezialis vorgeht, ist die Vorschrift „im Lichte der raumordnerischen Bindungs-

wirkungen auszulegen“806. Somit unterliegt jeder Bauleitplan der Anpassungspflicht an die 

Ziele i. S. d. § 3 I Nr. 2 ROG der Raumordnung.807  

Um einen Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz zu leisten, müssen die Raumordnungsziele 

künftig auch nach diesem ausgerichtet sein. Dosch und Losch schlagen eine Konkretisierung 

der Raumordnungsziele zum Erhalt von Freiräumen vor. Die räumliche Darstellung in den 

Raumordnungsplänen hätte eine Lenkungswirkung auf die erwünschten Standorte der Sied-

lungstätigkeit. Entsprechende Festsetzungen in den Raumordnungsplänen können schließlich 

als sog. Vorranggebiete (s. u.) für den vorsorgenden Bodenschutz umgesetzt werden.808 

 

2.2. Vorsorgender Bodenschutz im ROG 

Der vorsorgende Bodenschutz spiegelt sich im ROG in den Aufgaben, der Leitvorstellung (vgl. 

§ 1 ROG) und den Grundsätzen der Raumordnung (vgl. § 2 ROG) wider.809 Das von der Bun-

desregierung kommunizierte Ziel, die Flächeninanspruchnahme von 30 Hektar pro Tag bis zum 

Jahr 2030 zu reduzieren, löst einen umfangreichen rechtlichen Handlungsbedarf aus. Dem Ziel 

des flächensparenden Bauens wird jedoch in der Raumordnung nur unzureichend Rechnung 

getragen.810 Das ROG bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Flächenversiegelungen zu ver-

meiden und die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren. Die Bundesregierung betont in ihrer 

Nachhaltigkeitsstrategie: 

 

„Leitvorstellung der Raumordnung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozi-

alen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen 

in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit 

gleichwertigen Lebensverhältnissen dient“.811  

 

 
806 Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 1, Rn. 60. 
807 Vgl. zu diesem Absatz: Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK BauGB, 52. Edition 2021, § 

1, Rn. 60 und 65. 
808 Vgl. zu diesem Absatz: Dosch/Losch, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine 

Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 141. 
809 Ebd. 
810 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 50 f. 
811 Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, S. 28. 
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Im § 2 II ROG sind die Grundsätze der Raumordnung normiert, die im Einzelfall in der Abwä-

gung beachtet werden müssen, jedoch nicht verbindlich sind.812 Vielmehr stellen diese Grunds-

ätze nur generell berücksichtigungspflichtige Ziele dar.813 Außerdem lässt sich keine Vorrang-

stellung des vorsorgenden Bodenschutzes aus den Grundsätzen der Raumordnung gem. § 2 II 

ROG ableiten.814 Zum vorsorgenden Bodenschutz regelt § 2 II Nr. 6 S. 1 ROG, dass der Raum 

in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, zu sichern oder, soweit erforderlich, 

möglich und angemessen, wiederherzustellen ist. Bei der Gestaltung räumlicher Nutzungen 

sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen (vgl. § 2 II Nr. 6 S. 2 ROG). 

Zudem ist die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwe-

cke zu verringern (vgl. § 2 II Nr. 6 S. 3 Hs. 1 ROG). Dies kann insbesondere durch quantifizierte 

Vorgaben zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sowie durch die vorrangige Aus-

schöpfung der Potenziale zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwick-

lung vorhandener Verkehrsflächen erreicht werden (vgl. § 2 II Nr. 6 S. 3 Hs. 2 ROG). Die 

Raumordnung erfüllt durch die Regelung des § 2 II Nr. 6 ROG die „Funktion der Umweltvor-

sorge, soweit sie sicherstellt, dass bei der erforderlichen räumlichen Entwicklung auch die öko-

logischen Funktionen [des Raums] eine angemessene Berücksichtigung finden“815. Der Grund-

satz zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme als besonders herausgestellter Abwägungs-

belang der Raumordnung816, ist dazu geeignet, den Zielen der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie Rechnung zu tagen. Wie erfolgreich die Flächensparziele umgesetzt werden „hängt unter 

anderem […] davon ab, ob und mit welchem Effekt die quantifizierten Vorgaben im Bereich 

der raumordnungsplanerischen Steuerung der Flächeninanspruchnahme zur Anwendung kom-

men“817. 

Gem. § 8 I Nr. 2 Alt. 1 und 2 ROG ist zudem bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 

von der für den Raumordnungsplan zuständigen Stelle eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf Fläche und 

Boden zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. Da zum einen § 1 II Nr. 6 S. 3 ROG 

quantifizierte Vorgaben zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme und zum anderen § 8 I 

Nr. 2 Alt. 1 und 2 ROG Fläche und Boden als Schutzgüter im Rahmen der Umweltprüfung 

 
812 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr, Texte 

90/03, S. 156. 
813 Vgl. Risch, Neue Instrumente zur Begrenzung des Bodenverbrauchs, 2004, S. 92. 
814 Vgl. Dosch/Losch, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, Berlin 2002, S. 141. 
815 Spannowsky, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 2 Rn. 130. 
816 Ebd., § 2 Rn. 132. 
817 Spannowsky, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 2 Rn. 133. 
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betrachten, ist der vorsorgende Boden- und Flächenschutz ein besonders herausgestellter Ab-

wägungsbelang der Raumordnung.818 Dennoch kann die zuständige Behörde im Einzelfall an-

deren Belangen des § 2 II ROG den Vorrang gegenüber der Verringerung der Flächeninan-

spruchnahme und des vorsorgenden Bodenschutzes gewähren.819  

 

2.3 Raumordnungspläne 

 

2.3.1 Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen durch Raumordnungspläne 

Im Raumordnungsrecht kann durch die Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen die Schaf-

fung von Raumordnungsplänen realisiert werden. Dazu kommt die Schaffung eines Raumord-

nungsplanes auf Bundesebene gem. § 17 I ROG in Betracht.820 Ein entsprechender Raumord-

nungsplan wäre danach mit der Zielstellung der Verringerung der Flächeninanspruchnahme 

bzw. der Konkretisierung durch quantifizierte Flächeneinsparziele aufzustellen. Neben der 

Schaffung von Raumordnungsplänen auf Bundesebene sind Überprüfungspflichten zu etablie-

ren, um Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes an Entwicklungsdynamiken und Innen-

entwicklungspotentiale anzupassen.821 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen beim Umweltbundesamt (SRU) betont, dass darüber 

hinaus auch verbindliche Mengenziele für den Flächenverbrauch als Teil der Landes- bzw. Re-

gionalplanung eingeführt werden können, welche nicht der planerischen Abwägung unterwor-

fen sind. Als Ziele der Raumordnung können die Landesregierungen derzeit zwar Mengenbe-

grenzungen der Neuinanspruchnahme von Flächen festlegen, jedoch wird von dieser Möglich-

keit in der Praxis kaum Gebrauch gemacht.822 Es sollte daher konkret festgelegt werden, wie 

viel Fläche Gemeinden beanspruchen dürfen, da von der einzelnen Gemeinde nicht erwartet 

werden kann, „dass sie ihre konkreten Interessen zugunsten eines abstrakten, bundesweiten Flä-

chensparziels zurückstellt“.823 Der SRU fordert in seinem Umweltgutachten aus dem Jahr 2016:  

 

 
818 Spannowsky, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 2 Rn. 133. 
819 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr, UBA 

Texte 90/03, 2003, S. 6. 
820 Vgl. Ecolocic Insitut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umsetzung 

der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral world“ 

– Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 58. 
821 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 18. 
822 Vgl. SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 312, S. 270. 
823 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr, Texte 

90/03, S. 6. 
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„Vorzugswürdig wäre [es], wenn der Bund rechtlich normieren würde, dass in Raum-

ordnungsplänen Mengenziele zu setzen und als strikte Grenze auszugestalten sind. Zu-

dem sollten zeitliche Zwischenziele festgelegt werden. Es sollte deshalb eine Regelung 

ins Raumordnungsgesetz (ROG) aufgenommen werden, die auch die Länder, die bislang 

keine Ziele festgesetzt haben, verpflichtet solche Mengenziele festzusetzen.“824  

 

Der SRU schlägt dazu folgende zu befürwortende Möglichkeiten zur Änderung des ROG vor:  

 

1. Ergänzung des § 1 I ROG dahingehend, dass die Bundesländer bindende Mengen-

ziele festzulegen haben. 

2. Ausdrückliche Zulassung der Festlegung von Mengenzielen in § 3 I Nr. 2 ROG. 

3. Ausdrückliche Festlegung des 30-Hektar-Ziels als bundesweite Obergrenze sowie 

entsprechende Zwischenziele in § 2 Nr. 6 ROG. 

4. Aufnahme der Bestimmung in § 8 V ROG, dass Raumordnungspläne Festlegungen 

zu quantifizierten Mengenzielen einhalten müssen und ggf., dass die Länder die 

Siedlungsentwicklung der Gemeinden auf die Eigenbedarfsentwicklung beschrän-

ken können.825  

 

Obgleich die Bundesländer nach Art. 72 III Nr. 4 GG von einer bundeseinheitlichen Regelung 

hinsichtlich eines Mengenzieles abweichen dürfen, könnte die Änderung auf Bundesebene eine 

Anstoßfunktion besitzen.826 Der SRU legt nahe:  

 

„Je präziser das Mengenziel gefasst und begründet wäre, desto größer wäre der Be-

gründungsaufwand für die abweichenden Länder. Wünschenswert wäre es, wenn zwi-

schen Bund und Ländern ein Konsens hinsichtlich eines Mengenziels erreicht werden 

könnte.“827  

 

Im Übrigen ließe sich der Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden nach Art. 28 

II GG durch die staatliche Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. 

 
824 SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 312, S. 271. 
825 Ebd. 
826 Ebd. 
827 SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 312, S. 271. 
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Art. 20a GG rechtfertigen.828 Die Einführung eines Mengenzieles auf Bundesebene ermöglicht 

zudem die gerechte Verteilung der Flächeninanspruchnahme im Gesamtstaat.829 

 

2.3.2 Ausweisung von Freiflächen zum vorsorgenden Bodenschutz 

Die Ausweisung von Freiflächen bzw. Gebieten bietet die Möglichkeit, einen Beitrag zum Bo-

denschutz zu leisten. In Raumordnungsplänen sind gem. § 7 I ROG in einem bestimmten Pla-

nungsraum und einem regelmäßig mittelfristigen Zeitraum Festlegungen als Ziele und Grunds-

ätze der Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes, insbesondere zu 

den Nutzungen und Funktionen des Raums, zu treffen. Laut § 7 III ROG können solche Festle-

gungen auch Gebiete bezeichnen. Dazu zählen Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete 

(vgl. § 7 III Nr. 1- 3 ROG). Vorranggebiete sind § 7 III S. 2 Nr. 1 ROG zufolge Gebiete, die 

für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raum-

bedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 

vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Goppel führt dazu weiterführend 

aus:  

 

„Grundsätzlich sind sämtliche nach § 13 Abs. 5 [BauGB] möglichen Regelungsbereiche 

einer Sicherung durch Vorranggebiete zugänglich. Welche dieser möglichen Bereiche 

tatsächlich einer Sicherung durch Vorranggebiete zugeführt werden, bleibt der plane-

rischen Entscheidung des jeweiligen Landes bzw. für die AWZ830 des Bundes überlas-

sen.“831  

 

Vorranggebiete können beispielsweise für die Belange von Natur und Landschaft festgelegt 

werden832 und umfassen somit auch den vorsorgenden Bodenschutz. Vorbehaltsgebiete sind 

dagegen gem. § 7 III S. 2 Nr. 2 ROG Gebiete, die bestimmten raumbedeutsamen Funktionen 

oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist. Dies be-

deutet jedoch „dass die fragliche Funktion oder Nutzung in der nachfolgenden Abwägung dann 

 
828 SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 312, S. 272. 
829 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr, Texte 

90/03, S. 158. 
830 Ausschließliche Wirtschaftszone. 
831 Goppel, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 7, Rn. 71. 
832 Ebd. 
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auch unterliegen kann, wenn der konkurrierenden Nutzung ein noch stärkeres Gewicht zu-

kommt, als das Gewicht, das ihr durch den Vorbehalt zugesprochen wird.“833 Somit lassen Vor-

behaltsgebiete nachfolgende Abwägungen zu und sind mit anderen Vorbehaltsgebieten überla-

gerungsfähig.834 Das macht Vorbehaltsgebiete zum vorsorgenden Bodenschutz möglich, jedoch 

kann der Schutzgegenstand des Bodens hinter anderen Schutzgegenständen der Raumordnung 

(vgl. § 2 II ROG) zurücktreten. Durch die Überlagerungsfähigkeit von Vorbehaltsgebieten kön-

nen zudem Gebiete zum vorsorgenden Bodenschutz neben Gebieten stehen, die eine gegensätz-

liche Zielstellung verfolgen (z. B. der Abbau von Bodenschätzen)835. Eignungsgebiete sind 

schließlich gem. § 7 III S. 2 Nr. 3 ROG Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Maß-

nahmen oder Nutzungen, die städtebaulich nach § 35 BauGB zu beurteilen sind, andere raum-

bedeutsame Belange nicht widersprechen (innergebietliche Steuerungswirkung836), wobei diese 

Maßnahmen oder Nutzungen an übrigen Stellen im Planungsraum ausgeschlossen sind (außer-

gebietliche Steuerungswirkung837). Eignungsgebiete zum vorsorgenden Bodenschutz kommen 

somit in Betracht, wenn dem vorsorgenden Bodenschutz keine anderen raumbedeutsamen Be-

lange entgegenstehen. Durch die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten 

ist es möglich, Mindestfreiflächen pro Einwohner oder einen bestimmten Anteil von Waldflä-

chen zu schaffen838 und so dem vorsorgenden Bodenschutz Rechnung zu tragen.  

 

2.4 Zwischenfazit 

Die Einführung eines Mengenzieles durch die Schaffung eines Raumordnungsplans auf Bun-

desebene, stellt eine effektive Möglichkeit dar, die Flächensparziele der Bundesregierung zu 

erreichen. Daher sind die Vorschläge des SRU vollumfänglich zu begrüßen. Die Zulassung und 

die Festlegung von Mengenzielen und entsprechender Zwischenziele im ROG würde eine An-

stoßfunktion auf Länderebene haben und abweichenden Ländern ein Begründungserfordernis 

abverlangen. Insoweit müssen sich die Länder mit den Mengenzielen auseinandersetzen, wobei 

ein Konsens auf Bundes- und Länderebene wünschenswert wäre839, um dem vorsorgenden Bo-

denschutz bundeseinheitlich begegnen zu können. Die Ausweisung von Freiflächen gem. § 7 

III ROG nützt dem vorsorgenden Bodenschutz lediglich im Hinblick auf die Ausweisung von 

 
833 Goppel, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 7, Rn. 77. 
834 Ebd., § 7, Rn. 82. 
835 Ebd. 
836 Ebd., § 7, Rn. 85. 
837 Ebd. 
838 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 51. 
839 SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 313, S. 271. 
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Vorranggebieten, da diese andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in dem entspre-

chenden Gebiet ausklammern, soweit diese mit dem vorsorgenden Bodenschutz nicht vereinbar 

sind. Vorranggebiete verhindern zwar die Umwandlung einer land- oder forstwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche in Siedlungs- und Verkehrsflächen, jedoch werden Bodenbelastungen durch die 

Art der land- oder forstwirtschaftlichen Bodennutzung selbst nicht abgedeckt. Vorranggebiete 

die alleinig dem Schutz der natürlichen Funktionen von Böden dienen, sind zudem in der Praxis 

eine Ausnahme.840 In Vorbehaltsgebieten kommt hingegen dem vorsorgenden Bodenschutz nur 

ein erhöhtes Gewicht in der Abwägung zu.841 Die Überlagerungsfähigkeit von Vorbehaltsge-

bieten lässt eine ausschließlich auf den Bodenschutz gerichtete Flächenausweisung unberück-

sichtigt. Eignungsgebiete zum vorsorgenden Bodenschutz können nur dann in Betracht gezogen 

werden, wenn dem vorsorgenden Bodenschutz keine anderen raumbedeutsamen Belange ent-

gegenstehen. Die praktische Relevanz der Ausweisung von Eignungsgebieten zum Zwecke des 

vorsorgenden Bodenschutzes ist daher eher gering.  

 

3. Kreislaufwirtschaftsrecht 

 

3.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 2 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, insofern Vorschriften 

des KrWG über die Zulassung und den Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen zur Beseitigung 

von Abfällen sowie über die Stilllegung von Deponien Einwirkungen auf den Boden regeln.  

Der Begriff Deponien ist in § 3 XXVII KrWG legal definiert. Danach sind Deponien Beseiti-

gungsanlagen zur Ablagerung von Abfällen oberhalb (oberirdische Deponien) oder unterhalb 

der Erdoberfläche (Untertagedeponien). Deponien stellen somit eine Untergruppe der Abfall-

beseitigungsanlagen dar, weswegen sich die erste Variante des § 3 I Nr. 2 BBodSchG auch auf 

die Errichtung und den Betrieb von Deponien als Abfallbeseitigungsanlagen bezieht.842 Kon-

kretisierte Bestimmungen für oberirdische Deponien sind § 3 I i. V. m. Anhang 1 (insbesondere 

Ziffer 1 und 2) der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung, DepV) 

zu entnehmen. Diese beinhalten vor allem Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere und das Basisabdichtungssystem.  

 
840 Vgl. Dosch/Losch, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung- Eine Veranstaltung der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 142. 
841 Ebd. 
842 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK UmweltR, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 3 

Rn. 6. 
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Abfallbeseitigungsanlagen sind gem. § 28 I S. 1 KrWG zugelassene Anlagen oder Einrichtun-

gen, in denen Abfälle zum Zweck der Beseitigung behandelt, gelagert oder abgelagert werden. 

Die Errichtung und der Betrieb einer Abfallbeseitigungsanlage bedarf gem. § 35 I KrWG ge-

nerell einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).  Dem BIm-

SchG sind die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung zu entnehmen, 

was dazu führt, dass sich bei entsprechenden Vorgaben des BImSchG der Anwendungsbereich 

des BBodSchG nicht nach § 3 I Nr. 2 BBodSchG, sondern nach § 3 I Nr. 11 i. V. m. § 3 III 

BBodSchG richtet.843  

Durch die Errichtung und den Betrieb von Deponien entstehen erhebliche Beeinträchtigungen 

des Bodens und seiner natürlichen Funktionen. Zunächst ist die Errichtung einer Anlage mit 

einer großflächigen Versiegelung des Bodens verbunden. Neben Bodenversiegelungen ist auch 

der Austritt von Schadstoffen aus Deponien in den Boden problematisch, da sowohl die Böden 

als auch das Grundwasser bzw. umliegende Gewässer durch entsprechende Verunreinigungen 

massive Schäden erfahren können. Um dies zu verhindern, regelt die DepV im Anhang 1 um-

fassende Vorgaben an den Untergrund von Deponien, welche eine vollständige Undurchlässig-

keit der Deponiefläche gegenüber den umliegenden Umweltbestandteilen fordern. Mit der not-

wendigen Verhinderung von Schadstoffverunreinigungen geht jedoch das Problem einher, dass 

die Wiederherstellung der ökologischen Funktionen des Bodens nach der Stilllegung einer De-

ponie nahezu unmöglich ist.  

 

3.2 Allgemeinwohlerfordernis des § 36 I Nr. 1 i. V. m § 15 II S. 2 KrWG 

Die Errichtung und der Betrieb von Deponien sowie die wesentliche Änderung einer solchen 

Anlage oder ihres Betriebs bedürfen gem. § 36 II S. 1 KrWG der Planfeststellung durch die 

zuständige Behörde. So sieht § 36 I Nr. 1 KrWG vor, dass Planfeststellungsbeschlüsse laut § 

35 II KrWG nur erlassen und Plangenehmigungen nach § 35 III KrWG erteilt werden dürfen, 

wenn sichergestellt ist, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.  

Das Wohl der Allgemeinheit bemisst sich nach § 15 II S. 2 KrWG, welcher spezifische Aspekte 

benennt, die für eine Gemeinwohlbeeinträchtigung relevant sind844. Eine Beeinträchtigung liegt 

danach u. a. vor, wenn Böden schädlich beeinflusst werden. Der Bodenschutz findet in den 

entsprechenden deponierechtlichen Vorschriften somit lediglich bei Abwägungsentscheidun-

gen hinsichtlich der Allgemeinwohlinteressen Beachtung. Berthold zufolge impliziert zudem 

 
843 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK UmweltR, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 3 

Rn. 7. 
844 Vgl. BT-Drs. 17/6052, S. 84. 
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der Wortlaut des § 15 II S. 2 KrWG („insbesondere“) ein über die genannten Rechtsgüter hin-

aus gehendes Verständnis von der Begrifflichkeit Wohl der Allgemeinheit. So steht der Schutz 

des Bodens neben dem der Gesundheit der Menschen, der Tiere und Pflanzen, der Gewässer 

und der Luft (vgl. § 15 II 2 Nr. 1- 4 KrWG). Hinzu kommen die Belange des Naturschutzes, 

der Landschaftspflege, des Städtebaus und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl. § 15 

II 2 Nr. 5 und 6 KrWG). Vor allem die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind 

weit zu verstehen, weshalb § 15 II 2 Nr. 6 KrWG als Auffangvorschrift für zusätzliche öffent-

liche Interessen neben dem Polizei- und Ordnungsrecht fungiert. In Betracht kommt beispiels-

weise die Funktionsfähigkeit der Abfallentsorgung.845 

Darüber hinaus enthält § 36 I Nr. 1b KrWG ein Vorsorgegebot. Danach ist das Wohl der All-

gemeinheit nicht beeinträchtigt, wenn Vorsorge gegen die Beeinträchtigungen der in § 15 II 2 

KrWG genannten Schutzgüter in erster Linie durch bauliche, betriebliche oder organisatorische 

Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik getroffen wird. Klages zufolge zielt das Vor-

sorgegebot des § 36 I Nr. 1b KrWG auf die Herstellung eines ausreichenden Sicherheitsab-

stands zur Grenze der schädlichen Umwelteinwirkung ab. Risiken unterhalb der Gefahren-

schwelle sind daher zu minimieren, wobei der Stand der Technik i. S. d. § 3 XXXIII KrWG846 

den Maßstab für die Vorsorgepflicht darstellt.847  

  

3.3 Anforderungen der Deponieverordnung an den Bodenschutz 

 

3.3.1 Grundlagen 

Die DepV befasst sich u. a. mit Anforderungen an den Standort, die geologische Barriere sowie 

Basis- und Oberflächenabdichtungssysteme von Deponien. In Anhang 1 sieht die DepV umfas-

sende bodenbezogene Anforderungen vor. Die Eignung des Standortes orientiert sich zunächst 

an der Regelung des § 15 II KrWG. So ist es unabdingbar, dass der Standort einer Deponie 

geeignet sein muss, das Wohl der Allgemeinheit nicht zu gefährden (vgl. Ziffer 1.1 Anhang 1 

DepV). Bei der Wahl des Standorts sind gem. Ziffer 1.1 Anhang 1 DepV insbesondere geolo-

gische und hydrologische Bedingungen, besonders schützenswerte Flächen, der Abstand zu 

sensiblen Gebieten, die Gefahr von Erdbeben, Überschwemmungen, Bodensenkungen, Erdfäl-

len, Hangrutschen oder Lawinen und die Ableitbarkeit des gesammelten Sickerwassers im 

freien Gefälle zu berücksichtigen. Der Untergrund einer Deponie muss gem. Ziffer 1.2 Anhang 

 
845 Berthold, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014 § 36, Rn. 8 f. 
846 Die Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik sind der Anlage 3 des KrWG zu entnehmen. 
847 Vgl. Klages, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, KrWG, 59. Edition 2021, § 36, Rn. 9. 
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1 DepV umfangreiche Anforderungen erfüllen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der Aus-

tritt von Schadstoffen aus der Deponie vermieden werden soll. Der Untergrund der Deponie 

soll als geologische Barriere dienen und muss durch eine geringe Durchlässigkeit, Mächtigkeit, 

Homogenität und ein hohes Schadstoffrückhaltevermögen gekennzeichnet sein (vgl. Ziffer 1.2 

Nr. 2 Anhang 1 DepV). Entsprechende Mindestanforderungen an die Wasserdurchlässigkeit 

und die Dicke der geologischen Barriere sind der Tabelle 1 Anhang 1 DepV zu entnehmen. 

Erfüllt die natürliche Beschaffenheit der geologischen Barriere die genannten Anforderungen 

nicht, sind technische Maßnahmen vorzunehmen, welche die Erfüllung der Mindestanforderun-

gen schafft, vervollständigt oder verbessert (vgl. Ziffer 1.2 Nr. 3 S. 2 Anhang 1 DepV). Darüber 

hinaus muss der Untergrund sämtliche bodenmechanische Belastungen aus der Deponie auf-

nehmen können und auftretende Setzungen dürfen keine Schäden am Basisabdichtungs- und 

Sickerwassersammelsystems verursachen (vgl. Ziffer 1.2 Nr. 1 Anhang 1 DepV). Konkreti-

sierte Anforderungen zu Abdichtungssystemen und technischen Maßnahmen im Hinblick auf 

die geologische Barriere normiert Ziffer 2 Anhang 1 DepV. Der dauerhafte Boden- und Grund-

wasserschutz soll durch eine Kombination aus geologischer Barriere und einen Basisabdich-

tungssystem im Ablagerungsbereich erreicht werden (vgl. Ziffer 2.2 S. 1 Anhang 1 DepV). Die 

Anforderungen an die geologische Barriere richten sich nach Tabelle 1 Nr. 1 Anhang 1 DepV. 

Das Basisabdichtungssystem im Ablagerungsbereich umfasst zwei bis drei Komponenten. Je 

nach natürlicher Beschaffenheit der geologischen Barriere hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit 

und Dicke sind 1- 2 Abdichtungskomponenten zu installieren. Besteht die Notwendigkeit von 

zwei Abdichtungskomponenten, so müssen diese aus einer Konvektionssperre (Kunststoff- 

oder Asphaltabdichtung) und einer mineralischen mehrlagigen Komponente bestehen (vgl. Zif-

fer 2.2 S. 2 Anhang 1 DepV). Die dritte Komponente ist die mineralische Entwässerungs-

schicht. Entsprechende Anforderungen an die Komponenten des Basisabdichtungssystems sind 

der Tabelle 1 Nr. 1- 4 Anhang 1 DepV zu entnehmen. 

 

3.3.2 Das Multibarrierenkonzept der DepV 

Die bodenbezogenen Anforderungen des Anhangs 1 der DepV schaffen ein umfassendes Mul-

tibarrierenkonzept848, das dem Boden- und Gewässerschutz Rechnung tragen soll (vgl. Ziffer 

2.2 Anhang 1 DepV). Gröhn zufolge können trotz der Kombination von geologischer Barriere 

und Basisabdichtungssystem, qualitative Bodenbeeinträchtigungen nicht gänzlich ausgeschlos-

 
848 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 223. 
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sen werden. Dazu zählen beispielsweise unvorhergesehene Setzungsprozesse des Deponiekör-

pers. Problematisch ist die rechtliche Beurteilung solcher Prozesse, da das KrWG keinen eige-

nen Beurteilungsmaßstab enthält. Deponiebedingte Schadstoffbelastungen und Deponiestäube 

richten sich daher nach den Anforderungen der BBodSchV und des Immissionsschutzgesetzes 

i. V. m. § 3 I Nr. 11 BBodSchG und § 3 III BBodSchG. Im Rahmen der Abwägung sind die 

Grenzwerte aus Boden- und Immissionsschutzrecht jedoch nicht zu beachten.849 Es ist daher 

notwendig, einen entsprechenden Beurteilungsmaßstab im KrWG zu etablieren und die Grenz-

werte aus Boden- und Immissionsschutzrecht als Abwägungskriterien aufzunehmen.  

Da die Errichtungen von Deponien stets mit Beeinträchtigungen des Bodens verbunden sind, 

ist es darüber hinaus möglich, die Anforderungen an den Standort von Deponien hinsichtlich 

des Bodenschutzes zu konkretisieren. Zum einen sind im Wortlaut der Ziffer 1.1 Nr. 2 Anhang 

1 DepV ausdrücklich Bodenschutzgebiete aufzunehmen. Eine entsprechende Änderung würde 

auch den Bodenschutz in Abwägungsfragen stärken. Die Notwendigkeit besteht insbesondere 

deshalb, da das Hauptaugenmerk der Regelungen der DepV im Bereich des Natur- und Gewäs-

serschutzes850 liegt. Vorausgehen muss an dieser Stelle jedoch zunächst die Behebung der de-

fizitären Ausweisung von Bodenschutzgebieten gem. § 21 III BBodSchG auf Landesebene. 

Zum anderen können die Bedingungen für die Wahl des Standorts an die vorrangige Nutzung 

bereits versiegelter Flächen geknüpft werden. Ziffer 1.1 Anhang 1 DepV ließe sich daher mit 

einer Nr. 6 ausstatten, die wie folgt formuliert werden könnte:  

 

1. Standort und geologische Barriere 

1.1 Eignung des Standortes 

Die Eignung des Standortes für eine Deponie ist eine notwendige Voraussetzung dafür, 

dass das Wohl der Allgemeinheit nach § 15 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

durch die Deponie nicht beeinträchtigt wird. Bei der Wahl des Standortes ist insbeson-

dere Folgendes zu berücksichtigen:  

2. besonders geschützte oder schützenswerte Flächen wie Bodenschutzgebiete, Trink-

wasser- und Heilquellenschutzgebiete, Wasservorranggebiete, Wald- und Naturschutz-

gebiete, Biotopflächen, 

[…] 

 
849 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 223. 
850 Ebd., S. 228. 
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6. Die Inanspruchnahme von Flächen hat nach einem abgestuften System zu erfol-

gen, welches sich an der Wertigkeit der Bodenarten orientiert. Die Inanspruch-

nahme einer höherwertigen Bodenart setzt grundsätzlich ein umfangreiches Be-

gründungserfordernis voraus. Insbesondere sollen bereits versiegelte oder konta-

minierte Flächen vorrangig vor unbelasteten Flächen in Anspruch genommen wer-

den.  

 

Eine solche Regelung setzt freilich voraus, dass zunächst konkrete Anforderungen an die Klas-

sifizierung von Bodenarten (z. B. in der BBodSchV) festgelegt werden müssen. Nur so können 

diese bei der Wahl des Standortes einer Deponie berücksichtigt werden. 

 

3.4 Zwischenfazit 

Im Hinblick auf den Schutzzweck des § 15 II 2 Nr. 3 KrWG ist ein absoluter vorsorgender 

Bodenschutz nicht zu erreichen, da die Errichtung und der Betrieb von Deponien stets mit einer 

Beeinträchtigung des Bodens einhergehen. Vor diesem Hintergrund wären Deponien im Allge-

meinen nicht zulassungsfähig, worin die Klausel des § 3 I Nr. 2 BBodSchG seine Daseinsbe-

rechtigung findet.851  

Die unbestimmte Formulierung des § 36 I Nr. 1 KrWG lässt es nicht zu, dem Bodenschutz in 

besonders relevanten Entscheidungen grundsätzlich den Vorrang zu gewähren. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die Begrifflichkeit des Wohls der Allgemeinheit nicht nur an die Schutzgü-

ter des § 15 II KrWG gekoppelt wird, sondern die Aufzählung des § 36 I Nr. 1 KrWG nicht 

abschließend vorgenommen wurde. Berthold zufolge gewährt der Wortlaut insbesondere einen 

weiteren Spielraum zur Beurteilung von Gefährdungen des Wohls der Allgemeinheit, der die 

praktische Anwendung nochmals erschwert. Zudem verlangt die Formulierung sichergestellt 

zwar hohe Anforderungen an den Grad der Gewissheit, dass Gefährdungen des Wohls der All-

gemeinheit ausgeschlossen werden können. Aber auch an dieser Stelle ist nicht genau definiert, 

welche konkreten Anforderungen an den Grad der Gewissheit gestellt werden. Mindestens ist 

jedoch davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Anforderungen in Bezug auf die Vermeid-

barkeit der Gefährdungen desto höher sein müssen, je schwerwiegender die potenziellen Ge-

fahren einzuschätzen sind.852 So lässt sich sicherlich der Vorrang des Bodenschutzes generell 

nicht rechtfertigen, allerdings sollte dieser in der Abwägung stärker berücksichtigt werden, je 

 
851 Vgl. Schütze, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014 § 15, Rn. 22. 
852 Vgl. Berthold, in: Kopp-Assenmacher (Hrsg.), KrWG, 2014, § 36, Rn. 6. 
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intensiver und nachhaltiger die natürlichen Funktionen des Bodens beeinträchtigt werden kön-

nen.  

 

4. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und vorsorgender Bodenschutz in der Um-

weltverträglichkeitsprüfung 

 

4.1 Grundlagen 

Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist hinsichtlich der Prüfung der Umwelt-

verträglichkeit, damit auch des Bodenschutzes, vor allem für Bau- (z. B. Bau von Parkplätzen 

und Einkaufszentren, Nr. 18 Anlage 1 UVPG) und Verkehrsvorhaben (vor allem Straßen- und 

Bahnstreckenbau, Nr. 14 Anlage 1 UVPG) relevant. Darüber hinaus ist die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) auch für die Errichtung und den Betrieb von (Industrie-)Anlagen (z. B. zur 

Erzeugung von Strom und Wärme und zur Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Nr. 1 

und 8 Anlage 1 UVPG) und Abfalldeponien (Nr. 12 Anlage 1 UVPG) von Bedeutung. 

Umweltprüfungen (d.h. Umweltverträglichkeitsprüfungen und strategische Umweltprüfungen, 

vgl. § 2 X UVPG) umfassen gem. § 3 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens, eines Plans oder Programms auf die Schutzgüter. 

Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze und werden 

nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Mit 

dem Wortlaut nach Maßgabe der geltenden Gesetze „wird klargestellt, dass sich die materiellen 

Prüfmaßstäbe für Umweltprüfungen aus den fachrechtlichen Vorschriften ergeben. Das UVPG 

enthält hierfür keine eigenständigen Prüf- und Bewertungsmaßstäbe“853. Die Beurteilung der 

erheblichen Auswirkung auf den Boden bemisst sich daher nach den Regelungen des 

BBodSchG und der BBodSchV. 

Die Schutzgüter des UVPG sind in § 2 I UVPG aufgeführt. Diese betreffen gem. § 2 I Nr. 3 

UVPG auch den Boden und die Fläche. Zur Einordnung der Begrifflichkeiten Boden und Flä-

che sind dem UVPG jedoch keine Regelungen enthalten. Jedenfalls ist bei der Begrifflichkeit 

des Bodens davon auszugehen, dass auf die Begriffsbestimmung des § 2 I BBodSchG zurück-

gegriffen werden kann.  

Zu den Umweltauswirkungen gehören gem. § 2 II S. 1 UVPG unmittelbare und mittelbare Aus-

wirkungen eines Vorhabens oder der Durchführung eines Plans oder Programms auf die Schutz-

güter. Auswirkungen auf die Schutzgüter sind laut § 16 I UVPG vom Vorhabenträger in einem 

 
853 BT-Drs. 18/11499, S. 76. 
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Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzu-

legen. Den Boden bestreffend sind u. a. folgende Aspekte im UVP-Bericht anzuführen: 

 

• die Beschreibung des Standortes, insbesondere des Flächenbedarfs während der Bau- 

und Betriebsphase (vgl. Ziffer 1 b Anlage 4 UVPG), 

• die Beschreibung der Art und Menge der verwendeten natürlichen Ressourcen (u. a. 

Fläche und Boden, vgl. Ziffer 1 c cc Anlage 4 UVPG), 

• die Abschätzung der erwarteten Rückstände und Emissionen (z. B. Verunreinigungen 

des Bodens und des Untergrunds, vgl. Ziffer 1 d aa, Anlage 4 UVPG) sowie 

• die Beschreibung der möglichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (z. 

B. Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung, Boden-

versiegelung und Flächenverbrauch vgl. Ziffer 4 a und b Anlage 4 UVPG). 

 

Im UVP-Bericht sind zudem „Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und den Klimawan-

del, insbesondere hinsichtlich der CO2-Emissionsbilanz“854, zu beschreiben und zu bewerten. 

Gem. §§ 17- 21 UVPG sind zuständige Behörden und die Öffentlichkeit während der Umwelt-

verträglichkeitsprüfung zu beteiligen und anzuhören. Die zuständige Behörde erarbeitet gem. § 

24 I S. 2 UVPG anschließend eine zusammenfassende Darstellung855 auf Grundlage des UVP-

Berichts, der behördliche Stellungnahmen, Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und Er-

gebnisse eigener Ermittlungen. Bei der Entscheidung zur Zulassung des Vorhabens berücksich-

tigt die Behörde gem. § 25 II UVPG die begründete Bewertung nach den in § 25 I UVPG 

bestimmten Maßstab. Bodenschutzrelevante Inhalte sind daher von dem Vorhabenträger, den 

zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit zusammen zu tragen und von der zuständigen 

Behörde zu gewichten und mit öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen.  

Neben den Umweltverträglichkeitsprüfungen sieht das UVPG auch strategische Umweltprü-

fungen (SUP) vor. Strategisch bedeutet in diesem Sinne, dass keine konkreten Vorhaben eine 

Umweltprüfung erfordern, sondern dass potenzielle Umweltauswirkungen vorsorglich bzw. vo-

rausschauend in Planungen und Programme aufgenommen werden. Anlage 5 UVPG beinhaltet 

eine Liste von SUP-pflichtigen Plänen und Programmen. Dazu zählen beispielsweise: 

 

• Verkehrswegeplanungen, 

 
854 Klement/Saurer, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, S. 378, Rn. 83. 
855 Die zusammenfassende Darstellung beinhaltet gem. § 25 I UVPG eine begründete Bewertung der Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge i. S. d. § 3 UVPG. 
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• Raumordnungsplanungen nach § 13 ROG, 

• Bauleitplanungen nach den §§ 6 und 10 BauGB, 

• Luftreinhaltepläne nach § 47 I BImSchG, 

• Abfallwirtschaftspläne nach § 30 KrWG und 

• Klimaschutzprogramme nach § 9 KSG. 

 

Ziel der SUP soll es sein, die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Durch-

führung eines Plans oder Programms sowie vernünftige Alternativen zu ermitteln, zu beschrei-

ben und zu bewerten (vgl. § 40 I UVPG). In § 40 II S.1 UVPG wird normiert, welche Inhalte 

ein entsprechender Umweltbericht enthalten muss. Dazu zählen beispielsweise Darstellungs-

merkmale der Umwelt, der derzeitige Umweltzustand sowie dessen voraussichtliche Entwick-

lung bei Nichtdurchführung des Plans oder des Programms und Angaben über gegenwärtige 

für den Plan oder das Programm bedeutsame Umweltprobleme (vgl. § 40 II S. 1 Nr. 1- 4 

UVPG). Darüber hinaus sind voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen zu beschreiben 

und geplante Maßnahmen, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund der 

Durchführung des Plans oder des Programms zu verhindern, zu verringern und so weit wie 

möglich auszugleichen, darzustellen (vgl. § 40 II S. 1 Nr. 5 und 6 UVPG). 

 

4.2 Die UVP im Verkehrswegerecht 

„Das Verkehrssystem ist eines der größten Flächenkonsumenten.“856 Gem. § 3 I Nr. 8 

BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, wenn Vorschriften über den Bau, die Än-

derung, die Unterhaltung und den Betrieb von Verkehrswegen oder Vorschriften, die den Ver-

kehr regeln, Einwirkungen auf den Boden normieren. Den Bodenschutz betreffend sind Erb-

guth und Schubert zufolge das Bundesfernstraßengesetz (FStrG), das allgemeine Eisenbahnge-

setz (AEG), das Wasserstraßengesetz (WaStrG), das Personenbeförderungsgesetz (PBefG), und 

das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) relevant. Im Mittelpunkt der Regelungen des § 3 I Nr. 8 

BBodSchG stehen vor allem der Bau und die Änderung von Verkehrswegen, die einer vorheri-

gen Planfeststellung bedürfen (vgl. § 17 FStrG, § 18 AEG, § 14 I WaStrG, § 28 PBefG, § 8 I 

LuftVG). Die jeweils infrage stehende Planfeststellung bedarf einer Umweltverträglichkeits-

prüfung und einer Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen.857  

 
856 Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, S. 

109. 
857 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesbert/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 

3 Rn. 14. 
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Bodenschützende Aspekte und Maßnahmen spielen im Verkehrswegerecht lediglich im Rah-

men der Umweltverträglichkeitsprüfung eine Rolle. Dabei sieht § 6 UVPG i. V. m. Anlage 1 

Nr. 14 UVPG für zahlreiche Verkehrsvorhaben eine zwingende UVP vor.858 Im Verkehrswe-

gerecht sind insbesondere die Versiegelung von Böden und die Inanspruchnahme von Flächen 

als Umweltauswirkungen hinsichtlich des Bodens zu klassifizieren. Des Weiteren kommt die 

Betroffenheit angrenzender Böden durch Immissionen und Zerschneidungseffekte859 durch 

Trassenführungen 860 hinzu. Die Umweltverträglichkeit ist gem. § 16 II und 17 I FernStrG beim 

Bau und der Änderung von Bundesfernstraßen bei der Bestimmung von Linienführung sowie 

bei der späteren Planfeststellung zu prüfen.861 „Im Übrigen unterliegen bodenbeanspruchende 

Verkehrsvorhaben nur hinsichtlich ihrer Planfeststellung der Pflicht der Umweltverträglich-

keitsprüfung (z. B. § 28 Personenbeförderungsgesetz und § 18 Allgemeines Eisenbahnge-

setz).“862 

 

4.3 Das neue Schutzgut „Fläche“ in der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das im Jahr 2017 neu eingeführte Schutzgut „Fläche“ in § 2 I Nr. 3 UVPG geht auf die For-

derungen des europäischen Gesetzgebers aus der UVP-Änderungsrichtlinie (RL 2004/52/EU v. 

16. April 2014) zurück, der ein Vorgehen gegen die nicht nachhaltige fortschreitende Auswei-

tung von Siedlungsflächen (Flächenverbrauch) fordert863. Diese Erwägung wird im 9. Erwä-

gungsgrund der UVP-Änderungsrichtlinie folgendermaßen begründet:  

 

„[…] in der Abschlusserklärung der UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung, die 

vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro stattfand, [werden] die wirtschaftliche und 

soziale Bedeutung einer guten Land- und Bodenbewirtschaftung und die Notwendigkeit 

anerkannt, dringend zu handeln, um die Landverödung umzukehren. Bei öffentlichen 

und privaten Projekten sollten daher die Auswirkungen auf die betroffenen Flächen, 

insbesondere auf den Flächenverbrauch, und den Boden, einschließlich organischer 

Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und -versiegelung, geprüft und begrenzt 

werden; hierbei sind auch geeignete Landnutzungspläne und Maßnahmen auf nationa-

ler, regionaler und lokaler Ebene relevant.“864 

 
858 Klement/Saurer, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, S. 378, Rn. 82.  
859 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 271. 
860 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2005, § 3, Rn. 48. 
861 Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, S. 

109. 
862 Ebd. 
863 Vgl. RL 2014/52/EU, Erwägungsgrund 9. 
864 Ebd. 
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Auch der deutsche Gesetzgeber argumentiert:  

 

„Die Aufnahme des Schutzguts „Fläche“ in Absatz 1 Nummer 3 trägt der gestiegenen 

Bedeutung dieses Schutzguts Rechnung. Zwar war der sog. „Flächenverbrauch“ auch 

bisher schon – als Teilaspekt der Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ – in der 

UVP zu prüfen. Durch seine ausdrückliche Einbeziehung in den Schutzgüterkatalog er-

fährt das Schutzgut „Fläche“ jedoch eine stärkere Akzentuierung.“865 

 

Mit der Aufnahme des Schutzgutes Fläche in den Katalog der Schutzgüter des § 2 I UVPG 

sollen nunmehr auch quantitative Aspekte des Flächenverbrauchs im Rahmen der UVP beachtet 

werden.866 Mit der Einführung des neuen Schutzgutes Fläche wurden zwar ambitionierte Ziele 

verfolgt, problematisch ist jedoch, dass die Begrifflichkeit der Fläche weder in der UVP-Än-

derungsrichtlinie noch im UVPG eindeutig definiert bzw. verankert ist. Im Allgemeinen sind 

Abgrenzungen zwischen den Begrifflichkeiten „Boden“, „Fläche“ und „Land“ nicht trenn-

scharf voneinander vorzunehmen.867 Zudem geht der deutsche Gesetzgeber davon aus, dass der 

Flächenverbrauch in der Regel im Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden abgehandelt 

wird.868 Ob Fläche als eigenständiges Schutzgut des § 2 UVPG demnach eine Aufwertung er-

fährt, ist fraglich. 

Karrenstein unterstellt, dass der Boden in der UVP sowohl in seiner Qualität als auch in seiner 

Quantität schutzwürdig sei, weshalb sich zwei Dimensionen des Bodenschutzes ergeben, die 

(zumindest teilweise) voneinander abgrenzbar seien. Die qualitative Dimension des Boden-

schutzes umfasst den Boden als Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen und den Boden als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium. Die Bodensub-

stanz und seine natürliche Funktionsweise als solches stehen im Zentrum der qualitativen Be-

trachtung. Hingegen sieht die quantitative Dimension den Boden vor allem als Lebensgrund-

lage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Die quantitative 

Betrachtung des Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum in seiner flächenmäßigen Aus-

dehnung betrifft somit die Begrifflichkeit der Fläche.869 

 
865 BT-Drs. 18/11499, S. 75. 
866 Ebd., S. 64 
867 Vgl. Karrenstein, Das neue Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprüfung, NuR 2019, S. 98 f. 
868 Vgl. Sangenstedt, Die Reform der UVP-Richtlinie 2014: Herausforderungen für das deutsche Recht, ZuR 2014, 

S. 530. 
869 Vgl. zu diesem Absatz: Karrenstein, Das neue Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprüfung, NuR 

2019, S. 99. 
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Trotz einer derartigen Abgrenzung bleibt ungeklärt, wie erhebliche Auswirkungen eines Vor-

habens oder Plans auf das Schutzgut Fläche zu bewerten sind. Ziffer 4 b Anlage 4 UVPG be-

schreibt mögliche Arten der Betroffenheit der Schutzgüter gem. § 2 I UVPG. Für den Boden 

wird klargestellt, dass Veränderungen der organischen Substanz, Bodenerosionen, Bodenver-

dichtungen und Bodenversiegelungen erhebliche Auswirkungen hervorrufen können. Für die 

Fläche wird lediglich der Flächenverbrauch als Betroffenheit berücksichtigt. Der Begriff des 

Flächenverbrauchs ist hingegen nicht definiert.  

Außerdem ist die Abgrenzung des Schutzgutes Fläche von weiteren Schutzgütern nicht eindeu-

tig vorzunehmen. Die Fläche ist durch diesen Umstand weniger als Schutzgut, sondern vielmehr 

als „Umweltindikator, der die Inanspruchnahme von bisher in der Regel nicht versiegelter Bo-

denoberfläche […] ausdrückt“870, zu verstehen. Daher soll das Schutzgut Fläche die anderen 

Schutzgüter bestenfalls ergänzen.871  

 

4.4 Zwischenfazit 

Die umfassende Darstellung der Bodenbelange umfasst in der UVP „die Schutzwürdigkeit und 

Leistungsfähigkeit hinsichtlich der verschiedenen Bodenfunktionen, die potenzielle Empfind-

lichkeit bzw. die Schutzbedürftigkeit sowie die Vorbelastung und die (noch) vorhandene Be-

lastbarkeit“872.  

Sowohl der UVP-Bericht als auch der SUP-Bericht erfordern umfassende Prüfungen sämtlicher 

Belange und Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG. Es ist daher nicht Ziel einer UVP 

oder einer SUP explizit ein Schutzgut in den Vordergrund zu stellen. Gröhn zufolge hängt der 

Boden- und Flächenschutz regelmäßig von der Betroffenheit anderer, mit ihm korrelierender 

Umweltbelange ab, weshalb sowohl dem Boden- als auch dem Flächenschutz kein vorrangiger 

Schutz gegenüber den übrigen Schutzgütern in der Abwägung eingeräumt werden kann. Boden- 

und flächenschützende Belange müssen in einen angemessenen Ausgleich zu den Belangen der 

anderen Schutzgüter gebracht werden.873  

Das Verkehrswegerecht ist aufgrund der immensen Inanspruchnahme von Flächen für das Er-

reichen des 30 Hektar pro Tag Ziels von großer Bedeutung. Dennoch erfährt der vorsorgende 

Bodenschutz lediglich in der UVP Beachtung. Ob dies mit den Zielen der Deutschen Nachhal-

tigkeitsstrategie vereinbar ist, ist fragwürdig.  

 
870 Vgl. Karrenstein, Das neue Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprüfung, NuR 2019, S. 101. 
871 Ebd. 
872 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014 S. 268 f. 
873 Ebd. 
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Dass das Schutzgut Fläche in das UVPG aufgenommen wurde, sollte eine stärkere Akzentuie-

rung auf die Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen in der UVP zur Folge haben. Inwie-

fern diese erreicht werden soll, ist jedoch unter dem Aspekt der fehlenden begrifflichen Defi-

nitionen äußerst zweifelhaft. Selbst in der Gesetzesbegründung zur Änderung des UVPG 

scheint der Gesetzgeber „nicht sicher zu sein“, was genau unter dem Schutzgut Fläche zu ver-

stehen ist. Wiederholt wird betont, dass Fläche bereits als Teilaspekt der Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden berücksichtigt wird.874 In der Anlage 2 des Gesetzesentwurfs zur Modernisie-

rung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung wird ebenfalls hervorgehoben, dass „die 

Ergänzung des Schutzguts Fläche sowie die Erweiterung des Begriffs der Umweltauswirkung 

zu keiner wesentlichen Änderung des Erfüllungsaufwands [führt]“875. Da die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme jedoch erklärtes Ziel der Agenda 2030 und auch der deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie ist, ist es äußerst fraglich, inwiefern diese Ziele durch eine praktisch in die 

Leere laufende Formulierung des UVPG erreicht werden sollen. Es ist also dringend notwendig, 

dass der Gesetzgeber die Zielformulierung der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

durch eindeutige Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen zu anderen Schutzgütern im 

UVPG ergänzt. 

 

5. Ökonomische Instrumente zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und zur 

Verringerung von Flächenversiegelungen 

 

5.1 Flächenzertifikate 

In der aktuellen klimapolitischen Debatte nehmen CO₂-Zertifikate eine bedeutende Rolle ein. 

Im Vergleich dazu ist auch ein Zertifikathandel, bei dem die Kontingentierung der beplanbaren 

Fläche an ein System handelbaren Flächenausweisungsrecht gekoppelt wird, für die Reduzie-

rung des Flächenverbrauchs möglich und für den vorsorgenden Bodenschutz von überragender 

Bedeutung.876 Marty zufolge wird der Handel mit Flächenzertifikaten zwei sich bedingende 

Effekte haben: 

 

• „Er vermindert den Flächenverbrauch im Außenbereich, da die Ausweisung neuer Flä-

chen für Siedlungen und Verkehr einen Preis erhält. Werden Flächen im Außenbereich 

ausgewiesen, so werden dies im Zweifel kleinere Flächen sein. Zudem werden Flächen 

 
874 Vgl. BT-Drs. 18/11499, S. 75. 
875 Vgl. BT-Drs. 18/11499, S. 75. 
876 Vgl. SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 314, S. 272.; dazu umfassend: Risch, Neue Instrumente zur Begrenzung 

des Bodenverbrauchs, 2004, S. 234 ff. 
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im Außenbereich nicht mehr im Wege der Angebotsplanung ausgewiesen, sondern nur 

noch dann, wenn sicher eine Nachfrage besteht. 

• Der Handel führt infolge dessen zu einer Belebung der Innenentwicklung und damit zu 

einer Strukturänderung unter den Vorzeichen Brachflächenrecycling, Baulückenmobi-

lisierung, Nachverdichtung. Denn: Gemeinden müssen weiterhin Flächen nach Bedarf 

ausweisen und nicht nach vorhandenen Ausweisungsrechten. Ist Bedarf vorhanden, je-

doch keine Zertifikate, so werden Gemeinden versuchen, den Bedarf im Innenbereich 

zu decken. Zudem steigt damit das Interesse, dass mehr Wohneinheiten pro Flächenein-

heit errichtet werden.“877 

 

Der SRU betont seit dem Jahr 2000 immer wieder die Vorteile der Flächenzertifizierung878 und 

bewertet diese „als das ökologisch wirksamste und ökonomisch effizienteste Instrument zur 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung“879. Dem deutschen Institut für 

Urbanistik zufolge kann eine zuverlässige Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme nur 

durch eine konsequente Kontingentierung gelingen. Der Handel mit Flächenzertifikaten soll 

das bestehende Planungsrecht ergänzen. Die kommunale Festsetzung neuer Siedlungs- und 

Verkehrsflächen wäre an die Bereitstellung bzw. die Verfügbarkeit von entsprechenden Flä-

chenzertifikaten gekoppelt.880 Ziel soll es sein, mittel- und langfristige Kosten und Folgekosten 

der Siedlungsentwicklung zu vermeiden, den Innenbereich zu stärken sowie die Landschaft und 

den Boden mit seinen vielfältigen Funktionen zu schützen.881 

Wie der Flächenhandel funktionieren soll, beschreibt der SRU folgendermaßen: 

 

„Die Idee des Flächenhandels ist es, Kommunen Zertifikate nach festgelegten Kriterien 

zuzuteilen. Diese müssen sie zentral einreichen, wenn ein Bebauungsplan im Außenbe-

reich aufgestellt werden soll. Die Anzahl der Zertifikate muss dann dem Umfang der 

erstmals für Siedlungs- und Verkehrszwecke gewidmeten Fläche entsprechen. Reichen 

die verfügbaren Zertifikate einer Kommune nicht aus, kann sie zusätzliche Zertifikate 

von anderen Kommunen erwerben. Benötigen Kommunen die ihnen zugewiesenen Zer-

 
877 Marty, Der Handel mit Flächenausweisungsrechten – Rechtliche Fragen an ein ökonomisches Instrument, ZUR 

9/2011, S. 399 f. 
878 Vgl. SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 314, S. 272. 
879 Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, S. 

55. 
880 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, in: UBA (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der Flächeninanspruch-

nahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 17. 
881 Ebd., S. 16. 



 

228 

 

tifikate nicht, können sie die Rechte an andere Kommunen verkaufen und damit Ein-

künfte erzielen. Die Knappheit, die dazu führt, dass Kommunen bereit sind, für Zertifi-

kate Geld auszugeben, wird durch die verbindliche Obergrenze, hier durch das auf die 

kommunale Ebene herunter gebrochene 30-Hektar-Ziel, erreicht. Diese sollte zunächst 

dem 30-Hektar-Ziel entsprechen. Durch den Flächenhandel hätten Kommunen einen 

Anreiz, keine Flächenangebotspolitik auf der grünen Wiese mehr zu betreiben, sondern 

sparsam Innenentwicklung voranzutreiben und freie Zertifikate zu verkaufen.“882 

 

Die Ausweisung von Flächen im Außenbereich unterliegt durch die Ausweisung von Flächen-

zertifikaten der Abwägung „zwischen den Kosten des Zertifikats und dem Nutzen, den dessen 

Verwendung für die eigene Einnahmesituation bringt. Übersteigen die Kosten des Zertifikats 

die positiven Einnahmen der Flächenausweisung, wird sie die Ausweisung unterlassen.“883 

Der Anwendungsbereich für den Handel mit Flächenzertifikaten sollte sich Köck et al. zufolge 

auf die gemeindliche Planung konzentrieren. Das betrifft Bebauungspläne gem. §§ 12, 13 und 

13b BauGB sowie Entwicklungssatzungen gem. § 34 IV S. 1 Nr. 2 BauGB, Ergänzungssatzun-

gen gem. § 34 IV S. 1 Nr. 3 BauGB und Außenbereichssatzungen gem. § 35 VI BauGB. Es 

liegt daher nahe, Regelungen zum Flächenzertifikathandel in das BauGB zu integrieren. Ande-

renfalls wäre auch ein eigenständiges Flächenzertifikatehandelsgesetz, in Anlehnung an das 

Treibhausgasemissionshandelsgesetz, möglich.884 

Der Handel mit Flächenzertifikaten würde nach Senftleben keinen Eingriff in die kommunale 

Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 II S. 1 GG darstellen. Grund dafür ist, dass die planeri-

schen Tätigkeiten der Gemeinde nicht gänzlich entzogen wird. Innerhalb des Rahmens der ver-

fügbaren Zertifikate, behält die Gemeinde ihre volle planerische Freiheit. Der Eingriff in den 

Randbereich der kommunalen Selbstverwaltung lässt sich ohne weiteres durch die nachhaltige 

Bewirtschaftung von Ressourcen und dem Schutz des Bodens rechtfertigen.885 

Köck et al. betonen außerdem, dass die Allokation auf die Gemeinden in Form einer Verteilung 

von Kontingenten auf die Kommunen erfolgen muss. Zum einen kann der Bund unmittelbar 

Flächenzertifikate zuteilen. Dies hätte den Vorteil, dass bundeseinheitliche Verteilungsregelun-

gen gelten und zum Nachteil, dass regionale Besonderheiten ggf. nicht erfasst würden. Der 

 
882 SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 314, S. 273, dazu auch: Köck et al.: Mengensteuerung der baulichen Flä-

chenneuinanspruchnahme – Zur Notwendigkeit eines Flächenzertifikatehandelsgesetzes, ZUR 2018. 
883 Marty, Der Handel mit Flächenausweisungsrechten – Rechtliche Fragen an ein ökonomisches Instrument, ZUR 

2011, S. 399. 
884 Vgl. zu diesem Absatz: Köck et al.: Mengensteuerung der baulichen Flächenneuinanspruchnahme – Zur Not-

wendigkeit eines Flächenzertifikatehandelsgesetzes, ZUR 2018, S. 71. 
885 Vgl. zu diesem Absatz: Senftleben: Rechtliche Anforderungen an handelbare Flächenausweisungsrechte zur 

Reduzierung des Flächenverbrauchs, ZUR 2008, S. 67. 
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Bund kann sich zum anderen allerdings auch darauf beschränken, lediglich den Ländern Flä-

chenzertifikate zuzuordnen, welche diese schließlich nach eigenen Kriterien verteilen.886   

Neben dem Anreiz, eine sparsame Innenentwicklung voranzutreiben, haben Flächenzertifikate 

nach dem SRU auch weitere positive Auswirkungen: Durch die Verknappung des Baulands im 

Außenbereich steigert sich die Nachfrage nach Bauland, insbesondere von Bestandsflächen, im 

Innenbereich. Dies befeuert sowohl einen Werterhalt von Grundstückspreisen in strukturschwa-

chen Räumen als auch einen Wertanstieg der Grundstückspreise in Wachstumsräumen. Letzte-

res könnte zwar ein Anreiz für die Aktivierung von Bestandsflächen sein, geht jedoch mit ne-

gativen sozialen Folgen (v. a. teurer Wohnraum) einher. Flankierende Maßnahmen zur Abfe-

derung dieser sozialen Folgen sind daher unabdingbar, da die Reduzierung der Flächeninan-

spruchnahme und bezahlbarer Wohnraum tunlichst parallel verlaufen sollten. Besteht zudem 

für Gemeinden die Möglichkeit, Flächenzertifikate zu generieren, in dem Baurechte auf unge-

nutzten oder brachgefallenen Flächen zurückgenommen werden, so könnten diese wertlosen 

Flächen im Außenbereich in Wert gesetzt und durch Entsiegelung und Renaturierung in einen 

ökologisch wertvolleren Zustand versetzt werden.887 

 

5.2 Staatliche Förderungen  

Da staatliche Förderungen eine hohe Lenkungswirkung haben können, sind diese auch mittel-

bar dazu geeignet, die Inanspruchnahme von Grund und Boden zu beeinflussen. Willand et al. 

fordern daher bestehende Förderprogramme, wie z. B. die Vergabe staatlicher Wohnungsbau-

prämien, die Förderung des Städtebaus und die Investitionen in den (Fern-)Straßenbau, hin-

sichtlich ihrer Lenkungswirkung auf die Inanspruchnahme von Flächen zu überprüfen und diese 

entsprechend zu überarbeiten bzw. zu konkretisieren. Der Umfang der Förderung kann bei-

spielsweise davon abhängig gemacht werden, inwieweit Flächen in Anspruch genommen wer-

den sowie sparsam und schonend mit Grund und Boden umgegangen wird.888 In der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie stellt die Bundesregierung fest, dass die Städtebauförderung ein wich-

tiges Instrument ist, welches mit verschiedenen Programmen zu einer nachhaltigen Stadtent-

wicklung beiträgt. Ziel soll es sein, die Innenentwicklung, z. B. durch den Erhalt lebendiger 

Ortszentren, der Revitalisierung von Innenstädten und Brachflächen und der Stärkung von 

Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen, zu stärken.889 

 
886 Vgl. zu diesem Absatz: Köck et al.: Mengensteuerung der baulichen Flächenneuinanspruchnahme – Zur Not-

wendigkeit eines Flächenzertifikatehandelsgesetzes, ZUR 2018, S. 70. 
887 Vgl. zu diesem Absatz: SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 314, S. 273. 
888 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 53. 
889 Vgl. Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, Berlin 2018, S. 28. 
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5.3 Steuerliche Maßnahmen 

Steuerliche Vorteile haben eine mittelbare Lenkungswirkung auf die Inanspruchnahme von 

Grund und Boden. Willand et al. zufolge ist es denkbar, das Flächenrecycling mit der Möglich-

keit einer steuerlichen Abschreibung, insbesondere von Sanierungskosten, zu verbinden. Ein 

potenzielles Anwendungsfeld wäre beispielsweise die Wiedernutzbarmachung von Industrie-

brachen, die jedoch mit einem erheblichen Sanierungsaufwand zu bewerkstelligen sind. Die 

Möglichkeit zur Abschreibung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Sanierungskosten (z. B. fünf 

bis zehn Jahre) würde einen Anreiz geben, den damit einhergehenden Mehraufwand in Kauf zu 

nehmen und Revitalisierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Umkehrschluss würden die ent-

sprechenden Maßnahmen dazu führen, dass weniger Flächen in Anspruch genommen werden 

und der Fokus auf die Wiedernutzbarmachung bereits versiegelter Flächen gerichtet wird.890  

Neben steuerlichen Vorteilen könnte auch die Ökologisierung der Grundsteuer im Sinne einer 

Flächennutzungssteuer891 mittelbar für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sorgen. 

Steuergegenstand wären Bodenflächen aller Art, wobei nur der versiegelte Anteil eines bebau-

ten Grundstücks zur Bemessungsgrundlage herangezogen werden sollte.892 Zum positiven Ef-

fekt einer Flächennutzungssteuer führt Markstein aus:  

 

„Die Steuer hätte den positiven ökologischen Effekt, einen möglichst geringen Teil des 

Grundstücks zu bebauen und zu versiegeln. Soweit das Baurecht es zulässt, würden Ge-

bäude mehr in die Höhe als in die Breite konzipiert werden. Tendenziell würde die In-

nenentwicklung der Städte und die konzentrierte Bebauung gefördert werden.“893  

 

Somit würde einerseits die Effektivität der Flächennutzung erhöht und andererseits die Steuer-

gerechtigkeit verbessert.894 Problematisch an einer Flächennutzungssteuer wäre jedoch, dass 

Gemeinden, welche besonders flächensparend und umweltschonend bauen, versucht wären, das 

Steueraufkommen durch eine verstärkte Ausweisung von Bauland zu erhöhen.895 

 
890 Vgl. zu diesem Absatz: Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, 

S. 53 f. 
891 Vgl. Senftleben: Rechtliche Anforderungen an handelbare Flächenausweisungsrechte zur Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs, ZUR 2008, S. 65. 
892 Markstein, Instrumente und Strategien zur Baulandentwicklung und Baulandmobilisierung in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz – ein methodischer Vergleich mit Entwicklungsvorschlägen für das Instrumentarium zur 

Baulandentwicklung in Deutschland, S. 220. 
893 Ebd. 
894 Vgl. Schaal, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der Deut-

schen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, 2002, S. 167. 
895 Vgl. Senftleben: Rechtliche Anforderungen an handelbare Flächenausweisungsrechte zur Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs, ZUR 2008, S. 65. 
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Darüber hinaus weist das Deutsche Institut für Urbanistik auf die Möglichkeit hin, durch zoni-

ertes Satzungsrecht, die Grundsteuer für unbebaute, aber bebaubare Grundstücke innerhalb ei-

nes abgegrenzten Gebietes zu erhöhen. Das soll die Bereitschaft der Eigentümer und Eigentü-

merinnen steigern, ihr Grundstück zu bebauen oder an Bauwillige zu veräußern. Sind Eigentü-

mer nicht mitwirkungsbereit, könnte ergänzend dazu die Weiterentwicklung des städtebauli-

chen Entwicklungsrechts Abhilfe schaffen. Ziele des städtebaulichen Entwicklungsrechts sind 

gem. § 165 II BauGB mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Ortsteile und andere Teile 

erstmalig zu entwickeln oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Ent-

wicklung zuzuführen. Die Einführung eines städtebaulichen Entwicklungsbereichs aus Grün-

den der Stärkung des Innenbereichs wäre denkbar und gem. § 165 III 1 Nr. 3 BauGB in Betracht 

zu ziehen, wenn die Eigentümer und Eigentümerinnen der von der Maßnahme betroffenen 

Grundstücke nicht bereit wären, ihre Grundstücke zu veräußern.896  

 

5.4 Versiegelungsabgaben 

Neben der Schaffung staatlicher Anreize zur „Belohnung“ für boden- bzw. flächenschützendes 

Verhalten bietet sich eine auf die Verringerung von Neuversiegelung gerichtete Versiegelungs-

abgabe897 bzw. Flächenneuausweisungsabgabe898 als Ausdruck des Verursacherprinzips899 an.  

Willand et al. zufolge könnte eine entsprechende Abgabe als einmalige oder als jährlich zu 

zahlende Abgabe umgesetzt werden. Die einmalige Abgabe bzw. die Neuversiegelungsabgabe 

wäre bei einer Versiegelung einer bisher unversiegelten Fläche fällig. Demgegenüber könnte 

auf den Bestand versiegelter Flächen eine jährliche Abgabe erhoben werden.900 Beide Modelle 

könnten einen Beitrag zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme leisten und sollten auf 

ihre Umsetzbarkeit überprüft werden. Senftleben betont dazu: 

 

„Wird der Abgabensatz […] zu niedrig angesetzt, d.h. unterschreitet die Abgabenlast 

die durchschnittlichen Vermeidungskosten der nachfragenden Umweltnutzer, könnte 

sich das sogar negativ auf den Flächenverbrauch auswirken und zu einem Nachfrage-

überhang führen. Die Vermeidungskosten stellen sich für jeden Umweltnutzer anders 

dar und sind durch den Staat im Vorfeld nur schwer ermittelbar. Abgaben können daher 

 
896 Vgl. zu diesem Absatz: Deutsches Institut für Urbanistik, in: UBA (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA Texte 38/2018, S. 18. 
897 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 54. 
898 Vgl. Spannowsky, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018, § 2 Rn. 132. 
899 Vgl. Erbguth/Schlacke (Hrsg.), Umweltrecht, 5. Auflage 2014, § 5, Rn. 88. 
900 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 13/2005, 

S. 54. 
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im Vorfeld nicht genau treffsicher beeinflussen, in welchem Umfang der Flächenver-

brauch verringert wird, sondern können die Entwicklung des Flächenverbrauchs ledig-

lich im Nachhinein korrigieren. Unter Umständen besteht die Gefahr, dass ein langwie-

riger Anpassungsprozess der Abgabenhöhe erforderlich ist.“901  

 

 

5.5 Zwischenfazit 

Die aufgezeigten ökonomischen Instrumente haben sowohl Vor- als auch Nachteile. So ist die 

Umsetzung bzw. Anpassung einzelner Instrumente nicht ausreichend, um dem Ziel, den Flä-

chenverbrauch von 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, effektiv zu begegnen. Vielmehr ist ein 

Instrumenten-Mix anzustreben, der rechtliche und ökonomische Instrumente miteinander kom-

biniert.902 Es ist zudem der Auffassung des SRU zu folgen, dass die Flächenzertifizierung das 

ökologisch wirksamste und ökonomisch effizienteste Instrument zur Reduzierung der Flächen-

inanspruchnahme und Versiegelung ist. Zwar kann die Inanspruchnahme staatlicher Förderun-

gen eine Lenkungswirkung haben, ist jedoch auf freiwilliger Basis und damit nicht geeignet, 

Flächensparziele effizient zu erreichen. Gleich verhält es sich mit Steuerbelastungen und Ab-

gaben. Obwohl die Inanspruchnahme von Flächen verteuert wird, kann sich der Betroffene 

trotzdem für oder gegen diese entscheiden. Im Gegensatz dazu schafft die Flächenzertifizierung 

verbindliche Mengenziele, welche die Gemeinden nicht überschreiten dürfen. Auf diese Weise 

kann die Inanspruchnahme von Flächen kontrolliert und effektiv reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
901 Vgl. Senftleben: Rechtliche Anforderungen an handelbare Flächenausweisungsrechte zur Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs, ZUR 2008, S. 65. 
902 Ebd. 
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C. Industrie 

 

I. Problemanalyse 

Schadstoffeinwirkungen in und auf den Boden stellen ein großes Gefährdungspotential für die 

natürlichen Bodenfunktionen dar. Zu den Hauptursachen für diese Einwirkungen zählen die 

Errichtung und der Betrieb von Anlagen (Eintrag aus der Produktion und Lagerung) und auch 

der Eintrag von Schadstoffen über den Luftpfad (Ferntransport).903 Es ist klar, dass Schadstoffe 

einen erheblichen Einfluss auf die Bodenlebewesen und -funktionen haben, Stoffflüsse verän-

dern und angrenzende Ökosysteme belasten.904 Unter die wichtigsten Schadstoffe fallen 

Schwermetalle (z.B. Arsen, Quecksilber und Blei) und Verbrennungsgase (z.B. Schwefel- und 

Stickoxide).905 Das Umweltbundesamt Österreichs führt zum Gefährdungspotential von 

Schwermetallen für den Boden aus: 

 

„Infolge der industriellen Produktionsprozesse […] werden Metalle in Form von staub-

förmigen Emissionen in der Biosphäre angereichert. Auf und in den Boden gelangt, rei-

chern sie sich in der obersten Bodenschicht an und liegen als schwerlösliche Verbin-

dungen vor. Im Gegensatz zu organischen Abfallstoffen handelt es sich dabei um einen 

irreversiblen und kumulativen Prozeß. Somit kommt es zu einer empfindlichen Störung 

der natürlichen Schwermetallverteilung im Boden.“906 

 

Lutz zufolge können Schadstoffimmissionen über einen längeren Zeitraum die Pufferfähigkeit 

des Bodens erschöpfen. Zudem werden dem Boden durch die toxische Lösung von Aluminium- 

und Schwermetallionen wichtige Nährstoffe entzogen.907 So führt beispielsweise der Eintrag 

von Schwefel- und Stickstoffverbindungen zur Eutrophierung und Versauerung von Böden und 

verursacht auf diese Weise akute und chronische Schäden an Flora und Fauna.908 Von einer 

schädlichen Bodenveränderung gem. § 2 III BBodSchG bzw. einer schädlichen Umwelteinwir-

 
903 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3, Rn. 71. 
904 Vgl. Bayrisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Luftschadstoffe – Wirkung in Ökosystemen, 2015, S. 2. 
905 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 65. 
906 Umweltbundesamt Österreich (Hrsg.), Bericht über die Umweltsituation an ausgewählten langjährigen Indust-

riestandorten, 1992, S. 17. 
907 Vgl. Lutz, Umweltpolitik und Emissionen von Luftschadstoffen – Eine empirische Analyse für Westdeutsch-

land, 1997, S. 32 f.  
908 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Stickstoff – Zuviel des Guten? – Überlastung des Stickstoffkreislaufs zum 

Nutzung von Umwelt und Mensch wirksam reduzieren, 2011, S. 15.  
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kung gem. § 3 I BImSchG ist aber erst die Rede, wenn bestimmte Mengen in den Boden ein-

getragen werden. Demzufolge ist eine schädliche Bodenveränderung in jedem Fall anzuneh-

men, insofern der Boden (durch seine natürliche Filter- und Pufferfunktion) nicht mehr in der 

Lage ist, die entsprechenden Schadstoffe zu binden und den pH-Wert des Bodens konstant zu 

halten.909  

 

 

Abbildung 5: Wirkung von Schadstoffen auf Ökosysteme 

 

Da die im anlagenbezogenen Immissionsschutzrecht geltenden Betreiberpflichten auf die Er-

richtung und den Betrieb der jeweiligen Anlage beschränkt sind, gilt dies auch für die entspre-

chenden Vorsorgeverpflichtungen. Diese Verpflichtungen betreffen stets einen identifizierba-

ren Verursacher. Die durch den Ferntransport von Schadstoffen entstandenen schädlichen Bo-

denveränderungen sind jedoch nicht mehr auf einen oder mehrere Verursacher zurückzuführen. 

Dies gilt als eines der größten bodenbezogenen Probleme des Immissionsschutzrechts, weil die 

von den Anlagenbetreibern einzuhaltenden Vorsorgewerte den Ferntransport nicht in angemes-

sener Weise abbilden bzw. berücksichtigen.  

  

 

 

 
909 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 65 f. 
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II. Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

 

1. Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 11 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, insofern Vorschriften 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der aufgrund des BImSchG erlassenen 

Rechtsverordnungen über die Errichtung und den Betrieb von Anlagen unter Berücksichtigung 

des § 3 III BBodSchG Einwirkungen auf den Boden regeln. Zweck der Verzahnung des 

BBodSchG und des BImSchG besteht darin, dass beide Regelungsmaterien auf den Schutz des 

Bodens abzielen, Wertungswidersprüche und unterschiedliche Schutzstandards vermieden wer-

den sollen und ein einheitlicher bzw. erleichterter Vollzugs gewährleistet werden soll. 910 So 

normiert § 3 III BBodSchG, dass schädliche Bodenveränderung i. S. d. § 2 III BBodSchG, 

soweit sie durch Immissionen verursacht werden, als schädliche Umwelteinwirkungen nach § 

3 I BImSchG zählen.911 Im Übrigen gelten sie als sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen gem. § 5 I Nr. 1 BImSchG. Der Begriff der schädlichen Umweltein-

wirkung des § 3 I BImSchG schließt daher Einwirkungen auf den Boden mit ein912, wobei § 3 

III BBodSchG diesen hinsichtlich bodenrelevanter Gesichtspunkte präzisiert913.  Der Gesetzge-

ber betont: 

 

„Wertungswidersprüche ergeben sich dadurch nicht, denn dem bodenschutzrechtlichen 

Zentralbegriff schädlichen Bodenveränderung liegt nach § 2 Abs. 3 der gleiche rechtli-

che Wertungsmaßstab zugrunde wie dem immissionsschutzrechtlichen Zentralbegriff 

der schädlichen Umwelteinwirkung in § 3 Abs. 1 BImSchG. Die gewählte Konstruktion 

führt zu dem Ergebnis, daß einerseits anlagenbezogene Anforderungen zur Abwehr 

schädlicher Umwelteinwirkungen einheitlich im Bundes-Immissionsschutzgesetz gere-

gelt bleiben, andererseits das Bodenschutzrecht einheitlich, auch für immissionsschutz-

rechtliche Anlagen, verbindlich regelt, welche Bodenbelastungen eine Gefahr für den 

Boden begründen und welche nicht.“914 

 

 
910 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 3, Rn. 50. 
911 Vgl. Sieben, Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung und Bodenschutz, 2002, S. 112. 
912 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 32.  
913 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 3, Rn. 51. 
914 BT-Drs. 13/6701, S. 32 f.  
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Die Verzahnung der immissionsschutzrechtlichen mit der bodenschutzrechtlichen Vorsorge-

pflicht erfolgt grundsätzlich zweistufig.915 Die festgelegten Vorsorgewerte der BBodSchV be-

stimmen, ab wann die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung besteht.916 Der rechtliche 

Gefahrenmaßstab zur Beurteilung von schädlichen Bodenveränderungen ergibt sich daher aus 

den im BBodSchG i. V. m. der BBodSchV festgelegten Bodenwerten und den dazu gehörenden 

Ermittlungs- und Bewertungsverfahren.917 Werden diese Vorsorgewerte erreicht, sind im Rah-

men der immissionsschutzrechtlichen Vorsorge (vgl. § 5 I Nr. 2 und § 23 BImSchG) Anforde-

rungen zur Einhaltung der Standards aus §§ 7 und 8 II BBodSchG vorzusehen.918 Liegen die 

Schadstoffkonzentrationen jedoch unterhalb der in der BImSchV festgelegten Vorsorgewerte, 

liegt eine unerhebliche Beeinträchtigung vor.919 Frenz zufolge sind danach im Rahmen des Im-

missionsschutzrechts die materiellen Anforderungen an den Bodenschutz des BBodSchG ein-

zuhalten. Die Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Stilllegung von Anlagen wird durch 

das BImSchG geregelt, während sich die Belange des Bodenschutzes aus dem BBodSchG er-

geben.920 Die Reichweite der immissionsschutzrechtlichen Vorsorgemaßnahmen ergibt sich aus 

den Zielvorgaben der BBodSchV, die festlegen, in welchem Ausmaß künftig in einem Gebiet 

Bodenbelastungen zu vermindern sind, um langfristig schädliche Bodenveränderungen zu ver-

hindern.921 

Gem. § 3 III S. 2 BBodSchG sind die Vorsorgewerte der BBodSchV (Anhang 2, Ziffer 4) zur 

näheren Bestimmung der immissionsschutzrechtlichen Vorsorgepflichten (Betreiberpflichten 

gem. § 5 I Nr. 2 BImSchG) heranzuziehen, sobald in einer Rechtsverordnung oder Verwal-

tungsvorschrift des Bundes bestimmt worden ist, welche Zusatzbelastungen durch den Betrieb 

einer Anlage nicht als ursächlicher Betrag zum Entstehen schädlicher Bodenveränderungen an-

zusehen ist. Der Wortlaut heranzuziehen bedeutet nicht, dass die Vorsorgewerte der BBodSchV 

direkt anzuwenden sind, sondern vielmehr, dass diese als Entscheidungsparameter der näheren 

Bestimmung der konkreten immissionsschutzrechtlichen Vorsorgepflicht zugrunde zu legen 

sind.922 

Laut § 3 III S. 3 BBodSchG soll in einer solchen Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift 

gleichzeitig geregelt werden, dass bei Unterschreitung bestimmter Emissionsmassenströme 

 
915 Vgl. Landel, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 3, Rn. 28. 
916 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 33. 
917 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3, Rn. 87. 
918 Vgl. Landel, in: Landel et al. (Hrsg.), BBodSchG, 2000, § 3, Rn. 28. 
919 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3, Rn. 88. 
920 Vgl. Frenz, BBodSchG, 2000, § 3, Rn. 52. 
921 Vgl. BT-Drs. 13/6701, S. 33. 
922 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 316. 
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auch ohne Ermittlung der Zusatzbelastung davon auszugehen ist, dass die Anlage nicht zu 

schädlichen Bodenveränderungen beiträgt (Bagatellklausel923). 

 

2. Allgemeiner Zweck des BImSchG und Begriffsbestimmungen 

Gem. § 1 I BImSchG ist der Zweck des Gesetzes, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, 

das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen (d. h. schädlichen Immissionen) zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-

welteinwirkungen vorzubeugen. Die Vorsorge wird somit zum Gesetzeszweck (Wortlaut vor-

beugen), wobei die Vorsorge jedoch nicht auf die Vermeidung jeglicher Emissionen abzielt.924 

Schulte und Michalk zufolge dient die Vorsorge im BImSchG vielmehr einer gefahrenunabhän-

gigen Risikovorsorge, während der Grundsatz der Risikoproportionalität gewahrt bleiben muss. 

Die Unterschreitung einer Bagatellgrenze hat somit keine emissionsbegrenzenden Maßnahmen 

zur Folge.925  

Die Begriffsbestimmungen der schädlichen Umwelteinwirkung und der Immissionen sind dem 

§ 3 I und II BImSchG zu entnehmen. So sind schädliche Umwelteinwirkungen gem. § 3 I BIm-

SchG Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbei-

zuführen. Immissionen sind gem. § 3 II BImSchG auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-

den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-

wirkungen. Der Schutz des Bodens vor schädlichen Immissionen steht somit gleichrangig dem 

Schutz der anderen Umweltgüter gegenüber und nimmt somit keine höherrangige Rolle ein. 

Das BImSchG gilt zudem gem. § 2 I Nr. 1 BImSchG im Wesentlichen für die Errichtung und 

den Betrieb von Anlagen. Anlagen sind gem. § 3 V BImSchG Betriebsstätten und sonstige orts-

feste Einrichtungen, Maschinen und Geräte. Darunter fallen auch Fahrzeuge, soweit sie nicht 

der Vorschrift des § 38 BImSchG unterliegen sowie Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert 

oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt werden, die Emissionen verursachen können. An-

lagen i. S. d. BImSchG sind stets in genehmigungsbedürftige (vgl. §§ 4 ff. BImSchG) und nicht 

genehmigungsbedürftige (vgl. §§ 22 ff. BImSchG) Anlagen zu unterscheiden.  

 

 
923 Vgl. Sparwasser et al. (Hrsg.), Umweltrecht, 5. Auflage 2003, § 9, Rn. 84.; so auch: Erbguth/Schubert, in: 

Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, § 3, Rn. 24. 
924 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 1, Rn. 13. 
925 Vgl. Schulte/Michalk, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

1, Rn. 10. 
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3. Genehmigungsbedürftige Anlagen 

 

3.1 Gesetzeszweck für genehmigungsbedürftige Anlagen 

Im Hinblick auf genehmigungsbedürftige Anlagen bezieht sich der Gesetzeszweck des § 1 II 

BImSchG auf: 

 

• die integrierte Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch 

Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um 

ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie 

• den Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Be-

lästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. 

 

Dieser speziell auf genehmigungsbedürftige Anlagen gerichtete Gesetzeszweck trägt den An-

forderungen der Richtlinie 2010/75/EU (Industrieemissionsrichtlinie) sowie deren Vorgänger-

regelungen Rechnung. Dem Erwägungsgrund 3 der Richtlinie 2010/75/EU zufolge führen ge-

sonderte Konzepte, die Emissionen in Luft, Wasser oder Boden reduzieren sollen, zur Verlage-

rung der Verschmutzung von einem Umweltmedium in ein anderes. Um die Umwelt aber ins-

gesamt zu schützen, fordert die Richtlinie 2010/75/EU ein integriertes (d. h. medienübergrei-

fendes926) Konzept für die Vermeidung und Verminderung von Emissionen in die Umwelt-

medien.927 Das Entscheidungsprogramm des BImSchG gleicht sich somit an die Vorgaben der 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der Strategischen Umweltprüfung (SUP) an.928  

Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt soll somit durch die Berücksichtigung von 

Wechselwirkungen und Wirkungsketten zwischen den Umweltmedien mit dem Ziel einer best-

möglichen Minimierung von schädlichen Auswirkungen erreicht werden.929 Nicht emissions-

bedingte physikalische Einwirkungen (z. B. unmittelbare Schadstoffaustritte in den Boden) 

werden zudem durch § 1 II Hs. 2 BImSchG erfasst.930 

 

 

 

 
926 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 1, Rn. 14. 
927 Vgl. RL 2010/75/EU, Erwägungsgrund 3. 
928 Vgl. Schulte/Michalk, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

1, Rn. 12. 
929 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 1, Rn. 14. 
930 Vgl. Schulte/Michalk, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

1, Rn. 13. 
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3.2 Allgemeine Betreiberpflichten 

Die wesentlichen materiellen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die die Betreiber 

genehmigungsbedürftiger Anlagen als Genehmigungsvoraussetzungen (vgl. § 6 I Nr. 1 BIm-

SchG) treffen, sind im § 5 BImSchG normiert.931  

Gem. § 5 I Nr. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu be-

treiben, dass eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gewährleistet wird. So dür-

fen keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden 

(Schutzpflicht als Gefahrenabwehrpflicht932).  

Darüber hinaus sind gem. § 5 I Nr. 2 BImSchG Vorsorgemaßnahmen gegen schädliche Um-

welteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 

zu treffen (Vorsorgepflicht933). Vom Vorsorgegrundsatz sind somit auch schädliche Bodenver-

änderungen erfasst (vgl. § 5 I Nr. 2 BImSchG i. V. m. § 3 III BBodSchG). Die Pflicht zur 

Vorsorge steht selbstständig neben der Gefahrenabwehrpflicht des § 5 I Nr. 1 BImSchG, d. h., 

dass ein ausreichender Immissionsschutz im Augenblick nicht von der Pflicht zur Vorsorge 

befreit.934 Die Vorsorgepflicht bezieht sich jedoch nicht nur auf den Boden, sondern ist medi-

enübergreifen zu beurteilen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt im Allgemeinen zu 

erreichen.935 Zur Vorsorgepflicht des § 5 I Nr. 2 BImSchG führt das Bundesverwaltungsgericht 

aus, dass sich diese nicht allein auf den der Immissionsprognose nach § 5 I Nr. 1 BImSchG 

zugrunde gelegten Einwirkungsbereich der Anlage bezieht, sondern vielmehr auch den Fern-

transport von Luftschadstoffen umfasst. Solche Immissionen sind bereits dann i. S. d. § 3 I 

BImSchG als Gefahr einzustufen, insofern erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

möglich sind. Die zu treffende Vorsorge muss sodann das Risikopotential, dem sie begegnen 

soll, angemessen berücksichtigen.936 Letztlich bezieht sich die Vorsorgepflicht des § 5 I Nr. 2 

BImSchG auf sämtliche Emissionen und damit auch auf Emissionen, die nicht von § 3 III BIm-

SchG umfasst sind, wobei lediglich die Eignung als Beeinträchtigung und somit ein abstraktes 

Besorgnispotential maßgeblich ist.937 

 
931 Vgl. Schmidt-Kötters, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

5, Rn. 2. 
932 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 5, Rn. 46. 
933 Ebd. 
934 Vgl. Pütz/Buchholz, Die Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 5. Auflage 1994, 

S. 21. 
935 Schmidt-Kötters, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, 59. Edition 2021, BImSchG, § 5, Rn. 

99. 
936 Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.02.1984 – 7 C 8/82, NVwZ 1984, S. 371. 
937 Vgl. Schmidt-Kötters, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

5, Rn. 98. 
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Die Vorsorge des BImSchG als multifunktionales Gebot sieht im Wesentlichen folgende Ziele 

vor: 

 

• die Schaffung einer Sicherheitszone vor der Gefahrenschwelle, 

• die Begegnung von Sachverhalten bei denen eine Zuordnung von Emittenten und Im-

missionen nicht mehr möglich ist, 

• die Schaffung und Erhaltung von Freiräumen (insbesondere für neue Anlagen und Be-

triebe), 

• die Schaffung von generellen Sicherheitsstandards, die unabhängig von der im Einzel-

fall festzustellenden Gefahrenschelle angewandt werden können sowie 

• der Abbau von bestehenden Belastungen.938 

 

Zudem normiert § 5 I Nr. 2 BImSchG, dass der Stand der Technik als Maßstab für die Maß-

nahmen zur Vorsorge Berücksichtigung finden soll. Gem. § 3 VI BImSchG ist der Stand der 

Technik der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, 

der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser 

und Boden zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt ge-

sichert erscheinen lässt. Der Stand der Technik bemisst sich an fortschrittlichen vergleichbaren 

Verfahren, die sich im Betrieb bewährt haben, wobei eine Fortentwicklung des Begriffs nicht 

ausgeschlossen ist.939 Dies betrifft im weitesten Sinne Anforderungen zur Art und Weise des 

Anlagenbetriebs.940 

 

3.3 Vorsorgemaßnahmen nach der TA Luft 

In der TA Luft werden die Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen konkretisiert. Diese Vorschriften dienen dem integrativen Umweltschutz, indem mögliche 

Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes berück-

sichtigt werden (vgl. Nr. 5.1.1 TA Luft). Nr. 5 TA Luft enthält Emissionswerte, deren Über-

schreiten nach dem Stand der Technik vermeidbar ist, emissionsbegrenzende Anforderungen, 

die dem Stand der Technik entsprechen, sonstige Vorsorgeanforderungen und Verfahren zur 

Ermittlung der Emissionen sowie Anforderungen zur Ableitung von Abgasen. Konkretisierun-

gen für besonders bodenbelastende Stoffe sind in Nr. 5.2.9 TA Luft angesprochen: Danach sind 

 
938 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 5, Rn. 47 f. 
939 Vgl. Pütz/Buchholz, Die Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 5. Auflage 1994, 

S. 21. 
940 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 5, Rn. 52. 
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bei Überschreitung der Boden-Vorsorgewerte für Blei, Cadmium, Nickel oder Quecksilber wei-

tergehende Maßnahmen zur Vorsorge anzustreben, wenn die in Anhang 2 Nr. 5 BBodSchV 

festgelegten jährlichen Frachten durch den Betrieb einer Anlage überschritten werden.  

Um den Wortlaut des Nr. 5.2.9 TA Luft verbindlicher auszugestalten, könnten die entsprechen-

den Maßnahmen zukünftig zu ergreifen statt anzustreben sein.941 

 

4. Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

Die Regelungen für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind den §§ 20- 25 a BImSchG zu 

entnehmen. Der Gesetzgeber sieht bei der Errichtung und bei dem Betrieb der meisten Anlagen 

keinen Anlass, ein Genehmigungsverfahren durchzuführen, da diese, seiner Ansicht nach re-

gelmäßig nicht geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen. Dabei verkennt 

der Gesetzgeber nicht, dass auch die Errichtung oder der Betrieb nicht genehmigungsbedürfti-

ger Anlagen das Risiko schädlicher Umwelteinwirkungen bergen können. Dennoch reicht es 

dem Gesetzgeber aus, die Betreiberpflichten auf die Vermeidung und Beschränkung schädli-

cher Umwelteinwirkungen zu begrenzen (vgl. § 22 BImSchG). Dies wird damit begründet, dass 

sowohl die Verschiedenartigkeit der Anlagen sowie die fortschreitende technische Entwicklung 

berücksichtigt werden müssen und somit eine flexible und weit gefasste Vorschrift wie § 22 

BImSchG notwendig ist. Darüber hinaus muss ein bestimmtes Maß an Emissionen hingenom-

men werden, da dies eine unabwendbare Folge des technischen Fortschritts ist. Dem Umwelt- 

und damit auch dem Bodenschutz wird vermeintlich Rechnung getragen, da die notwendiger-

weise mit einem Betrieb von Anlagen verbundenen Emissionen auf ein Mindestmaß reduziert 

werden. Anknüpfungspunkt ist dabei stets der Stand der Technik. Somit eröffnet § 22 BImSchG 

einen weiten Spielraum für die Berücksichtigung der Interessen und der Umstände des Einzel-

falls. Zudem sind dem § 22 BImSchG keine konkreten Vorsorgepflichten zu entnehmen. Für § 

22 BImSchG ist auch in Zukunft nicht vorgesehen, Straf- oder Bußgeldvorschriften aufzuneh-

men, sodass diese entweder über Rechtsverordnungen (§ 23 BImSchG) oder Anordnungen (§ 

24 BImSchG) konkretisiert werden müssen.942 Emissionsbegrenzungen für nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen sind zudem der 1. und 2. BImSchV und der TA Luft zu entnehmen. 

Gröhn zufolge sind die Betreiberpflichten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen geringer 

und dienen einzig der Gefahrenabwehr. Für den Bodenschutz ergibt sich daraus lediglich eine 

immissionsschutzrechtliche Gefahrenabwehrpflicht, die bei immissionsbedingten schädlichen 

 
941 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 81. 
942 Vgl. BT-Drs. 7/179, S. 38. 
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Bodenveränderungen greift. Die Betreiberpflichten des § 22 BImSchG können zwar gem. § 23 

BImSchG konkretisiert oder erweitert werden, jedoch fallen nicht alle Maßnahmen zum Schutz 

vor sonstigen Gefahren in dessen Regelungsbereich, sondern nur diejenigen des Störfallschut-

zes. Die Vorsorgepflicht für Direkteinträge von Schadstoffen in den Boden für nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen ergibt sich somit aus § 7 BBodSchG. 943 

 

5. Anlagen im Anwendungsbereich der Industrieemissions-Richtlinie 

Im Vergleich zu genehmigungsbedürftigen Anlagen gelten höheren Anforderungen im Hin-

blick auf die Betreiberpflichten für Anlagen im Anwendungsbereich der Industrieemissions-

Richtlinie. Dies begründet sich mit dem vermeintlich höheren Schädigungspotential für die 

Umwelt. Relevante Grenzwerte sind der 13. und der 17. BImSchV zu entnehmen.  

Die 13. BImSchV konkretisiert die Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umweltein-

wirkungen nach § 5 I Nr. 2 BImSchG für Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen (vgl. § 1 IV 

Nr. 1 13. BImSchV). Dabei findet der vorsorgende Bodenschutz lediglich im Rahmen des in-

tegrativen Umweltschutzes in der 13. BImSchV Beachtung und hat keinen höherrangigen Stel-

lenwert als die Umweltmedien Luft und Wasser. Dem Gesetzgeber zufolge erstreckt sich der 

Abwägungsrahmen auf die Bereiche: Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Bodenschutz, Abfall-

vermeidung, -verwertung und -beseitigung, Störfallvorsorge und Anlagensicherheit, sparsame 

und effiziente Energieverwendung sowie Arbeits- und Explosionsschutz. Laut der 13. BIm-

SchV muss die Vorsorge nach Umfang und Ausmaß dem Risikopotential der Stoffe proportio-

nal sein. Der Grundsatz der risikodifferenzierten Vorsorge soll den Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz in besonderer Weise berücksichtigen. Die Vorsorgeanforderungen zielen auf eine einheit-

liche und gleichmäßige Durchführung der Luftreinhaltemaßnahmen ab.944 

Die 17. BImSchV konkretisiert die Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umweltein-

wirkungen nach § 5 I Nr. 2 BImSchG für Anlagen zur Verbrennung und Mitverbrennung von 

Abfällen (vgl. § 1 IV Nr. 1b 17. BImSchV). Ebenso wie bei der 13. BImSchV ist nicht ersicht-

lich, dass der vorsorgende Bodenschutz höherrangig zu bewerten ist als der Schutz der weiteren 

Umweltmedien, weshalb der vorsorgende Bodenschutz lediglich im Rahmen der Abwägung 

Beachtung findet.  

 

 

 

 
943 Vgl. zu diesem Absatz: Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 314 f. und 322. 
944 Vgl. BT-Drucks. 15/3420, S. 19 f. 
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6. Planungsinstrumente 

 

6.1 Luftreinhaltepläne 

Gem. § 47 I S. 1 BImSchG hat die zuständige Behörde Luftreinhaltepläne zum Zwecke der 

dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festzulegen, wenn durch eine Rechtsver-

ordnung nach § 48a I BImSchG festgelegte Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Zur 

Beurteilung einer entsprechenden Überschreitung ist § 27 I der 39. BImSchV heranzuziehen. 

Luftreinhaltepläne kommen somit als nachsorgendes Instrument des Bodenschutzes in Frage, 

da die Schadstoffeinträge u. a. auf Böden durch Luftreinhaltepläne vermindert werden sollen. 

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass Luftreinhaltepläne auch ein vorsorgendes Element be-

sitzen: So schützen die Maßnahmen gleichermaßen vor zukünftigen Stoffeinträgen, welche u. 

U. geeignet sind, schädliche Bodenveränderungen hervorzurufen. Der zentrale Gehalt eines 

Luftreinhalteplan besteht in den Maßnahmen zur Luftreinhaltung, welche im Plan aufgeführt 

sind: 

 

„Als Maßnahmen kommen alle behördlichen Aktivitäten in Betracht, die zur Einhaltung 

der Immissionsgrenzwerte bzw. der Zielwerte beitragen können. Darunter fallen Ver-

waltungsakte, Realakte sowie Maßnahmen der Planung, grundsätzlich nicht dagegen 

Rechtsetzungsakte. Erfasst werden rechtlich verbindliche Maßnahmen ebenso wie un-

verbindliche Maßnahme, wie Vorgaben zum Vergabeverfahren oder übergreifende 

Konzepte. […] Im Bereich des BImSchG werden etwa die Genehmigung von Anlagen 

sowie Verfügungen gem. §§ 17, 20, 21, 24 f [BImSchG] erfasst.“945  

 

Entsprechend des § 45 II a BImSchG müssen Luftreinhaltepläne einem integrierten Ansatz zum 

Schutz vor Luft, Wasser und Boden Rechnung tragen. Ziel der Regelung ist ein insgesamt best-

möglicher Umweltschutz.946 Der integrierte Ansatz des § 45 II a BImSchG beinhaltet eine Be-

achtung aller Auswirkungen auf die Umwelt und fordert eine Vermeidung der Verlagerung von 

Umweltproblemen aus dem Umweltmedium Luft in ein anderes Umweltmedium (Boden und 

Wasser). Jarass zufolge ist eine Verlagerung von Umweltproblemen allerdings nicht verboten. 

Vielmehr sind bei einem Sachverhalt die Auswirkungen auf die Umweltmedien sowie die Vor- 

und Nachteile der Maßnahme abzuwägen.947 Da die Regelungen zur Luftreinhaltung (vgl. §§ 

 
945 Jarass, in: Jarass (Hrsg.), BImSchG, 13. Auflage 2020, § 47, Rn. 14.  
946 Vgl. Steindorf/Wache, in: Erbs/Kohlhaas (Begr.), Strafrechtliche Nebengesetze, BImSchG, 236. EL 2021, § 

45, Rn. 3. 
947 Vgl. Jarass, in: Jarass (Hrsg.), BImSchG, 13. Auflage 2020, § 45, Rn. 16.  
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44- 47 BImSchG) auf die Überschreitung von Grenzwerten in der Luft abzielen und sich nur 

an lokalen Quellen orientieren, sind diese jedoch nur mittelbar für den vorsorgenden Boden-

schutz von Bedeutung.948  

 

6.2 Planungsinstrumente des Raumordnungs- und Baurechts 

Gem. § 2 II Nr. 6 S. 1 ROG ist der Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der 

Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der 

jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und 

angemessen, wiederherzustellen. Belange des Bodenschutzes können somit in die Raumpla-

nung einbezogen werden. In Betracht kommen beispielsweise Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 

(vgl. § 7 III Nr. 1 und 2 ROG) zum Schutz bzw. zur Erfüllung der ökologischen Funktionen des 

Bodens vor der industriellen Nutzung des Raums. Entsprechende Gebiete sind zwar im Allge-

meinen tauglich für den vorsorgenden Bodenschutz, jedoch kann der Ferntransport von Schad-

stoffen selbst durch Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete zum Schutz des Bodens nicht vermindert 

werden.  

Gleiches gilt auch für Flächennutzungspläne, da durch diese ebenso der Ferntransport von 

Schadstoffen nicht erfasst wird. § 5 II Nr. 6 BauGB eröffnet die Möglichkeit Flächen für Nut-

zungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen i. S. d. BImSchG im Flächennutzungsplan darzustellen. Durch eine entsprechende Darstel-

lung im Flächennutzungsplan kann jedoch nur erreicht werden, dass etwa auf einer als Gewer-

begebiet ausgewiesenen Fläche auf dem Teil, der an ein Wohngebiet angrenzt, keine emittie-

renden Anlagen errichtet werden dürfen.949 Der Ferntransport von Schadstoffen ist somit auch 

nicht von § 5 II Nr. 6 BauGB erfasst. 

Darüber hinaus ermöglicht § 9 I Nr. 23 a BauGB Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich 

von Gebieten in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG 

bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen 

(Luftreinhaltegebiete). Mitschang und Reidt zufolge bietet eine derartige Festsetzung im Be-

bauungsplan einen vorsorgenden Umweltschutz und dient dem städtebaulichen Immissions-

schutz auf örtlicher Ebene. So ist es möglich die mit den Emissionen von Industrieanlagen ver-

bundenen schädlichen Umweltbelastungen ganz allgemein zu reduzieren. Es kommt zudem 

 
948 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 76. 
949 Vgl. Mitschang, in: Battis et al. (Hrsg), BauGB, 14. Auflage 2019, § 5, Rn. 24.  
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nicht darauf an, ob die Umwelteinwirkungen im Festsetzungsgebiet oder in einem Gebiet au-

ßerhalb des Festsetzungsgebietes vermieden oder verringert werden sollen. Der positive Effekt 

auf die Umwelt kann sich daher auch gezielt auf ein Gebiet außerhalb der planenden Gemeinde 

beziehen. Unter den Voraussetzungen für eine solche Festsetzung fällt einerseits die städtebau-

liche Notwendigkeit, dass Gebiete in besonderen Maße schützenswert sind (wie z. B. Kur- und 

Naherholungsgebiete oder FFH-Gebiete). Anderseits zählen dazu auch stoff- und nicht anla-

genbezogene Festsetzungen.950 Der vorsorgende Bodenschutz ist somit nur mittelbar von einer 

Festsetzung gem. § 9 I Nr. 23a BauGB erfasst und wird durch die engen Voraussetzungen weit 

eingegrenzt. Zudem ist die positive Wirkung einer entsprechenden Festsetzung lediglich auf ein 

Gebiet beschränkt, weshalb diesen nur eine geringe Steuerungswirkung gegenüber der Festle-

gung von geeigneten Vorsorgewerten zukommt.  

 

6.3 Planungsgrundsätze des § 50 BImSchG 

Die Planungsgrundsätze des § 50 BImSchG ergänzen die Vorgaben der gesamten Raumplanung 

und verschärfen diese im Hinblick auf den Immissions- und Störfallschutz.951 Vordergründig 

soll § 50 BImSchG frühzeitige Einbeziehung der Belange des Immissions- und Störfallschutzes 

im Planungsstadium ermöglichen.952 Daher zielt dieser auf die Vermeidung bloß möglicher, d. 

h. potenzieller, schädlicher Umwelteinwirkungen ab und fällt somit in den Bereich der Vor-

sorge.953  

Gem. § 50 S. 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen954 Planungen955 und Maßnahmen956 die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen (vgl. § 50 S. 1 Alt. 1 BImSchG) so weit wie möglich vermieden werden. 

Entsprechend des § 50 I S. 1 BImSchG gelten diese Regelungen für ausschließlich oder über-

wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete. Dazu 

 
950 Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis et al. (Hrsg), BauGB, 14. Auflage 2019, § 9, Rn. 126 ff. 
951 Vgl. Jarass (Hrsg.), BImSchG, 13. Auflage 2020, § 50, Rn. 2. 
952 Ebd, § 50, Rn. 1. 
953 Vgl. Tophoven, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 50, Rn. 

13. 
954 Raumbedeutsame Planungen sind gem. § 3 I Nr. 6 ROG Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, 

Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung 

oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen 

Finanzmittel. 
955 Planungen sind verbindliche oder unverbindliche Programme zur Erreichung bestimmter Ziele, wie z. B. Raum-

ordnungsprogramme und -pläne, Landesentwicklungsprogramme- und Pläne sowie Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne; vgl. Tophoven, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 

50, Rn. 5. 
956 Unter Maßnahmen fallen Einzelvorhaben, die einen planungsähnlichen Charakter haben, d. h. auf die Planung 

ausgerichtete Maßnahmen; vgl. VGH München, Urt. v. 26.04.1990 – 22 B 88.3351, NVWZ 1990 (983), S. 984. 
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zählen öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-

sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 

öffentlich genutzte Gebäude. Sonstige schutzbedürftige Gebiete sind im Hinblick auf den Na-

turschutz besonders wertvolle und empfindliche Gebiete wie z. B. FFH-Gebiete, Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete sowie Schutzwald- und Wasserschutzgebiete.957 Da § 50 S. 1 BIm-

SchG generell auf die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen abzielt,958 ist davon aus-

zugehen, dass auch Gebiete zum Schutz des Bodens erfasst werden können. Freilich müsste 

konkretisiert werden, ab wann Böden besonders wertvoll oder empfindlich sind. Aus dem 

Blickwinkel der aktuellen klimapolitischen Debatte ließen sich beispielsweise Moore, Waldbö-

den und Dauergrünland (aufgrund des CO2 -Speicherpotentials) als besonders wertvoll betrach-

ten. Fruchtbare Böden, welche sich durch einen hohen Anteil an organischer Substanz auszeich-

nen, sind ebenso besonders wertvoll, da sie sich für die Produktion von Lebensmitteln eignen 

und Heimat für eine Vielzahl von (Boden-)lebewesen sind. Die Beurteilung, ob ein Boden wert-

voll ist, sollte sich zudem nicht nur am anthropogenen Nutzen orientieren, sondern auch daran, 

ob betreffende Böden ihre natürlichen Funktionen erfüllen und deshalb eines besonderen Schut-

zes bedürfen.  

Im § 50 S. 1 Alt. 1 BImSchG wird nicht verlangt, dass schädliche Umwelteinwirkungen gänz-

lich zu vermeiden sind – vielmehr steht der Wortlaut so weit wie möglich im Vordergrund. Es 

handelt sich somit um ein Optimierungsgebot.959 Jarass zufolge müssen in der planerischen 

Abwägung (z. B. nach § 1 VII BauGB) die immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkte er-

kennbar mit besonderen Gewicht einhergehen, wobei eine Zurückstellung nur durch entgegen-

stehende Belange mit höheren Gewicht (d. h. nur durch eine besondere Rechtfertigung960) mög-

lich ist. Bei einer Neuplanung auf der „grünen Wiese“ fallen die immissionsschutzrechtlichen 

Gesichtspunkte beispielsweise stärker ins Gewicht. Ein Zurücktreten kommt auch bei einem 

kollidierenden Optimierungsgebot wie etwa § 1a II BauGB (Bodenschutzklausel) in Be-

tracht.961 Der vorsorgende Bodenschutz kann deshalb in der planerischen Abwägung ein stär-

keres Gewicht erhalten als die übrigen Umweltbelange, jedoch ist dies stets im Einzelfall zu 

 
957 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 50, Rn. 12; so auch Tophoven, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), 

BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 50, Rn. 12. 
958 Vgl. Tophoven, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 50, Rn. 

13. 
959 Vgl. BVerwG, Beschl. v. 05.12.2008 – 9 B 28/08, NVwZ 2009 (320), S. 324, Rn. 32; nach a. A. auch lediglich 

Abwägungsdirektive; vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 50, Rn. 19. 
960 Vgl. Tophoven, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 50, Rn. 

23. 
961 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 50, Rn. 20. 



 

247 

 

beurteilen. Ein genereller Vorrang des vorsorgenden Bodenschutzes ist somit auch von § 50 S. 

1 BImSchG nicht erfasst. 

Gem. § 50 S. 2 BImSchG ist bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in 

denen die in der 39. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht über-

schritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen 

Luftqualität als Belang zu berücksichtigen. Da sich die bestmögliche Luftqualität auch in der 

Vermeidung von Schadstoffeinträgen auf den Boden auswirkt, wird dem vorsorgenden Boden-

schutz so in § 50 S. 2 BImSchG Genüge geleistet. In der 39. BImSchV sind jedoch keine bo-

denbezogenen Grenzwerte enthalten – daher ist auch an dieser Stelle ein Apell zu richten, ent-

sprechende Grenzwerte zu integrieren.962  

 

7. Gebietsbezogener Bodenschutz 

Die Ausweisung von Schutzgebieten zum vorsorgenden Schutz des Bodens (z. B. nach § 21 III 

BBodSchG) oder zum mittelbaren Schutz des Bodens (z. B. Naturschutzgebiete oder Wasser-

schutzgebiete) können punktuell Schadstoffeinträge durch industrielle Tätigkeiten eingrenzen 

bzw. reduzieren. In der Praxis haben diese jedoch ein geringes Steuerpotential und können so 

flächenhaft schädliche Bodenveränderungen nicht gänzlich vermeiden.963  

Neben den genannten Schutzgebietsausweisungen kommt auch der Schutz bestimmter Gebiete 

nach § 49 I BImSchG in Betracht. Danach können die Landesregierungen durch Rechtsverord-

nungen vorschreiben, dass in näher zu bestimmenden Gebieten bestimmte Anlagen nicht be-

trieben oder errichtet oder bestimmte Brennstoffe in Anlagen nicht oder nur beschränkt ver-

wendet werden dürfen. Dabei müssen die Anlagen oder Brennstoffe geeignet sein müssen, 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche hervorzurufen, 

die mit dem besonderen Schutzbedürfnis dieser Gebiete nicht vereinbar sind. Ausnahmen bil-

den jedoch Fallgruppen, in denen die Luftverunreinigungen und die Geräusche durch Auflagen 

verhindert werden können. Eine anerkannte Schutzbedürftigkeit besteht beispielsweise für Na-

turparks, Naherholungsgebiete, Kurorte oder Kurbezirke964 und Gebiete für Krankenhäuser965. 

Es kann zwar angenommen werden, dass entsprechende Gebiete ebenso zum vorsorgenden Bo-

denschutz ausgewiesen werden können, jedoch sind Schutzgebiete nach § 49 I BImSchG, wie 

 
962 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 81. 
963 Ebd., S. 72 ff.; im Weiteren sei auf die Ergebnisse des Ecologic Institut verwiesen.  
964 Vgl. Hofmann, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BImSchG, 59. Edition 2021, § 49, Rn. 

3. 
965 Vgl. Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 49. Rn. 5. 
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auch die o. g. Schutzgebiete, nur bedingt geeignet dem vorsorgenden Bodenschutz zu gewähr-

leisten.  

 

8. Gute fachliche Praxis im Immissionsschutzrecht 

Regelungen zur guten fachlichen Praxis, wie sie beispielsweise im BBodSchG und BNatSchG 

bestehen, sind im Immissionsschutzrecht nicht vorgesehen. Dem Helmholz-Zentrum für Um-

weltforschung und dem Institut für ländliche Strukturforschung zufolge scheitert die Eröffnung 

des Schutzbereichs des BImSchG für die landwirtschaftliche Bodennutzung in der Praxis an 

der Auffassung, dass diese nicht als immissionsschutzrechtliche Anlage i. S. d. § 3 V BImSchG 

angesehen wird. Obwohl die landwirtschaftliche Bodennutzung hinsichtlich der Emission von 

Schadstoffen (insbesondere Stickstoffverbindungen) höchste Relevanz für einen vorsorgenden 

Bodenschutz aufweist, fehlt es an Regelungen zur guten fachlichen Praxis im BImSchG. Die 

Anerkennung von landwirtschaftlichen Grundstücken, von denen Emissionen ausgehen, als 

Anlagen i. S. d. Immissionsschutzrechts würde beispielsweise dazu führen, dass für die land-

wirtschaftliche Bodennutzung die immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten gelten wür-

den. Durch Rechtsverordnung könnten schließlich die entsprechenden Betreiberpflichten und 

der Stand der Technik konkretisiert werden. Welche landwirtschaftlichen Bodennutzungen ei-

nem Genehmigungsvorbehalt unterworfen werden sollten, ist nach dem Maß der zu erwarten-

den Emissionen zu beurteilen. Die als genehmigungsbedürftig eingestufte landwirtschaftliche 

Bodennutzung müsste sich nach den Regelungen der 4. BImSchV (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) richten. Folglich würden die erhöhten Betreiberpflichten des § 5 I 

BImSchG greifen, wonach u. a. Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen getroffen 

werden muss. Eine solche Regelung hätte gem. § 13 BImSchG Konzentrationswirkung. Das 

würde im Umkehrschluss bedeuten, dass z. B. Baugenehmigungen, naturschutzrechtliche Ein-

griffsprüfungen, der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Genehmigungen für den 

Umbruch von Dauergrünland und Ausnahmegenehmigungen in Schutzgebieten von der immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung umfasst wären.966 Es wird daher vorgeschlagen, § 3 V 

BImSchG wie folgt zu ändern: 

 

 

 

 
966 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 371; im Weiteren sei auf die Ergebnisse des Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – 

UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung verwiesen. 



 

249 

 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

[…] 

(5) Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 

[…] 

4. Landwirtschaftliche Grundstücke, insbesondere Acker-, Grünland-, Obst-, Gemüse- 

und Sonderkulturanbauflächen967, von denen Emissionen (insbesondere Stickstoff) ausge-

hen968. 

[…] 

 

Alternativ können landwirtschaftliche Grundstücke auch in die Regelung des § 3 V Nr. 3 BIm-

SchG integriert werden: 

 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

[…] 

(5) Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind 

[..] 

3. Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt werden, 

die Emissionen verursachen können, ausgenommen öffentliche Verkehrswege. Dazu zählen 

auch landwirtschaftliche Grundstücke, insbesondere Acker-, Grünland-, Obst-, Gemüse- 

und Sonderkulturanbauflächen969, von denen Emissionen (insbesondere Stickstoff) ausge-

hen970. 

[…] 

 

9. Zwischenfazit 

Die von den Betreiberpflichten umfassten Vorsorgemaßnahmen sind im Wesentlichen an Vor-

sorgewerte geknüpft, die dem Bodenschutz nicht ausreichend Rechnung tragen. Die Betreiber-

pflichten bemessen sich nur an Immissionen des jeweiligen Betriebs – beim Ferntransport von 

Schadstoffen kann der Verursacher jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die einzu-

haltenden Grenzwerte für Betreiber müssen daher deutlich herabgesenkt werden, um den Fern-

transport pauschal „mitzurechnen“.  

 
967 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 437. 
968 Ebd., S. 371. 
969 Ebd., S. 437. 
970 Ebd., 371. 
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Um die Vorsorgepflicht des BImSchG inhaltlich auszugestalten ist es somit erforderlich, ge-

eignete Vorsorgewerte festzulegen, deren Überschreitung dazu geeignet ist, ein Risiko für 

schädliche Bodenveränderungen anzunehmen. Dabei ist der Ferntransport von Schadstoffen 

pauschal einzuberechnen und die Grenzwerte entsprechend zu korrigieren.  Außerdem lässt § 

3 III S. 2 BBodSchG zu viel Spielraum, anstatt eine verbindliche Geltung der Vorsorgewerte 

der BBodSchV zu normieren. Gröhn zufolge sind die Vorsorgewerte der BBodSchV das Er-

gebnis eines umfassenden naturwissenschaftlichen sowie rechtlich-politischen Abwägungspro-

zesses, weshalb nicht ersichtlich sei, warum diese Werte im für die immissionsschutzrechtliche 

Vorsorge nicht verbindlich vorgeschrieben sind. Zudem enthält die BBodSchV keine Vorsor-

gewerte für Schwefel- und Stickstoffverbindungen.971 Der Sachverständigenrat für Umweltfra-

gen (SRU) kritisiert, dass der bestehende Stickstoffoxidwert der 39. BImSchV nicht ausreicht, 

um Böden vor der Versauerung und Eutrophierung zu schützen. Zudem wird die Deposition 

von Ammoniak nicht berücksichtigt, was den reellen Stickstoffoxidwert verfälscht. Die 39. 

BImSchV schützt daher den Boden nicht vor einer zu hohen Stickstoffbelastung972, sodass be-

sonders an dieser Stelle Vorsorgewerte gefordert sind. Bodenbezogene Vorsorgewerte, die für 

das anlagenbezogene Immissionsschutzrecht gelten, sind in die BBodSchV zu integrieren. 

Denkbar ist beispielsweise auch, dass § 3 der 39. BImSchV um Immissionsgrenzwerte zum 

Schutz des Bodens erweitert wird.973 Über den grenzwertbezogenen Ansatz führt das Bundes-

umweltamt jedoch aus: 

 

„Allerdings bedeutet der grenzwertbezogene Ansatz auch, dass Schadstoffbelastung bis 

zum jeweiligen Grenzwert möglich ist. Insofern definieren Grenzwerte von vornherein, 

was als Bodenverschlechterung gilt. Die Grenzwerte wirken außerdem nur indirekt und 

soweit es möglich ist, von den Emissionen individueller Anlagen auf eine bestimmte Bo-

denbelastung zu schließen. Das ist insbesondere bei diffusen und weiter entfernt wir-

kenden Schadstoffbelastungen schwierig. Dieses Defizit wird durch die vorhandenen 

rechtlichen Instrumente zur Wiederherstellung und Planung nicht aufgefangen.“974 

 

 
971 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 317. 
972 Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umwelt-

problem – Sondergutachten, 2015, Tz. 342. 
973 Vgl. Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale Umset-

zung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer „land degradation neutral 

world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, S. 81. 
974 Ebd, S. 80. 
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Sinnvoll ist auch eine Etablierung von ökonomischen Instrumenten wie z. B. eine Stickstoff-

steuer975, verpflichtenden Beratungen976 und Fördermöglichkeiten für die Herabsetzung von 

Schadstoffemissionen im Betrieb. Ökonomische Maßnahmen sollten jedoch lediglich flankie-

rend neben der Festlegung von bodenbezogenen Vorsorgewerten ergänzt werden, da ökonomi-

sche Instrumente i. d. R. eine geringere Steuerungswirkung als ordnungsrechtliche Regelungen 

entfalten. 

Im Weiteren sollte dem zu befürwortenden Vorschlag des Helmholz-Zentrums für Umweltfor-

schung und des Instituts für ländliche Strukturforschung Genüge getan werden und eine Aner-

kennung von landwirtschaftlichen Grundstücken, von denen Emissionen ausgehen, als Anlagen 

i. S. d. Immissionsschutzrechts rechtlich zu verankern.  

Letztlich haben Planungsinstrumente nur eine geringe Steuerungswirkung auf den vorsorgen-

den Bodenschutz, da dieser in der Abwägung „untergeht“ bzw. weggewogen werden kann. 

Gleiches gilt für die Ausweisung von Schutzgebieten, die nur für das entsprechende Gebiet 

einen Schutz leisten, den Ferntransport von Schadstoffen jedoch nicht verhindern oder vermin-

dern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
975 Vgl. Matthes et al., in: Enquete-Kommission „Schutz des Menschen in der Umwelt“ des 13. Deutschen Bundes-

tages (Hrsg.), Bodenbelastungen durch Luftschafstoffe, 1998, S. 95 ff.; Sachverständigenrat für Umweltfragen 

(SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umweltproblem – Sondergutachten, 2015, Tz. 307; im 

Weiteren sei auf die Ergebnisse von Matthes et al. sowie dem SRU verwiesen. 
976 Ebd., Tz. 308.; Im Weiteren sei auf die Ergebnisse des SRU verwiesen. 
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D. Forstwirtschaft 

 

I. Problemanalyse  

Der vorsorgende Bodenschutz ist neben der Landwirtschaft auch für die Forstwirtschaft von 

großer wirtschaftlicher Bedeutung. Eine gesunde Umwelt und ein gesunder funktionsfähiger 

Boden stellen die Grundvoraussetzungen für die Forstwirtschaft dar.977 Die Bedeutung des 

Waldes für die Umwelt bezieht sich gem. § 1 Nr. 1 BWaldG auf die dauernde Leistungsfähig-

keit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Boden-

fruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölke-

rung. Bodenbelastungen betreffen somit nicht nur die Natur, sondern auch die Forstwirtschaft.  

Anthropogene Belastungen für die Waldökosysteme entstehen durch die Nutzung des Waldes 

(direkter Eingriff) und durch Veränderungen des chemischen und physikalischen Klimas (indi-

rekter Eingriff).978  

Besondere relevant ist die Bedeutung von (Bodenschutz-)Wäldern, welche einen maßgeblichen 

Beitrag zum Erosionsschutz leisten können. Dem Schweizer Bundesamt für Umwelt zufolge ist 

es in erosionsgefährdeten Gebieten daher unabdingbar, aktiven Bodenschutz durch die Auswei-

sung von Schutzgebieten zu betreiben. Damit einher geht auch die Notwendigkeit, die Boden-

fruchtbarkeit zu erhalten und einen physikalischen Bodenschutz zu betreiben (insbesondere die 

schonende Befahrung von Waldböden).979  

Von besonderer Problematik ist zudem die Gefahr von Stickstoffeinträgen in die Waldböden, 

die vor allem durch Verbrennungsvorgänge bei hohen Temperaturen (insbesondere Abgase von 

Kraftfahrzeugen, Kraftwerke und andere Feuerungsanlagen) und durch Ausgasung bzw. Ver-

dunstung von Ammoniak (größtenteils aus der landwirtschaftlichen Produktion) verursacht 

werden.980 Stickstoffverbindungen rufen die Eutrophierung und die Versauerung von Böden 

hervor und können zu akuten und chronischen Schäden an Flora und Fauna führen.981  Die 

 
977 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 12, Rn. 599.  
978 Vgl. Beese, in: Blum et al. (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennutzung, 2002, S. 34. 
979 Dazu grundlegend: Schweizer Bundesamt für Umwelt (Hrsg.), Physikalischer Bodenschutz im Wald – Wald-

bewirtschaftung im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Erhaltung der physikalischen Bodeneigen-

schaften, 2016. 
980 Vgl. Mellert, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.) Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch 

Stickstoff, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 196 f. 
981 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Stickstoff – Zuviel des Guten? – Überlastung des Stickstoffkreislaufs zum 

Nutzen von Umwelt und Menschen wirksam reduzieren, 2011, S. 15. 
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Aufnahme des Stickstoffs aus der Atmosphäre liegt an der großen Blattoberfläche, die als Kon-

taktfläche zur Atmosphäre fungiert.982 Dieses Problem manifestiert sich bereits in der Tatsache, 

dass Waldböden Mitteleuropas zu den am höchsten mit Stickstoff belasteten Waldböden auf 

unserem Kontinent zählen.983  

Das Umweltbundesamt führt dazu eindringlich aus: 

 

„Stark versauerte Böden setzen Aluminium in das Bodenwasser frei, das für Baumwur-

zeln und Bodenlebewesen toxisch ist. Auf mehr als 80 % der Fläche natürlicher und 

halb-natürlicher Ökosysteme, inklusive der Wälder, liegen die atmosphärischen Säure-

einträge noch immer über den kritischen Belastungsschwellen.“984 

 

Obgleich eine unbeabsichtigte Stickstoffdüngung der Waldböden zunächst zu einer Steigerung 

des Baumwachstums führen kann985 (weshalb auch von einer atmogenen Stickstoffdüngung986 

gesprochen wird), ist diese jedoch mit zahlreichen ökologischen Problemen verbunden. Über-

steigt der Stickstoffeintrag den Stickstoffbedarf der Pflanzen, so werden zwangsläufig eine Bo-

denversauerung und eine Mineralverwitterung im Boden verursacht.987 Zudem besteht die Ge-

fahr, dass Waldböden nicht mehr in der Lage sind, den Stickstoff zu binden (Stickstoffsätti-

gung), wodurch das Problem der Auswaschung von Stickstoff als Nitrat aus dem Wurzelraum 

in das Grundwasser begünstigt988 und Treibhausgase (z. B. Distickstoffoxid) freigesetzt989 wer-

den. Börnecke zufolge werden darüber hinaus auch wichtige Nährstoffe wie Kalzium und Mag-

nesium, aus dem Waldboden ausgewaschen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Wurzelsys-

teme kleiner werden und somit die Bodenstabilität sinkt, weshalb Dürreereignisse und Stürme 

den Bestand zusätzlich belasten.990 

 
982 Vgl. Mellert, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.) Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch 

Stickstoff, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 197. 
983 Ebd., S. 196. 
984 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Stickstoff – Zuviel des Guten? – Überlastung des Stickstoffkreislaufs zum 

Nutzen von Umwelt und Menschen wirksam reduzieren, 2011, S. 15. 
985 Ebd. 
986 Vgl. Mellert, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.) Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch 

Stickstoff, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 196. 
987 Vgl. Mohr et al., Die Stickstoff-Belastung von Waldökosystemen – Wirkungen, Wirkungspfade, offene Fragen, 

Gesamtkonzept, Landbauforschung Völkenrode 2005, S. 2.  
988 Vgl. Mellert, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch 

Stickstoff, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 198. 
989 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Waldböden in Deutschland – Ausgewählte 

Ergebnisse der zweiten Bodenzustandserhebung, 2018, S. 25. 
990 Vgl. Börnecke, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Katastrophe mit Ansage – Stickstoffeinträge aus der Landwirt-

schaft – eine besondere Belastung für den Wald in Zeiten des Klimawandels, Der kritische Agrarbericht 2021, S. 

228 
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II. Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

 

1. Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 6 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, insofern Vorschriften 

des zweiten Kapitels des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) und der Forst- und Waldgesetze der 

Länder Einwirkungen auf den Boden regeln. Laut § 1 Nr. 1 BWaldG ist der Wald wegen seines 

wirtschaftlichen Nutzens991 und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt zu erhalten, erforder-

lichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Pufé 

zufolge fand der Begriff Nachhaltigkeit im Jahr 1713 seinen Ursprung, als Hans Carl von Car-

lowitz eine beständige und nachhaltige Nutzung des Waldes forderte. Carlowitz`s Art der Wald-

bewirtschaftung beschreibt ein ressourcenökonomisches Prinzip, nach dem der Wald als rege-

neratives natürliches System dauerhaft erhalten bleiben soll. Um die Ressourcenbasis, und da-

mit auch die wirtschaftliche Basis, nicht zu erschöpfen, soll in einem Wald nur so viel abgeholzt 

werden, wie durch Aufforstung wieder nachwachsen kann.992  

Die Erhaltung des Waldes bezüglich seiner Bedeutung für die Umwelt umfasst auch die Bo-

denfruchtbarkeit, weshalb der Schutz des Bodens bzw. der Schutz der natürlichen Funktionen 

des Bodens von den Regelungen des BWaldG erfasst ist.993 Eine Subsidiarität besteht jedoch 

nur hinsichtlich des 2. Kapitels des BWaldG (vgl. § 7 S. 5 BBodSchG).994  

Das BwaldG vereinigt durch seine wirtschaftlich ausgerichtete Nutzfunktion und seine ökolo-

gisch und anthropozentrisch ausgerichtete Erhaltungsfunktion sowohl umweltrechtliche als 

auch wirtschaftsverwaltungsrechtliche Bestimmungen.995  

Wald ist gem. § 2 I BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten 

zudem kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Si-

cherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Holzlagerplätze sowie weitere mit 

dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Der Begriff Wald orientiert sich an der 

Grundfläche und somit vor allem an den Waldboden.996 Der Nachhaltigkeitsgrundsatz i. S. d. § 

 
991 Der Gesetzgeber macht mit der Formulierung deutlich, dass die Bewirtschaftung des Waldes ausdrücklich ge-

wollt ist. Somit ist der Wirtschaftswald und nicht der Urwald (Naturwald) das Ziel.; Vgl. Klose/Orf, Forstrecht, 

BWaldG, 2. Auflage 1998, § 1, Rn. 30.  
992 Pufé, Nachhaltigkeit, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, 2018, S. 37 
993 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage 2005, § 3, Rn. 42. 
994 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhard (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3, Rn. 12. 
995 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 12, Rn. 570. 
996 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberth/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3 Rn. 12.  
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1 Nr. 1 BWaldG zielt auf die Verhinderung des Raubbaus am Wald ab. Kloepfer führt dazu aus, 

dass 

 

„die Forstpolitik im Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die holzwirtschaftli-

chen Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts [fördert]. Sie diene v.a. der Erhaltung des Waldes als ökologischem 

Ausgleichsraum für Klima, Luft und Wasser, für die Tier und Pflanzenwelt sowie für die 

Erholung der Bevölkerung“997.  

 

Die Bedeutung des Waldes für die Umwelt bezieht sich gem. § 1 Nr. 1 BWaldG auf die dau-

ernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung 

der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Er-

holung der Bevölkerung.  

   

2. Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

Gem. § 7 S. 5 BBodSchG richtet sich die Erfüllung der Vorsorgepflicht für die forstwirtschaft-

liche Bodennutzung nach dem zweiten Kapitel des BWaldG und den Forst- und Waldgesetzen 

der Länder. Dies betrifft im Wesentlichen Planungen, Umwandlungsgenehmigungen, Bewirt-

schaftungsanforderungen sowie die Ausweisung von Schutzwäldern. 

Insbesondere die Bewirtschaftung des Waldes ist für den vorsorgenden Bodenschutz von be-

sonderer Bedeutung. § 11 BWaldG beinhaltet rudimentäre Regelungen zur Bewirtschaftung des 

Waldes, die durch die Länder konkretisiert werden.998 Gem. § 11 I S. 1 BWaldG soll der Wald 

im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig bewirtschaftet werden. 

Da die Zweckbestimmung des Waldes i. S. d. § 1 Nr. 1 BWaldG den Bodenschutz inkludiert, 

ist die Bewirtschaftung des Waldes gem. § 11 BWaldG auch im Hinblick auf den Schutz des 

Bodens ordnungsgemäß und nachhaltig zu gestalten. Mindestens sind jedoch gem. § 11 I S. 2 

BWaldG (falls keine Umwandlung vorliegt) kahlgeschlagene Waldflächen oder verlichtete 

Waldbestände in angemessener Frist wieder aufzuforsten oder zu ergänzen, soweit die Wieder-

bestockung unvollständig bleibt.  

Problematisch ist jedoch, dass bereits die Begrifflichkeit ordnungsgemäße Bewirtschaftung 

nicht klar definiert ist. Entsprechend § 11 I S. 1 BWaldG normieren die Landeswaldgesetze 

 
997 Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, § 12, Rn. 574. 
998 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 250. 
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unterschiedliche Grundsätze der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft hinsichtlich des vorsorgen-

den Bodenschutzes. Dazu zählen: 

 

• § 19 II Nr. 5 und 7 ThürWaldG normiert die bedarfsgerechte Walderschließung unter 

größtmöglicher Schonung des Bodens sowie die Anwendung bodenschonender Verfah-

ren.  

• § 12 Nr. 1 und 7 LWaldG Mecklenburg-Vorpommern normiert die Pflicht zur Erhaltung 

der Bodenfruchtbarkeit sowie die Vermeidung einer flächigen Befahrung des Waldes 

sowie den weitestgehenden Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. 

• § 5 I Nr. 3 und 5- 7 LWaldG Rheinland-Pfalz fordert die dauerhafte Erhaltung der Bo-

denfruchtbarkeit, die unverzügliche Wiederaufforstung, die größtmögliche Schonung 

des Bodens, die Anwendung bodenschonender Techniken sowie den grundsätzlichen 

Verzicht von Pflanzenschutzmitteln. 

• § 14 I Nr. 2- 5 BayWaldG normiert eine naturschonende Walderschließung, die pfleg-

liche Behandlung des Waldbodens, den Verzicht von Düngemitteln und die weitestge-

hende Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln sowie den Erhalt der biologischen Viel-

falt. 

• § 14 I Nr. 1 LWaldG Baden-Württemberg normiert den Erhalt und die Verbesserung 

des Bodens und der Bodenfruchtbarkeit auch durch die Anwendung bodenschonender 

Verfahren.  

• § 4 III Nr. 1 und 7 LWaldG Brandenburg fordert die Wiederherstellung und den Erhalt 

der natürlichen Bodenfunktionen und die bodenschonende Bewirtschaftung. 

 

Die Ausführungen zu den landesrechtlichen Regelungen zeigen, dass keine einheitlichen An-

forderungen an die ordnungsgemäße Forstwirtschaft bestehen. Zudem sehen die wenigsten lan-

desrechtlichen Regelungen konkrete Anforderungen vor. Die Begriffe größtmögliche Scho-

nung, bodenschonende Techniken/Verfahren sowie bodenschonende Bewirtschaftung sind 

nicht konkretisiert, genauso wenig wie die Anforderungen an die dauerhafte Erhaltung der Bo-

denfruchtbarkeit. Möckel zufolge stellt ein Verstoß gegen die allgemeinen Grundsätze der 

Forstwirtschaft keine Ordnungswidrigkeit dar, weshalb diese, wie auch die Grundsätze der gu-

ten fachlichen Praxis gem. § 17 II BBodSchG, eher Empfehlungen bzw. Leitlinien darstellen. 

Maßnahmen zur Bodenvorsorge können somit nicht wirksam umgesetzt werden. Ziel sollte es 
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daher sein, die Anforderungen an die ordnungsgemäße Forstwirtschaft bundeseinheitlich fest-

zulegen. Zudem sind Verstöße in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten aufzunehmen.999 Die 

entsprechenden Vorsorgeregelungen müssen jedoch konkrete Handlungsverpflichtungen ent-

halten, welche messbar, erreichbar, sachgerecht und umsetzbar sind.1000 Zudem ist das Gebot 

der Wiederaufforstung (vgl. § 11 I S. 2 BWaldG) rechtlich durchsetzungsfähig auszugestalten, 

da Wiederaufforstungsmaßnahmen für den Erosionsschutz und den Erhalt der organischen Sub-

stanz in Waldböden von besonderer Bedeutung sind.1001 Letztlich sind Verpflichtungen für 

Forstwirtinnen und Forstwirte zu etablieren, welche die regelmäßige Teilnahme (z. B. alle drei 

Jahre) an Beratungen vorschreiben. Ferner sind Fördermöglichkeiten für eine bodenschonende 

Bewirtschaftung zu schaffen, um Forstwirtinnen und Forstwirte bei der Umsetzung der Anfor-

derungen an die ordnungsgemäße Forstwirtschaft zu unterstützen. Im Weiteren sei dazu auf die 

Ergebnisse des landwirtschaftlichen Sektors verwiesen. 

 

3. Planung und Umwandlungsgenehmigung  

In § 8 BWaldG wird geregelt, wie die Funktionen des Waldes bei Planungen und Maßnahmen 

von Trägern öffentlicher Vorhaben gesichert werden können. Die Funktionen des Waldes nach 

§ 1 Nr. 1 BWaldG sind bei Planungen und Maßnahmen, die eine Inanspruchnahme von Wald-

flächen vorsehen oder die in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können, angemessen 

zu berücksichtigen. Bodenrelevante Fakten müssen daher bei der Abwägung mit anderen öf-

fentlichen und privaten Belangen gegen- und untereinander gerecht abgestimmt werden.1002  

In § 9 BWaldG wird so die Umwandlung des Waldes in den Vordergrund gerückt: Wald darf 

danach nur mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde gerodet und in eine 

andere Nutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung). Bei der Entscheidung über einen 

Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesit-

zers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen. Öf-

fentliche Interessen i. S. d. § 9 I S. 3 BWaldG sind die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 

die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der Bevölkerung. Liegt der Erhalt des 

Waldes überwiegend im öffentlichen Interesse, ist die Genehmigung zur Umwandlung zu ver-

 
999 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 293.; Im 

Weiteren sei auf die Ergebnisse von Möckel verwiesen. 
1000 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 15. 
1001 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 293. 
1002 Vgl. Thomas, Bundeswaldgesetz, 2013, § 8, S. 198.  
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sagen. Somit ist der Schutz des Bodens Teil des öffentlichen Interesses, der die Leistungsfähig-

keit des Naturhaushaltes berücksichtigt und als Bestandteil der Abwägung bei einer Umwand-

lungsgenehmigung einzubeziehen hat.1003 Welchen Stellenwert der Boden bei der Abwägung 

im Vergleich zu den anderen Naturgütern erhält, ist aus dem Wortlaut des § 9 I BWaldG nicht 

ersichtlich.  

 

4. Schutzwälder 

In § 12 BWaldG wird normiert, unter welchen Voraussetzungen ein Wald zum Schutzwald 

erklärt werden kann. Das Schutzobjekt des Schutzwaldes ist i. e. S. der Boden auf dem der 

Bestand stockt.1004 Wenn die Ausweisung des Schutzwaldes dem Erosionsschutz dient, wird 

dieser auch als Bodenschutzwald bezeichnet.1005 Gem. § 12 I S. 1 BWaldG kann ein Wald zu 

einem Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr oder Verhütung von Gefahren, erheb-

lichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig ist, be-

stimmte forstliche Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen. Der Schutz gegen schädli-

che Umwelteinwirkungen, wie z. B. Erosion, Austrocknung und schädliches Abfließen von 

Niederschlagswasser, stehen im Zentrum der Norm (vgl. § 12 I S. 2 BWaldG). Die genannten 

schädlichen Umwelteinwirkungen betreffen den Boden direkt, weshalb die Erklärung eines 

Waldes zu einem Schutzwald einen Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz leisten kann. Be-

sonders betroffen sind Standorte, die zur Verkarstung neigen, rutschgefährdete Hänge, felsige 

oder flachgründige Hänge, Flugsandböden und landwirtschaftliche Grundstücke.1006  

Konkretisierungen zu § 12 BWaldG regeln gem. § 12 IV BWaldG die Länder. In den Landes-

gesetzgebungen herrschen jedoch unterschiedliche Regelungen, unter welchen Voraussetzun-

gen Schutzwälder ausgewiesen werden können. Ziel sollte es jedoch sein, bundeseinheitliche 

Regelungen zu schaffen, um einen gleichen Schutzmaßstab gewährleisten zu können. Zudem 

ist es aufgrund des Wortlautes Abwehr und Verhütung von Gefahren (Gefahrenabwehr) frag-

lich, ob der vorsorgende Bodenschutz vordergründiges Schutzobjekt sein kann. Hierzu bedarf 

es einer eindeutigen Regelung in § 12 BWaldG, welche die Erklärung zum Schutzwald zum 

vorsorgenden Bodenschutz ermöglicht. Darüber hinaus können auch weitere Schutzzwecke (z. 

B. Schutz des Grundwassers) aufgenommen werden. Daher könnte § 12 I BWaldG wie folgt 

geändert werden: 

 
1003 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 258. 
1004 Ebd., S. 259. 
1005 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 267. 
1006 Vgl. Thomas, Bundeswaldgesetz, 2013, § 12, S. 302. 
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§ 12 Schutzwald 

(1) Wald kann zu Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Vorsorge von Risiken oder 

zur Abwehr oder Verhütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen 

Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig ist, bestimmte forstliche Maßnahmen 

durchzuführen oder zu unterlassen. Schutzzwecke können insbesondere sein: 

1. Schutz gegen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes, insbesondere Luftverunreinigungen, 

2. Schutz gegen Erosion durch Wasser und Wind, insbesondere an rutschgefähr-

deten, felsigen oder flachgründigen Steil- und Geröllhängen1007, 

3. Schutz vor Austrocknung, 

4. Schutz vor schädlichem Abfließen von Niederschlagswasser, 

5. Schutz vor Lawinen, 

6. Schutz der Bodenfruchtbarkeit, 

7. Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens, 

8. Schutz vor Wüstenbildung, 

9. Schutz der Artenvielfalt und Biodiversität,  

10. Schutz von Siedlungen, Gebäuden, Grundstücken, Verkehrs- und sonstigen 

Anlagen vor Erosion sowie anderen Landschaftsschäden1008, 

11. Erhaltung und Erneuerung von Naturwaldreservaten1009, 

12. Erhaltung von Wäldern als wichtige Landschaftsbestandteile1010, 

13. Schutz des Grundwassers,  

14. Erhalt von naturnahen Wäldern, […] 

 

Sofern Wälder als Schutzwälder ausgewiesen werden, bietet § 12 I BWaldG einen hohen Schutz 

für den Boden. Zudem haben Schutzwälder auch einen positiven Effekt auf das Klima. Möckel 

führt dazu aus:  

 

„Insgesamt sind Schutzwälder ein geeignetes Instrument zum Schutz besonders gefähr-

deter Waldböden vor den Folgen des Klimawandels, da sie es erlauben bestimmte Wald-

flächen mit hohem Risikopotenzial gegenüber klimatischen Veränderung oder hoher 

 
1007 Vgl. § 9 II Nr. 4 ThürWaldG. 
1008 Vgl. § 9 II Nr. 2 ThürWaldG. 
1009 Vgl. § 9 II Nr. 7 ThürWaldG. 
1010 Vgl. § 9 II Nr. 8 ThürWaldG. 
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Bedeutung für die Klimaanpassung (z.B. Flächen mit großer Bedeutung für das Was-

serdargebot oder den Windschutz) kraft Gesetz oder durch behördliche Ausweisung be-

sonders zu schützen.“1011 

 

Darüber hinaus normiert § 12 III BWaldG ein Genehmigungserfordernis, nach dem ein Kahl-

hieb von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss. Weitere Bewirtschaftungsmaßnah-

men bzw. Ge- und Verbote im Schutzwald sieht § 12 BWaldG nicht vor, da die Länder zur 

Konkretisierung gem. § 12 IV BWaldG angehalten sind. Ein Blick auf die Regelungen zum 

Schutzwald in den Landeswaldgesetzen zeigt jedoch, dass der Großteil der Bundesländer (da-

runter Baden-Württemberg, Berlin, Saarland, Bremen, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-

Anhalt, Schleswig-Holstein und Bayern) keine, über den Genehmigungsvorbehalt des § 12 IV 

BWaldG hinausgehende, Konkretisierungen von Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie Ge- und 

Verboten in Schutzwäldern vorgenommen hat. Nur wenige Bundesländer, darunter Thüringen 

und Sachsen, haben Konkretisierungen in geringem Maße umgesetzt. So regelt § 9 I S. 2 Thür-

WaldG explizit ein Umwandlungsgebot von geschützten Waldgebieten in andere Nutzungsar-

ten. Das SächsWaldG strebt hingegen die Aufrechterhaltung und die rechtzeitige Erneuerung 

einer standortgerechten und ausreichenden Bestockung an (vgl. § 29 IV S. 1 SächsWaldG). 

Aufgrund des Fehlens landesrechtlicher Regelungen sollten entsprechende Bewirtschaftungs-

maßnahmen sowie Ge- und Verbote in das BWaldG aufgenommen werden, die flexibel genug 

sind, den standortspezifischen Besonderheiten zu entsprechen. Dazu zählen beispielsweise ein 

klares Verbot von Kahlschlägen in erosionsgefährdeten Gebieten und Küstengebieten, ein Um-

wandlungsverbot und die Pflicht zur Erhaltung und Förderung einer standortgerechten Besto-

ckung. Des Weiteren sollte der Boden um seiner selbst willen im Fokus stehen, weshalb Maß-

nahmen zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, unabhängig vom anthropogenen Nutzen, 

denkbar sind. Über den Bodenschutz hinaus können, je nach Ausgestaltung der Schutzzwecke, 

auch weitere Bewirtschaftungsmethoden sowie Ge- und Verbote formuliert werden.  

Zusammenfassend lässt sich ein vorsorgender Bodenschutz durch die Ausweisung von Wald-

flächen zu Schutzwäldern sehr gut lenken. Dazu ist es jedoch notwendig, dass § 12 BWaldG 

um konkrete Schutzzwecke und Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie Ge- und Verbote erweitert 

wird. Ein entsprechendes Regelungsbedürfnis entsteht nicht zuletzt aufgrund der mangelnden 

Konkretisierung auf landesrechtlicher Ebene. 

 

 
1011 Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 268. 
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5. Physikalischer Bodenschutz 

Bodenverdichtungen spielen nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Forstwirt-

schaft eine wichtige Rolle. Dem Schweizer Bundesamt für Umwelt zufolge ist die Befahrung 

des Waldes mit schweren Maschinen eine Ursache für Verdichtungen von Waldböden. Im 

BWaldG finden sich jedoch keine Regelungen, die zulässige Grenzwerte, z. B. von Radlasten, 

betreffen. Für den vorsorgenden Bodenschutz sind entsprechende Regelungen allerdings unab-

dingbar, da gravierende Bodenschäden durch die Befahrung (z. B. bei Räumungsarbeiten nach 

der Holzernte) entstehen können.1012 Es sind daher, wie auch im landwirtschaftlichen Sektor, 

allgemeingültige Obergrenzen mit einem Sicherheitspuffer festzulegen, die sowohl an die 

Forstwirtinnen und Forstwirte als auch an Fahrzeugherstellerinnen und Fahrzeughersteller 

adressiert werden können.1013 Im Weiteren wird auf die Ergebnisse aus dem landwirtschaftli-

chen Sektor verwiesen. 

 

6. Stickstoffeinträge 

Die Gefährdung von Stickstoffeinträgen in Waldböden kann durch das BWaldG nur im gerin-

gen Umfang begegnet werden. Mellert zufolge können waldbauliche Lösungen, wie z. B. die 

Umwandlung von Nadelholzforsten in stabile Laub- und Mischwälder, dazu beitragen, dass die 

negativen Auswirkungen von Stickstoffemissionen auf die Waldböden vermindert werden. Zu-

dem sind Stickstoffvorsorgegrenzwerte festzusetzen. Anknüpfungspunkte können daher die Ur-

sprungssektoren Landwirtschaft, Verkehr und Energie sein. In der Landwirtschaft müssen die 

Einträge von Ammoniak und Ammonium signifikant, z. B. durch die Reduzierung der Tierbe-

stände sowie standortangepasste und bedarfsgerechte Düngeverfahren, reduziert werden. Des 

Weiteren sollten die Vorteile der ökologischen Landwirtschaft (insbesondere reduzierter Dün-

gung) genutzt und weiterentwickelt bzw. die ökologische Landwirtschaft im Allgemeinen aus-

geweitet werden. Im Verkehrssektor ist die Reduktion von Stickoxiden notwendig. Dies lässt 

sich beispielsweise durch die Reduktion des Kraftstoffverbrauchs, die Förderung umwelt-

freundlicher Verkehrsmittel und die Stärkung des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs 

erreichen. Darüber hinaus sollten von Maßnahmen zur Reduktion von Stickstoffemissionen in 

der Industrie, der Landwirtschaft und im Verkehrssektor gefördert werden.1014 Im Folgenden 

wird auf die Ergebnisse des landwirtschaftlichen und des industriellen Sektors verwiesen. 

 
1012 Vgl. Schweizer Bundesamt für Umwelt (Hrsg.), Physikalischer Bodenschutz im Wald – Waldbewirtschaftung 

im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Erhaltung der physikalischen Bodeneigenschaften, 2016, S. 

26. 
1013 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 17. 
1014 Vgl. Mellert, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.) Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch 

Stickstoff, Der kritische Agrarbericht 2010, S. 199. 
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E. Flurbereinigung 

 

I. Problemanalyse  

Gem. § 1 FlurbG ist unter dem Begriff Flurbereinigung eine Neuordnung von ländlichem 

Grundbesitz zu verstehen. Im Vordergrund steht die Schaffung einer sinnvollen Bodenordnung, 

die dem Ausgleich der vielfältigen flächenbezogenen Interessen im ländlichen Raum entspre-

chen dienen soll.1015 Den Bodenschutz betreffend sollen wirtschaftlich tragfähige Schlaggrößen 

das Erosions- und Verdichtungsrisiko von homogenen, strukturarmen Flächen minimieren.1016 

Dem Gesetzgeber zufolge hatte das Flurbereinigungsrecht primär die Steigerung der land- und 

forstwirtschaftlichen Produktion im Fokus. Der Strukturwandel in der Land- und Forstwirt-

schaft gerät jedoch zunehmend in Konkurrenz mit der ursprünglichen Funktion des Flurberei-

nigungsrechts. So stehen der Steigerung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion auch 

anthropozentrische und ökologische Interessen in der Abwägung gegenüber: 

 

− „Die Bevölkerungsstruktur der ländlichen Gemeinden nähert sich mehr und mehr der-

jenigen der Städte.  

− Die ländlichen Fluren dienen vielerorts in zunehmendem Maße der natur- und land-

schaftsgebundenen Freizeitgestaltung und Erholung. 

−  Angesichts wachsender Umweltbelastungen kommt dem ländlichen Raum eine erhöhte 

Bedeutung als ökologischem Ausgleichsraum für die natürlichen Lebensgrundlagen, 

insbesondere Luft und Wasser, zu. 

− Es werden immer mehr landwirtschaftliche Flächen zur baulichen oder gewerblichen 

Nutzung, für Anlagen des Verkehrs, der Ver- und Entsorgung, des Sports, der Land-

schaftsgestaltung und für andere öffentliche Zwecke in Anspruch genommen.  

 

Je nach der Struktur des Gebietes sind diese verschiedenen Funktionen miteinander 

verflochten und führen nicht selten zu Interessenkonflikten.“1017 

 

Der Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft sowie veränderte gesellschaftspolitische 

Rahmenbedingungen1018  haben agrarstrukturelle Probleme zur Folge, die mit dem Flurberein-

 
1015 Vgl. BT-Drs. 7/3020 v. 12.12.1974, S. 16. 
1016 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 235. 
1017 BT-Drs. 7/3020, S. 16. 
1018 Vgl. Francois, Braucht die Flurbereinigung neue Instrumente?, Agrar- und Umweltrecht 2020, S. 441. 
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igungsrecht gelöst werden sollen.1019 Im Rahmen der Abwägung nimmt der Produktionsfaktor 

Boden eine wichtigere Rolle ein, wenn die bodenschützenden Maßnahmen für die landwirt-

schaftliche Nutzung relevant sind.1020 Der Bodenschutz konkurriert jedoch insbesondere mit 

den genannten ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen und kann somit in einer 

Abwägungsentscheidung hinter diesen zurücktreten. Kloepfer zufolge ist eine Stärkung des Bo-

denschutzes im Flurbereinigungsrecht vor allem aufgrund des Substanzverlustes von Natur- 

und Landwirtschaft (v. a. Bodensubstanz) durch die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes 

sinnvoll. Da das Flurbereinigungsrecht schwerpunktmäßig auf die Verbesserung der Produkti-

ons- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft ausgerichtet ist (vgl. § 1 FlurbG), sind re-

gelmäßig Substanzverluste zu erwarten.1021 Eine Stärkung des Bodenschutzes in der Abwägung 

lässt sich auch allein damit begründen, dass der Boden die (Wirtschafts-)Grundlage für die Ag-

rarwirtschaft darstellt und deshalb eines besonderen Schutzes bedarf. 

 

II. Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

 

1. Flurbereinigungsgesetz 

 

1.1 Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 7 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, soweit Vorschriften des 

Flurbereinigungsgesetztes (FlurbG) über das Flurbereinigungsgebiet, auch in Verbindung mit 

dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Einwirkungen auf den Boden regeln. Die im Rahmen 

der Flurbereinigung vorgesehenen bodenschützenden oder -verbessernden Maßnahmen (vgl. § 

37 FlurbG) sind somit gegenüber denjenigen des BBodSchG vorrangig.1022 Der Gesetzgeber 

betont: 

 

„Im Rahmen der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes sind gemäß § 37 Abs. 1 

des Flurbereinigungsgesetzes auch bodenschützende Maßnahmen vorzunehmen. Hier-

mit bringt das Flurbereinigungsgesetz zum Ausdruck, daß der Schutz der Böden z. B. 

gegen Erosion durch Wasser und Wind ein wesentliches Anliegen der Flurbereinigung 

ist.“1023 

 
1019 Vgl. Francois, Flurbereinigung als Lösung agrarstruktureller Probleme, Agrar- und Umweltrecht 2018, S. 161. 
1020 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 263. 
1021 Vgl. Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, 4. Auflage 2016, § 12, Rn. 673. 
1022 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3, Rn. 13. 
1023 BT-Drs. 13/6701, S. 32. 
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Die Flurbereinigung ist im § 1 FlurbG legal definiert. Danach kann, zur Verbesserung der Pro-

duktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der 

allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung, ländlicher Grundbesitz durch Maßnah-

men nach dem FlurbG neugeordnet werden.  

Dem Gesetzgeber zufolge orientiert sich die landwirtschaftliche Bodenordnung nicht nur an 

einer Steigerung der Produktionsleistung, sondern auch an der Wirtschaftlichkeit und Wettbe-

werbsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (vgl. § 1 Alt. 1 FlurbG). So tritt die 

ursprünglich verfolgte Produktionssteigerung hinter der Produktivitätssteigerung zurück.1024 

Kauch zufolge ergibt sich der Maßstab für die Produktivität zum einen aus der Quantität und 

zum anderen aus der kostengünstigeren Produktion. Darüber hinaus ist zwischen der Verbesse-

rung der Produktionsbedingungen und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu unter-

scheiden. Eine Verbesserung der Produktionsbedingungen ist dann anzunehmen, wenn Nut-

zungskonflikte mit anderen außerlandwirtschaftlichen Interessen (z. B. des Naturschutzes) be-

seitigt werden. Von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen spricht man, wenn durch die 

Maßnahmen der Flurbereinigung ein Mehrwert an Freizeit für die Landwirtinnen und Land-

wirte erzielt werden kann.1025 

Für den Bodenschutz ist der Begriff der allgemeinen Landeskultur (vgl. § 1 Alt. 2 FlurbG) 

großer von Bedeutung. Ursprünglich zielte dieser Begriff auf die Erhöhung der Fruchtbarkeit 

und Ertragssicherheit landwirtschaftlicher Nutzflächen (Agrarstrukturverbesserung) ab.1026 Der 

Agrarstrukturwandel sowie geänderte gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen führten im 

Laufe der Zeit jedoch dazu, dass der Begriff der allgemeinen Landeskultur ausgeweitet 

wurde.1027 Die Landschaftspflege, insbesondere die ökologische Ausgleichsfunktion des länd-

lichen Raums, wird heute ebenso der allgemeinen Landeskultur zugerechnet.1028 Daher steht 

der Bodenschutz in zunehmender Konkurrenz mit ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Belangen.  

Die Landentwicklung (vgl. § 1 Alt. 3 FlurbG) strebt den Ausgleich der genannten Interessen an 

und „soll durch die planerische, koordinierende und bodenordnerische Tätigkeit der Flurberei-

nigung in dem jeweils von ihr erfaßten Gebiet gefördert werden“.1029 Mit der Landentwicklung 

sollen die von der Raumplanung für den ländlichen Raum vorgegebenen Ziele verwirklicht 

 
1024 Vgl. BT-Drs. 7/3020, S. 19. 
1025 Vgl. Kauch, in: Düsing/Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, FlurbG 2016, § 1, Rn. 3. 
1026 Vgl. Wingerter, in: Schwantag/Wingerter (Hrsg.), FlurbG, 8. Auflage 2008, § 1 Rn. 3. 
1027 Vgl. Francois, Braucht die Flurbereinigung neue Instrumente?, Agrar- und Umweltrecht 2020, S. 441. 
1028 Vgl. Wingerter, in: Schwantag/Wingerter (Hrsg.), FlurbG, 8. Auflage 2008, § 1 Rn. 3. 
1029 BT-Drs. 7/3020, S. 19. 
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werden (vgl. § 2 II Nr. 1 – 8 ROG).1030 Francois bezeichnet die ländliche Entwicklung heute 

als: 

 „die Planung, Vorbereitung und Durchführung aller Maßnahmen, die dazu geeignet 

sind, die Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsfunktion besonders des ländlichen Raums 

zu erhalten und zu verbessern. Damit sollen primär Förderung und dauerhafte Verbes-

serung der Lebensverhältnisse außerhalb der städtischen Gebiete gewährleistet wer-

den.“1031  

 

1.2 Flurbereinigungsplan 

Gem. § 2 I FlurbG wird die Flurbereinigung in einem behördlich geleiteten Verfahren innerhalb 

eines bestimmten Gebietes (Flurbereinigungsgebiet) unter Mitwirkung der Gesamtheit der be-

teiligten Grundeigentümer (Teilnehmergemeinschaft, vgl. §§ 10 Nr. 1, 16 FlurbG) und der Trä-

ger öffentlicher Belange sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertretung durchgeführt. Die 

Teilnehmergemeinschaft ist für die praktische Umsetzung der im Flurbereinigungsplan festge-

legten Maßnahmen verantwortlich (vgl. § 42 FlurbG).1032 Die nach § 3 FlurbG zuständige Flur-

bereinigungsbehörde hat bei der Aufstellung des Flurbereinigungsplans gem. § 38 S. 3 FlurbG 

die Erfordernisse der Raumordnung, der Landesplanung und des Städtebaubetriebs zu beach-

ten. Zudem sind agrarstrukturelle und naturschutzfachliche Vorplanungen gem. § 38 S. 2 

FlurbG einzubeziehen und Allgemeinwohninteressen (wozu der Bodenschutz zählt) gem. § 37 

S. 2 FlurbG zu wahren. Der vorsorgende Bodenschutz ist jedoch nicht ausdrücklich als öffent-

liches Interesse erwähnt. Möckel zufolge kann der vorsorgende Bodenschutz auf zwei Ebenen 

Beachtung finden: Einerseits kann bei der Neustrukturierung des Flurbereinigungsgebiets da-

rauf geachtet werden, dass ökologisch hochwertige Böden erhalten bleiben und nicht umgestal-

tet werden. Um so einen effektiven Bodenschutz zu erreichen, muss eine Pflicht zur ökologi-

schen Wirksamkeitskontrolle und zum Monitoring der Folgewirkungen eingeführt werden. 

Diese wäre in § 42 FlurbG zu integrieren. Zudem ist der Flurbereinigungsplan einer umfassen-

den strategischen Umweltprüfung zu unterwerfen. Andererseits können durch einen land-

schaftspflegerischen Begleitplan bodenschützende Maßnahmen festgesetzt werden. Hier stößt 

das FlurbG jedoch auf Durchsetzungsschwächen. Der Hintergrund ist, dass Strukturverbesse-

rungsmaßnahmen teilweise mit erheblichen Kosten für die Teilnehmergemeinschaft und der 

Beschränkung der Flächen einhergehen kann. Kommt die Teilnehmergemeinschaft ihrer Pflicht 

 
1030 Vgl. Kauch, in: Düsing/Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, FlurbG, 2016, § 1, Rn. 5. 
1031 Francois, Braucht die Flurbereinigung neue Instrumente?, Agrar- und Umweltrecht 2020, S. 441. 
1032 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 269. 
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zur Durchführung des landschaftspflegerischen Begleitplans nicht nach, stellt dies gem. § 154 

FlurbG keine Ordnungswidrigkeit dar. Deshalb ist es geboten, dass die Nicht- oder Schlech-

tumsetzung in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten des § 154 FlurbG aufgenommen werden. 

Zudem sollten auch die Möglichkeiten zur finanziellen Förderung ausgebaut werden, um die 

Teilnehmergemeinschaft bei der Durchsetzung des Begleitplanes zu unterstützen.1033 

 

1.3 Neugestaltungsauftrag des § 37 FlurBG 

Den Bodenschutz betreffend ist § 37 FlurbG (Regelflurbereinigung) besonders relevant. § 37 

erteilt den Flurbereinigungsbehörden den Auftrag zur Neugestaltung eines Flurbereinigungsge-

biets und stellt somit den Handlungsrahmen (durch die Konkretisierungen der Maßnahmen des 

§ 1 FlurbG) der Flurbereinigung dar.1034 Gem. § 37 I S. 1 FlurbG ist das Flurgebiet unter Be-

achtung der jeweiligen Landschaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den gegeneinander abzu-

wägenden Interessen der Beteiligten sowie den Interessen der allgemeinen Landeskultur und 

der Landentwicklung entspricht. Auch muss das Wohl der Allgemeinheit einbezogen sein. Der 

Gesetzgeber führt dazu aus: 

 

„Durch das Erfordernis der Beachtung der Interessen der allgemeinen Landeskultur und der 

Landentwicklung in Satz 1 soll der veränderten Aufgabenstellung der Flurbereinigung Rech-

nung getragen werden. Der Flurbereinigung kommt die Aufgabe zu, die unterschiedlichen Inte-

ressen und Ansprüche der am Flurbereinigungsverfahren Beteiligten einzubeziehen und auszu-

gleichen. Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der allgemeinen Landeskultur und der 

Landentwicklung einerseits und die Interessen der Beteiligten andererseits. Überdies sind die 

Erfordernisse des allgemeinen Wohls einschließlich der Ernährungssicherung zu beachten.“1035 

 

In § 37 I S. 2 FlurbG wird normiert, dass die Feldmark1036 neu einzuteilen ist und zersplitterter 

oder unwirtschaftlich geformter Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten zusammenzulegen und nach Lage, Form und Größe zweckmäßig zu gestalten ist. 

Wingerter zufolge sind unter zersplitterten Grundbesitz Grundstücke zu verstehen, welche zu 

einem Einzelbetrieb gehören und die rentable Bewirtschaftung, durch ihre geringe Größe er-

schweren oder unmöglich machen. Betroffen sind vor allem Grundstücke, die in verschiedenen 

 
1033 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 270 

ff.; im Weiteren sei auf die Ergebnisse von Möckel verwiesen. 
1034 Vgl. BT-Drs. 7/3020, S.25. 
1035 BT-Drs. 7/3020, S. 25. 
1036 Flächen außerhalb der Ortslage; Vgl. Wingerter, in: Schwantag/Wingerter (Hrsg.), FlurbG, 8. Auflage 2008, 

§ 37 Rn. 8. 
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Teilen der Gemarkung oder weit auseinanderliegen. Unwirtschaftlich geformte Grundstücke 

sind hingegen Grundstücke, die aufgrund ihrer Form die rentable Bewirtschaftung erschweren 

oder unmöglich machen. Die betrifft beispielsweise Grundstücke, welche schmal, aber unver-

hältnismäßig lang sind.1037  

Darüber hinaus normiert § 37 I S. 2 FlurbG die Schaffung von Wegen, Straßen, Gewässern und 

andere gemeinschaftliche Anlagen.1038 Außerdem sind bodenschützende sowie -verbessernde 

und landschaftsgestaltende Maßnahmen vorzunehmen und alle sonstigen Maßnahmen zu tref-

fen, durch welche die Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe verbessert, der Arbeitsaufwand ver-

mindert und die Bewirtschaftung erleichtert werden. Bei der Flurbereinigung sind nach diesem 

Maßnahmenkatalog bodenschützende und bodenverbessernde Maßnahme zu ergreifen. Boden-

schützende Maßnahmen sind nach dem BBodSchG zu beurteilen, d. h. Maßnahmen, welche z. 

B. der Verminderung von Stoffeinträgen, des Flächenverbrauchs und der Erosion entgegenwir-

ken.1039 In erosionsgefährdeten Gebieten können der Erhalt oder das Anlegen von Bodenschutz-

pflanzungen (z. B. Böschungen, Raine und Hecken, Terrassen sowie Windschutzpflanzungen) 

und die Optimierung der Flächenstrukturen (z. B. Bewirtschaftung quer zum Hang und hang-

parallele Wege) Maßnahmen zur Neuordnung im Flurbereinigungsgebiet darstellen.1040 Unter 

bodenverbessernden Maßnahmen fällt die generelle Verbesserung leistungsfähiger Kulturflä-

chen.1041 Das wird z. B. ermöglicht durch die Regulierung von Gewässern, den Bau von Gräben 

und Dränagen, Planierungen und Unterlockerungen1042 sowie Moorkultivierungen, wobei die 

Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild stets zu bedenken sind1043.  

Gem. § 37 I S. 4 FlurbG hat die Flurbereinigung den Auftrag zur Lösung von Konfliktsituatio-

nen in städtischen Randgebieten durch sinnvolle Bodenordnung beizutragen.1044 Daher ist die 

Flurbereinigungsbehörde nach § 37 II FlurbG bei der Durchführung der Maßnahmen i. S. d. § 

37 I FlurbG die öffentlichen Interessen zu wahren und den Erfordernissen des Umweltschutzes 

Rechnung zu tragen. Bei der Durchführung der Maßnahmen gem. § 37 I FlurbG sind somit 

 
1037 Vgl. Wingerter, in: Schwantag/Wingerter (Hrsg.), FlurbG, 8. Auflage 2008, § 37, Rn. 9 f. 
1038 Gemeinschaftliche Anlage i. S. d. § 39 FlurbG. 
1039 Vgl. Kauch, in: Düsing/Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, 2016, FlurbG, § 37, Rn. 5. 
1040 Vgl. Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (Hrsg.), Strategische Lösungsansätze 

und Best-Practice-Beispiele zum Thema Landentwicklung und Naturschutz, Schriftenreihe der ArgeLandentwick-

lung/Heft 24 2016, S. 11. 
1041 Vgl. Kauch, in: Düsing/Marinez (Hrsg.), Agrarrecht, FlurbG, 2016, § 37, Rn. 5. 
1042 Vgl. Wingerter, in: Schwantag/Wingerter (Hrsg.), FlurbG, 8. Auflage, 2008, § 18, Rn. 5.  
1043 Ebd., § 37, Rn. 17. 
1044 Vgl. BT-Drs. 7/3020, S. 25. 



 

268 

 

auch die Belange des Bodenschutzes, die dem Umweltschutz zugerechnet werden, zu berück-

sichtigen.1045 Zudem ist die Neuordnung von Flächen dazu geeignet, die Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege (vgl. § 2 BNatSchG) im öffentlichen Interesse zu verwirkli-

chen.1046 

Möckel zufolge kann die Neugestaltung eines Flurgebiets sowohl zu einer erheblichen ökolo-

gischen Degradierung als auch zu einer ökologischen Aufwertung führen. Eine Degradierung 

kann z. B. bei der Begradigung von Schlägen und Gewässern sowie der Rodung von Hecken 

und Bäumen angenommen werden. Eine Aufwertung des Flurgebiets erfolgt beispielsweise bei 

der Verbindung von Biotopen und Renaturierungsmaßnahmen. So ist eine ökologische Auf-

wertung von Böden durch die Flurneuordnung möglich.1047 Die Neugestaltungsmaßnahmen 

nach § 37 I FlurbG sollen sich jedoch an neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten und der Zweckmäßigkeit orientieren (vgl. § 37 I S. 2 FlurbG). Es ist daher anzunehmen, 

dass der Boden nicht um seiner selbst willen geschützt werden soll, sondern dass der betriebs-

wirtschaftliche bzw. der anthropozentrische Nutzen aus bodenschützenden und bodenverbes-

sernden Maßnahmen maßgeblich ist. Auch dem Wortlaut des § 37 I S. 2 FlurbG ist zu entneh-

men, dass bodenschützende und bodenverbessernde Maßnahmen lediglich der Verbesserung 

der Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe, der Verminderung des Arbeitsaufwandes und der Er-

leichterung der Bewirtschaftung dienen sollen. Da eine nachhaltige land- und forstwirtschaftli-

che Bodennutzung regelmäßig mit Kosten, finanziellen Einbußen und mit dem Verzicht wirt-

schaftlicher Produktion verbunden sein kann, wird infrage gestellt, ob bedeutsame vorsorgende 

und nachhaltige bodenschützende und bodenverbessernde Maßnahmen in ausreichendem Maße 

vom § 37 FlurbG erfasst sind. Obgleich bodenschützende und bodenverbessernde Maßnahmen, 

die aus betriebswirtschaftlichen Gründen durchgeführt werden, positive Aspekte für den Boden 

und seine natürlichen Funktionen haben, sollte der Boden auch im Flurbereinigungsrecht in der 

Abwägung eine stärkere Gewichtung erhalten. Der agrarökonomisch ausgerichtete Boden-

schutz1048 sollte daher um den Faktor des ökologischen Bodenschutzes erweitert werden. Der 

Bodenschutz, insbesondere der Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, kann an den Begriff 

der allgemeinen Landeskultur gekoppelt werden (s. o.). Dementsprechend könnte § 37 I FlurbG 

wie folgt geändert werden: 

 

 
1045 Vgl. Sondermann/Hejma, in: Versteyl/Sondermann, BBodSchG, 2. Auflage, 2005, § 3 Rn. 46. 
1046 Vgl. Gottwald, Ökologische Neuausrichtung der Flurbereinigung in Niedersachsen, zfv 6/2017, S. 346. 
1047 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, S. 267. 
1048 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 263. 
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§ 37  

(1) Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der jeweiligen Landschaftsstruktur 

neu zu gestalten, wie es den gegeneinander abzuwägenden Interessen der Beteiligten 

sowie den Interessen der allgemeinen Landeskultur, insbesondere des Bodenschut-

zes und der Erhaltung seiner natürlichen Funktionen, und der Landentwicklung 

entspricht und wie es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Die Feldmark ist neu 

einzuteilen und zersplitterter oder unwirtschaftlich geformter Grundbesitz nach neu-

zeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammenzulegen und nach 

Lage, Form und Größe zweckmäßig zu gestalten. Wege, Straßen, Gewässer und an-

dere gemeinschaftliche Anlagen sind zu schaffen, bodenschützende sowie -verbes-

sernde und landschaftsgestaltende Maßnahmen vorzunehmen und alle sonstigen 

Maßnahmen zu treffen, durch welche die Grundlagen der Wirtschaftsbetriebe ver-

bessert, der Arbeitsaufwand vermindert, die Bewirtschaftung erleichtert und dem 

ökologischen Bodenschutz, insbesondere dem Schutz der natürlichen Boden-

funktionen, Rechnung getragen wird. 

 

Zudem wäre es denkbar, das FlurbG prinzipiell mit einem bodenschützenden Zweck auszustat-

ten. Dazu wäre eine Umformulierung des Begriffs der Flurbereinigung bzw. des § 1 FlurbG 

nötig. Dem Schutz der natürlichen Bodenfunktionen kann bereits in § 1 FlurbG eine größere 

Bedeutung als den anderen Aspekten der allgemeinen Landeskultur eingeräumt werden. Somit 

wären abwägungsrelevante Entscheidungen grundsätzlich dieser Bevorzugung unterworfen. So 

könnte § 1 folgende Änderung erfahren: 

 

§ 1 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forst-

wirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur, insbesondere dem 

Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, und der Landentwicklung kann ländlicher 

Grundbesitz durch Maßnahmen nach diesem Gesetz neugeordnet werden (Flurbereini-

gung). 

 

Mit einer Neuformulierung der §§ 1 und 37 I FlurbG würde der ökologisch ausgerichtete Bo-

denschutz dem agrarökonomisch ausgerichteten Bodenschutz gleichgestellt, womit Maßnah-

men zum vorsorgenden Bodenschutz eine stärkere Gewichtung in der Abwägung gewänne.  
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1.4 Vereinfachte Flurbereinigung, § 86 FlurbG 

Neben der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes gem. § 37 FlurbG ist die vereinfachte 

Flurbereinigung nach § 86 FlurbG für den Bodenschutz von Belang. Laut § 86 I Nr. 1 FlurbG 

kann ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, um Maßnahmen der 

Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, Maßnahmen des 

Umweltschutzes, der naturnahen Entwicklung von Gewässern, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu ermöglichen oder 

auszuführen. Zudem können vereinfachte Flurbereinigungsverfahren initiiert werden, um 

Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu beseitigen (vgl. § 86 I Nr. 2 FlurbG) oder Land-

nutzungskonflikte aufzulösen (vgl. § 86 I Nr. 3 FlurbG). Das vereinfachte Flurbereinigungs-

verfahren ist in der Praxis relevanter als das Regelflurverfahren (vgl. § 37 FlurbG), da der Ver-

zicht auf Beteiligungs- und Berücksichtigungspflichten ein schnelleres Verfahren ermög-

licht.1049 

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren ist ein Sonderfall des Flurbereinigungsverfahrens 

und soll Kloepfer zufolge  

 

„primär nicht der Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen [gem. § 37 FlurbG], son-

dern der Beseitigung aus Trassenführungen und ähnlichen Raum beanspruchenden 

Maßnahmen bzw. der Vorbereitung von städtebaulichen Maßnahmen, notwendigen 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes [dienen]. Flurbereinigungsmaßnahmen können so auch als 

Instrument des Umweltschutzes eingesetzt werden“1050.  

 

Naturschutz und Landschaftspflege sind in Fällen des § 86 FlurbG Planungsziel und nicht bloß 

abwägungserhebliche Belange. Als Teil des Agrarrechts sollte das Flurbereinigungsrecht den 

Boden als (Wirtschafts-)Grundlage auch in § 86 FlurbG stärker in den Fokus nehmen. Den 

Bodenschutz betreffende Maßnahmen sind zwar weitestgehend vom § 86 I Nr. 1- 3 FlurbG 

erfasst, dennoch könnte eine ausdrückliche Nennung des Bodenschutzes diesen im Flurberei-

nigungsrecht weiter festigen und so Substanzverlusten entgegenwirken. Somit könnte § 86 I 

FlurbG wie folgt neuformuliert werden: 

  

 

 
1049 Vgl. Kauch, in: Düsing/Marinez (Hrsg.), Agrarrecht, FlurbG, 2016, § 86, Rn. 1. 
1050 Kloepfer (Hrsg.), Umweltrecht, § 12, Rn. 675. 
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§ 86 

(1) Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren kann eingeleitet werden, um 

1. Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrarstrukturver-

besserung, der Siedlung, der Dorferneuerung, städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen 

des Umweltschutzes, der naturnahen Entwicklung von Gewässern, des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, insbesondere Maßnahmen zum 

Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens, oder der Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes zu ermöglichen oder auszuführen, 

2. Nachteile für die allgemeine Landeskultur, insbesondere für die natürlichen Bo-

denfunktionen, zu beseitigen, die durch die Herstellung, Änderung oder Beseitigung 

von Infrastrukturmaßnahmen oder durch ähnliche Maßnahmen entstanden sind, 

3. Landnutzungskonflikte, insbesondere zugunsten des Schutzes der natürlichen Bo-

denfunktionen, aufzulösen oder 

[…] 

 

2. Landwirtschaftsanpassungsgesetz 

Im Weiteren regelt § 3 I Nr. 7 BBodSchG, dass das BBodSchG keine Anwendung findet, wenn 

die Vorschriften des FlurbG über das Flurbereinigungsgebiet in Verbindung mit dem Landwirt-

schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) Einwirkungen auf den Boden normiert. Das LwAnpG 

dient gem. § 3 LwAnpG der Entwicklung einer vielfältig strukturierten Landwirtschaft und der 

Schaffung von Voraussetzungen für die Wiederherstellung leistungs- und wettbewerbsfähiger 

Landwirtschaftsbetriebe, um die in ihnen tätigen Menschen an der Einkommens- und Wohl-

standsentwicklung zu beteiligen. Das LwAnpG beinhaltet selbst keine Einwirkungen auf den 

Boden, verweist aber in § 63 II LwAnpG (Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhält-

nisse) auf die Normen des FlurbG, weshalb bei Einwirkungen auf den Boden die Vorschriften 

des FlurbG maßgeblich sind. 
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G. Bergbau 

 

I. Problemanalyse  

Gem. § 2 II Nr. 3a BBodSchG hat der Boden die Nutzungsfunktion als Rohstofflagerstätte. 

Obwohl der Gewinn von Bodenschätzen mit erheblichen Eingriffen in denselben verbunden ist 

und somit der Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen entgegensteht, soll mit § 2 II Nr. 3a 

BBodSchG der Bergbau damit trotzdem nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert 

werden1051. Zu den gravierenden Schädigungen im Bergbau zählen vor allem der Substanzver-

lust (auch in Form von Bodenzerstörungen)1052 sowie Schadstoffeinträge in Böden und Gewäs-

ser1053. Feldwisch zeigt anhand der Gebiete Freiberg, Goslar und Stolberg die bodenbezogenen 

Problematiken des Bergbaus auf: Die genannten Gebiete zeichnen sich durch flächenhaft durch 

hohe Schadstoffgehalte (z. B. Arsen, Cadmium, Blei) aus. Zudem resultieren Bodenbelastungen 

aus der flächenhaften Verbringung von Abfallprodukten, wie etwa Abraum, Schlacken und 

Aschen. Zu den weiteren Folgen zählen auch die schwermetallbelastete Ableitung von Abwäs-

sern in die Fließgewässer und die fluviatile Erosion.1054 

 

II.  Rechtliche Würdigung und rechtspolitischer Handlungsbedarf 

 

1. Grundlagen 

Gem. § 3 I Nr. 10 BBodSchG findet das BBodSchG keine Anwendung, soweit Vorschriften 

des Bundesberggesetzes (BBergG) über die Errichtung, Führung oder Einstellung eines Be-

triebs Einwirkungen auf den Boden regeln. Da die Gewinnung von Bodenschätzen zwangsläu-

fig mit Eingriffen in den Boden verbunden ist, bestimmt sich die Zulassung entsprechender 

Eingriffe nach dem BBergG.1055  

Mit der 1990 erfolgten Aufnahme des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und 

Boden in den Gesetzeszweck des Bundesberggesetzes (vgl. § 1 Nr. 1 BbergG), erhielt der Bo-

denschutz eine besondere Rolle im Bergrecht. Die Zweckbestimmung des BBergG, den Berg-

bau zur Sicherung der Rohstoffversorgung zu ordnen und zu fördern (vgl. § 1 Nr. 1 BBergG), 

 
1051 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 2, Rn. 9. 
1052 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 308. 
1053 S. Vgl. Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Bodenzustandsbericht Baar, 2005, S. 68. 
1054 Vgl. Feldwisch, in: Feldwisch et al. (Hrsg.), Gebietsbezogener Bodenschutz, 2003, S. 122 f. 
1055 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3, Rn. 18.  
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wurde somit unter den Vorbehalt des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Bo-

den gestellt.1056 Zudem wurde durch den neuen Gesetzeszweck eine Minimierung der Flächen-

inanspruchnahme angestrebt.1057 Konkrete Anforderungen an den Bodenschutz enthält das 

BBergG jedoch nicht.1058 

Trotz der hervorgehobenen Stellung des Bodenschutzes steht dieser, wie auch der Umwelt-

schutz im Allgemeinen, nicht im Fokus des BBergG.1059 Obgleich konkrete Anforderungen 

zum Schutz des Bodens fehlen, ist der Bodenschutz jedoch bei der Anwendung von Einzelbe-

stimmungen des BBergG zu beachten.1060 Als Auslegungsregel ist § 1 BBergG insbesondere in 

den Fällen von Interessenabwägungen (z. B. §§ 11 Nr. 10 und 48 II BBergG) relevant.1061 

Grundsätzlich gilt das BBergG gem. § 2 I Nr. 1 BBergG für das Aufsuchen (§ 4 I BBergG), 

Gewinnen (§ 4 II BBergG) und Aufbereiten (§ 4 III BBergG) von bergfreien (§ 3 III BBergG) 

und grundeigenen (§ 3 IV BBergG) Bodenschätzen. Unter Bodenschätze i. S. v. § 3 I BBergG 

fallen mit Ausnahme von Wasser alle mineralischen Rohstoffe in festem oder flüssigem Zu-

stand. Außerdem zählen dazu auch Gase, die in natürlichen Ablagerungen oder Ansammlungen 

(Lagerstätten) in oder auf der Erde, auf dem oder im Meeresgrund oder im Meerwasser vor-

kommen. Gem. § 3 II BBergG stehen grundeigene Bodenschätze im Eigentum des Grundei-

gentümers. Auf bergfreie Bodenschätze (vgl. § 3 III BbergG) erstreckt sich dieses Eigentum an 

einem Grundstück nicht. 

 

2. Bergbauberechtigungen 

Wer bergfreie Bodenschätze aufsuchen will, bedarf gem. § 6 BBergG der Erlaubnis (§ 7 

BBergG), wer bergfreie Bodenschätze gewinnen will, der Bewilligung (§ 8 BBergG) oder des 

Bergwerkseigentums (§ 9 BBergG). Gröhn zufolge steht der Behörde bei der Erteilung der 

Erlaubnis, der Bewilligung und des Bergwerkeigentums kein Ermessensspielraum zu, da es 

sich hierbei um eine gebundene Entscheidung handelt. Bergbauberechtigungen sind grundsätz-

lich zu erteilen, wenn keiner der in den §§ 11- 13 genannten Versagungsgründe vorliegt. Den 

Bodenschutz betreffend, ist lediglich der Versagungsgrund eines überwiegend öffentlichen In-

teresses relevant (vgl. § 11 Nr. 10, § 12 I S. 1 BBergG).1062  

 
1056 Vgl. Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), Abgrenzung zwischen Bundes-

Bodenschutzgesetz und Bundesberggesetz, 2000, S. 2.  
1057 Vgl. Von Hammerstein, in: Boldt et al. (Hrsg.), BBergG, 2. Auflage 2015, § 1 Rn. 9. 
1058 Vgl. Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), Abgrenzung zwischen Bundes-

Bodenschutzgesetz und Bundesberggesetz, 2000, S. 2. 
1059 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 308. 
1060 Vgl. Von Hammerstein, in: Boldt et al. (Hrsg.), BBergG, 2. Auflage 2015, § 1 Rn. 1. 
1061 Weller/Kullmann, in: Kullmann (Hrsg.), BBergG, § 1 Rn. 1. 
1062 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 303. 
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Der vorsorgende und nachhaltige Bodenschutz ist durch Bergbauberechtigungen steuerbar. So-

mit ist es erforderlich, den Bodenschutz explizit als Versagungsgrund aufzunehmen. Denkbar 

wäre eine Erweiterung des § 11 Nr. 10 BbergG: 

 

 

§ 11 Versagung der Erlaubnis 

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

[…] 

10. überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere solche des vorsorgenden Bo-

denschutzes, die Aufsuchung im gesamten zuzuteilenden Feld ausschließen.  

 

Eine derartige Formulierung würde den Bodenschutz in der Abwägung in den Vordergrund 

rücken. Alternativ kann der Bodenschutz auch in einem separaten Unterpunkt aufgenommen 

werden. So könnte beispielsweise § 11 BBergG um eine Nummer 11 erweitert werden:  

 

§ 11 Versagung der Erlaubnis 

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

[…] 

11. Belange des vorsorgenden Bodenschutzes, insbesondere die Beeinträchtigung 

der ökologischen Funktionen des Bodens, dem Vorhaben erheblich entgegenste-

hen.  

 

Eine Erweiterung des § 11 BBergG würde nicht nur dem Umstand Rechnung tragen, dass der 

Boden durch bergbauliche Vorhaben zwangsläufig schädlichen Bodenveränderungen unterlie-

gen kann1063, sondern auch dem im Gesetzeszweck besonders hervorgehobenen sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund und Boden entsprechen. Die Festlegung einer Erheblichkeits-

schwelle obliegt dem Gesetzgeber. Diese muss jedoch flexibel genug sein, um regionale Un-

terschiede und Gefährdungspotentiale berücksichtigen zu können.  

 

3. Betriebsplan gem. § 55 I BBergG und Auffangtatbestand des § 48 II BBergG 

Die rechtliche Voraussetzung für Bergbauvorhaben stellt die Zulassung von Betriebsplänen 

gem. § 55 BbergG dar. Die Betriebsplanzulassung ist materiell nur unter den Voraussetzungen 

des § 55 I BBergG (Betriebspläne gem. § 52, d. h. Haupt-, Rahmen- und Sonderbetriebspläne) 

 
1063 Vgl. Erbguth/Schubert, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3, Rn. 18. 
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und im Fall von Abschlussbetriebsplänen unter den Voraussetzungen des § 55 II BBergG zu 

erteilen.1064 

Für den vorsorgenden Bodenschutz sind vor allem die Regelung des § 55 I Nr. 3 und 9 BBergG 

relevant. Gem. § 55 I Nr. 3 BBergG ist die Zulassung eines Betriebsplanes i. S. d. § 52 BBergG 

zu erteilen, wenn die erforderliche Vorsorge gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und zum 

Schutz von Sachgütern, Beschäftigter und Dritter in Betrieb getroffen ist. Der vorsorgende Bo-

denschutz ist an dieser Stelle nur mittelbar über die Schutzgüter des § 55 I Nr. 3 BBergG zu 

erreichen, wenn z. B. Gesundheitsgefahren Beschäftigter oder Dritter durch stark kontaminierte 

Böden drohen.1065 Zudem lassen sich schädliche Einwirkungen auf den Boden außerhalb des 

Betriebes mithilfe des Vorsorgegrundsatzes des § 55 I Nr. 3 BBergG nicht ausschließen.1066 Ein 

effektiver und vorsorgender Bodenschutz ist daher nicht durch § 55 I Nr. 3 BBergG zu errei-

chen. 

Im Weiteren ist der Schutz vor gemeinschädlichen Einwirkungen in § 55 I Nr. 9 BBergG nor-

miert. Danach sind Betriebspläne i. S. d. § 52 BBergG zu erteilen, wenn gemeinschädliche 

Einwirkungen der Aufsuchung oder Gewinnung nicht zu erwarten sind. Der Begriff der ge-

meinschädlichen Einwirkung setzt dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zufolge voraus,  

 

„dass der Betrieb eine ganz erhebliche Gefahrenschwelle überschreitet; es muss ein 

Schaden in solchem Umfang drohen, dass er sich auf das Allgemeinwohl auswirkt.“1067  

 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Bodenverunreinigung im engen Zusammenhang mit 

einer Beeinträchtigung des Grundwassers bzw. der öffentlichen Wasserversorgung steht.1068 

Das Erfordernis eines gemeinschädlichen Ausmaßes schließt jedoch den vorsorgenden Boden-

schutz aus, da keine Risiken berücksichtigt werden. Vielmehr wird die Überschreitung einer 

erheblichen Gefahrenschwelle vorausgesetzt. Daher liegt § 55 I Nr. 9 BBergG im Bereich der 

Gefahrenabwehr.1069 

Da der vorsorgende Bodenschutz nur in unzureichendem Maß vom § 55 I BBergG erfasst ist, 

kann § 48 II S. 1 BBergG als Auffangtatbestand herangezogen werden.1070 Danach kann, unbe-

schadet anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, die für die Zulassung von Betriebsplänen 

 
1064 Vgl. Müggenborg, Abgrenzungsfragen zwischen Bodenschutz- und Bergrecht, NvWZ 2012, S. 660. 
1065 Vgl. Müggenborg, Abgrenzungsfragen zwischen Bodenschutz- und Bergrecht, NvWZ 2012, S. 660. 
1066 Vgl. BVerwG, Urteil v. 14.04.2005 – 7 C 26/03, Rn. 19 – zitiert nach Juris. 
1067 BVerwG, Urteil v. 14.04.2005 – 7 C 26/03, Rn. 19 – zitiert nach Juris. 
1068 Vgl. Müggenborg, Abgrenzungsfragen zwischen Bodenschutz- und Bergrecht, NvWZ 2012, S. 661. 
1069 Vgl. zu diesem Absatz: BVerwG Urt. v. 14.04.2005 – 7C 26.03, Rn. 19 – zitiert nach Juris. 
1070 Vgl. Giesberts/Reinhardt, in: Erbguth/ Schubert (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, BBodSchG, 59. Edition 2021, 

§ 3 Rn. 18. 
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zuständige Behörde eine Aufsuchung oder eine Gewinnung beschränken oder untersagen, so-

weit ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Bund/Länderarbeitsgemein-

schaft Bodenschutz (LABO) führt dazu aus:  

 

„Die § 48 Abs. 2 BBergG zugedachte „Auffangfunktion“ ist so zu verstehen, dass der 

Begriff des „öffentlichen Interesses“ keine Belange umfasst, die bereits zu den in § 55 

Abs. 1 BBergG enumerativ aufgeführten Zulässigkeitsvoraussetzungen gehören. Soweit 

umweltbezogene Regelungen nicht unter die unbestimmten Rechtsbegriffe des § 55 

BBergG zu subsumieren sind, können sie im Rahmen der Abwägung nach § 48 Abs. 2 

Satz 1 BBergG als „überwiegend öffentliche Interessen“ ein bergbauliches Vorhaben 

beschränken oder der Zulassung entgegenstehen.“1071 

 

Damit ist § 48 II S. 1 BBergG die Grundlage für eine gesetzgeberische Abwägungsdirektive1072, 

in der bodenschutzrechtliche Belange (als öffentliches Interesse) bei der Zulassung von Be-

triebsplänen beachtet werden müssen.  

Die Defizite der Regelungen zum vorsorgenden Bodenschutz in § 55 I BBergG sind jedoch 

auch nicht über den Auffangtatbestand des § 48 II S. 1 BBergG zu beheben. Zwar normiert § 

52 II a S. 3 BbergG, dass Anforderungen eines vorsorgenden Umweltschutzes öffentliche Inte-

ressen i. S. d. § 48 II BBergG sind. Jedoch spielt der Bodenschutz auch in den Fällen, in denen 

die für die Zulassung von Betriebsplänen zuständige Behörde eine Aufsuchung oder Gewin-

nung aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses beschränken oder untersagen 

kann, eine untergeordnete Rolle. Grund dafür ist, dass der Bodenschutz auch an dieser Stelle 

lediglich zu den öffentlichen Interessen zählt und in Abwägungsentscheidungen stets hinter an-

deren Interessen zurücktreten kann. 

Gegenwärtig stellen die Regelungen des § 55 I BBergG und § 44 II S. 1 BBergG keine geeig-

neten Rechtsinstrumente für den vorsorgenden Bodenschutz zur Verfügung. Somit ist es unab-

dingbar, dass bodenschützende Vorsorgeregelungen für die Zulassung von Betriebsplänen etab-

liert werden, die auch außerhalb des Betriebs von Bergbauunternehmen ihre Wirkung entfalten. 

So könnte § 55 I BBergG nach Nr. 9 um eine eingeschobene Nr. 10 erweitert werden: 

 

 

 
1071 Beschluss der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), Abgrenzung zwischen Bundes-Boden-

schutzgesetz und Bundesberggesetz, 2000, S. 4. 
1072 Vgl. Kühne, in: Boldt et al. (Hrsg.), BBergG, 2. Auflage 2015, § 48 Rn. 28. 



 

277 

 

§ 55 Zulassung des Betriebsplanes 

Die Zulassung eines Betriebsplanes im Sinne des § 52 BBergG ist zu erteilen, wenn 

[…] 

10. die erforderliche Vorsorge gegen Gefahren und Risiken für den Boden, insbe-

sondere seiner ökologischen Funktionen, und Gewässer nach den Umständen des 

gebotenen Ausmaßes getroffen ist. Die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen sol-

len sich auch auf Böden und Gewässer, welche sich außerhalb des Betriebs des 

Bergbauunternehmens befinden, beziehen.  

 

Eine solche Regelung kann an die technische Möglichkeit und die wirtschaftliche Zumutbarkeit 

geknüpft werden und erfordert eine umfassende Prüfung bodenrelevanter Aspekte bei der Zu-

lassung von Betriebsplänen. Jedoch muss bedacht werden, dass ein strikter vorsorgender Bo-

denschutz die Zulassung eines Betriebsplanes gem. § 55 BBergG gänzlich ausschließen würde. 

Ziel kann es daher nur sein, Bodenschutz in den abwägungsrelevanten Entscheidungen stärker 

in den Fokus zu rücken, obgleich dies eine Reduzierung des Rohstoffabbaus nach sich ziehen 

würde. Danach wären Zulassungen zu versagen, wenn besondere bodenrelevante Aspekte (z. 

B. bei wertvollen oder schützenswerten Böden) überwiegen. Schon ein teilweiser Verzicht auf 

den Rohstoffabbau kann somit erhebliche positive Auswirkungen auf den vorsorgenden Bo-

denschutz haben. Ein entsprechender Verzicht wäre darüber hinaus nicht nur für den Boden-

schutz relevant, sondern auch für die Versorgungssicherheit (mit Rohstoffen) zukünftiger Ge-

nerationen. 
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5. Teil: 

Zusammenfassung und Fazit 

 

A. Zusammenfassung der rechtlichen Auseinandersetzung 

 

Die kritische Auseinandersetzung mit dem geltenden Umwelt- und Agrarrecht hat aufgezeigt, 

dass in den unterschiedlichen bodenrelevanten Sektoren erhebliche Regelungsdefizite hinsicht-

lich des vorsorgenden Bodenschutzes vorherrschen.  

Im landwirtschaftlichen Sektor besteht das Hauptproblem derzeit in der rechtlichen Ausgestal-

tung der guten fachlichen Praxis. Zur Erinnerung: Die gute fachliche Praxis bezeichnet das 

ökologische und sicherheitstechnische Schutzniveau (bzw. Mindestumweltstandards), das 

Landwirtinnen und Landwirte bei ihrer Landnutzung einzuhalten haben1073 und stellt allgemein 

anerkannte Bewirtschaftungstechniken dar, welche von sach- und fachkundigen Landwirtinnen 

und Landwirten angewendet werden sollen.1074 Dass die Regelungen zur guten fachlichen Pra-

xis über mehrere Gesetze (insbesondere BBodSchG, BNatSchG, DüngG) verteilt sind und die 

entsprechenden Regelungen nur einen grundsatzartigen Charakter aufweisen, führt in der Praxis 

zu erheblichen Anwendungs- und Durchsetzungsschwierigkeiten. Zudem besteht kein einheit-

licher Schutzstandard für den Boden. Die gute fachliche Praxis ist somit im Ergebnis nicht ge-

eignet, den zahlreichen bodenrelevanten Problemen in der Landwirtschaft (insbesondere Ero-

sion, Belastungen durch Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel, Humusschwund, Rückgang der 

Artenvielfalt, Klimawandel und Bodenverdichtungen) zu begegnen. Die Handlungsempfehlun-

gen für den landwirtschaftlichen Sektor beziehen sich im Wesentlichen auf die Schaffung von 

Anordnungs-, Durchsetzungs- und Konkretisierungsbefugnissen zugunsten des vorsorgenden 

Bodenschutzes sowie konkreten Vorschlägen zur Änderung bzw. Ergänzung des Wortlautes 

des § 17 II BBodSchG und der BBodSchV. Um der Rechtszersplitterung im Umweltrecht ein 

Ende zu setzen, wird die Harmonisierung und Zentralisierung der Regelungen der guten fach-

lichen Praxis, z. B. im § 17 BBodSchG, vorgeschlagen. Die weiteren Regelungsmaterien sollen 

somit künftig auf das BBodSchG verweisen, um einen einheitlichen vorsorgenden Bodenschutz 

 
1073 Vgl. LABO, Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaftlichen Bodennutzung, 83. Sit-

zung der LABO, 2014, S. 2. 
1074 Vgl. Möckel, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, ZUR 2014, S. 14. 
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in der landwirtschaftlichen Bodennutzung zu gewährleisten. Natürlich ist dann die gute fachli-

che Praxis in der BBodSchV umfassend zu konkretisieren, um § 17 BBodSchG nicht auszu-

höhlen. Im Weiteren fehlt es an einem Instrument zur Ermittlung der Bodenverhältnisse und 

der Entwicklung standortbezogener Schutzanforderungen, mit deren Ergebnissen die Konkre-

tisierung und Umsetzung der guten fachlichen Praxis gewährleistet wird.1075 Die Etablierung 

bundeseinheitlicher Standards zur Ermittlung und Auswertung bodenbezogener Daten sollte 

bei der Entwicklung eines entsprechenden Instruments im Vordergrund stehen.  

Neben der Frage, wie bewirtschaftet werden soll (gute fachliche Praxis), steht auch die Forde-

rung nach der grundsätzlichen Reduzierung der Bewirtschaftungsintensität im Fokus der Hand-

lungsempfehlungen für den landwirtschaftlichen Sektor. Dies betrifft z. B. Obergrenzen für 

Stickstoffüberschüsse, den Viehbesatz je Hektar und den Anbau von Zwischenfrüchten.1076 

Darüber hinaus wird gefordert, einen Instrumentenmix zu entwickeln, der die ordnungsrechtli-

chen Regelungen um ökonomische Instrumente, Fördermöglichkeiten und verpflichtende Be-

ratungen erweitert. Zwang durch ordnungsrechtliche Ge- und Verbote soll im landwirtschaftli-

chen Sektor nicht das Maß aller Dinge sein. Landwirtinnen und Landwirte benötigen nicht nur 

finanzielle, sondern auch fachliche Unterstützungen, um die vorgeschlagenen Regelungen in 

der Praxis zu erfüllen. Vorsorgender Bodenschutz ist eine gemeinschaftliche Leistung, welche 

entsprechend honoriert werden sollte. Dies gilt ganz besonders für die Umstellung auf eine 

ökologische Betriebsweise. Letztlich sollte das Prinzip „öffentliches Geld nur für öffentliche 

Leistungen“ auf den vorsorgenden Bodenschutz (bzw. Umweltschutz) übertragen werden. Sub-

ventionen für boden- und umweltschädliche Verhaltensweisen sollten somit prinzipiell abge-

schafft werden.  

Der Sektor Siedlungs- und Straßenbau befasst sich mit der Versiegelung und der übermäßigen 

Inanspruchnahme von Flächen. Die erörterten Möglichkeiten zur Integrierung des vorsorgen-

den Bodenschutzes in das Bau-, Raumordnungs-, Kreislaufwirtschafts- und das Umweltver-

träglichkeitsprüfungsrecht zeigen ein einheitliches Bild auf: Der Bodenschutz spielt lediglich 

im Rahmen der Abwägung zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen eine 

Rolle. Auch die Bodenschutzklausel des § 1 a II BauGB ändert an diesem Umstand wenig. 

Somit kann der vorsorgende Bodenschutz hinter andere Interessen gestellt werden. Dies ist 

zwar in erster Linie negativ zu verstehen, jedoch muss an dieser Stelle relativiert werden: Ein 

gesellschaftlicher Wandel ist nur dann möglich, wenn ökologische, ökonomische und soziale 

 
1075 Vgl. Reese, Klimaanpassung im Raumplanungsrecht, ZUR 2015, S. 22. 
1076 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

Texte 42/2014, S. 384. 
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Interessen miteinander in Einklang gebracht werden und auf diese Weise Kompromisse ge-

schlossen werden. Diese Kompromisse können und sollten unter Umständen zulasten des vor-

sorgenden Bodenschutzes gehen, da ein strikt eingehaltener vorsorgender Bodenschutz zu ei-

nem gesellschaftlichen Stillstand führt. So würden beispielsweise Straßen nicht gebaut, Bau-

projekte nicht realisiert und die hohe Nachfrage nach bestehenden Wohnungen würde ein sozi-

ales Ungleichgewicht mit sich bringen. Kompromisse würden im Sektor Siedlungs- und Stra-

ßenbau daher der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit bzw. Gerechtigkeit Genüge tun 

und äußern sich nicht per se negativ. Ziel sollte es jedoch sein, in der Realisierung von Baupro-

jekten den vorsorgenden Bodenschutz bei der Wahl des Standorts umfassend zu berücksichti-

gen. Zusammenfassend lautet die Devise: Stärkung der Innenentwicklung im Bauplanungs- und 

Raumordnungsrecht. Flächen im Innenbereich sollten zwingend vor der Inanspruchnahme von 

Flächen im Außenbereich aktiviert werden. Besonders wertvolle und schützenswerte Böden (z. 

B. Moore, Grünland- und Ackerflächen) sollten keinesfalls für den Siedlungs- und Straßenbau 

in Anspruch genommen werden. Ein klares Verbot ist an dieser Stelle notwendig. In einem 

solchen Fall darf der vorsorgende Bodenschutz nicht hinter anderen Interessen zurücktreten. 

Entsprechende Flächen sind für den Naturhaushalt unentbehrlich und weisen auch für den Men-

schen einen erheblichen Nutzen (insbesondere Klimaschutz) auf. Die Stärkung der Innenent-

wicklung durch ordnungsrechtliche Ge- und Verbote ist letztlich durch ökonomische Instru-

mente zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und zur Verringerung von Versiegelun-

gen zu flankieren. Oberste Priorität hat die Einführung von Flächenzertifikaten zur Kontingen-

tierung der beplanbaren Fläche an ein System handelbaren Flächenausweisungsrechte.1077 Da-

mit einhergehen sollte auch die Entwicklung eines eigenen Flächenzertifikatehandelsgesetz 

nach dem Vorbild des Treibhausgasemissionshandelsgesetz.1078 Zudem sind steuerliche Maß-

nahmen, staatliche Förderungen und Abgaben hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur Reduzierung 

des Flächenverbrauchs zu prüfen und anzupassen.  

Der Sektor Industrie befasst sich mit Schadstoffeinwirkungen durch den Betrieb von industri-

ellen Anlagen und den Eintrag von Schadstoffen über den Luftpfad in die Böden. Entspre-

chende Schadstoffe wirken auf die Bodenlebewesen und natürliche Bodenfunktionen ein und 

können so Stoffflüsse verändern und angrenzende Ökosysteme belasten.1079 Die Betreiber-

pflichten beziehen sich auf Vorsorgegrenzwerte, die jedoch dem vorsorgenden Bodenschutz 

 
1077 Vgl. SRU, Umweltgutachten 2016, Tz. 314, S. 272. 
1078 Vgl. Köck et al.: Mengensteuerung der baulichen Flächenneuinanspruchnahme – Zur Notwendigkeit eines 

Flächenzertifikatehandelsgesetzes, ZUR 2018, S. 71. 
1079 Vgl. Bayrisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Luftschadstoffe – Wirkung in Ökosystemen, 2015, S. 2. 
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nicht hinreichend Rechnung tragen. Außerdem bemessen sich diese Pflichten nur an Immissi-

onen des jeweiligen Betriebs – der Ferntransport von Schadstoffen findet keine Berücksichti-

gung, da ein Verursacher in den meisten Fällen nicht ausfindig zu machen ist. So müssen die 

einzuhaltenden Grenzwerte für Betreiber deutlich herabgesenkt werden, um den Ferntransport 

pauschal „miteinzurechnen“. Auch müssen die bestehenden Grenzwerte für Schwefel- und 

Stickstoffverbindungen korrigiert in die BBodSchV aufgenommen werden1080, um Böden vor 

Versauerung und Eutrophierung zu schützen.1081 Darüber hinaus sollte die bisherige Regelungs-

lücke der Nichtberücksichtigung von landwirtschaftlichen Grundstücken, von denen Emissio-

nen ausgehen, geschlossen werden, indem diese als Anlagen i. S. d. Immissionsschutzrechts 

anerkannt werden.1082 Letztlich ist auch im Sektor Industrie das Ordnungsrecht mit ökonomi-

schen Instrumenten, wie z. B. einer Stickstoffsteuer, verpflichtenden Beratungen und Förder-

möglichkeiten für die Herabsetzung von Schadstoffemissionen im Betrieb, zu flankieren.  

Im Sektor Forstwirtschaft findet der Boden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

des Waldes und im Bereich des (Boden-)Schutzwaldes Beachtung. Die Begrifflichkeit ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung ist allerdings, wie auch die gute fachliche Praxis, nicht exakt 

definiert. Im Vergleich zur guten fachlichen Praxis besteht jedoch gem. § 11 I S. 1 BWaldG die 

Möglichkeit, dass die Länder die ordnungsgemäße Forstwirtschaft genauer definieren. Ein 

Blick auf die Landeswaldgesetze zeigt jedoch, dass im Hinblick auf den vorsorgenden Boden-

schutz keine einheitlichen Schutzstandards existieren und die entsprechenden Konkretisierun-

gen größtenteils grundsatzhaften Charakter aufweisen. Konkrete Anforderungen sind somit 

nicht gegeben. Ebenso stellt auch ein Verstoß gegen die ordnungsgemäße Forstwirtschaft keine 

Ordnungswidrigkeit dar, weshalb Maßnahmen zur Vorsorge nicht wirksam umgesetzt werden 

können.1083 Ein gleiches Bild ergibt sich in Bezug auf die landesrechtlichen Regelungen zum 

(Boden-)Schutzwald. Gefordert wird daher eine Harmonisierung und Zentralisierung der beste-

henden landesrechtlichen Regelungen hinsichtlich einer Konkretisierung der ordnungsgemäßen 

Forstwirtschaft und der Möglichkeit zur Ausweisung eines Schutzwaldes zum vorsorgenden 

Bodenschutz im BWaldG. Zudem ist das Gebot der Wiederaufforstung rechtlich durchset-

 
1080 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 317. 
1081 Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängendes Umwelt-

problem – Sondergutachten, Berlin 2015, Tz. 342. 
1082 Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/Institut für ländliche Strukturforschung, in: Um-

weltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 

UBA Texte 42/2014, S. 371. 
1083 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte /2016, S. 293. 
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zungsfähig auszugestalten, um Erosionsproblematiken zu begegnen und die organischen Bo-

densubstanz zu erhalten.1084 Letztlich ergeben sich in der Forstwirtschaft Überschneidungen 

von Bodenproblematiken mit denen der Landwirtschaft, worunter insbesondere Verdichtungen 

und Stickstoffeinträge zählen. 

Im Sektor Flurbereinigung kann der vorsorgende Bodenschutz in der Verbesserung der allge-

meinen Landeskultur (vgl. § 1 Alt. 2 FlurbG) im Flurbereinigungsverfahren Beachtung finden. 

(Teil-)Gegenstand eines Flurbereinigungsverfahrens kann deshalb der vorsorgende Boden-

schutz, z. B. in Form des Erosionsschutzes, sein. Die ökologische Aufwertung eines Flurgebiets 

verfolgt in der Regel betriebswirtschaftliche Ziele und somit eine anthropozentrische Zweck-

mäßigkeit (vgl. § 37 I S. 2 FlurbG). Besser ist es jedoch, den agrarökonomisch ausgerichteten 

Bodenschutz1085 um den Faktor des ökologischen Bodenschutzes zu erweitern und den vorsor-

genden Bodenschutz an den Begriff der allgemeinen Landeskultur im Gesetzeszweck sowie 

den Regelungen zu den Flurbereinigungsverfahren (vgl. §§ 37, 86 FlurbG) zu koppeln. Da der 

vorsorgende Bodenschutz ausschließlich im Bereich der Abwägung Beachtung findet, muss 

auch an dieser Stelle relativiert werden: Der Bodenschutz steht auf gleicher Ebene mit den wei-

teren ökologischen Interessen sowie den ökonomischen und sozialen Interessen. Die Aufnahme 

des vorsorgenden Bodenschutzes in den Gesetzeszweck des FlurbG würde diesen in der Abwä-

gung zwar stärken, kann und soll jedoch keinen generellen Vorrang begründen.  

Der Sektor Bergbau befasst sich mit dem vorsorgenden Bodenschutz in der Hinsicht, dass bei 

der Aufsuchung und der Gewinnung von Bodenschätzen sparsam und schonend mit Grund und 

Boden umgegangen werden soll. Eine strenge Auslegung würde bergbauliche Aktivitäten je-

doch generell verbieten, da diese zwangsläufig mit erheblichen Eingriffen in den Boden bzw. 

das Bodengefüge verbunden sind und den natürlichen Bodenfunktionen entgegenstehen. Im 

Sektor Bergbau ist der vorsorgende Bodenschutz damit auch eine Abwägungssache. So kann 

dieser beispielsweise gewährleistet werden, indem § 11 BBergG bezüglich der Versagung einer 

Erlaubnis aus Gründen des vorsorgenden Bodenschutzes konkretisiert wird. Dabei gilt es zu 

beachten, dass man dem vorsorgenden Bodenschutz keinen absoluten Vorrang eingeräumt. Ab-

gesehen davon können bodenschutzrelevante Aspekte an die Zulassung des Betriebsplanes 

gem. § 55 BBergG geknüpft werden, wobei jedoch ein strikter vorsorgender Bodenschutz der 

Zulassung eines Betriebsplanes entgegenstünde. So muss auch an dieser Stelle eine Balance 

 
1084 Vgl. Möckel, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf für die Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung rechtlicher Instrumente, UBA Texte /2016, S. 293. 
1085 Vgl. Gröhn, Bodenschutzrecht – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, 2014, S. 263. 
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zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen gefunden werden. Letzten En-

des sollte der vorsorgende Bodenschutz in Gebieten mit besonders fruchtbaren, wertvollen oder 

anderweitig schützenswerten Böden aufgrund seiner ökologischen Wertigkeit grundsätzlich ei-

nen Vorrang genießen. Eine entsprechende Konkretisierung der §§ 11 und 55 BBergG würden 

diesem Ziel Rechnung tragen. Die gänzliche Einstellung bergbaulicher Tätigkeiten kann und 

soll durch die entsprechenden Regelungen nicht erzwungen werden. 
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B. Fazit 

In welche Richtung sich die rechtliche Ausgestaltung des vorsorgenden Bodenschutzes künftig 

bewegen könnte hängt im Wesentlichen von politischen und gesellschaftlichen Zielvorstellun-

gen und einer entsprechenden Gesetzgebung ab. Auf politischer Ebene gewinnt der vorsorgende 

Bodenschutz zwar zunehmend an Bedeutung, jedoch ist die Verbindlichkeit politischer Zielset-

zungen meist nicht gegeben. Internationale Bestrebungen der Vereinten Nationen wie z. B. die 

Klimarahmenkonvention, die Biodiversitätskonvention und die Agenda 2030 bilden regelmä-

ßig die Grundlage für die nationale politische Ausrichtung und Gesetzgebung. Da die interna-

tionalen Erklärungen völkerrechtlich nicht verbindlich und eher durch unbestimmte Grundsätze 

gekennzeichnet sind, obliegt es den jeweiligen Mitgliedstaaten, die Zielsetzungen im Blick auf 

den vorsorgenden Bodenschutz politisch zu verankern und rechtlich festzulegen.1086 Auf euro-

parechtlicher Ebene ist der Bodenschutz politisch wie rechtlich unterrepräsentiert. Obwohl die 

Verhandlungen über eine Bodenrahmenrichtlinie bereits im Jahr 2014 gescheitert sind, stellt 

sich die Frage, warum diese bis dato nicht weiterentwickelt und erneut verhandelt wurde. So ist 

der Boden derzeit lediglich als Nebenfolge der Durchsetzung weiterer Umweltregelungen ge-

schützt. Ein derartiger Zustand ist in Bezug auf die stark voranschreitenden Bodenverluste und 

Bodenbelastungen nicht mehr tragfähig. Auch auf nationaler Ebene sind die Umsetzungen der 

Zielsetzungen internationaler Bestrebungen bloße politische Handlungsmaxime. Ferner ist der 

(vorsorgende) Bodenschutz derzeit weitgehend ein nationalrechtliches Thema, das lediglich auf 

die territorialen und geografischen Grenzen beschränkt ist.1087 Dazu führt Markus zutreffend 

aus:  

 

„Erschwerend kommt hinzu, dass Bemühungen um den Abschluss internationaler Bo-

denschutzabkommen zwei Kernbereiche nationaler Souveränität berühren: zum einen 

die Eigentumsordnung (Grund und Boden) von Staaten, zum anderen die Planung und 

Sicherung agrarischer Nahrungsversorgung (food security/food sovereignty). Beide 

Themenkreise sind durch eine komplexe innerstaatliche Interessenlage gekennzeichnet. 

Die Betroffenheit der nationalen Souveränität sowie die komplexe Interessenlage er-

schweren die Schaffung eines internationalen Regimes erheblich.“1088 

 

 
1086 Vgl. Willand et al., in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA Texte 

13/2005, S. 16 f. 
1087 Vgl. Markus, Verbindlicher internationaler Bodenschutz im Rahmen der Alpenkonvention, ZUR 2015, S. 218. 
1088 Ebd. 
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Begründen ließe sich die Schaffung eines rechtlich verbindlichen Rahmens zugunsten des vor-

sorgenden Bodenschutzes aus vielen Perspektiven. Ob dabei eine Bündelung aller bodenschüt-

zenden Normen in einem Gesetz oder gar in einem integrativ wirkenden Umweltgesetzbuch1089 

sinnvoll erscheint ist jedoch allein aus der Sicht der Umsetzung fraglich. Vielmehr sollten die 

bestehenden Regelungen harmonisiert werden und lediglich einzelne Bereiche (wie etwa die 

gute fachliche Praxis) in einem Gesetz gebündelt werden.  

 

• Schon die Regenerationsfähigkeit des Bodens gibt genügend Anlass, den vorsorgenden 

Bodenschutz zu stärken. Rehbinder betont dazu:  

 

„Wegen der überaus langen Zeitdauer der Erneuerung von Böden stellt der Boden eine 

natürliche Ressource dar, die den nicht erneuerbaren Ressourcen ähnelt.“1090 

 

Geht man also davon aus, dass der Boden eine (annähernd) endliche Ressource darstellt, 

zeigt sich dessen Schutzpotential in vollem Maße. Überbeanspruchungen und Ausbeu-

tungen ließen sich vor diesem Hintergrund nicht rechtfertigen. Freilich stehen dem vor-

sorgenden Bodenschutz zahlreiche ökonomische, ökologische und soziale Interessen 

gegenüber, die für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung unabdingbar sind. 

Gegenwärtig wird der Boden jedoch nur hinsichtlich des Nutzens für den Menschen, 

insbesondere seiner Nutzungsfunktionen i. S. d. § 2 II Nr. 3 BBodSchG, wahrgenommen 

und der Schutz um seiner selbst willen außen vor gelassen. Eine Ausrichtung des Bo-

denschutzes auf rein anthropozentrische Bedürfnisse scheint wenig sinnvoll, da die Na-

tur ein Privileg darstellt, welches nicht als selbstverständlich hingenommen werden 

darf.  

 

• Im Weiteren ließe sich eine Stärkung des vorsorgenden Bodenschutzes im Hinblick auf 

die politischen und rechtlichen Bestrebungen der anderen Umweltmedien rechtfertigen. 

Die politischen und rechtlichen Initiativen zum vorsorgenden Bodenschutz sollten da-

her gleichrangig, wenn nicht sogar in höherem Maße, denen des Schutzes von Luft und 

Wasser gegenüberstehen. Während der vorsorgende Schutz von Luft und Wasser im 

nationalen und europäischen Kontext (insbesondere Industrieemissionen-Richtlinie und 

Wasserrahmenrichtlinie) weit oben auf der umweltpolitischen und umweltrechtlichen 

 
1089 Vgl. Rohstein, Landwirtschaftlicher Bodenschutz, 2003, S. 129. 
1090 Rehbinder, in: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage 2018, Kap. 3, Rn. 87. 
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Agenda stehen, kommt dem vorsorgenden Bodenschutz nur eine geringe Bedeutung zu. 

Zudem wird eine gegebene stärkere Schutzbedürftigkeit des Bodens (insbesondere was 

auf seine Regenerationsfähigkeit betrifft) im Gegensatz zu den anderen Umweltmedien 

(Luft und Wasser) weitgehend verkannt.  

 

• Darüber hinaus lässt sich die Stärkung des vorsorgenden Bodenschutzes damit begrün-

den, dass die langfristigen Folgen einer intensiven und industriellen Nutzung auf die 

Böden bzw. die Umwelt im Allgemeinen schwer absehbar und bisher wenig erforscht 

sind. Aufgrund dieses Defizits an Wissen, scheint es fahrlässig auf verbindliche vorsor-

gende Regelungen zu verzichten. 

 

• Schließlich muss der Generationenkonflikt um natürliche Rohstoffe dringend entschärft 

werden. Die Stärkung des vorsorgenden Bodenschutzes durch den Erhalt der natürli-

chen Bodenfunktionen kann einen enormen Beitrag zu dieser Problematik leisten. Dies 

gelingt jedoch nur, wenn die natürlichen Bodenfunktionen und ein vorsorgender Bo-

denschutz in den Mittelpunkt des Bodenschutzrechts rücken. Nur ein gesunder und 

fruchtbarer Boden kann auf sein gesamtes Spektrum an Funktionen zurückgreifen und 

sorgt für sauberes Grundwasser (Filterfunktion), den Abbau von Schadstoffen (Puffer-

funktion) und die Speicherung von Nährstoffen und CO2 (Speicherfunktion).1091 Fiedler 

betont dazu:  

 

„Die Einstellung einer Gesellschaft zu Boden […] beeinflußt ihre gegenwärtige 

und künftige Entwicklung. Das Wissen um diese Problematik bzw. Kenntnisse 

über Ursachen und Konsequenzen einer starken anthropogenen Beeinflussung 

der Böden gilt es verstärkt in die Gesellschaft und die Politik zu tragen.“1092 

 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Stärkung des vorsorgenden Bodenschutzes zur Be-

gegnung der zahlreichen Nutzungskonkurrenzen und Gefährdungspotentiale unabdingbar ist. 

Es lassen sich in vielen Fällen durch die Harmonisierung der Regelungen, durch einen intelli-

genten Instrumentenmix zwischen ordnungsrechtliche Ge- und Verboten sowie ökonomischen 

 
1091 Vgl. Forschungsinstitut für biologischen Landbau et al., Dossier: Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit – Die 

Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 4. 
1092 Fiedler, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Ballungsgebieten, Forum EIPOS 

Band 7, 2001, S. 11. 
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Instrumenten und durch einfache Novellierungen der Umwelt- und Agrargesetze große Fort-

schritte erreichen. Diese Chancen sollen und müssen künftig genutzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 

 

Literaturverzeichnis 

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), Flächenhaushaltspolitik- ein Beitrag 

zur nachhaltigen Raumentwicklung, Positionspapier Nr. 58, Hannover 2004. 

Appel, Ivo, in: Hofmann/Koch/Reese (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 5. Auflage, Ham-

burg/Trier/Berlin 2018. 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Optimum statt Maximum – Herausforderun-

gen und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen Ackerbaustrategie, in: AgrarBündnis e. V. 

(Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2020, S. 67- 72. 

Auerswald, Karl, Funktionen der Böden im Landschaftshaushalt, in: Bayrische Akademie für 

Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.), Das Schutzgut Boden in der Naturschutz und Um-

weltplanung, Laufen/Salzach 1998, S. 13- 22. 

Battis, Ulrich/ Krautzberger, Michael/ Löhr, Rolf-Peter (Begr.), BauGB, 14. Auflage, Berlin, 

2019.  

Battis, Ulrich/ Mitschang, Stephan/ Reidt, Olaf, Stärkung der Innenentwicklung in den Städten 

und Gemeinden, NVwZ 15/2013, S. 961- 969. 

Bayrisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Luftschadstoffe – Wirkung in Ökosystemen, Augs-

burg 2015. 

Beese, Friedrich, Nachhaltige Forstwirtschaftliche Nutzung – Zusammenfassende Bewertung 

des Workshops, in: Blum, Winfried/ Kaemmerer, Antje/ Stock, Reinhardt (Hrsg.), Neue Wege 

zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur 

Expo 2000, Berlin 2002, S. 34- 46. 

Beckmann, Martin/ Hoppe, Werner/ Kauch, Petra, Umweltrecht, 2. Auflage, Münster 2000. 

Beste, Andrea, Der Boden, von dem wir leben – vom Zustand der Böden in Europas Landwirt-

schaft, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2016, S. 74- 79. 

Beste, Andrea, Und es geht doch! – Über schonendes Bodenmanagement ohne Glyphosat und 

den Ausstieg aus Mythen und Pestizitfallen, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Ag-

rarbericht 2019, S. 182- 186. 



 

289 

 

Blum, Windfried E. H., Bodenkunde in Stichworten, 7. Auflage, Wien 2012. 

Boldt, Gerhardt/ Weller, Herbert/ Mäßenhausen, Hans-Ulrich (Hrsg.), Bundesberggesetz, 2. 

Auflage, Clausthal-Zellerfeld/Bonn 2015. 

Bovet, Jana, Kommunaler Ressourcenschutz – Auf der Zielgeraden beim Flächensparen?, ZUR 

2020, S. 31- 40. 

Brandhuber, Robert/ Bug, Jan/ Schmidt, Walter, Vorsorge gegen Bodenerosionen: Wasserero-

sion, in: Aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis – Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage, Bonn 2015, S. 88- 113. 

Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (Hrsg.), Strategische Lö-

sungsansätze und Best-Practice-Beispiele zum Thema Landentwicklung und Naturschutz, 

Schriftenreihe der ArgeLandentwicklung, Heft 24, Stuttgart 2016. 

Bunzel, Arno/Niemeyer, Eva Maria, Baulandentwicklung – Der Gesetzgeber ist beim Boden-

recht gefordert, ZfBR 2018, S. 743- 752. 

Busch, Michaela, Vorsorge gegen Bodenerosionen: Winderosion, in: Aid Infodienst Ernährung, 

Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche Praxis – Bodenbewirtschaf-

tung und Bodenschutz, 2. Auflage, Bonn 2015, S. 75- 87. 

Börnecke, Stephan, Katastrophe mit Ansage – Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft- eine 

besondere Belastung für den Wald in Zeiten des Klimawandels, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), 

Der kritische Agrarbericht 2021, S. 228 – 230. 

Bourguignon, Didier, Das Vorsorgeprinzip – Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereiche 

und Steuerung (dt. Übersetzung), In: Wissenschaftlicher Dienst des europäischen Parlaments 

(Hrsg.), 2016. 

Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO), Positionspapier – Klimawandel – Be-

troffenheit und Handlungsempfehlungen des Bodenschutzes, Berlin 2010. 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft/ Thünen-Institut für Waldökosysteme, 

in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Waldböden in Deutschland 

– Ausgewählte Ergebnisse der zweiten Bodenzustandserhebung, Bonn 2018. 



 

290 

 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.), Klimaschutzpro-

gramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, Berlin 2019. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.), Nationale Stra-

tegie zur biologischen Vielfalt – Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007, 4. Auflage, Berlin 

2015. 

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.), Gute fach-

liche Praxis zur Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion, Bonn 2002. 

Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 2018, Berlin 

2018. 

Bundesregierung (Hrsg.), Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2021 – Dia-

logfassung, Sachstand: 15. Juli 2020, Berlin 2020. 

Bundesverband Boden e. V., Böden und Schadstoffe – Bedeutung von Bodeneigenschaften bei 

stofflichen Belastungen, BVB Materialien, Band 4, Bad Essen 2001. 

Deutsches Institut für Urbanistik, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Instrumente zur Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme – Aktionsplan Flächensparen, UBA-Texte 38/2018, Dessau-Roß-

lau 2018. 

Dierauer, Hansueli, Bodenfruchtbarkeit erhalten und steigern: Humuswirtschaft, in: Bio Aus-

tria/Bioland/BioSuisse/Demeter/FiBL/Naturland/IBLA (Hrsg.), Dossier: Grundlagen zur Bo-

denfruchtbarkeit – die Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 14 f. 

Di Fabio, Udo, Voraussetzungen und Grenzen des umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips, in: 

Festschrift für Wolfgang Ritter, Köln/Ludwigshafen am Rhein 1997, S. 807- 838. 

Dosch, Fabian/ Losch, Siegfried, Planerische Handlungsansätze zum Bodenschutz, in: Blum, 

Winfried/ Kaemmerer, Antje/ Stock, Reinhardt (Hrsg.), Neue Wege zu nachhaltiger Bodennut-

zung – Eine Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000, Berlin 2002, 

S. 135- 147. 

Dreier, Horst (Hrsg.), GG, Band 2, 2. Auflage, Würzburg/Berlin 2006. 

Düsing, Mechtild/ Martinez, José (Hrsg.), Agrarrecht, Münster/Göttingen 2016. 



 

291 

 

Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Geeignete Rechtsinstrumente für die nationale 

Umsetzung der bodenbezogenen sustainable development goals, insbesondere des Ziels einer 

„land degradation neutral world“ – Abschlussbericht, UBA Texte 48/2019, Dessau-Roßlau 

2019. 

Ecologic Institut, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Land Degradation Neutrality – Handlungs-

empfehlungen zur Implementierung des SDG-Ziels 15.3 und Entwicklung eines bodenbezoge-

nen Indikators, UBA-Texte 15/2018, Dessau-Roßlau 2017. 

Ehrnsberger, Rainer, Nachhaltige Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, in: Museum am 

Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück (Hrsg.), Osnabrücker Naturwissen-

schaftliche Mitteilungen, Band 26, Osnabrück 2001. 

Ekardt, Felix/ Holzapfel, Nadine/ Ulrich, Andrea E., Nachhaltigkeit im Bodenschutz – Land-

nutzung und Ressourcenschonung – Phosphor-Düngung und Biodiversität als Rechtsproblem, 

UPR 2010, S. 260- 270. 

El Asmar, Toufic, Fruchtbarer Boden: eine Grundvoraussetzung für das Überleben der Mensch-

heit, in: Bardi, Hugo (Hrsg.), Der geplünderte Planet – Die Zukunft des Menschen im Zeitalter 

schwindender Ressourcen, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 

2014. 

Erbguth, Wilfried/ Schlacke, Sabine (Hrsg.), Umweltrecht, 5. Auflage, Rostock/Münster Januar 

2014. 

Erbs, Georg/ Kohlhaas, Max (Begr.), Strafrechtliche Nebengesetze, BImSchG, 236. EL, Mün-

chen 2021. 

Europäische Umweltagentur (Hrsg.), Land und Boden in Europa, EUA-Signale 2019, Kopen-

hagen 2019. 

Feldwisch, Norbert, Flächenhafte Vollzugsaufgaben des Bodenschutzes, in: Feldwisch, 

Norbert/ Hendrischke, Oliver /Schmehl, Arndt (Hrsg.), Gebietsbezogener Bodenschutz – Bo-

denschutzgebiete, Bodenplanungsgebiete, Bodenbelastungsgebiete und Bodengefährdungsge-

biete im Gefüge des Umwelt- und Planungsrechts – rechtliche und bodenschutzfachliche 

Grundlagen, Geißen/Bergisch Gladbach/Bonn 2003, S. 119- 139. 



 

292 

 

Fiedler, Hans Joachim, Boden und Bodenfunktionen in Ökosystemen, Landschaften und Bal-

lungsgebieten, Forum EIPOS Band 7, Dresden 2001. 

Frenz, Walter, Bundesbodenschutzgesetz, Aachen 2000. 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Hrsg.), Merkblatt Regenwürmer, Ausgabe 

Schweiz, Frick 2013. 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Hrsg.), Reduzierte Bodenbearbeitung – Umset-

zung im biologischen Landbau, Frick 2014. 

Francois, Matthias, Braucht die Flurbereinigung neue Instrumente?, AUR 12/2020, S. 441. 

Francois, Matthias, Flurbereinigung als Lösung agrarstruktureller Probleme, AUR 5/2018, S. 

161. 

Gellermann, Martin/ Fischer-Hüftle, Peter, Artenschutz und landwirtschaftliche Bodennut-

zung, NuR 2019, S. 234- 241. 

Giesberts, Ludger/ Reinhard, Michael (Hrsg.), BeckOK Umweltrecht, 59. Edition, Köln/Trier 

2021. 

Ginzky, Harald, Der Anbau nachwachsender Rohstoffe aus Sicht des Bodenschutzes, ZUR 

2008, S. 191. 

Gottwald, Martin, Ökologische Neuausrichtung der Flurbereinigung in Niedersachsen, zfv 

6/2017, S. 346 – 350. 

Gröhn, Kerstin, Bodenschutzrecht – auf dem Weg zur Nachhaltigkeit – Konkretisierung der 

Schutzziele und Harmonisierung der Regelungsfülle, 2014 (Zugl. Diss. Univ. Hamburg 2014). 

Grüneberg, Erik/ Wellbrock, Nicole, Multitalent Boden, LandInForm, Ausgabe 1/2019, S. 14- 

15. 

Hansjürgens, Bernd/ Köck, Wolfgang, Das Vorsorgeprinzip- Refine it or replace it?, in: GAiA 

– Ecological Perspectives for Science and Society,Vol. 11/Nr. 1, 2002, S. 42- 43. 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ GmbH/ Institut für ländliche Strukturfor-

schung, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Um-

weltschutz in der Landwirtschaft, UBA Texte 42/2014, Dessau Rosslau 2014. 



 

293 

 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ Department Umwelt- und Planungsrecht, in: 

Umweltbundesamt (Hrsg.), Effektivierung des raumbezogenen Planungsrechts zur Reduzie-

rung der Flächeninanspruchnahme, Forschungsbericht 201 16 123/01, Dessau-Roßlau 2007. 

Henke, Andreas, Funktionaler Bodenschutz – Das Konzept des Funktionsschutzes nach dem 

BBodSchG und der BBodSchV im Spannungsfeld zwischen medialem Umweltschutz und Ge-

fahrenabwehr, Berlin 2003. (Zugl. Diss. Technische Univ. Dresden 2001). 

Hermann, Anne, Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch das Bauplanungsrecht: 

juristische Gestaltung und Realisierung im sozialen System, 2019. 

Herrmann, Ludger, Bodenkunde Xpress, Stuttgart (Hohenheim), Mai 2018. 

Hirschfeld, Jesko/ Weiß, Julika/ Korbun, Thomas, Unterschätzte Potenziale – Klimaeffekte des 

konventionellen und ökologischen Landbaus – Strategien für mehr Klimaschutz in der Land-

wirtschaft, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2009, S. 52- 58. 

Hofmann, Ekkehard, Landwirtschaft und Klimaschutz aus deutscher Sicht, NVwZ 2019, S. 

1145- 1151. 

Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 

(FAL), in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Ableitung von Kriterien zur Charakterisierung einer 

schädlichen Bodenveränderung, entstanden durch nutzungsbedingte Verdichtung von Bö-

den/Regelungen zur Gefahrenabwehr, UBA Texte 46/04, Berlin 2004. 

Institut für Ländliche Strukturforschung (Hrsg.), Grundlagen für eine Moorschutzstrategie der 

Bundesregierung, Frankfurt am Main 2020. 

Jäde, Henning/ Dirnberger, Franz (Hrsg.), BauGB/BauNVO, 9. Auflage, München 2018. 

Jarass, Hans D./ Kment, Martin, Baugesetzbuch, 2. Auflage, Münster/Augsburg 2017. 

Jarass, Hans D., Bundesimmissionsschutzgesetz, 13. Auflage, Münster/Bochum 2020.  

Jarass, Hans D./ Pieroth, Bodo (Hrsg.), Grundgesetz, 16. Auflage, Münster/Bochum 2020. 

Junker, Tobias, Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen einer Abschöpfung planungsbedingter 

Bodenwertsteigerungen durch Gemeinden, Köln 2010 (zugl. Diss. Univ. Köln 2010). 



 

294 

 

Jürgens, Karin/ Fink-Keßler, Andrea, Pflanzenschutz – unverzichtbar und riskant – Vorsorgen-

der Umgang mit Risikostoffen erfordert Mitverantwortung aller, in: AgrarBündnis e. V. 

(Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2010, 136- 140. 

Kainz, Maximilian, Weniger Bodenerosion durch Ökolandbau – Forschungsprojekt untersucht 

die Vorzüge der ökologischen Bodenbewirtschaftung, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kri-

tische Agrarbericht 2010, S. 89- 93. 

Karrenstein, Fabian, Das neue Schutzgut Fläche in der Umweltverträglichkeitsprüfung, NuR 

2019, S. 98- 104. 

Kloepfer, Michael, Umweltrecht, 4. Auflage, Berlin 2016. 

Klose, Franz/ Orf, Siegfried, Forstrecht, 2. Auflage, Stuttgart 1998. 

Kluth, Winfried/ Smeddinck, Ulrich (Hrsg.), Umweltrecht, 2. Auflage, Halle/Karlsruhe 2021. 

Köck, Wolfgang, Naturschutz und Landwirtschaft – eine Bilanz aus der Perspektive des Rechts. 

ZUR 2019, S. 67- 74. 

Köck, Wolfgang/ Bovet, Jana/ Tietz, Henrik, Mengensteuerung der baulichen Flächenneuinan-

spruchnahme – Zur Notwendigkeit eines Flächenzertifikatehandelsgesetzes, ZUR 2018, S. 67- 

75. 

Kopp-Assenmacher, Stefan (Hrsg.), Kreislaufwirtschaftsgesetz, Berlin 2014. 

Kotschi, Johannes/ Wetter, Kathy Jo, Düngemittel – Zahlende Konsumenten, Intrigante Produ-

zenten, in: Heinrich-Böll-Stiftung/Institute for Advanced Sustainability Studies/Bund für Um-

welt- und Naturschutz Deutschland/Le Monde diplomatique (Hrsg.), Bodenatlas – Daten und 

Fakten über Acker, Land und Erde, 4. Auflage 2015. 

Krautzberger, Michael, Änderungen des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung: 

Das „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren 

Fortentwicklung des StädtebAURechts“ ist verkündet worden, UPR 08/2013, S. 281- 286. 

Krautzberger, Michael, Bodenschau im städtebaulichen Planungsrecht – Zur Bodenschutzklau-

sel des Baugesetzbuchs, fub 3/2008, S. 1- 7. 



 

295 

 

Krimphove, Petra, Neues Nass, in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(Hrsg.), Forschungsfelder – Magazin für Ernährung und Landwirtschaft, Ausgabe 1/20, S. 22- 

26. 

Kröninger, Holger/ Aschke, Manfred/ Jeromin, Curt M., BauGB, 4. Auflage 2018. 

Kühner, Sabine, Bodenschutz als Planungsaufgabe, Wiesbaden 1995 (Zugl. Diss. Univ. Olden-

burg 1994). 

Kullmann, Ulrich, Bundesberggesetz, 2012. 

Kuntze, Herbert/ Roeschmann, Günter/ Schwertfeger, Georg, Bodenkunde, 5. Auflage, Stutt-

gart 1994. 

Lal, Rattan, In: Heinrich-Böll-Stiftung/Institute for Advanced Sustainability Studies/Bund für 

Umwelt- und Naturschutz Deutschland/Le Monde diplomatique (Hrsg.), Bodenatlas – Daten 

und Fakten über Acker, Land und Erde, 4. Auflage 2015. 

Landel, Christoph/ Vogg, Reiner/ Wüterich, Christoph (Hrsg.), Bundesbodenschutzgesetz, 

Dresden/Steinheim/Stuttgart 2000. 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen (Hrsg.), Stoff-

kreisläufe an Boden-Dauerbeobachtungsflächen, Schriftenreihe des LfULG, Heft 11/2019, 

Dresden 2019. 

Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Bodenzustandsbericht Baar, Reihe 

Bodenschutz – Band 19, Karlsruhe 2005. 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Merkblatt 

Gefahrenabwehr bei Bodenerosion, Karlsruhe 2011. 

Landmann, Robert/ Rohmer, Gustav (Hrsg.), Umweltrecht, 95. EL, Bonn 2021. 

Latcaz-Lohmann, Uwe/ Röder, Norbert, Eco-Schemes: Was kommt auf die Bauern zu?, top 

agrar 7/2019, S. 34- 37. 

Lütkes, Stefan/ Ewer, Wolfgang (Hrsg.), Bundesnaturschutzgesetz, Bonn/Kiel 2011. 

Lutz, Christian, Umweltpolitik und Emissionen von Luftschadstoffen – Eine empirische Ana-

lyse für Westdeutschland, Osnabrück 1997. 



 

296 

 

Lymbery, Philip, Viel Land für viel Vieh – Die industrielle Tierhaltung verschlingt Felder für 

den Anbau von Futter, belastet die Böden und produziert Verkehr, in: Heinrich-Böll-Stif-

tung/Institute for Advanced Sustainability Studies/Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutsch-

land/Le Monde diplomatique (Hrsg.), Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und 

Erde, 4. Auflage 2015. 

Markstein, Melanie, Instrumente und Strategien zur Baulandentwicklung und Baulandmobili-

sierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz – ein methodischer Vergleich mit Entwick-

lungsvorschlägen für das Instrumentarium zur Baulandentwicklung in Deutschland 2004 (Zugl. 

Diss. Technische Univ. München 2004) 

Markus, Till, Verbindlicher internationaler Bodenschutz im Rahmen der Alpenkonvention, 

ZUR 2015, S. 214- 221. 

Marty, Michael, Der Handel mit Flächenausweisungsrechten – Rechtliche Fragen an ein öko-

nomisches Instrument, ZUR 9/2011, S. 395- 405. 

Matthes, Felix C./ Herold, Anke/ Sommer, Karsten/ Streck, Charlotte, in: Enquete-Kommission 

„Schutz des Menschen in der Umwelt“ des 13. Deutschen Bundestages (Hrsg.), Bodenbelas-

tungen durch Luftschafstoffe – Perspektiven eines umweltpolitischen Handlungsfeldes, Bonn 

1998. 

Maunz, Theodor/ Düring, Günter (Begr.), GG, 94. EL, 2021. 

Mellert, Karl H., Zuviel des Guten? Über die Gefährdung der Waldböden durch Stickstoff, in: 

AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2010, S. 196- 200. 

Mertens, Martha, Kollateralschäden im Boden – Roundup und sein Wirkstoff Glyphosat – Wir-

kungen auf Bodenleben und Bodenfruchtbarkeit, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische 

Agrarbericht 2010, S. 249- 253. 

Meyerholt, Ulrich, Umweltrecht, 4. Auflage, Oldenburg 2016. 

Mitschang, Stephan, Umsetzung des Leitbilds der Innenentwicklung – eine Bewertung der städ-

tebaulichen Planungsinstrumente, in: Mitschang (Hrsg.), Innenentwicklung – Fach- und 

Rechtsfragen der Umsetzung, Berlin 2013, S. 23- 86. 



 

297 

 

Möckel, Stefan, Entspricht das neue deutsche Düngerecht den im EuGH- Urteil vom 26.6.2018 

genannten Anforderungen?, NVwZ 2018, S. 1599- 1604. 

Möckel, Stefan, Schutz der Böden, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf 

für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels – Analyse, Weiter- und Neuentwicklung 

rechtlicher Instrumente, UBA Texte 07/2016, 2. Auflage 2016, S. 212- 315. 

Möckel, Stefan, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – 

Teil 1: Förderrecht, NuR 2016, S. 741- 748. 

Möckel, Stefan, Schutz von Dauergrünland vor Umwandlung, Umbruch oder Intensivierung – 

Teil 2: Ordnungsrecht, NuR 2016, S. 814- 823. 

Möckel, Stefan, Verbesserte Anforderungen an die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, 

ZUR 2014, S. 14- 24. 

Möckel, Stefan/ Wolf, André, Düngung bleibt weiterhin eine ökologische rechtliche und politi-

sche Herausforderung, NuR 2020, S. 736- 742. 

Mohr, Karsten/ Meesenburg, Henning/ Dämmgen, Ulrich, Die Stickstoff-Belastung von 

Waldökosystemen – Wirkungen, Wirkungspfade, offene Fragen, Gesamtkonzept, Landbaufor-

schung Völkenrode Sonderheft 279, 2005, S. 1- 8. 

Murswiek, Dietrich, Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG) – Bedeutung für Rechtsetzung und 

Rechtsanwendung, NVwZ 1996, S. 222- 230. 

Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina e. V. (Hrsg.), Der Stumme Frühling – Zur 

Notwendigkeit eines umweltverträglichen Pflanzenschutzes, Halle (Saale) 2018. 

Nies, Volkmar, Die Berücksichtigung der Anforderungen des Düngerechts im bAURechtlichen 

Genehmigungsverfahren, AUR 01/2020, S. 9- 13. 

Nies, Volkmar, Strukturwandel und Paradigmenwechsel der Landwirtschaftspolitik- rechtspo-

litische Konsequenz aus Rechtsetzung und Rechtsprechung im Düngerecht?, AUR 01/2020, S. 

1. 

Patzel, Nikola/ Zellfelder, Johanna/ Griese, Sigrid, Boden-Bildung – Neue Allianzen für den 

Klima- und Bodenschutz, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2021, S. 

128- 134. 



 

298 

 

Pestizid Aktions-Netzwerk e. V., Auswirkungen chemisch-synthetischer Pestizide auf die biolo-

gische Vielfalt, Hamburg 2010. 

Pfiffner, Lukas/ Mäder, Paul/ Fließbach, Andreas, Der unschätzbare Beitrag der Bodenorga-

nismen, in: Bio Austria/Bioland/BioSuisse/Demeter/FiBL/Naturland/IBLA (Hrsg.), Dossier: 

Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit – die Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 

7- 9. 

Poppinga, Onno/ Hamel, Peter/ Eiter, Andrea, Jahr eins mit der novellierten Düngeverordnung 

– Kritik an der neuen Düngeverordnung – und eine Lösungsmöglichkeit für Gülleemissionen, 

in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2019, S. 171- 181.  

Pufé, Iris, Nachhaltigkeit, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 

2018. 

Pütz, Manfred/ Buchholz, Karl-Heinz, Die Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz, 5. Auflage, Düsseldorf 1994. 

Rat für Nachhaltige Entwicklung, Empfehlungen des RNE zur Stärkung der Innenentwicklung 

in Städten – Vorschläge zur Novelle des Baugesetzbuches zur Baulandpotenzial- und -bedarfs-

ermittlung (Bezug: Referentenentwurf, Stand 11.6.2012), S. 1 f., abrufbar unter: 

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/migration/documents/RNE_Stellung-

nahme_Staerkung_der_Innenentwicklung_in_Staedten_27-09-2012(1).pdf, zuletzt abgerufen 

am 24.07.2021. 

Raupp, Manfred G./ Hartmann, Peter, In: Madora GmbH & Lörrach International e. V. (Hrsg.), 

Agrarlexikon mit den wichtigsten Begriffen zur Landwirtschaft im europäischen Umfeld, 

Lörrach 2017. 

Reese, Moritz, Hochwasserschutz, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Rechtlicher Handlungsbedarf 

für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, UBA Texte 07/2016, S. 36- 84. 

Rehbinder, Eckard, In: Rehbinder/Schink (Hrsg.), Grundzüge des Umweltrechts, 5. Auflage, 

Frankfurt am Main/Bonn 2018. 

Rehbinder, Eckard, Prinzipien des Umweltrechts in der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts: das Vorsorgeprinzip als Beispiel, In: Festschrift für Horst Sendler, Juli 1991, S. 

269- 284. 



 

299 

 

Ribbe, Lutz, Gutes Klima für Veränderungen in der Agrarpolitik – Klimaschutz als Auslöser 

einer neuen agrarpolitischen Auseinandersetzung, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische 

Agrarbericht 2009, S. 45- 51. 

Risch, Ben M., Neue Instrumente zur Begrenzung des Bodenverbrauchs – Eine Untersuchung 

am Maßstab des Bundesrechts und des Rechts des Freistaates Sachsen, Dresden 2004. 

Röder, Norbert, Greening: wie weiter? Überlegungen zur Effizienz des Greenings, in: Lange 

(Hrsg.), Auf dem Weg zur Reformation der Gemeinsamen Agrarpolitik?, Loccumer Landwirt-

schaftstagung 2017, Protokoll 13/17, S. 101- 110. 

Rohstein, Benno, Landwirtschaftlicher Bodenschutz – Sicherung der Schutzfunktion durch Op-

timierung naturwissenschaftlicher, juristischer und ökonomischer Handlungsziele, Trier 2003. 

Ruppaner, Marion, Zukunft für Wiesen und Weiden – Plädoyer für eine Umkehr im Umgang 

mit Grünland, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2010, S. 27- 34. 

Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Leitfaden Bodenschutz bei Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren, Dresden 2008. 

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängen-

des Umweltproblem (Kurzfassung), Berlin 2015. 

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Stickstoff: Lösungsstrategien für ein drängen-

des Umweltproblem – Sondergutachten, Berlin 2015. 

Sanden, Joachim, Anpassung des Bodenschutzrechts an den Klimaschutz, NuR 2010, S. 225- 

229. 

Sanden, Joachim/ Schoeneck, Stefan, Bundesbodenschutzgesetz, Bonn/Lüneburg 1998. 

Sangenstedt, Christoph, Die Reform der UVP-Richtlinie 2014: Herausforderungen für das 

deutsche Recht, ZuR 2014, S. 526- 535. 

Schaal, Peter, Erhalt der Freiflächen und der Bodenfunktionen – Handlungsspielräume der 

kommunalen Planung, in: Blum, Winfried/ Kaemmerer, Antje/ Stock, Reinhardt (Hrsg.), Neue 

Wege zu nachhaltiger Bodennutzung – Eine Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Um-

welt zur Expo 2000, Berlin 2002, S. 160- 172. 



 

300 

 

Schaper, Ulrich, Druck von oben, in: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(Hrsg.), Forschungsfelder – Magazin für Ernährung und Landwirtschaft, Ausgabe 1/20, S. 16- 

19. 

Scheffer, Fritz/ Schachtschabel, Paul (Begr.), Lehrbuch der Bodenkunde, 17. Auflage 2018. 

Scheidler, Alfred Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Landwirtschaft, AUR 2019, S. 

88- 92. 

Schink, Alexander, Nachverdichtung, Baulandmobilisierung und Umweltschutz, UPR 2001, S. 

161- 170. 

Schulz, Anne, Reduzierung des Flächenverbrauchs mit Hilfe der Bauleitplanung, Mönchengla-

dbach 2017. (Zugl. Diss. Univ. Mönchengladbach 2016). 

Schumacher, Jochen/ Fischer-Hüftle, Peter (Hrsg.), Bundesnaturschutzgesetz, 2. Auflage, Tü-

bingen/Regensburg/Rostock 2010. 

Schwantag, Friedrich/ Wingerter, Klaus (Hrsg.), Flurbereinigungsgesetz, 8. Auflage, 2008. 

Schwartmann, Rolf, BBodSchG, Köln 2012. 

Schweizer Bundesamt für Umwelt (Hrsg.), Physikalischer Bodenschutz im Wald – Waldbewirt-

schaftung im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Erhaltung der physikalischen Bo-

deneigenschaften, Wien 2016. 

Senftleben, Diana, Rechtliche Anforderungen an handelbare Flächenausweisungsrechte zur Re-

duzierung des Flächenverbrauchs, ZUR 2008, S. 64- 72. 

Sieben, Peter, Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung und Bodenschutz, Bonn 2002 

(Zugl. Diss. Univ. Bonn 2002). 

Sieben, Peter, Was bedeutet Nachhaltigkeit als Rechtsbegriff?, NVwZ 2003, S. 1173- 1176. 

Spannowsky, Willy/ Runkel, Peter/ Goppel, Konrad (Hrsg.), ROG, 2. Auflage 2018. 

Spangenberger, Volker, Zukunftsaufgabe Innenentwicklung – Umsetzung in der Planungspra-

xis, UPR 06/2009, S. 217- 222. 

Spannowsky, Willy/ Uechtritz, Michael, BeckOK BauGB, 52. Edition 2021. 



 

301 

 

Sparwasser, Reinhard/ Engel, RüdigerVoßkuhle, Andreas, Umweltrecht – Grundzüge des öf-

fentliches Umweltrechts, 5. Auflage, Freiburg im Breisgau 2003 

Stahr, Karl/ Kandeler, Ellen/ Hermann, Ludger/ Streck, Thilo, Bodenkunde und Standortlehre, 

4. Auflage, Stuttgart (Hohenheim) 2020. 

Ständiger Ausschuss „Vorsorgender Bodenschutz“ (BOVA) der Bund/Länder-Arbeitsgemein-

schaft Bodenschutz (LABO), Positionspapier zur „Guten fachlichen Praxis“ der landwirtschaft-

lichen Bodennutzung, 83. Sitzung der LABO, Heidelberg 2014. 

Storm, Peter-Christoph, Umweltrecht, 10. Auflage, Wangen im Allgäu 2015. 

Thomas, Klaus, Bundeswaldgesetz, Braunschweig 2013. 

Tremmel, Jörg, Institutionelle Verankerung der Rechte nachrückender Generationen, ZRP 

2004, S. 44- 46. 

Umweltbundesamt (Hrsg.), Erarbeitung fachlicher, rechtlicher und organisatorischer Grundla-

gen zur Anpassung an den Klimawandel aus Sicht des Bodenschutzes- Teil 3: Bestimmung der 

Veränderungen des Humusgehalts und deren Ursachen auf Ackerböden Deutschlands, UBA 

Texte 26/2016, Dessau-Roßlau 2016. 

 

Umweltbundesamt (Hrsg.), Landwirtschaft, Tierarzneimittel, Umwelt – Wie kann die Tierhal-

tung Einträge verhindern?, Dessau-Roßlau 2017. 

 

Umweltbundesamt (Hrsg.), Stickstoff – Zuviel des Guten? – Überlastung des Stickstoffkreis-

laufs zum Nutzung von Umwelt und Mensch wirksam reduzieren, Dessau-Roßlau 2011. 

 

Umweltbundesamt Österreich (Hrsg.), Bericht über die Umweltsituation an ausgewählten lang-

jährigen Industriestandorten, Wien 1992. 

Versteyl, Ludger-Anselm/ Sondermann, Wolf Dieter (Hrsg.), BBodSchG, 2. Auflage, Burgwe-

del/Essen 2005. 



 

302 

 

Vorderbrügge, Thomas/ Busch, Michaela/ Brandhuber, Robert/ Bug, Jan/ Schrader, Stefan/ 

Weyer, Thomas, Vorsorge zur Erhaltung des standorttypischen Humusgehaltes, in: Aid Info-

dienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (Hrsg.), Gute fachliche Praxis – 

Bodenbewirtschaftung und Bodenschutz, 2. Auflage, Bonn 2015. 

Wenz, Katrin, Kleine Tiere – Große Wirkung – Zum Schutz der Insekten braucht es einen Kurs-

wechsel in der Agrarpolitik, in: AgrarBündnis e. V. (Hrsg.), Der kritische Agrarbericht 2019, 

S. 216 – 220. 

Wild, Alan, Umweltorientierte Bodenkunde, Heidelberg/Berlin/Oxford 1995. 

Wild, Melanie/ Demmel, Markus/ Brandhuber, Robert, Bodenerosion und ihre Vermeidung, in: 

Bio Austria/Bioland/BioSuisse/Demeter/FiBL/Naturland/IBLA (Hrsg.), Dossier: Grundlagen 

zur Bodenfruchtbarkeit – die Beziehung zum Boden gestalten, 2. Auflage 2013, S. 26. 

Wilhelm, Birgit, Lebenswichtig und doch vernachlässigt: Über die Bedeutung des Bodens, in: 

Agrarbündnis e. V. (Hrsg.), Kritischer Agrarbericht 2010. 

Willand, Achim, in: Umweltbundesamt (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Rechtsgestaltung, UBA 

Texte 13/05, Berlin 2005. 

Winkelmüller, Michael/ Gindler, Michael / Kämmer, Gerd, Rechtliche Bewertung der Beihilfe-

fähigkeit von Extensivgrünland am Beispiel des Betriebs „Bunde Wischen e. V.“, AUR 3/2018, 

S. 82- 86. 

Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU, Ohne Boden bodenlos – eine Denkschrift 

zum Boden-Bewusstsein, Berlin 2002. 

Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU, in: Bachmann, Günther/Thoenes, Hans-

Willi (Hrsg.), Wege zum vorsorgenden Bodenschutz – fachliche Grundlagen und konzeptio-

nelle Schritte für eine erweiterte Bodenvorsorge, Berlin 2000. 

 

 

 

 



 

303 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Die Sphären der Erde, Earth System Knowledge Plattform (ESKP) – Wissensplattform 

des Forschungsbereichs Erde und Umwelt der Helmholz- Gemeinschaft, Sphären der Erde, Abrufbar 

unter: https://www.eskp.de/grundlagen/schadstoffe/die-unterschiedlichen-sphaeren-der-erde-935792/, 

zuletzt abgerufen am 13. August 2021. 

Abbildung 2: Bevölkerte Böden, LUA-Info 13, in: BUND Deutschland/Heinrich Böll Stiftung/ 

IASS Potsdam/ LE MONDE diplomatique (Hrsg.), Bodenatlas- Daten und Fakten über Acker, 

Land und Erde, Das unsichtbare Ökosystem, 4. Auflage, Oktober 2015, S. 12, abrufbar unter: 

https://www.boell.de/sites/default/files/bodenatlas2015_iv.pdf?dimension1=ds_bodenatlas, 

zuletzt abgerufen am: 09. August 2021. 

Abbildung 3: Abgrenzung zwischen Vorsorge und Gefahrenabwehr, Landesanstalt für Umwelt 

des Landes Baden-Württemberg (LUBW), Bodenschutzrecht – Handreichung für die Verwal-

tung, Karlsruhe 2018, S. 66, abrufbar unter: https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publica-

tion/10041, zuletzt abgerufen am 24.08.2020. 

Abbildung 4: Niederschläge und Bodenversiegelungen, California Water & Land Use Part-

nership: Water cyle facts, in: BUND Deutschland/Heinrich Böll Stiftung/ IASS Potsdam/ LE 

MONDE diplomatique (Hrsg.), Bodenatlas- Daten und Fakten über Acker, Land und Erde, 

Teersand, Kohle und Asphalt, 4. Auflage, Oktober 2015, S. 30, abrufbar unter: 

https://www.boell.de/sites/default/files/bodenatlas2015_iv.pdf?dimension1=ds_bodenatlas, 

zuletzt abgerufen am: 09.August 2021. 

Abbildung 5: Wirkung von Schadstoffen auf Ökosysteme, Bayrisches Landesamt für Umwelt 

(Hrsg.), Luftschadstoffe – Wirkung in Ökosystemen, Augsburg 2015, S. 2, 

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_39_luftschadstoffe_wirkungen_oekosysteme.pdf, 

zuletzt abgerufen am: 23.09.2021. 

 

 

 

 


